
 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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KONTEXT 

 
Der MwSt-Ausschuss wurde gemäß Artikel 398 der MwSt-Richtlinie (Richtlinie 2006/112/EG des 

Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem) eingesetzt, um die 

einheitliche Anwendung der Bestimmungen der MwSt-Richtlinie zu fördern. Er besteht aus 

Vertretern der Mitgliedstaaten und der Kommission.  

 

Weil es sich lediglich um einen beratenden Ausschuss handelt, der über keinerlei gesetzgeberische 

Befugnisse verfügt, kann der MwSt-Ausschuss keine rechtsverbindlichen Entscheidungen treffen. 

Er kann Orientierungshilfen zur Anwendung der Richtlinie geben, die jedoch in keiner Weise für 

die Europäische Kommission oder die Mitgliedstaaten verbindlich sind.  

 

Die Orientierungshilfe erfolgt in Form von Leitlinien, denen der MwSt-Ausschuss mit den 

folgenden Mehrheiten zustimmen kann: einstimmig, fast einstimmig oder mit großer Mehrheit. 

 

Eine Mehrheit ergibt sich wie folgt: 

 
 

 

 

 

einstimmig/alle 

 

 

fast einstimmig 

 

 

eine große Mehrheit 

 

 

→ 55. Sitzung 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

55. → 75. Sitzung 

 

 

15 Mitgliedstaaten 

 

 

14-13 Mitgliedstaaten 

 

 

12-10 Mitgliedstaaten 

 

 

76. → 81. Sitzung 

 

 

25 Mitgliedstaaten 

 

 

24-22 Mitgliedstaaten 

 

 

21-17 Mitgliedstaaten 

 

 

82. → 98. Sitzung 

 

 

27 Mitgliedstaaten 

 

 

26-24 Mitgliedstaaten 

 

 

23-18 Mitgliedstaaten 

 

 

99. → 114. Sitzung 

 

 

28 Mitgliedstaaten 

 

 

27-24 Mitgliedstaaten 

 

 

23-19 Mitgliedstaaten 

 

 

115. Sitzung →  

 

 

27 Mitgliedstaaten 

 

 

26-24 Mitgliedstaaten 

 

 

23-18 Mitgliedstaaten 

 

 

Leitlinien, über die Einigung erzielt wurde, gehen auf Erörterungen eines bestimmten Gegenstands 

im MwSt-Ausschuss zurück, decken aber nicht unbedingt alle im Titel erwähnten Aspekte dieses 

Gegenstands ab. Die Erörterungen werden auf der Grundlage von Arbeitsunterlagen geführt, die 

von den Dienststellen der Kommission erstellt werden. Seit 2013 werden alle Arbeitsunterlagen in 

einer Datei für öffentliche Dokumente zur Mehrwertsteuer veröffentlicht: „Public Documents 

Repository – VAT”. 

 

Einige Leitlinien sind gemäß dem in Artikel 397 der MwSt-Richtlinie festgelegten Verfahren in 

rechtlich bindende Durchführungsmaßnahmen umgewandelt worden. Diese Maßnahmen finden 

sich in der MwSt-Durchführungsverordnung (Durchführungsverordnung des Rates (EU) 

Nr. 282/2011 vom 15. März 2011). 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006L0112-20200101&qid=1586283273481&from=en
https://circabc.europa.eu/ui/group/cb1eaff7-eedd-413d-ab88-94f761f9773b/library/6a7e9996-0a4f-4050-abf0-6229ca8915e2?p=1&n=10&sort=modified_DESC
https://circabc.europa.eu/ui/group/cb1eaff7-eedd-413d-ab88-94f761f9773b/library/6a7e9996-0a4f-4050-abf0-6229ca8915e2?p=1&n=10&sort=modified_DESC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:02011R0282-20200101&qid=1586283484459&from=EN
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Bestimmte Leitlinien können mit der Zeit überholt sein. Da einige von ihnen viele Jahre zurück-

gehen, können sie aufgrund verschiedener Ereignisse veraltet sein (Gesetzgebung, Rechtsprechung 

...). Sie sollten daher mit gebührender Vorsicht betrachtet werden. 
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SITZUNG 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8-9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

34 

38 

 

 

 

INHALT (1/6) 
 

 

 

DATUM 

 

23.-24. November 1977 

13.-14. Juni 1978 

28. Juni 1978 

9.-10. November 1978 

14.-15. Juni 1979 

9.-10. Januar 1980 

4.-5. März 1980 

6.-7. Mai und 4. Juni 1980 

23.-24. Oktober 1980 

10.-11. März 1981 

30. Juni-1. Juli 1981 

15.-16. Dezember 1981 

23.-24. Juni 1982 

8.-9. Dezember 1983 
30. November-1. Dezember 1983 

4.-5. Juli 1984 

8.-9. März 1985 

12. November 1985 

4.-5. Juni 1986 

12.-13. Dezember 1986 

19-20 März 1987 

1.-2. Februar 1988 

14.-15. November 1989 

10.-11. April 1989 

13. Juli 1989 

11.-12. Dezember 1989 

9.-10. Juli 1990 

17.-18. Dezember 1990 

13.-14. Mai 1991 

27.-28. Januar 1992 

25. Februar 1992 

23.-24. November 1992 

25. Mai 1993 

 

 

 

 
 

 

 

REFERENZ 

 

XV/27/78 

XV/227/78 

XV/226/78 

XV/339/78 

XV/196/79 

XV/9/80 

XV/85/80 

XV/205/80 

XV/353/80 

XV/79/81 

XV/182/81 

XV/37/82 

XV/150/82 

XV/38/83 

XV/40/84 

XV/234/84 

XV/199/85 

XV/32/86 

XXI/1072/86 

XXI/108/87 

XXI/889/87 

XXI/632/88 

XXI/1653/88 

XXI/652/89 

XXI/1113/89 

XXI/370/90 

XXI/1334/90 

XXI/385/91 

XXI/1324/91 

XXI/732/92 

XXI/733/92 

XXI/157/93 

XXI/1084/963 
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SITZUNG 

 

39 

41 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

56 

57 

58 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

67 – Dokument A 

67 – Dokument B 

69 – Dokument C 

70 

75 

80 

83 – Dokument A 

83 – Dokument B 

86 

87 
 

 

 

 

INHALT (2/6) 
 

 

 

DATUM 

 

5.-6. Juli 1993 

28. Februar-1. März 1994 

23. November 1994 

23. Januar 1995 

25.-26. April 1995 

16. Oktober 1995 

11.-12. März 1996 

25. Juni und 8. Juli 1996 

8.-9. Oktober 1996 

7. November 1996 

13. März 1997 

28.-29. Mai 1997 

4.-5. November 1997 

16.-18. Februar 1998 

13.-14. Oktober 1998 

16.-17. Dezember 1998 

23. Juni 1999 

20.-21. März 2000 

27. Juni 2000 

14. November 2000 

17. Juli 2001 

20. März 2002 

19. Juni 2002 

8. Januar 2003 

8. Januar 2003 

4. Juni 2003 

25. September 2003 

14. Oktober 2004 

8. November 2006 

28.-29. Februar 2008 

28.-29. Februar 2008 

18.-19. März 2009 

22. April 2009 

 

 

 

 
 

 

 

REFERENZ 

 

XXI/1352/93 

XXI/711/94 

XXI/567/95 

XXI/340/95 

XXI/95/1.269 

XXI/96/0.218 

XXI/96/1.279 

XXI/97/177 

XXI/97/178 

XXI/97/870 

XXI//97/871 

XXI/97/1.566 

XXI/97/2.454 

XXI/98/881 

XXI/98/1871 

XXI/99/641 

XXI/99/2006 

TAXUD/1876/2000 

TAXUD/1934/00 

TAXUD/2306/01 

TAXUD/2441/01 

TAXUD/2352/02 

TAXUD/2390/02 

TAXUD/2303/03 

TAXUD/2304/03 

390 – TAXUD/2337/03 

428 – TAXUD/2426/03 

480 – TAXUD/1607/05 

542 – TAXUD/2109/07 

569 – TAXUD/2420/08 

573 – TAXUD/2421/08 

614 – taxud.d.1(2009)357988 

615 – TAXUD/2423/09 
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SITZUNG 

 

88 

89 – Dokument A 

89 – Dokument B 

90 – Dokument A 

90 – Dokument B 
90 – Dokument B ADD 

91 – Dokument A 

91 – Dokument B 

91 – Dokument D 

91 – Dokument E 

92 – Dokument A 

92 – Dokument B 

92 – Dokument C 

93 – Dokument A 

93 – Dokument B 

93 – Dokument C 

93 – Dokument D 

93 – Dokument E 

94 – Dokument A 

94 – Dokument B 

94 – Dokument C 

94 – Dokument D 

96 – Dokument A 

96 – Dokument B 

96 – Dokument C 

97 – Dokument A 

97 – Dokument B 

97 – Dokument C 

98 – Dokument A 

98 – Dokument B 

98 – Dokument C 

98 – Dokument D 

99 – Dokument A 

 

 

 

INHALT (3/6) 
 

 

 

DATUM 

 

13.-14. Juli 2009 

30. September 2009 

30. September 2009 

11. Dezember 2009 

11. Dezember 2009 

11. Dezember 2009 

10.-12. Mai 2010 

10.-12. Mai 2010 

10.-12. Mai 2010 

10.-12. Mai 2010 

7.-8. Dezember 2010 

7.-8. Dezember 2010 

7.-8. Dezember 2010 

1. Juli 2011 

1. Juli 2011 

1. Juli 2011 

1. Juli 2011 

19. Oktober 2011 

19. Oktober 2011 

19. Oktober 2011 

19. Oktober 2011 

19. Oktober 2011 

26. März 2012 

26. März 2012 

26. März 2012 

7. September 2012 

7. September 2012 

7. September 2012 

18. März 2013 

18. März 2013 

18. März 2013 

18. März 2013 

3. Juli 2013 

 

 

 

 
 

 

 

REFERENZ 

 

634 – taxud.d.1(2009)358416 

639 – taxud.d.1(2009)405067 

645 – taxud.d.1(2010)176579 

650 – taxud.d.1(2010)179436 

662 – taxud.c.1(2010)637456 

662 ADD – taxud.c.1(2010)252529 

668 – taxud.c.1(2010)426874 

667 – taxud.c.1(2010)451758 

678 – taxud.c.1(2011)280394 

681 – taxud.c.1(2011)1054234 

684 – taxud.c.1(2011)157667 

689 – taxud.c.1(2011)1235994 

725 – taxud.c.1(2012)644698 

707 – taxud.c.1(2012)400557 

708 – taxud.c.1(2012)389021 

709 – taxud.c.1(2012)1410604 

711 – taxud.c.1(2011)1212515 

722 REV – taxud.c.1(2012)553296 

714 – taxud.c.1(2012)97732 

715 – taxud.c.1(2012)73142 

716 – taxud.c.1(2012)243615 

726 – taxud.c.1(2012)641164 

728 – taxud.c.1(2012)905196 

729 – taxud.c.1(2012)916513 

759 – taxud.c.1(2013)1579242 

743 – taxud.c.1(2012)1453230 

744 – taxud.c.1(2013)1512595 

745 – taxud.c.1(2012)1701663 

765 – taxud.c.1(2013)11581796 

767 – taxud.c.1(2013)3409064 

769 – taxud.c.1(2013)2573830 

770 ADD – taxud.c.1(2014)2717057 

778 – taxud.c.1(2013)3770682 
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SITZUNG 

 

99 – Dokument B 

100 – Dokument A 

100 – Dokument B 

100 – Dokument D 

101 – Dokument A 

101 – Dokument B 

101 – Dokument C 

101 – Dokument E 

101 – Dokument F 

101 – Dokument G 

101 – Dokument H 

101 – Dokument I 

102 – Dokument A 

102 – Dokument B 

102 – Dokument C 

102 – Dokument D 

102 – Dokument G 

102 – Dokument H 

102 – Dokument I 

103 – Dokument A 

103 – Dokument C 

104 – Dokument A 

104 – Dokument B 

104 – Dokument C 

105 – Dokument A 

105 – Dokument B 

105 – Dokument C 

105 – Dokument D 

106 – Dokument A 

107 – Dokument A 

107 – Dokument B 

107 – Dokument C 

107 – Dokument D 

108 – Dokument A 

108 – Dokument B 

108 – Dokument C 

INHALT (4/6) 
 

 

 

DATUM 

 

3. Juli 2013 

24.-25. Februar 2014 

24.-25. Februar 2014 

24.-25. Februar 2014 

20. Oktober 2014 

20. Oktober 2014 

20. Oktober 2014 

20. Oktober 2014 

20. Oktober 2014 

20. Oktober 2014 

20. Oktober 2014 

20. Oktober 2014 

30. März 2015 

30. März 2015 

30. März 2015 

30. März 2015 

30. März 2015 

30. März 2015 

30. März 2015 

20. April 2015 

20. April 2015 

4.-5. Juni 2015 

4.-5. Juni 2015 

4.-5. Juni 2015 

26. Oktober 2015 

26. Oktober 2015 

26. Oktober 2015 

26. Oktober 2015 

14. März 2016 

8. Juli 2016 

8. Juli 2016 

8. Juli 2016 

8. Juli 2016 

27.-28. März 2017 

27.-28. März 2017 

27.-28. März 2017 

 
 

 

 

REFERENZ 

 

782 – taxud.c.1(2014)137905 

797 – taxud.c.1(2014)986483 

798 – taxud.c.1(2014)1870542 

803 – taxud.c.1(2014)2716782 

821 – taxud.c.1(2014)4583592 

823 – taxud.c.1(2014)4704598 

824 – taxud.c.1(2015)46844 

828 – taxud.c.1(2015)615518 

829 – taxud.c.1(2015)307157 

831 – taxud.c.1(2015)553554 

832 REV – taxud.c.1(2016)1136484 

848 – taxud.c.1(2015)1778402 

851 – taxud.c.1(2015)2610654 

858 – taxud.c.1(2015)3055842 

859 – taxud.c.1(2015)3130399 

862 – taxud.c.1(2015)4128689 

867 – taxud.c.1(2015)6550378 

870 – taxud.c.1(2015)5528628 

874 – taxud.c.1(2015)4754627 

868 – taxud.c.1(2015)3366194 

871 – taxud.c.1(2015)4499050 

873 – taxud.c.1(2015)4606583 

875 – taxud.c.1(2015)4694162 

876 – taxud.c.1(2015)4820441 

886 – taxud.c.1(2016)7465801 

889 – taxud.c.1(2016)1162824 

890 – taxud.c.1(2020)1339908 

902 – taxud.c.1(2016)3213107 

904 – taxud.c.1(2016)3604550 

910 – taxud.c.1(2016)6526943 

911 – taxud.c.1(2016)7297391 

913 – taxud.c.1(2016)7692140 

914 – taxud.c.1(2017)1402399 

926 – taxud.c.1(2017)5533687 

928 – taxud.c.1(2017)6692583 

930 – taxud.c.1(2018)2397450 
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Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden weder die 
Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 

8 
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108 – Dokument D 

109 – Dokument A 

109 – Dokument B 

109 – Dokument C 

109 – Dokument E 

110 – Dokument A 

110 – Dokument B 

111 – Dokument A 

111 – Dokument B 

112 – Dokument A 

113 – Dokument A 

113 – Dokument B 

113 – Dokument C 

113 – Dokument D 

113 – Dokument E 

113 – Dokument F 

113 – Dokument G 

113 – Dokument H 

114 – Dokument A 

114 – Dokument B 

116 – Dokument A 

116 – Dokument B 

117 – Dokument A 

117 – Dokument B 

117 – Dokument C 

118 – Dokument A 

118 – Dokument B 

118 – Dokument C 

118 – Dokument D 

119 – Dokument A 

119 – Dokument B 

119 – Dokument C 

Außerhalb einer 

Sitzung 

120 – Dokument A 

 

INHALT (5/6) 
 

 

 

DATUM 

 

27.-28. März 2017 

1. Dezember 2017 

1. Dezember 2017 

1. Dezember 2017 

1. Dezember 2017 

13. April 2018 

13. April 2018 

30. November 2018 

30. November 2018 

12. April 2019 

3. Juni 2019 

3. Juni 2019 

3. Juni 2019 

3. Juni 2019 

3. Juni 2019 

3. Juni 2019 

3. Juni 2019 

3. Juni 2019 

2. Dezember 2019 

2. Dezember 2019 

12. Juni 2020 

12. Juni 2020 

16. November 2020 

16. November 2020 

16. November 2020 

21. April 2021 

21. April 2021 

21. April 2021 

21. April 2021 

22. November 2021 

22. November 2021 

22. November 2021 

28. Februar 2022 

 

28. März 2022 

 

 
 

 

 

REFERENZ 

 

938 – taxud.c.1(2018)1844010 

940 – taxud.c.1(2018)1835539 

949 – taxud.c.1(2018)3869725 

950 – taxud.c.1(2018)3518602 

954 – taxud.c.1(2018)5913820 

955 – taxud.c.1(2018)6540764 

956 – taxud.c.1(2018)7386249 

964 – taxud.c.1(2019)4045223 

967 – taxud.c.1(2019)3722302 

980 – taxud.c.1(2019)8721302 

972 – taxud.c.1(2019)6589787 

973 – taxud.c.1(2019)7898019 

974 – taxud.c.1(2019)7898957 

975 – taxud.c.1(2019)7899573 

976 – taxud.c.1(2019)7900313 

977 – taxud.c.1(2019)7900872 

978 – taxud.c.1(2019)7901495 

979 – taxud.c.1(2019)7901898 

986 – taxud.c.1(2020)2254683 

994 – taxud.c.1(2020)5395036 

995 – taxud.c.1(2020)6875829 

1043 –taxud.c.1(2023)4439781 

1006 – taxud.c.1(2021)1757771 

1011 – taxud.c.1(2021)3163376 

1014 – taxud.c.1(2021)5072408 

1015 REV – taxud.c.1(2021)8178888 

1016 – taxud.c.1(2021)6378389 

1018 – taxud.c.1(2021)6657618 

1021 – taxud.c.1(2021)8354974 

1033 – taxud.c.1(2022)3546849 

1034 – taxud.c.1(2022)2315070 

1041 – taxud.c.1(2022)3482689 

1036 – taxud.c.1(2022)1657365 

 

1044 – taxud.c.1(2023)3629452 
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120 – Dokument B 

121 – Dokument A 

121 – Dokument B 

121 – Dokument C 

122 – Dokument A 

122 – Dokument B 

122 – Dokument C 
Außerhalb einer Sitzung 

123 – Dokument A 

123 – Dokument B 

 
Außerhalb einer Sitzung 

 

 

 

 

 

INHALT (6/6) 
 

 

 

DATUM 

 
28. März 2022 

21. Oktober 2022 

21. Oktober 2022 

21. Oktober 2022 

20. März 2023 

20. März 2023 

20. März 2023 

6. September 2023 

20. November 2023 

20. November 2023 

 

12. März 2019 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

REFERENZ 

 
1045 – taxud.c.1(2023)3625373 

1055 – taxud.c.1(2023)3139286 

1056 – taxud.c.1(2023)5257065 

1063 – taxud.c.1(2023)5499576 

1065 – taxud.c.1(2024)497946 

1066 – taxud.c.1(2023)10135076 

1074 – taxud.c.1(2024)438498 

1068 – taxud.c.1(2023)11114065 

1075 – taxud.c.1(2024)794997 

1076 – taxud.c.1(2024)800132 

 

962 – taxud.c.1(2019)1857557 
 

 

 

 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 1. SITZUNG vom 23.-24. November 1977 

XV/27/78 (1/2) 

 
1. Von der Delegation des Vereinigten Königreichs vorgebrachte Fragen 

 

1. Mögliche Anwendung pauschaler Besteuerungsgrundlagen auf die Einfuhr und die Lieferung 

von Rennpferden und mögliche Steuerbefreiung für das Trainieren von Rennpferden 

 

a) Der Ausschuß befürwortete einstimmig den Standpunkt der Dienststellen der Kommission zu 

den aufgeworfenen Fragen: 

 

− Bei der Einfuhr ist die Anwendung einer pauschalen Besteuerungsgrundlage mit Artikel 11 

Teil B Absatz 2 der sechsten Richtlinie nur vereinbar, wenn sie nicht zu einer systematischen 

Verminderung der Besteuerungsgrundlage führt. 

 

− Bei inländischen Lieferungen kann wie bei der Einfuhr die Anwendung einer pauschalen 

Besteuerungsgrundlage durch Berufung auf Artikel 27 der sechsten Richtlinie nur gerecht-

fertigt werden, wenn es sich tatsächlich um eine Vereinfachungsmaßnahme handelt, die die 

Steuerschuld auf der Stufe des Endverbrauchs nicht erheblich beeinflußt. 

 

In diesem Zusammenhang wurde die Auffassung vertreten, daß bei der Einfuhr oder den nach-

folgenden Lieferungen Artikel 27 zur Vereinfachung der Steuererhebung herangezogen werden 

könnte, wobei der Wert des Pferdes im Stadium des Endverbrauchs, das heißt bei der Schlachtung, 

zugrunde zu legen wäre. Die meisten Delegationen bezweifelten jedoch, daß diese Auslegung mit 

den obengenannten Bestimmungen der Richtlinie vereinbar ist. 

 

b) Der Ausschuß war ferner der Ansicht, daß die Steuerbefreiung für das Trainieren von Renn-

pferden nicht auf die Bestimmungen von Artikel 13 (Steuerbefreiungen im Inland) gestützt werden 

kann. Vorbehaltlich einer eingehenden Prüfung zogen hingegen einige Delegationen in Erwägung, 

daß die Bestimmungen von Artikel 28 Absatz 3 Buchstabe b (Übergangsbestimmungen) 

gegebenenfalls die Beibehaltung einer derartigen Steuerbefreiung gestatten könnten, wenn die 

Tätigkeit des Trainers als eine freiberufliche Tätigkeit angesehen wird. 

 

c) Im übrigen bezweifelten die meisten Delegationen, ob die Regelung für Landwirte auf die vom 

Trainer ausgeübten Tätigkeiten anwendbar ist. 

 

2. Mögliche Steuerbefreiung für Lieferungen von Goldmünzen 

 

Die Erörterung dieser Frage muss später fortgesetzt werden. Zwar scheinen mehrere Delegationen 

anzuerkennen, daß nach der sechsten Richtlinie alle Goldmünzen steuerpflichtig sind, doch legen 

einige Mitgliedstaaten Anhang F dahingehend aus, daß die Mitgliedstaaten, die die Steuerbefreiung 

gewähren, sie unter den gegenwärtig geltenden Bedingungen beibehalten können. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 1. SITZUNG vom 23.-24. November 1977 

XV/27/78 (2/2) 
 

3. Tragweite des Optionsrechts für Vereine und Verbände gemäß Artikel 13 Teil C und Anhang G 

der Sechsten Mehrwertsteuer-Richtlinie 

 

Dieser Punkt konnte aus Zeitmangel nicht geprüft werden. 

 

2. Von der Ständigen Vertretung Italiens vorgebrachte Frage 

 

Steuerliche Behandlung der Währungsausgleichsbeträge 

 

Im Verlauf des diesbezüglichen Meinungsaustausches erwähnten mehrere Delegationen die 

Probleme hinsichtlich der Einbeziehung der Währungsausgleichsbeträge in die Besteuerungsgrund-

lage unter rechtlichem und administrativem Aspekt sowie unter dem Gesichtspunkt der gemein-

samen Agrarpolitik. Nach einer ersten Prüfung dieser Frage zeigte sich jedoch, daß selbst bei 

Besteuerung dieser Beträge in den Mitgliedstaaten praktisch keine Gefahr einer Wettbewerbs-

verzerrung besteht, wenn die Lieferung an einen Steuerpflichtigen bewirkt wird; es kann sich aber 

eine andere Situation ergeben, wenn es sich um Nichtsteuerpflichtige oder um Landwirte handelt, 

die der Pauschalregelung unterliegen. 

 

Der Ausschuß wird diese Frage unter Berücksichtigung der in dieser Sitzung vorgebrachten Argu-

mente erneut prüfen. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 2. SITZUNG vom 13.-14. Juni 1978 

XV/227/78 (1/2) 

 
4. Anfrage der Delegation des Vereinigten Königreichs zur Tragweite des Optionsrechts nach 

Artikel 13 Teil C und Anhang G der 6. Mehrwertsteuer-Richtlinie in bezug auf Vereine und 

Verbände 

 

Wie festgestellt wurde, können während des Übergangszeitraums in den einzelnen Mitgliedstaaten 

bei der Behandlung der Tätigkeiten der unter Artikel 13 Teil A Buchstaben f und m genannten 

Vereine und Verbände erhebliche Unterschiede auftreten, da sie sowohl in Anhang E (mögliche 

Beibehaltung der Besteuerung) als auch in Anhang G (mögliche Beibehaltung des Optionsrechts) 

aufgeführt sind, während dagegen bei Tätigkeiten, die unter die Buchstaben l und o fallen, lediglich 

eine einzige Möglichkeit besteht, da sogleich bei Anwendung der Richtlinie Befreiung vorzusehen 

ist. 

 

Überdies wurde hinsichtlich der Behandlung der Arbeitgeberverbände nach Artikel 13 Teil A 

Absatz 1 Buchstabe l festgestellt, daß es sich hier um das gleiche Problem wie im Falle der 

Auslegung der in dieser Bestimmung verwendeten Worte „gewerkschaftliche Ziele“ handelt; diese 

Frage steht auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung. 

 

5. Probleme bei der Anwendung der gemeinsamen Berechnungsmethode des Pauschalsatzes für 

Landwirtschaft (Artikel 25 der 6. Richtlinie und Anhänge A, B und C) 

 

a) In der Berechnungsmethode verwendete Begriffe 

 

Der Ausschuß beschließt, daß auf das in der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung des SAEG 

verwendete Konzept zurückgegriffen werden soll. 

 

b) In Anhang B aufgeführte Dienstleistungen 

 

Im Ausschuß ist man sich praktisch darüber einig, bei der Datenerfassung – lediglich zur 

Anwendung der gemeinsamen Berechnungsmethode – die Dienstleistungen „Vermietung normaler-

weise in land-, forst- und fischwirtschaftlichen Betrieben verwendeter Mittel zu landwirt-

schaftlichen Zwecken“ sowie „technische Hilfe“ auszuschließen. 

 

c) Art der Dienstleistungen im Falle der Verpackung und Lagerung landwirtschaftlicher Erzeug-

nisse 

 

Der Ausschuß vertritt einstimmig die Meinung, daß die Art dieser Dienstleistungen im Hinblick auf 

Anhang B anhand folgender Unterscheidungsmerkmale ermittelt werden müßte: 

 

1. Der Landwirt verpackt und lagert ihm gehörende landwirtschaftliche Erzeugnisse: land-

wirtschaftliche Leistungen, die umsatzsteuerlich in die Lieferung der landwirtschaftlichen 

Erzeugnisse eingehen. 

 

2. Der Landwirt verpackt und lagert für Rechnung Dritter unter Einsatz eigenbetrieblicher 

Mittel: landwirtschaftliche Leistungen. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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3. Gleiche Dienstleistungen für Rechnung Dritter, jedoch unter Einsatz  von Mitteln, die über 

die normalerweise von dem betreffenden Landwirt eingesetzten Mittel hinausgehen: Hier 

handelt es sich nicht mehr um landwirtschaftliche Leistungen. 

 

d) In den Anhängen A und B definierte Tätigkeiten 

 

Der Ausschuß ist sich darin einig, daß die unter Punkt I in den Absätzen 1 und 2 des Anhangs C 

aufgeführten Begriffe „Endproduktion“ und „Vorleistungen“ ebenso wie die „Bruttoanlage-

investitionen“ Posten darstellen, die in Verbindung mit den in den Anhängen A und B definierten 

Tätigkeiten vorgenommen werden. 

 

e) Im Zuge der unter Punkt V des Anhangs A sowie unter Punkt I Absatz 1 des Anhangs C 

aufgeführten Tätigkeiten der Be- und Verarbeitung gefertigte Erzeugnisse 

 

Im Ausschuß ist man sich praktisch darüber einig, daß es schwierig ist, die diesbezüglichen 

Erzeugnisse zu erfassen. 

 

f) Buchführungsunterlagen über die Fischerei 

 

Die meisten Delegationen erklären, es gebe in ihrem Mitgliedstaat keine diesbezüglichen 

Schwierigkeiten; die Daten seien entweder verfügbar oder es gelte in diesem Bereich die steuerliche 

Normalregelung. 

 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 3. SITZUNG vom 28. Juni 1978 

XV/226/78 (1/1) 

 
II. FRAGEN DER FRANZÖSISCHEN DELEGATION BEZÜGLICH DER BESTEUE-

RUNGSGRUNDLAGE FÜR REISEBÜROS 

 

Die französische Delegation warf das Problem der Auslegung von Artikel 26 über die Bestimmung 

der Besteuerungsgrundlage von Dienstleistungen der Reisebüros auf. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 4. SITZUNG vom 9.-10. November 1978 

XV/339/78 (1/1) 

 
II. FRAGEN ZUR AUSLEGUNG DER SECHSTEN RICHTLINIE 

 

Von der belgischen Delegation gestellte Frage nach der Auslegung des Ausdrucks „gewerkschaft-

liche Ziele“ in Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstabe l 

 

Es zeichnete sich eine Mehrheit zugunsten einer Auslegung des Ausdrucks „Gewerkschaft“ im 

weiteren Sinne ab, der damit sowohl die Arbeitnehmer- als auch die Arbeitgeberverbände umfassen 

würde. 

 

Hinsichtlich der allgemeinen Tragweite der in Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstabe l vorgesehenen 

Steuerbefreiung hat der Ausschuss einstimmig festgestellt, dass diese nicht „ipso facto“ den 

erwähnten Einrichtungen die Eigenschaft eines Steuerpflichtigen verschafft, sondern dass das 

einzige Kriterium dafür das in Artikel 4 festgelegte Kriterium ist, d.h. um Steuerpflichtiger zu sein, 

muss eine wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt werden. 

 

Zudem musste der Ausschuss jedoch feststellen, dass die Bezugnahme auf den Begriff „wirt-

schaftliche Tätigkeit“ zur Nichtbesteuerung der in Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstabe l 

bezeichneten Leistungen auf verschiedene Weise führt, je nachdem, ob er von den Mitgliedstaaten 

mehr oder weniger weit ausgelegt wird und alle Tätigkeiten der genannten Einrichtungen oder nur 

einen Teil ihrer Tätigkeiten umfaßt. 

 

In Anbetracht der von einigen Delegationen vertretenen Auffassung wurde vereinbart, die Prüfung 

dieser Frage insbesondere anhand eines schriftlichen Vermerks fortzusetzen. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 5. SITZUNG vom 14.-15. Juni 1979 

XV/196/79 (1/2) 

 
II. FRAGEN ZUR AUSLEGUNG DER SECHSTEN RICHTLINIE 

 

1. Fragen Dänemarks über die Steuerbefreiungen des Artikels 15 Nummer 10: Steuerbefreiun-

gen im Rahmen der diplomatischen Beziehungen 

 

Um einen Informationsaustausch zu ermöglichen und festzustellen, ob auf diesem Gebiet eine 

Harmonisierung weiter verfolgt werden sollte, ersuchte der Vorsitzende die verschiedenen Dele-

gationen, ihm die Antworten auf einen Fragebogen, der hierfür erstellt wird, zu übermitteln. 

 

2. Frage zur Steuerpflicht der Notare und dergleichen 

 

Die frage, ob Angehörige bestimmter Berufe in Ausübung eines öffentlichen Amtes (z.B. Notare) 

als Steuerpflichtige im Rahmen der MwSt (mit oder ohne Steuerbefreiung) anzusehen sind, wurde 

im Zusammenhang mit den Eigenmitteln angeschnitten. 

 

Die Mehrheit der Delegationen war der Meinung, daß die Angehörigen dieser Berufe freie Berufe 

ausübten und sie deshalb für die Gesamtheit ihrer Umsätze Steuerpflichtige seien, wobei jedoch die 

Möglichkeit gegeben wäre, ihre Dienstleistungen während der Übergangszeit gemäß Artikel 28 und 

Anhang F von der Steuer zu befreien. 

 

3. Fragen der Delegation des Vereinigten Königreichs über die Leistungen von Beratern, 

Ingenieuren (...) sowie die Datenverarbeitung und Überlassung von Informationen (Artikel 9 

Absatz 2 Buchstabe a dritter Gedankenstrich) 

 

Die Frage, ob die in dieser Vorschrift aufgeführten Berufsbezeichnungen Berater usw. voraus-

setzen, daß die genannten Leistungen von Personen bewirkt werden, die solche Titel bzw. 

Berufsbezeichnungen führen, wurde von der überwiegenden Mehrheit der Delegationen verneint. 

 

Auf eine zweite Frage, ob die Überlassung von Informationen notwendigerweise mit der Daten-

verarbeitung verbunden sei, antwortete der Ausschuß ebenfalls fast einstimmig mit nein. Folglich 

muß jede Leistung in Verbindung mit der entgeltlichen Überlassung einer Reihe von Informationen 

aufgrund von Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe e unter die Besteuerung fallen. 

 

4. Frage der französischen Delegation zur Standmiete bei Ausstellungen 

 

Fast alle Delegationen erklärten, daß die Standmiete bei Ausstellungen hinsichtlich der Anwendung 

des Artikels 9 (Ort der Dienstleistungen) als Vermietung betrachtet werden müsse. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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5. Frage der italienischen Delegation zur steuerlichen Behandlung des Erwerbs oder der Einfuhr 

von zum Abwracken bestimmten Schiffen in den Mitgliedstaaten 

 

Angesichts der von den Delegationen eingenommenen Standpunkte kam man überein, diesen Punkt 

auf einer der nächsten Sitzungen weiterzuverfolgen. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 6. SITZUNG vom 9.-10. Januar 1980 

XV/9/80 (1/4) 

 
I. FRAGEN ZUR AUSLEGUNG DER 6. RICHTLINIE 

 

A. Fragen über die Ermittlung der Grundlage für die eigenen Einnahmen aus der Mehrwertsteuer 

 

a) Ausmaß der in Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstaben m und n festgelegten Steuerbefreiun-

gen („bestimmte in engem Zusammenhang mit Sport stehende Dienstleistungen“ und 

„bestimmte kulturelle Dienstleistungen“) 

 

Der Ausschuß ist zu folgenden Schlußfolgerungen gekommen 

 

1. Die Dienstleistungen, die aufgrund von Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstaben m und n von 

der Steuer befreit sind, sind unbestimmt. 

 

2. Die Punkte 4 und 5 von Anhang E der Richtlinie gestatten es den Mitgliedstaaten, während 

der Übergangszeit im Sinne von Artikel 28 Absatz 4 die Dienstleistungen, die aufgrund der 

unter Punkt 1 genannten Bestimmungen von der Steuer befreit sind, zu besteuern. 

 

3. Es ist folglich unmöglich, einen Parameter zu bestimmen, der es ermöglicht, den finanziellen 

Ausgleich festzulegen, solange kein Verzeichnis der steuerbefreiten Dienstleistungen auf-

gestellt wird. 

 

b) Ausmaß der Steuerbefreiungen gemäß Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstabe b (Bedingungen, 

die in sozialer Hinsicht vergleichbar sind) 

 

Aus der Aussprache über diese Frage sind folgende Schlußfolgerungen zu ziehen: 

 

1. Im Rahmen von Artikel 13 sind die Leistungen der sogenannten „öffentlichen“ Kranken-

anstalten auf jeden Fall von der Steuer befreit. 

 

2. Ebenfalls von der Steuer befreit sind die Leistungen, die vom sogenannten „privaten“ Sektor 

erbracht werden, insofern sie die Behandlungen zu sozialen Bedingungen vornehmen, die 

denen des öffentlichen Sektors vergleichbar sind; diese Bedingungen müßten für jeder 

einzelnen Mitgliedstaat festgelegt werden – z.B. auf der Grundlage von Antworten auf einen 

Fragebogen –, wenn man einen genauen Überblick über die Leistungen des privaten Sektors, 

die von der Steuer befreit werden können, gewinnen will. 

 

3. Die anderen Leistungen müßten der Mehrwertsteuer unterliegen, jedoch können sie gemäß 

Artikel 28 Absatz 3 Buchstabe b und gemäß Anhang F von der Steuer befreit werden. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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c) Regelung in den einzelnen Mitgliedstaaten hinsichtlich der privaten Nutzung von Personen-

kraftfahrzeugen 

 

Um dem Ausschuß für eigene Mittel zu ermöglichen, sich einerseits ein genaues Bild über die Lage 

in den einzelnen Mitgliedstaaten zu machen und andererseits auf Gemeinschaftsebene eine Lösung 

für die Ermittlung der Grundlage für die eigenen Einnahmen durch die eventuelle Festsetzung eines 

Pauschalsatzes, der der privaten Nutzung der zum Betriebsvermögen gehörenden Personenkraft-

wagen entspricht, herauszuarbeiten, wurden die Delegationen aufgefordert, der Generaldirektion 

Haushalt bis spätestens 15. Februar per Fernschreiben ein Dokument zuzuleiten, in der die in ihrem 

jeweiligen Mitgliedstaat geltende Regelung hinsichtlich der steuerlichen Behandlung für die private 

Nutzung dieser Fahrzeuge sowie für den entsprechenden Treibstoffanteil kurz dargestellt ist, und 

zwar unter Angabe des ungefähren Verhältnisses der privaten Nutzung zur Gesamtheit dieser 

Ausgaben. 

 

d) Besteuerung der Umsätze von Gold, das nicht für industrielle Zwecke bestimmt ist 

 

Bei einem ersten Meinungsaustausch gelangte der Ausschuss zu einigen Schlussfolgerungen: 

 

1. Goldmünzen 

 

Mehrere Mitgliedstaaten befreien die Lieferung von Goldmünzen die in ihrem Ursprungsland 

gesetzliches Zahlungsmittel sind, da sie diese Münzen als Gold zu Anlagezwecken betrachten, das 

unter Anhang F Nummer 26 fällt. Eine Delegation fragte sich, ob Sammlungsstücke nicht auf 

Grund von Artikel 32 befreit werden können. 

 

Die Mehrheit befürwortete jedoch die Besteuerung und stützte ihre Auslegung auf die strikte 

Anwendung des Artikels 13 Teil B Buchstabe d Nummer 4. 

 

2. Auf Händler anwendbare Regelung 

 

Es wurde die folgende Schlußfolgerung gezogen, nämlich daß die Mitgliedstaaten, die von der 

Möglichkeit gemäß dem Artikel 28 Absatz 3 Buchstabe e Gebrauch machen der insbesondere 

vorsieht, daß vor dem Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe c abgewichen werden kann, die Kommission 

des Händlers besteuern müssen; dies gilt auch für befreite Umsätze und Umsätze, die von Nicht-

steuerpflichtigen bewirkt werden. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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3. Kumulierung von Mehrwertsteuer 

 

Der Ausschuß stellte fest, daß in den Fällen, in denen eine Privatperson Gold, das sie mit Mehr-

wertsteuer erworben hat, an einen Steuerpflichtigen verkauft und dieser Steuerpflichtige das Gold 

an eine Privatperson weiterverkauft, tatsächlich eine Kumulierung von Mehrwertsteuer entstehen 

kann, daß man hierbei jedoch eher von Wettbewerbsverzerrungen sprechen müsse. Der Ausschuß 

mußte indessen feststellen, daß die Umsätze von Gold auf jeden Fall gemäß der 6. Richtlinie 

besteuert werden müßten, und zwar mit der Möglichkeit, die in Punkt 26 von Anhang F 

vorgesehene Steuerbefreiung aufrecht zu erhalten. Die Möglichkeit, das wiederverkaufte Gold als 

Gebrauchtgegenstand anzusehen, wurde ebenfalls erwogen, obwohl der Vorschlag für eine 

7. Richtlinie diese Umsätze nicht einschließt. 

 

e) Tragweite von Anhang F Punkt 19 (Lieferungen bestimmter Investitionsguter nach Ablauf der 

Zeit für die Berichtigung des Vorsteuerabzugs) 

 

Die Delegationen waren mehrheitlich der Meinung, daß die Lieferungen von beweglichen 

Investitionsgütern nach Ablauf der Frist für die Berichtigung des Vorsteuerabzugs besteuert werden 

müßten und daß sie nur im Rahmen von Anhang F befreit werden könnten. Zwei Delegationen 

waren dagegen der Meinung, daß die Lieferungen solcher Güter von Artikel 32 ab gedeckt werden 

könnten . 

 

Der Ausschuß äußerte sich im übrigen über ein Problem allgemeinerer Art, und zwar darüber, 

welche juristische Grundlage für die Zwecke der eigenen Einnahmen und insbesondere des 

finanziellen Ausgleichs zu berücksichtigen ist, wenn für dieselbe Situation zwei Bestimmungen der 

Richtlinie als juristische Grundlage angeführt werden können und nur eine von beiden zu einem 

Ausgleich führt. Die Delegationen erklärten fast einstimmig, daß sie es für angemessen hielten, 

wenn in einem solchen Fall die juristische Grundlage entscheidend ist, die zu einem Ausgleich führt 

– hier Artikel 28 und die diesbezüglichen Anhänge. 

 

B. Frage der italienischen Delegation über die steuerliche Behandlung des Erwerbs oder der 

Einfuhr von zum Abwracken bestimmten Schiffen in den Mitgliedstaaten 

 

Die Delegationen waren mit großer Mehrheit der Meinung, dass Artikel 15 Nummern 4 und 5 es 

ermöglichen, die Lieferungen von zum Abwracken bestimmten Schiffen von der Steuer zu befreien, 

und erklärten, daß ihre Länder die Steuerbefreiung wenn nicht de jure, so zumindest jedoch de facto 

anwenden würden. 

 

Der Vorsitzende ließ die Stellungnahme der Kommission zu der Regelung für diese Lieferungen, 

die seiner Meinung nach – er bekundete seine Absicht, den juristischen Dienst zu dieser Frage zu 

konsultieren – gemäß der 6. Richtlinie besteuert werden müßten, sowie zu der Möglichkeit, eine 

Steuerbefreiung auf der Grundlage von Artikel 27 (Vereinfachungsmaßnahmen) anzuwenden, noch 

offen. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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C. Frage der dänischen Delegation zur Änderung des Artikels 11 Teil B Absatz 2, um der neuen 

Regelung über den Zollwert Rechnung zu tragen 

 

Mehrere Delegationen waren der Ansicht, daß dieses Problem im Rahmen der Arbeitsgruppe Nr. 1 

auf der Grundlage einer Unterlage der Dienststellen der Kommission und des Entwurfes für die 

neue Regelung hinsichtlich des Zollwertes geprüft werden müsse. Sie erklärten jedoch bereits zu 

diesem Zeitpunkt, daß die Bezugnahme auf die Verordnung 803/68 aus juristischen Gründen nur 

durch eine neue Richtlinie, die ausschließlich für die Mehrwertsteuer gilt, geändert werden könne. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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I. FRAGEN ZUR AUSLEGUNG DER 6. RICHTLINIE 

 

Tragweite der Steuerbefreiung gemäß Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstabe l 

 

Der Ausschuß ist zu folgenden Ergebnissen gelangt: 

 

1. Alle Delegationen sind prinzipiell darin einig daß die individualisierbaren Umsätze, die für 

ein Mitglied und nicht im gemeinsamen Interesse aller Mitglieder getätigt werden, zu 

besteuern sind. 

 

2. Nach Meinung der meisten Delegationen fallen die Tätigkeiten der Einrichtungen die die 

kollektive Wahrnehmung von Berufs- und Gruppeninteressen bezwecken, nicht in den Steuer-

anwendungsbereich. Es wird hervorgehoben, daß in Bezug auf Umsätze, die außerhalb des 

Anwendungsbereichs liegen, kein Recht auf Vorsteuerabzug besteht und die Gegenstände, die 

von den Einrichtungen zur Erziehung dieser Umsätze erworben werden mit der MwSt belastet 

bleiben 

 

 Die übrigen Delegationen erklären, sie zögen es aus praktischen und kontrolltechnischen 

Gründen vor, alle diese Umsätze den Anwendungsbereich einzubeziehen, selbst wenn sie 

dann auf Grund von Artikel 13 steuerbefreit sind. 

 

3. Nachdem die Stellungnahme des Juristischen Dienstes der Kommission vorliegt, wonach der 

Begriff „gewerkschaftlich“ in Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstabe l weit auszulegen ist, so 

daß hierunter insbesondere die Organisationen der Arbeitnehmer, Arbeitgeber und sonstigen 

Berufe fallen, schließt die große Mehrheit der Delegationen sich dieser Auffassung an.  

 

 Der Ausschuß stellt fest, daß der Text in den verschiedenen Sprachen Unterschiede aufweist, 

die zu unterschiedlichen Auslegungen des Wortlautes führen können. Mitgliedstaaten, in 

denen für die genannten Einrichtungen auf Grund von Anhang G der Sechsten Richtlinie ein 

Optionsrecht für die Besteuerung gilt, können diese Regelung bis zu 1. Januar 1981 bei-

behalten. 

 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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II. FRAGEN ZUR AUSLEGUNG DER 6. RICHTLINIE 

 

a) Die Mehrwertsteuerregelung für die Umsätze von Barrengold und das Entgelt der berufs-

mäßigen Mittelspersonen 

 

i) Der Ausschuß stellt fest, daß mehrere Mitgliedstaaten die Umsätze von Barrengold besteuern, 

andere dagegen im Rahmen der Übergangsbestimmungen des Artikels 28 Steuerbefreiung 

gewähren; in zwei Mitgliedstaaten gibt es keinen Goldmarkt. 

 

ii) Der Ausschuß ist sich darüber einig, daß bestimmte Auswirkungen der Anwendung der 

Übergangsbestimmungen der 6. Richtlinie auf Mittelspersonen unvermeidlich sind, und 

erkennt an, daß das Entgelt für diese Personen entweder in die Bemessungsgrundlage für die 

von ihnen erzielten Umsätze einbezogen wird (Anwendung von Artikel 5 Absatz 4 Buch-

stabe c oder aber auf Grund von Artikel 28 Absatz 3 Buchstabe e lediglich als Provision zu 

besteuern ist. Die große Mehrheit der Mitgliedstaaten ist außerdem der Auffassung, daß auf 

Grund von Anhang F Nummer 26 Steuerbefreiung gewährt werden kann, wenn für den 

Hauptumsatz selber Steuerbefreiung gilt. 

 

b) Die Auslegung der Richtlinie im Fal1 von Garantiearbeiten 

 

Der Ausschuss vertritt die Auffassung daß das genannte Problem durch die 8. Richtlinie gelöst sei. 

 

c) Die Anwendung der Mehrwertsteuer auf Architektenwettbewerbe 

 

Die Schlußfolgerungen des Ausschusses lauten wie folgt: 

 

i) Die Delegationen befürworten einstimmig die Besteuerung der gezahlten Beträge bei 

Wettbewerben mit beschränktem Teilnehmerkreis sowie der Zahlungen an den Berufs-

verband, sofern dieser selbst Steuerpflichtiger im Sinne des Artikels 4 der 6. Richtlinie ist. 

 

ii)  Die Mehrheit der Delegationen vertritt die Auffassung, daß man bei öffentlichen Wett-

bewerben ebenfalls den Betrag der zuerkannten Preise besteuern sollte, dabei jedoch immer 

die bei der Ausschreibung jedes einzelnen Wettbewerbs geltenden Bedingungen 

berücksichtigt. Unter diesem Gesichtspunkt ist diesen Problem eine Frage den Sachverhalts, 

da es nämlich festzustellen gilt, ob der Preis einer steuerpflichtigen Leistung entspricht oder 

ob er lediglich eine unentgeltliche Zuwendung ohne Gegenleistung darstellt und folglich nicht 

der Steuer unterliegt. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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d) die Angabe des Mehrwertsteuergesetzes, der im Lande des Empfängers einer von einem im 

Ausland ansässigen Mehrwertsteuerpflichtigen erbrachten Dienstleistung im Sinne des 

Artikels 9 Absatz 2 Buchstabe e der 6. Richtlinie anwendbar ist, durch den Dienstleistungs-

erbringer 

 

Die Mehrheit der Delegationen vertritt die Auffassung, daß in den Fallen, in denen die Steuer im 

Lande des Dienstleistungsempfängers gezahlt werden muß, dieser der Hauptsteuerschuldner ist und 

der in einem anderen Land ansässige Dienstleistungserbringer nicht gezwungen werden kann, die 

Steuer in seiner Rechnung auszuweisen. 

 

Einige Delegationen erklären, daß sie es vorziehen, zumindest in rechtlicher Hinsicht über die 

Gesamtschuldnerschaft, die Möglichkeit aufrecht zu erhalten, den Leistungserbringer zu verpflich-

ten, die Steuer zu dem im Lande des Dienstleistungsempfängers geltenden Satz auszuweisen. Die 

von den Mitgliedstaaten vertretenen Auffassungen sind nach Ansicht des Ausschusses anscheinend 

mit den entsprechenden Vorschriften der 6. Richtlinie vereinbar, wenn sie auch auf verschiedene 

juristische Analysen zurückzuführen sind. 

 

e) Anwendung der Mehrwertsteuer bei Spielautomaten, Geldspielautomaten usw. 

 

Die Schlußfolgerungen des Ausschusses lauten wie folgt: 

 

i) Fast alle Delegationen vertreten die Auffassung, daß die „Tätigkeit“ der Person, die die Auf-

stellung der Automaten gestattet, als Dienstleistung zu besteuern ist. 

 

ii) Die große Mehrheit der Delegationen ist der Meinung, daß die in Artikel 13 Teil B 

Buchstabe f vorgesehene Steuerbefreiung nicht für die Betriebsinhaber dieser Automaten gilt, 

da es sich hierbei nicht ausschließlich um ein Glücksspiel handelt. 

 

iii) Die große Mehrheit der Delegationen ist der Ansicht, daß Steuerbemessungsgrundlage die 

Summe des in den Spielautomaten eingeworfenen Geldes ist, was dem Begriff „Umsatz“ 

entspricht; dieser kann durch Anwendung eines Koeffizienten auf den in dem Automaten 

verbliebenen Restbetrag effizient berechnet werden. 

 

f) Gemeinsame Mehrwertsteuerregelung für bestimmten Einrichtungen ausgegebenen Kredit-

karten ( travel and entertaiment cards) 

 

Es wird beschlossen, die Schlußfolgerungen zu diesem Punkt erst auf der nächsten Sitzung zu 

ziehen. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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g) Ort der Dienstleistung bei Leistungen auf dem Gebiet der Werbung 

 

Des Ausschuss vertritt einstimmig die Auffassung, daß Anzeigen, die für Privatpersonen in 

Zeitungen veröffentlicht werden, nicht unter Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe e fallen, der für alle von 

Steuerpflichtigen aufgegebenen Anzeigen gilt. Diese Abgrenzung gilt auch für Grundstücks-

anzeigen. 

 

h) Regelung des Vorsteuerabzugs bei Bank- und Finanzgeschäften 

 

Es fand ein erster Gedankenaustausch statt; der Ausschuß wird diese Frage auf einer der nächsten 

Sitzungen aufgreifen. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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I. FRAGEN ZUR AUSLEGUNG DER 6. RICHTLINIE 

 

a) Regelung des Vorsteuerabzugs bei Bank- und Finanzgeschäften 

 

Der Ausschuß hat die Prüfung dieser Frage fortgesetzt, aber noch keine Leitlinie erarbeitet, damit 

die Delegationen, die es wünschen, die dargelegten Regelungen genauer untersuchen und die 

notwendigen Kontakte mit ihren Verwaltungen und den entsprechenden Berufskreisen aufnehmen 

können. 

 

b) Gemeinsame Regelung für von bestimmten Einrichtungen ausgegebene Kreditkarten („travel 

and entertainment cards“) 

 

Der Ausschuß befürwortet die Steuerbefreiung der von der die Karte ausgebenden Einrichtung an 

den Karteninhaber erbrachten Dienstleistung auf Grund von Artikel 13 Teil B Buchstabe d 

Nummer 1 (Kreditgewährung) der 6. Richtlinie. 

 

Die große Mehrheit der Delegationen befürwortet die Steuerbefreiung der Dienstleistung zwischen 

der die Karte ausgebenden Einrichtung und den Lieferern auf Grund von Artikel 13 Teil B Buch-

stabe d Nummer 2 (Zahlungsgarantie). 

 

Der Ausschuß stellt jedoch fest, daß die nach Artikel 13 Teil C mögliche Option zu unvermeid-

lichen Verzerrungen führen könnte. 

 

c) Auswirkung einer Auflistung der Goldmünzen, die unter die Befreiung von der Mehrwert-

steuer im Rahmen von Anhang F Nummer 26 fallen können 

 

Alle Delegationen der Mitgliedstaaten, die den Goldmünzenumsatz besteuern, vertreten die Auf-

fassung, daß es notwendig und ausreichend ist, sich an die Vorschrift des Artikels 28 Absatz 3 

Buchstabe b zu halten, da es sich hier um eine Steuerbefreiung handelt, die sich aus Anhang F 

Nummer 26 ergibt; nur solche die Goldmünzen betreffenden Umsätze sind zu befreien, für die zum 

Zeitpunkt des Inkrafttretens der 6. Richtlinie Befreiung galt. Diese Stellungnahme ermöglicht 

folglich nicht, für die in Anhang F Nummer 26 genannten Umsätze, die Goldmünzen betreffen, 

einen einheitlichen Anwendungsbereich zu definieren. 

 

d) Wechselbeziehung zwischen Artikel 9 und Artikel 21 Nummer 1 Buchstabe a im Hinblick auf 

einen im Ausland ansässigen Steuerpflichtigen 

 

Der Ausschuß ist einstimmig der Auffassung, daß Artikel 21 Nummer 1 Buchstabe a für Umsätze, 

die ein im Ausland ansässiger Steuerpflichtiger im Inland bewirkt, nur dann gilt, wenn es sich bei 

den Umsätzen um Lieferungen von Gegenständen oder um die in Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben a, 

b, c und d bezeichneten Dienstleistungen handelt. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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e) Ort der Dienstleistung bei Versteigerungsgeschäften 

 

Der Ausschuß vertritt fast einstimmig die Auffassung, daß sich der Ort der Versteigerungsleistung 

nach der Hauptregel gemäß Artikel 9 Absatz 1 der 6. Richtlinie bestimmt. 

 

f) Abgrenzung des Gebietes der Gemeinschaft 

 

Die Delegationen stimmen alle mit der Analyse überein, nach der die in Artikel 3 der 6. Richtlinie 

genannten Gebiete im Hinblick auf die Anwendung der 6. Richtlinie wie auch der 8. Richtlinie über 

die Erstattung der Mehrwertsteuer an nicht im Inland ansässige Steuerpflichtige den Drittländern 

gleichzusetzen sind, bezüglich der Anwendung der Richtlinie über die Steuerbefreiungen im 

Reiseverkehr bzw. bei Kleinsendungen jedoch weiterhin Probleme bestehen. Diese Schwierigkeiten 

wird der Ausschuß zu einem späteren Zeitpunkt erörtern. 

 

g) Daten, die für die Berechnung der Pauschalausgleich-Prozentsätze für Landwirte zu berück-

sichtigen sind 

 

Unter Berücksichtigung der etwaigen praktischen Probleme vertritt der Ausschuß einstimmig die 

Auffassung, daß bei der Berechnung der Pauschalausgleich-Prozentsätze für Landwirte die 

statistischen Daten der letzten drei Jahre vor dem laufenden Jahr zugrunde zu legen sind, um einen 

arithmetischen Mittelwert dieser drei Jahre zu ermitteln. Sind dafür die Daten noch nicht 

vorhanden, so sind die Daten der letzten drei Jahre, für die alle statistischen Daten bereits 

vorhanden sind, zugrunde zu legen. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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II. FRAGEN ZUR AUSLEGUNG DER 6. RICHTLINIE BETREFFEND 

 

a) Regelung des Vorsteuerabzugs bei Bank- und Finanzgeschäften 

 

Im Hinblick auf Kreditgeschäfte vertreten die meisten Delegationen die Ansicht, dass die 

Gesamtheit der eingenommenen Zinsen im Nenner des Bruches stehen soll, um den Pro-Rata-Satz 

des Vorsteuerabzuges im Banksektor zu bestimmen.  

 

Zudem sind sich fast alle Delegationen darüber einig, dass in den Fällen, in denen die Bank als 

Bevollmächtigte auftritt, beim Verkauf von Wertpapieren der Rohgewinn (d.h. die Differenz 

zwischen Verkaufspreis und Ankaufspreis), der bei diesen Geschäften erzielt wird, im Nenner des 

Bruches stehen muss. 

 

Es werden auch andere Elemente erörtert, die bei der Berechnung des Pro-Rata-Satzes des 

Vorsteuerabzuges berücksichtigt werden können, jedoch kann der Ausschuss noch keine 

endgültigen Schlussfolgerungen ziehen. Die Aussprache wird deshalb auf der nächsten Sitzung des 

Ausschusses fortgesetzt. 

 

b) Ort und Bemessungsgrundlage für Dienstleistungen bei Versteigerungen 

 

Der Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass Besteuerungsgrundlage die gesamte vom 

Versteigerer vereinnahmte Provision ist, wenn dieser im Namen und für Rechnung des Einlieferers 

handelt. Ist der Einlieferer ein Steuerpflichtiger, so ist die Besteuerungsgrundlage der gesamte 

Versteigerungserlös, den der Ersteigerer zahlt (ohne Mehrwertsteuer), einschließlich der gesamten 

Provision, die der Versteigerer erhält. 

 

c) Bestimmung des Begriffs „Beförderungsmittel“ in Artikel 15 Nummer 2 

 

Der Ausschuss befürwortet einstimmig eine weite Auslegung des Ausdrucks „Beförderungsmittel 

die privaten Zwecken dienen“ (Artikel 15 Nummer 2 der 6. Richtlinie). Hierzu zählen auch 

Beförderungsmittel, die von anderen Personen als natürlichen Personen, wie z.B. Vereinen und 

Einrichtungen des öffentlichen Rechts im Sinne von Artikel 4 Absatz 5 der 6. Richtlinie, zu nicht 

beruflichen Zwecken genutzt werden.  

 

d) Steuerregelung für in der Vermietung von Möbeltransportbehältern oder Containern bestehen-

de Leistungen 

 

Der Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass die Vermietung von Containern eine in der 

Vermietung von Gegenständen bestehende Leistung ist, die unabhängig von der Beförderungs-

leistung zu sehen ist; folglich müsste sich die hier anzuwendende Steuerregelung entweder auf 

Artikel 9 Absatz 1, wenn man die Container nämlich als Beförderungsmittel ansieht, oder auf 

Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe d stützen, wenn man die Auffassung vertritt, dass es sich nicht um 

Beförderungsmittel handelt. Artikel 15 Nummer 13 bzw. Artikel 16 Absatz 1 ermöglichen in vielen 

Fällen, diese Probleme durch die Befreiung der Dienstleistung im Falle der Ausfuhr zu lösen. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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e) Zuständige Behörden für die Sichtvermerke zur Bescheinigung der Ausfuhr der Waren im 

persönlichen Gepäck von Reisenden nach Drittländern 

 

Die meisten Delegationen lehnen die Möglichkeit ab, den Sichtvermerk des Zolls durch den 

Sichtvermerk des Kapitäns oder des Schiffszahlmeisters einer internationalen Fähre zu ersetzen, da 

sie meinen, dass die Kontrolle in den Händen der Zollbehörden bleiben muss. 

 

f) i) Abweichung von den Vorschriften der 6. Richtlinie im Rahmen eines Übereinkommens 

zwischen einem Mitgliedstaat und einem Drittstaat 

 

Der Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass ein zwischen einem Mitgliedstaat und einem 

Drittland getroffenes Übereinkommen bezüglich des grenzüberschreitenden Güterkraftverkehrs 

keine Vorschrift enthalten darf, die bei nicht in Artikel 14 Absatz 1 sowie Artikel 16 Absatz 1 

Buchstabe a der Richtlinie genannten Einfuhrumsätzen die Beförderungskosten, die der 

Beförderung zwischen dem Ort der Einfuhr der Waren in das Gebiet dieses Staates und dem ersten 

Bestimmungsort im Sinne des Artikels 11 Teil B Absatz 3 Buchstabe b entsprechen, von der 

Bemessungsgrundlage für die Besteuerung bei der Einfuhr ausnimmt. Abweichungen sind nur nach 

Maßgabe des Artikels 30 der 6. Richtlinie zulässig. 

 

    ii) Definition des ersten Bestimmungsortes im Sinne des Artikel 11 Teil B Absatz 3 Buchstabe b 

der 6. Richtlinie 

 

Der Ausschuss ist einstimmig der Ansicht, dass für die Festlegung des ersten inländischen 

Bestimmungsortes die drei folgenden Definitionen berücksichtigt werden sollten: 

 

− entweder der Ort, der auf dem im Ausland ausgestellten Beförderungsdokument, mit dem die 

Gegenstände in das Einfuhrland verbracht werden, angegeben ist, 

 

− oder, wenn der im Beförderungsdokument genannte Ort sich von dem Bestimmungsort 

unterscheidet, der Bestimmungsort selbst, 

 

− oder, falls keine derartigen präzisen Angaben vorliegen, der Ort der ersten Entladung des 

Straßenfahrzeugs im Inland. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 12. SITZUNG vom 30. Juni-1. Juli 1981 

XV/182/81 (1/2) 

 
I. FRAGEN ZUR AUSLEGUNG DER 6. RICHTLINIE 

 

a) Auslegung von Artikel 16 Absatz 2 der 6. Richtlinie 

 

(i) Umfang der freigestellten Regelung 

 

Bezüglich des Umfangs der den Mitgliedstaaten freigestellten Regelung ist der Ausschuss fast 

einstimmig der Meinung, dass in den Fällen, in denen ein Mitgliedstaat von der Möglichkeit gemäß 

Artikel 16 Absatz 2 Gebrauch macht, alle relevanten Exporteure (unter bestimmten Voraus-

setzungen) in den Genuss der Regelung kommen müssen. 

 

(ii) Unter Artikel 16 Absatz 2 fallende Personen 

 

Der Ausschuss vertritt einstimmig die Ansicht, dass Artikel 16 Absatz 2 nur auf Steuerpflichtige 

angewandt werden darf, die die Gegenstände tatsächlich ausführen, und nicht zur Steuerbefreiung 

auf einer Vorstufe herangezogen werden kann. 

 

In den Fällen, in denen ein Mitgliedstaat gemäß Artikel 28 Absatz 3 von Artikel 5 Absatz 4 der 

6. Richtlinie abweicht, gilt Artikel 16 Absatz 2 nicht für Personen, die an den Ausfuhragenten 

liefern. 

 

(iii) Gegenstände und Dienstleistungen, die unter Artikel 16 Absatz 2 fallen können 

 

Die Mehrheit des Ausschusses vertritt die Ansicht, dass die Worte „unverarbeitet oder verarbeitet“ 

dahingehend ausgelegt werden müssen, dass sie nicht nur Gegenstände in ihrem natürlichen 

Zustand oder verarbeitete Gegenstände umfassen, sondern auch Gegenstände, die zum 

Verarbeitungsprozess beitragen. Was die Steuerbefreiung von Dienstleistungen anbelangt, 

befürwortet der Ausschuss jedoch eine relativ restriktive Auslegung, nämlich die Begrenzung auf 

solche Dienstleistungen, die in direktem Zusammenhang mit den ausgeführten Gegenständen 

stehen. 

 

b) Bedeutung des Ausdrucks „Beförderungsmittel“ in Artikel 9 und 15 der 6. Richtlinie 

 

Der Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass Kraftfahrzeuge und sonstige Ausrüstungen 

bzw. Vorrichtungen, die von solchen Fahrzeugen gezogen werden können und die normalerweise 

zur Durchführung eines Beförderungsvertrages verwendet werden, als Beförderungsmittel im Sinne 

des Artikels 9 und 15 der 6. Richtlinie anzusehen sind. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 12. SITZUNG vom 30. Juni-1. Juli 1981 

XV/182/81 (2/2) 

 
Die Mehrheit der Delegationen befürwortet außerdem dass folgende Gegenstände als Beförde-

rungsmittel gelten: 

 

− Container; 

 

− Personenkraftfahrzeuge, Sport- und Vergnügungsboote sowie Anhänger und Wohnanhänger, 

die tatsächlich als Fahrzeuge benutzt werden; 

 

− Fahrzeuge zur Erfüllung militärischer Aufgaben sowie zur Erfüllung von Aufgaben der 

Überwachung oder des Zivilschutzes, die zur Beförderung von Gütern oder Personen 

verwendet werden; 

 

− Fahrräder (einschließlich Lastendreiräder); 

 

− Fahrstühle und ähnliche Fahrzeuge für Kranke und Körperbehinderte, mit Vorrichtung zur 

mechanischen Fortbewegung; 

 

− Reitpferde. 

 

c) Fragen zu den Regelungen für die Erstattung der Mehrwertsteuer im Rahmen der 8. Richt-

linie. Vom Steuerpflichtigen erteilte Vo1lmacht für den Bevollmächtigten, den Erstattungs-

antrag zu stellen und/oder die Erstattung zu empfangen 

 

Der Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass sich der Ort dieser Dienstleistungen aus 

Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe e dritter Gedankenstrich der 6. Richtlinie ergibt (Leistungen von 

Buchprüfern und ähnliche Leistungen), d.h. der Ort an dem der Dienstleistungsempfänger 

(Mandant) seiner Sitz hat. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 13. SITZUNG vom 15.-16. Dezember 1981 

XV/37/82 (1/1) 

 
II. FRAGEN ZUR AUSLEGUNG DER 6. RICHTLINIE 

 

a) Anwendung von Anhang F Nummer 2 auf die Tätigkeit eines Innenarchitekten 

 

Der Ausschuss kommt zu dem Schluss, die in Artikel 28 Absatz 3 Buchstabe b vorgesehene vor-

übergehende Steuerbefreiung könne nur Steuerbefreiungen betreffen, die bei Einführung der 

6. Richtlinie bereits bestanden haben. 

 

b) Auswirkung bestimmter Bankgeschäfte auf das Vorsteuerabzugsrecht 

 

1. Zinsen aus Kreditgeschäften 

 

Der Ausschuss ist fast einstimmig dafür, den Bruttobetrag der Zinsen bei der Pro-Rata-Ermittlung 

im Nenner des Bruchs anzusetzen. 

 

2. Umsätze von Wertpapieren 

 

Hinsichtlich der durchgeführten Umsätze als Vermittler im fremden Namen spricht sich der 

Ausschuss einstimmig dafür aus, bei der Pro-Rata-Ermittlung das gesamte Entgelt für die Leistung 

des Vermittlers anzusetzen. 

 

Hinsichtlich der Umsätze im eigenen Namen ist der Ausschuss fast einstimmig dafür, bei der 

Pro-Rata-Ermittlung den Unterschiedsbetrag zwischen Verkaufs- und Ankaufspreis anzusetzen. 

 

3. Devisengeschäfte 

 

Eine eingehende Erörterung hat zu diesem Punkt stattgefunden. Die Leitlinien hierzu werden 

anlässlich einer nächsten Sitzung festgelegt. 

 

4. Auslegungsfrage bei Artikel 17 Absatz 5 Buchstabe c 

 

Die Mehrheit des Ausschusses spricht sich zugunsten einer Anwendung des Artikels 17 Absatz 5 

Buchstabe c auf der Grundlage von streng objektiven Kriterien aus. 

 

c) Anwendung der Amtshilfe (Kontrolle der Buchhaltung der Steuerpflichten) 

 

Die große Mehrheit des Ausschusses meint, Amtshilfe solle verstärkt in den Fällen geleistet 

werden, wo die Möglichkeit einer Steuerhinterziehung besteht, und die Mitgliedstaaten sollten 

einander auf Antrag Auskünfte zur Verfügung stellen. Der Ausschuss ist einverstanden, dass gemäß 

Artikel 4 Absatz 1a der Richtlinie vom 19.12.1977 über die gegenseitige Amtshilfe ein spontaner 

Auskunftsaustausch erfolgen soll, sofern die zuständige Behörde eines Mitgliedstaates Gründe zu 

der Vermutung hat, dass eine Steuerumgehung oder eine Steuerhinterziehung in einem anderen 

Mitgliedstaat gegeben ist. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 14. SITZUNG vom 23.-24. Juni 1982 

XV/150/82 (1/1) 

 
I. FRAGEN ZUR AUSLEGUNG DER 6. RICHTLINIE 

 

a) Territorialer Anwendungsbereich der 6. Mehrwertsteuerrichtlinie 

 

Der Ausschuß ist einstimmig der Auffassung, daß das Fürstentum Monaco, das Fürstentum 

Andorra, die Republik San Marino, die Kanalinseln und die Insel Man nicht in den 

Anwendungsbereich der 6. Richtlinie gehören. 

 

b) Anträge nach der 8. Mehrwertsteuerrichtlinie zur Erstattung der Steuer auf die Installation von 

Gegenständen 

 

Die große Mehrheit des Ausschusses ist der Meinung, die normalen Bestimmungen der 

6. Richtlinie sollten Anwendung finden, um einen Abzug oder eine Erstattung der von einer in 

einem Mitgliedstaat ansässigen Person, die Installations-Umsätze in einem anderen Mitgliedstaat 

tätigt, entrichteten Vorsteuer zu ermöglichen. Die Bestimmungen der 8. Richtlinie sind auf derartige 

Fälle nicht anwendbar. Der Ausschuß kommt überein, die Prüfung dieses Problems fortzusetzen, 

um praktische Fälle zu regeln. 

 

c) Kreditkarten 

 

Der Ausschuß bekräftigt seine nahezu einstimmige Auffassung, die Dienstleistung zwischen der 

die Karte ausstellenden Organisationen und dem Einzelhändler solle nach Artikel 13 Teil B Buch-

stabe d der 6. Richtlinie und insbesondere nach den Absätzen 2 und 3 dieses Artikels von der Steuer 

befreit werden, da die Haupttätigkeit finanzieller Art sei, während alle anderen Aspekte zweitrangig 

seien. 

 

d) Besteuerung von Hotel- und Gaststättendienstleistungen 

 

Der Ausschuß ist einstimmig dafür, daß Gaststätten- und Beherbergungsdienstleistungen in dem 

Lande besteuert werden sollten, wo sie erbracht werden. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 15. SITZUNG vom 8.-9. Dezember 1983 

XV/38/83 (1/2) 

 
I. FRAGESTELLUNGEN ZUR INTERPRETATION DER 6. RICHTLINIE DES RATES 

 

a) Auswirkungen bestimmter Bankgeschäfte auf das Recht auf Vorsteuerabzug: Devisen-

geschäfte. 

 

Die Mehrheit des Ausschusses ist der Ansicht, in Bezug auf Devisengeschäfte müsse man bei den 

Pro-Rata-Sätzen der Banken die gesamte Vergütung berücksichtigen (Gewinnspanne, Provision und 

die Kosten). 

 

b) Privatboote: Ort der Besteuerung bestimmter Vermietungen (Interpretation des Artikels 9 

Absatz 1) 

 

Die Mehrheit des Ausschusses ist der Ansicht, daß die Vermietung eines Privatbootes nur in dem 

Land besteuert werden kann, wo sich der Sitz der tatsächlichen Leitung einer wirtschaftlichen 

Tätigkeit oder eine feste Niederlassung befindet, von wo aus die Dienstleistung erbracht wird. 

 

c) Telefonverbindungen der Schiffe auf hoher See 

 

Nach Auffassung der großen Mehrheit des Ausschusses ist die Dienstleistung eines Reeders, die 

darin besteht, den Mitgliedern der Besatzung die Benutzung des Bordtelefons für Privatgespräche 

zu gestatten, als außerhalb des territorialen Anwendungsbereichs der Steuern erbracht, anzusehen. 

 

d) Regelung für Umsätze an ausländische Teilnehmer an Messen oder Ausstellungen 

 

Der Ausschuß hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, daß in allen Fällen eine steuerliche 

Zuordnung der Dienstleistungen von Messen oder Ausstellungen an das Land vorgenommen wird, 

in dem letztere stattfinden, und zwar aufgrund von Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe c. 

 

e) Kriterium zur Definition des Begriffs „feste Niederlassung“ für die Anwendung des gemein-

samen Mehrwertsteuersystems 

 

Der Ausschuß ist mit großer Mehrheit der Ansicht, eine feste Niederlassung solle als feste 

Einrichtung definiert werden, ohne sich auf die Fähigkeit zur Vornahme steuerbarer Umsätze zu 

beziehen. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 15. SITZUNG vom 8.-9. Dezember 1983 

XV/38/83 (2/2) 

 
f) Interpretation des Artikels 15 Absatz 2 der sechsten Richtlinie des Rates und des Artikels 6 

der geänderten Richtlinie 69/169/EWG bezüglich Steuerbefreiungen für Reisende 

 

Der Ausschuß ist mit großer Mehrheit der Ansicht, daß Artikel 6 der Richtlinie 69/169/EWG auch 

auf Ausrüstungsgüter der privat genutzten Beförderungsmittel anzuwenden ist und die 

Verpflichtung zur steuerlichen Entlastung beim Ausfuhrland beibehalten wird, insofern die 

Bedingungen erfüllt sind, die durch den vorhergenannten Artikel vorgesehen sind. 

 

II. RÜCKZAHLUNG DER MEHRWERTSTEUER AN GRIECHISCHE UNTER-

NEHMEN IM RAHMEN DER ACHTEN MEHRWERTSTEUERRICHTLINIE 

 

Der Ausschuß hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, daß die Bestimmungen der achten 

Mehrwertsteuerrichtlinie auf griechische Unternehmen angewendet werden, insofern die 

griechischen Steuerbehörden in der Lage sind, die Geschäftstätigkeiten dieser Unternehmen und 

ihre Umsatzsteuerpflicht tatsächlich nachzuweisen. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 

36 

LEITLINIEN AUS DER 16. SITZUNG vom 30. November-1. Dezember 1983 

XV/40/84 (1/1) 

 
II. FRAGEN ZUR AUSLEGUNG DER SECHSTEN RICHTLINIE 

 

a) Ort der Besteuerung der internationalen Dienstleistungen des Fernmeldewesens 

 

Der Ausschuß vertritt einstimmig die Auffassung, daß sich bei internationalen Dienstleistungen des 

Fernmeldewesens der Leistungsort am Ort des Gesprächspartners befindet, der die Leistung bezahlt 

(Kriterium des Sitzes des Leistungserbringers). 

 

b) Bemessungsgrundlage für bestimmte Personenbeförderungen 

 

Die weit überwiegende Mehrheit der Ausschußmitglieder hat sich als Praktikabilitätsregel dafür 

ausgesprochen, daß die Beförderung von Personen im See- oder Luftverkehr, bei der Abreiseort und 

Ankunftsort in einem Mitgliedstaat liegen und die zum Teil durch internationale Gewässer oder 

über das Hoheitsgebiet anderer Staaten führt, wie eine vollständig innerhalb des betreffenden 

Mitgliedstaats erbrachte Leistung angesehen werden sollte. 

 

c) Ort der Besteuerung bei der Vermietung von Eisenbahnwagen 

 

Der Ausschuß ist einhellig der Meinung, daß der Ort der Besteuerung der Vermietung von Eisen-

bahnwagen der Ort ist, an dem der Leistungserbringer gemäß Artikel 9 Absatz 1 der sechsten 

Richtlinie den tatsächlichen Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit hat. Er vertritt ferner die 

Auffassung, daß die achte Richtlinie anwendbar ist, wenn der Leistungserbringer die MwSt dem in 

einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Empfänger in Rechnung stellt. 

 

d) Territorialer Anwendungsbereich bestimmter, von Reisebüros in ihrer Eigenschaft als 

Vermittler erbrachter Dienstleistungen: Anwendung des Artikels 9 der sechsten Richtlinie 

 

Zu dem präzisen Fall des Eigentümers einer Villa in einem Land A, der diese einem Reisebüro in 

einem Land B zur Vermietung überläßt, das seinerseits als Vermittler und Auftragnehmer des 

Eigentümers fungiert, vertritt die sehr große Mehrheit der Ausschußmitglieder die Auffassung, 

daß nach dem gegenwärtigen Stand der Vorschriften Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a zur 

Anwendung kommen muß. Der Ausschuß einigt sich außerdem darauf, den Anwendungsbereich 

von Artikel 26 (und die gegebenenfalls im Rahmen von Artikel 9 daraus folgenden Probleme) 

festzustellen und gegebenenfalls die Lage erneut zu prüfen. 

 

[ersetzt durch Leitlinien, die anlässlich der 93. Sitzung angenommen wurden] 

 

e) Anwendung der achten Richtlinie 

 

Die große Mehrheit der Ausschußmitglieder ist der Meinung, daß die Mitgliedstaaten die Möglich-

keit haben sollten, in allen Fällen, wo Artikel 21 Nummer 1 Buchstabe a der sechsten Richtlinie 

gilt, ein Parallelverfahren zu dem Verfahren der achten Richtlinie zwecks Erstattung der Steuer zu 

verwenden, unabhängig davon, ob es sich um gelegentliche Vorgänge handelt oder nicht. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 17. SITZUNG vom 4.-5. Juli 1984 

XV/243/84 (1/3) 

 
II. FRAGEN ZUR INTERPRETATION DER SECHSTEN RICHTLINIE 

 

a) Steuerfreie Einfuhr von Autobahnplaketten, die für Rechnung der Schweizerischen Eid-

genossenschaft verkauft werden 

 

Der Ausschuß erkennt einstimmig an, daß die Einfuhr von Autobahnplaketten den Schweizerischen 

Eidgenossenschaft nicht besteuert werden kann, da diese Plaketten nicht einem steuerpflichtigen 

Vorgang innerhalb des Einfuhrlandes entsprechen. 

 

Hinsichtlich der Provision für den Verkauf dieser Plaketten spricht sich der Ausschuß einheitlich 

für eine Befreiung auf der Grundlage von Artikel 15 Nummer 14 (oder Nummer 10) der sechsten 

Richtlinie aus. 

 

b) „Persönliche“ Dienstleistungen für Schiffspassagiere. Anwendung von Artikel 9 der sechsten 

Richtlinie 

 

Die große Mehrheit ist aus praktischen Gründen der Auffassung, daß sämtliche Dienstleistungen, 

die auf im Inland verkehrenden und nur gelegentlich in internationale Gewässer eindringenden 

Schiffen erbracht werden, besteuert werden sollten, während die gleichen Dienstleistungen an Bord 

von Schiffen des internationalen Verkehrs, die auf einer kurzen Strecke die Gewässer des 

Hoheitsgebietes befahren, befreit werden müßten.  

 

Zwei Delegationen legen einen Wartevorbehalt ein. 

 

c) Anwendung von Artikel 13 Teil B Buchstabe d Nummer 6 der sechsten Richtlinie auf die 

Investmentfonds 

 

Der Ausschuß vertritt einstimmig die Auffassung, daß nur Organismen in vertragsrechtlicher Form 

einen Mehrwertsteuertatbestand hervorrufen können und dadurch unter Artikel 13 Teil B Buch-

stabe d Nummer 6 fallen. 

 

d) Steuerliche Behandlung der Vermietung von Wagen zwischen den Eisenbahngesellschaften 

der Mitgliedstaaten 

 

Der Ausschuß spricht sich nahezu einstimmig für die Anwendung von Artikel 15 Nummer 13 auf 

die Vermietung von Güterwagen aus. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 17. SITZUNG vom 4.-5. Juli 1984 

XV/243/84 (2/3) 

 
e) Ort des steuerbaren Umsatzes bezüglich bestimmter Gutachtertätigkeiten im Versicherungs-

bereich. Anwendung von Artikel 9 der sechsten Richtlinie 

 

Die große Mehrheit des Ausschusses ist der Auffassung, daß die Erbringung von Dienstleistungen 

durch unabhängige Sachverständige für Versicherungsgesellschaften, die sich entweder auf ein 

Gebäude, einen beweglichen körperlichen Gegenstand oder ein immaterielles Gut beziehen, jeweils 

unter die Bestimmungen von Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a, Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe c bzw. 

Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe e fallen. 

 

[teilweise ersetzt durch Leitlinien, die anlässlich der 93. Sitzung angenommen wurden] 

 

f) Besteuerungsgrundlage. Anwendung von Artikel 11 Teil A Absatz 2 Buchstabe b) der sech-

sten Richtlinie auf Nebenkosten 

 

Zu der Frage der von einem Beförderer erhobenen Inkassoprovision halten es sämtliche 

Delegationen für unmöglich, einfach das Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache 126/78 im 

Kontext von Artikel 11 Teil A Absatz 2 Buchstabe b der sechsten Richtlinie zugrunde zu Legen; 

nach ihrer Auffassung kann der Nebenkosten- oder Nichtnebenkostencharakter nur aus einer 

Prüfung des zwischen dem Absender und dem Beförderer abgeschlossenen Vertrags hervorgehen. 

 

Hinsichtlich des Preisaufschlags, den der Verkäufer im Falle eines Ratenverkaufs erhebt, ist sich 

die Mehrheit darüber einig, daß bei Fehlen einer echten Darlehensvereinbarung dieser 

Preisaufschlag in die Besteuerungsgrundlage der Lieferung des Gegenstandes einbezogen werden 

muß. Der Ausschuß wird die Prüfung dieser Frage fortsetzen. 

 

g) Anwendungsbereich von Artikel 26 der sechsten Richtlinie: Sonderregelung für Reisebüros 

 

Der Ausschuß ist einstimmig der Auffassung, daß Artikel 26 Anwendung finden muß, wenn die 

nachstehenden Bedingungen zusammentreffen: 

 

− Das Reisebüro muß im eigenen Namen auftreten und 

 

− für die Durchführung der Reise Dienstleistungen zumindest eines anderen Steuerpflichtigen in 

Anspruch nehmen. 

 

Nach Ansicht des Ausschusses steht der Grundsatz der Besteuerung der Marge der Reisebüros nicht 

dem entgegen, daß die Marge für die Gesamtheit der Umsätze festgestellt wird, die in einem 

bestimmten Zeitraum nach demselben Verfahren abgewickelt worden sind. 

 

(Auch vertritt der Ausschuß die Auffassung, daß dann, wenn in der Pauschalreise ein Betrag 

enthalten ist, der den Umsätzen entspricht, für die das Reisebüro in einem anderen Land getrennt 

besteuert werden muß, dieser Betrag bei der Bestimmung der Marge nicht berücksichtigt werden 

darf.) 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 17. SITZUNG vom 4.-5. Juli 1984 

XV/243/84 (3/3) 

 
h) Steuerpflichtigkeit der Automobilklubs 

 

Die Mehrheit der Delegationen erklärt, daß die von den Automobilklubs erhobenen Beiträge 

besteuert werden müssen, wenn sie den Gegenwert individualisierbarer Dienstleistungen darstellen, 

die den Mitgliedern geboten werden. Der Ausschuß kommt überein, gegenwärtig noch keine 

endgültige Schlußfolgerung zu ziehen. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 

40 

LEITLINIEN AUS DER 18. SITZUNG vom 8.-9. März 1985 

XV/199/85 (1/2) 

 
II. FRAGEN ZUR INTERPRETATION DER SECHSTEN RICHTLINIE 

 

a) Anwendung von Artikel 13 Teil B Buchstabe d Nummer 4 der sechsten Richtlinie auf 

bestimmte Geldstücke aus „Nobel-Platin“ 

 

Der Ausschuß befürwortet einstimmig die Besteuerung der Geldstücke aus „Nobel-Platin“, gleich-

gültig ob diese Geldstücke als Sammlerstücke oder als Anlagemittel betrachtet werden. 

 

b) Anwendung der MwSt auf unerlaubte Transaktionen 

 

Die große Mehrheit des Ausschusses ist der Auffassung, daß im Inland durchgeführte Trans-

aktionen mit Gütern, deren Vermarktung verboten ist, außerhalb des Anwendungsbereichs der 

MwSt bleiben unter den im Urteil des Europäischen Gerichtshofs (Rechtssache 294/82) festgelegten 

Bedingungen und Grenzen. 

 

c) Auf Subventionen anzuwendende MwSt-Regelung 

 

Die Mehrheit des Ausschusses teilt die Interpretation der Kommission von Artikel 11 Teil A 

Absatz 1 Buchstabe a der sechsten Richtlinie, daß nämlich die Subvention nur dann steuerpflichtig 

ist, wenn drei Bedingungen erfüllt sind: 

 

− sie muß die Gegenleistung darstellen (oder ein Bestandteil der Gegenleistung); 

 

− sie muß an den Lieferanten oder den Leistungserbringer gezahlt werden; 

 

− sie muß von einem Dritten gezahlt werden. 

 

Was die in Artikel 19 Absatz 1 zweiter Gedankenstrich vorgesehene Möglichkeit angeht, wünscht 

die große Mehrheit des Ausschusses deren Beibehaltung, um mißbräuchliche Abzüge zu 

verhindern. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 18. SITZUNG vom 8.-9. März 1985 

XV/199/85 (2/2) 

 
d) Besteuerung von Software bei der Einfuhr 

 

Der Ausschuß befürwortet einstimmig die nachfolgende Orientierung: 

 

1. Bei genormter oder allgemein verwendbarer Software handelt es sich um eine einfache 

Einfuhr von Gütern, deren gesamter Wert der Steuer unterworfen werden muß. 

 

2. Bei nicht genormter Software (d.h. für spezifische Verwendung bestimmte) Liegt eine Einfuhr 

von Gegenständen (Datenträger) und eine Dienstleistung (Daten) vor. In den innergemein-

schaftlichen Handelsbeziehungen zwischen Steuerpflichtigen wird der Datenträger als 

Nebensache zur Überlassung der Daten angesehen, und die beiden Leistungsbestandteile 

werden im Mitgliedstaat des Empfängers wie eine einzige Dienstleistung nach den 

Bestimmungen des Artikels 9 Absatz 2 Buchstabe e besteuert. Um eine doppelte Besteuerung 

des Datenträgers zu verhindern, wird bei der Einfuhr keine Steuer erhoben. 

 

3.  Der Ausschuß wird die Prüfung fortsetzen, was die Behandlung von Einfuhren aus Dritt-

ländern oder durch Nichtsteuerpflichtige angeht. 

 

[ersetzt durch Leitlinien, die anlässlich der 38. Sitzung angenommen wurden] 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 19. SITZUNG vom 12. November 1985 

XV/32/86 (1/1) 

 
II. FRAGEN ZUR AUSLEGUNG DER 6. RICHTLINIE 

 

a) Besteuerung von Beförderungsleistungen. Anwendung der Bestimmungen von Artikel 14 

Absatz 1 Buchstabe i und Artikel 15 Nummer 13 der 6. Richtlinie 

 

Der Ausschuß stellt fest, daß gegenwärtig eine sehr große Mehrheit der Mitgliedstaaten bei 

internationalen Umzügen eine Befreiung für die im Ausgangsland zurückgelegte Strecke gewährt, 

d.h. die Mitgliedstaaten legen Artikel 15 Nummer 13 so aus, daß sämtliche Beförderungsleistungen 

in Verbindung mit der Ausfuhr von Gegenständen befreit werden, auch wenn keine steuerliche 

Entlastung der Gegenstände bei der Ausfuhr aus dem betreffenden Land erfolgt. 

 

Zu der Situation im Einfuhrland ist im Rahmen der Interpretation von Artikel 14 Absatz 1 Buch-

stabe i zu sagen, daß die meisten Mitgliedstaaten eine Steuerbefreiung für die im Einfuhrland 

zurückgelegte Strecke gewähren. 

 

Die Mehrheit des Ausschusses wäre im Rahmen der zukünftigen Harmonisierung bereit, die 

gegenwärtige Sachlage zu ändern, wobei bei Umzügen innerhalb der Gemeinschaft, eine 

Besteuerung der gesamten Beförderungsstrecke im Ausgangsland in Erwägung gezogen wird. Eine 

solche Lösung würde die Kohärenz mit der Besteuerung der Personenbeförderung gemäß Artikel 28 

Absatz 5 der 6. Richtlinie gewährleisten. 

 

b) Steuerliche Behandlung der Gemeinschaftssubventionen, die im Rahmen der gemeinsamen 

Marktorganisation für Milch und Milcherzeugnisse gezahlt werden 

 

Die große Mehrheit des Ausschusses ist der Ansicht, daß die Gemeinschafts-Subventionen, die zur 

Finanzierung von Werbemaßnahmen zugunsten von Milcherzeugnissen bestimmt sind, keine 

Gegenleistung für an die Kommission erbrachte Dienstleistungen darstellen und auch nicht der 

Mehrwertsteuer unterliegen, wenn sie dazu bestimmt sind, zu der Rückzahlung von Werbeausgaben 

beizutragen, die von zwischengeschalteten Organismen veranlaßt wurden. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 20. SITZUNG vom 4.-5. Juni 1986 

XXI/1072/86 (1/2) 

 
II. ZUR INTERPRETATION DER SECHSTEN RICHTLINIE AUFGEWORFENE 

FRAGEN 

 

a) Steuerregelung für eng mit der Krankenhausbehandlung und der ärztlichen Heilbehandlung 

verbundene Umsätze (Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstabe b 

 

Der Ausschuß spricht sich mit großer Mehrheit aus für die Befreiung von: 

 

− Umsätzen im Zusammenhang mit der Beherbergung der Patienten (Unterbringung und 

Mahlzeiten) und mit der Bereitstellung von Medikamenten im Rahmen der ärztlichen Heil-

behandlung; 

 

− Lieferungen von Prothesen, die im Rahmen einer medizinischen Behandlung einer Kranken-

anstalt eingepflanzt werden; 

 

− Umsätzen im Zusammenhang mit der Beherbergung des Personals der Krankenanstalt und 

von Begleitpersonen der Patienten – für die Letztgenannten, sofern ihre Beherbergung nicht 

mit einem Hotelaufenthalt vergleichbar ist; 

 

− der Bereitstellung durch die Krankenanstalt von Mahlzeiten und Getränken im Rahmen eines 

für das Publikum geöffneten Restaurants, sofern dessen Betriebsbedingungen nicht zu Wett-

bewerbsverzerrungen führen können; 

 

− dem Verkauf, auf dem Gelände einer Krankenanstalt, kleiner Objekte, die von Patienten aus 

therapeutischen Gründen hergestellt worden sind. 

 

b) Auf Dienstleistungen von Musikern und sonstigen darstellenden Künstlern anzuwendende 

Regelung 

 

Der Ausschuß vertritt einstimmig die Auffassung, daß es in Anbetracht der Unterschiedlichkeit der 

möglichen Vertragsklauseln (Arbeitsbedingungen -Besoldung – Erfüllungsort usw.) nicht möglich 

ist, eine gemeinschaftliche Steuerregelung für sämtliche vertraglich geregelten Dienstleistungen 

festzulegen. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 20. SITZUNG vom 4.-5. Juni 1986 

XXI/1072/86 (2/2) 

 
c) Anwendung von Artikel 26 auf die Durchführung von Sprachstudienreisen 

 

Der Ausschuß vertritt einstimmig die Auffassung, daß aus der Anwendung von Artikel 26 

folgendes hervorgeht: 

 

1) Die für die Durchführung der Reise vom Reisebüro getätigten Umsätze gelten als eine einheit-

liche Dienstleistung des Reisebüros an den Reisenden; 

 

2) die einheitliche Dienstleistung wird in dem Mitgliedstaat besteuert, in dem das Reisebüro den 

Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit oder eine feste Niederlassung hat, von wo aus es die 

Dienstleistung erbracht hat; 

 

3) als Besteuerungsgrundlage ist die Gewinnspanne des Reisebüros heranzuziehen. 

 

Da es der Wortlaut von Artikel 26 nicht erlaubt, eine bestimmte Art von Reisen auszuschließen, ist 

der Ausschuß einstimmig der Meinung, daß die Sprachstudienreisen ebenfalls unter diesen Artikel 

fallen. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 21. SITZUNG vom 12.-13. Dezember 1986 

XXI/108/87 (1/1) 

 
I. VORGELEGTE FRAGEN ZUR AUSLEGUNG DER MWST-RICHTLINIEN 

 

a) Auslegung von Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe b der sechsten Richtlinie 

 

Der Ausschuß ist einstimmig der Auffassung, daß einerseits der Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe b der 

sechsten Richtlinie allgemein auf alle Beförderungsleistungen anwendbar ist und andererseits das 

System der sechsten Richtlinie auf Beförderungen zwischen einem Ort des Gebietes eines Mitglied-

staates und einem Ort des Gebietes eines Drittlandes anwendbar ist. 

 

b) Auf die öffentlichrechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten anwendbare Steuerregelung 

 

Der Ausschuß befürwortet nahezu einstimmig aus Vereinfachungsgründen die einheitliche 

Anwendung des Artikels 9 Absatz 2 Buchstabe e in allen Mitgliedstaaten auf die öffentlichrecht-

lichen Rundfunk- und Fernsehanstalten, unabhängig von ihrem steuerrechtlichen Status (von der 

Steuer befreit oder außerhalb des Anwendungsbereiches der MwSt), sofern eine solche Körper-

schaft eine der in dieser Bestimmung aufgeführten Dienstleistungen in Anspruch nimmt. 

 

c) Auslegung der 17. MwSt-Richtlinie über den Anwendungsbereich von Artikel 14 Absatz 1 

Buchstabe c der sechsten MwSt-Richtlinie 

 

Die überwiegende Mehrheit des Ausschusses ist der Auffassung, daß eine Fristenverlängerung bei 

vorübergehender Einfuhr nicht automatische einem ganzen Sektor bewilligt werden kann, sondern 

nur unter Berücksichtigung der besonderen Umstände jedes einzelnen Falles möglich ist. 

 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 22. SITZUNG vom 19.-20. März 1987 

XXI/889/87 (1/3) 

 
I. FRAGEN ZUR AUSLEGUNG DER GEMEINSCHAFTLICHEN MEHRWERT-

STEUERBESTIMMUNGEN 

 

a) Internationale Vermietung von beweglichen körperlichen Gegenständen, außer von Beförde-

rungsmitteln 

 

Der Ausschuß spricht sich einstimmig dafür aus, daß immer dann, wenn der Vermieter keine feste 

Niederlassung im Land des Mieters hat, die Vermietung an einen in einem Mitgliedstaat ansässigen 

Steuerpflichtigen – außer im Falle der Vermietung von Beförderungsmitteln – in diesem Mit-

gliedstaat zu besteuern ist. Für die Erstattung der Mehrwertsteuer auf den Einkauf des vermieteten 

Gegenstandes im Land des Mieters ist die 8. Mehrwertsteuer-Richtlinie (Vermieter, der innerhalb 

der Gemeinschaft ansässig ist) bzw. die 13. Mehrwertsteuer-Richtlinie (Vermieter, der außerhalb 

der Gemeinschaft ansässig ist) anzuwenden, wenn die Steuer lediglich vom Empfänger geschuldet 

wird (Artikel 1 Buchstabe b der 8. beziehungsweise 13. Richtlinie). 

 

b) Anwendung von Artikel 9 Absatz 1 der 6. Richtlinie auf die grenzüberschreitende Vermietung 

von Firmenfahrzeugen 

 

Die Ausschußmitglieder vertreten mehrheitlich die Auffassung, daß die Vermietung von Beförde-

rungsmitteln nur dann in dem Land besteuert werden kann, in dem diese Beförderungsmittel 

gekauft und vermietet worden sind, wenn der Vermieter dort über einen Sitz oder eine feste 

Niederlassung verfügt. Wird die Dienstleistung von einem in einem Drittland ansässigen Vermieter 

erbracht, so ist der Ausschuß einstimmig der Auffassung, daß die Besteuerung in dem Mitgliedstaat 

der Vermietung (Nutzung) erfolgen sollte. Die große Mehrheit beruft sich hierbei auf Artikel 9 

Absatz 3 Buchstabe b, eine Minderheit auf Artikel 9 Absatz 1. 

 

c) Steuerliche Behandlung von Geldeinlagen in Gesellschaften 

 

Die Ausschußmitglieder stellen einstimmig fest, daß Geldeinlagen in Gesellschaften gegen 

Beteiligung am Gewinn und Verlust nicht besteuert werden müssen, weil sie entweder nicht in den 

Anwendungsbereich der 6. Richtlinie fallen oder weil sie auf der Grundlage des Artikels 13 Teil B 

Buchstabe d Nummer 5 von der Steuer befreit sind. 

 

d) Auslegung von Artikel 26 der 6. Richtlinie – Problem der Erstattung der Mehrwertsteuer auf 

das Entgelt eines Vermittlers der für die Rechnung eines in Ausland ansässigen Reise-

veranstalters handelt 

 

Die große Mehrheit des Ausschusses vertritt die Auffassung, daß einerseits für die Berechnung der 

Marge des Reiseveranstalters das Entgelt des Vermittlers nicht abgezogen werden kann, und daß 

andererseits die 8. Richtlinie nicht angewendet werden kann, da die Vermittlungsleistung nach 

Artikel 15 Nummer 14 von der Steuer befreit ist. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 22. SITZUNG vom 19.-20. März 1987 

XXI/889/87 (2/3) 

 
e) Steuerliche Behandlung von Fernmeldeleistungen 

 

Die Ausschußmitglieder befürworten einstimmig: 

 

1. die Anwendung des Artikels 15 Nummer 8 auf die Fernmeldeleistungen an Seeschiffe; 

 

2. aus Vereinfachungsgründen 

 

a) eine Steuerbefreiung – vergleichbar mit den Befreiungen für die den Ausfuhrumsätzen 

gleichgestellten Umsätze – der Netzüberlassung zwischen den öffentlichen Fernmelde-

verwaltungen der Mitgliedstaaten; 

 

b) die Fernmeldeleistungen an Bord von Seeschiffen, die sich in internationalen 

Gewässern befinden oder auf einer kurzen Strecke die Gewässer des Hoheitsgebietes 

befahren, als außerhalb des territorialen Anwendungsbereichs der Steuer erbracht anzu-

sehen. 

 

f) Steuerregelung für Flugüberwachungs- und Navigationsdienste 

 

1. Nahezu alle Ausschußmitglieder sprechen sich für die Besteuerung der im Flughafengelände 

erbrachten Dienstleistungen aus (die Dienstleistungen sind – je nach Fall – zu besteuern oder 

auf der Grundlage von Artikel 15 Nummer 9 von der Steuer zu befreien). 

 

2. Die Mehrheit der Ausschußmitglieder spricht sich für die Nichtbesteuerung der im An- und 

Abflugbereich erbrachten Dienstleistungen auf der Grundlage des Artikels 4 Absatz 5 

Unterabsatz 1 aus. 

 

3. Die überwiegende Mehrheit der Ausschußmitglieder spricht sich auf der Grundlage des 

Artikels 4 Absatz 5 Unterabsatz 1 für die Nichtbesteuerung der Dienstleistungen, die den 

oberen und unteren Luftraum betreffen, aus. 

 

4. Der Ausschuß spricht sich einstimmig dafür aus, weder die Tätigkeiten von Eurocontrol in 

Bezug auf die Kontrolle der Strekkennavigation noch die von Eurocontrol durchgeführte 

Berechnung der Gebühren, ihre Erhebung bei den und ihre Umlegung auf die Flug-

gesellschaften zu besteuern. 

 

[ersetzt durch Leitlinien, die anlässlich der 30. Sitzung angenommen wurden] 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 22. SITZUNG vom 19.-20. März 1987 

XXI/889/87 (3/3) 

 
g) Steuerregelungen für die Umsätze der touristischen Bestandsleistung 

 

Nach Auffassung der großen Mehrheit der Ausschußmitglieder sind die nachstehend genannten 

Leistungen, die von anderen Organen als den Automobilklubs erbracht werden, als Versicherungs-

leistungen im Sinne von Artikel 13 Teil B Buchstabe a anzusehen, und die von diesen Organen für 

ihre Leistungen erhobenen Beiträge sind auf der Grundlage dieser Bestimmung von der Steuer zu 

befreien. Die Leistungen decken folgende Risiken ab: Erstattung der Arztkosten, Kosten der 

unfreiwilligen Verlängerung des Aufenthalts, Rückführung des Versicherten und/oder eines ihn 

begleitenden Familienangehörigen unter ärztlicher Betreuung, Reisekosten des Versicherten bei 

Tod eines Familienangehörigen, Überführung der Leiche des verstorbenen Versicherten, Kosten für 

das Abschleppen, die Rückführung oder die Aufgabe des Fahrzeugs, Beschaffung von Ersatzteilen. 

 

Alle Ausschußmitglieder sind der Ansicht, daß die Dienstleistungen, die von dem „Beistands-

leistenden“ für den „Versicherer“ erbracht werden, in den Anwendungsbereich der Steuer fallen 

und je nach Art der Leistung zu besteuern oder von der Steuer zu befreien sind. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 23. SITZUNG vom 1.-2. Februar 1988 

XXI/632/88 (1/1) 

 
I FRAGEN ZUR AUSLEGUNG DER GEMEINSCHAFTLICHEN MEHRWERT-

STEUERBESTIMMUNGEN 

 

a) Steuerliche Behandlung (Mehrwertsteuer) von Wertpapieremissionen durch Gesellschaften 

zur Erhöhung ihres Grundkapitals 

 

Der Ausschuß spricht sich einstimmig dafür aus, daß diese Umsätze als Finanzumsätze entweder 

nicht in den Anwendungsbereich der Mehrwertsteuer fallen oder von der Steuer befreit werden. 

 

Die überwiegende Mehrheit der Delegationen vertritt die Auffassung, daß die mit der Emission im 

Zusammenhang stehenden Eingangsumsätze der emittierenden Gesellschaft, wie z.B. die Leistun-

gen juristischer oder buchhalterischer Art, der allgemeinen Tätigkeit der Gesellschaft zuzurechnen 

und damit die entsprechenden Vorsteuern nach den Regeln des allgemeinen Rechts abzugsfähig 

sein sollten. 

 

Die Richtlinie gibt jedoch die Möglichkeit der tatsächlichen Zuordnung. 

 

b) Anwendung von Artikel 26 der Sechsten Mehrwertsteuerrichtlinie 

 

1. Die Delegationen sind übereinstimmend der Ansicht, daß ein Reisebüro, insoweit wie es 

Dienstleistungen mit eigenen Mitteln direkt anbietet, nicht mehr als Reisebüro im Sinne von 

Artikel 26 auftritt, sondern eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, die unter die allgemeinen 

Grundsätze der Sechsten Mehrwertsteuerrichtlinie fällt. Folglich wird jeder Umsatz insoweit 

entweder besteuert oder von der Steuer befreit, und zwar in dem Mitgliedstaat, in dem die 

wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt wird. 

 

 Sofern die Voraussetzungen des ersten Absatzes erfüllt sind, werden auf die Umsätze für die 

Bereitstellung von Campingeinrichtungen und die Veranstaltung von Ausbildungslehrgängen 

die Bestimmungen des Artikels 9 Absatz 2 Buchstabe a bzw. des Artikels 9 Absatz 2 Buch-

stabe c angewendet. 

 

[ersetzt durch Leitlinien, die anlässlich der 93. Sitzung angenommen wurden] 

 

2. Die große Mehrheit der Delegationen ist der Meinung, daß sich der Unterschied in der 

steuerlichen Behandlung von Reisebüros eines Mitgliedstaates und Reisebüros eines 

Drittlandes bei innerhalb der Gemeinschaft veranstalteten Reisen (bei denen nur die Marge 

der erstgenannten Reisebüros besteuert wird) zwangsläufig aus dem Territorialitätsprinzip 

nach Artikel 26 ergibt. 

 

3. Die Delegationen erkennen einstimmig an, daß es nach der Regelung gemäß Artikel 26 nicht 

möglich ist, die Spanne oder den Teil der Spanne zu besteuern, die ein Reisebüro innerhalb 

der Gemeinschaft aus von ihm in Drittländern veranstalteten Reisen erwirtschaftet. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 24. SITZUNG vom 14.-15. November 1988 

XXI/1653/88 (1/2) 

 
I. FRAGEN ZUR AUSLEGUNG DER GEMEINSCHAFTLICHEN BESTIMMUNGEN 

AUF DEM GEBIET DER MEHRWERTSTEUER 

 

a) Anwendung von Artikel 22 der Richtlinie 83/181/EWG vom 28. März 1983 

 

Bezüglich der Definition des Begriffs „Gesamtwert“ im Sinne von Artikel 22 der Richtlinie 

83/181/EWG sind die Delegationen einstimmig der Auffassung, daß die Nebenkosten bei der 

Bestimmung dieses Wertes nicht zu berücksichtigen sind. 

 

Hinsichtlich der auf die Nebenkosten anzuwendenden steuerlichen Regelung vertritt die große 

Mehrheit der Delegationen die Auffassung, daß angesichts der Schwierigkeiten, diese Kosten zu 

ermitteln, es aus praktischer Sicht angebracht ist, diese zu befreien, wenn der Gesamtwert der 

Gegenstände die von Artikel 22 der Richtlinie 83/181/EWG festgelegten Grenzen nicht übersteigt. 

 

b) Ort der Dienstleistungen von Übersetzern und Dolmetschern von Leistungen im Zusammen-

hang mit der Einziehung von Forderungen und von Management fees 

 

1. Leistungen von Übersetzern und Dolmetschern 

 

Nach Auffassung der Mehrheit der Delegationen sind die Leistungen der Übersetzer und 

Dolmetscher als „sonstige ähnliche Leistungen“ im Sinne von Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe e 

dritter Gedankenstrich aufzufassen und somit, wenn der Empfänger ein in der Gemeinschaft nieder-

gelassener Steuerpflichtiger ist, an dem Ort zu besteuern, wo dieser den Sitz seiner wirtschaftlichen 

Tätigkeit hat. Ist der Empfänger der Leistung kein Steuerpflichtiger und ist er in der Gemeinschaft 

ansässig, gilt die allgemeine Regel von Artikel 9 Absatz 1. 

 

2. Leistungen im Zusammenhang mit der Einziehung von Forderungen 

 

Die große Mehrheit der Delegationen ist der Auffassung, daß die Leistungen im Zusammenhang 

mit der Einziehung von Forderungen als Finanzumsätze im Sinne von Artikel 9 Absatz 2 Buch-

stabe e fünfter Gedankenstrich aufzufassen sind und infolgedessen, wenn der Empfänger ein in der 

Gemeinschaft niedergelassener Steuerpflichtiger ist, an dem Ort zu besteuern sind, wo dieser den 

Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit hat. Ist der Empfänger der Leistung kein Steuerpflichtiger und 

ist er in der Gemeinschaft ansässig, gilt die allgemeine Regel von Artikel 9 Absatz 1. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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3. Leistungen im Zusammenhang mit der Unternehmensführung (management services) 

 

Nach Auffassung der großen Mehrheit der Delegationen sind die Leistungen im Zusammenhang 

mit der Unternehmensführung (management services) als „sonstige ähnliche Leistungen“ im Sinne 

von Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe e dritter Gedankenstrich aufzufassen und demzufolge, wenn der 

Empfänger ein in der Gemeinschaft niedergelassener Steuerpflichtiger ist, an dem Ort zu besteuern, 

wo dieser den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit hat. Ist der Empfänger der Leistung kein 

Steuerpflichtiger und ist er in der Gemeinschaft ansässig, gilt die allgemeine Regel von Artikel 9 

Absatz 1. 

 

c) Zurverfügungstellung eines Aufnahmestudios 

 

Die große Mehrheit der Delegationen ist der Auffassung, daß die Zurverfügungstellung eines 

Aufnahmestudios mit seiner Ausrüstung und seinem Personal eine Dienstleistung im Sinne von 

Artikel 6 Absatz 1 der Sechsten Richtlinie darstellt; als Ort dieser Dienstleistung gilt nach Artikel 9 

Absatz 1 dieser Richtlinie der Ort, an dem der Dienstleistende niedergelassen ist. 

 

Wenn der daraus resultierende Gegenstand, d.h. der Tonträger, in einen anderen Mitgliedstaat 

eingeführt wird, ist die Besteuerungsgrundlage der Gesamtwert des Gegenstandes (Wert des 

materiellen Tonträgers und der Dienstleistungen). 

 

Im übrigen hat sich der Ausschuß darauf geeinigt, daß das Problem einer eventuellen Doppel-

besteuerung im Falle der Einfuhr durch einen nicht zum Vorsteuerabzug berechtigten Dienst-

leistungsempfänger auf einer der nächsten Sitzungen geprüft wird. 

 

d) Ausübung des Rechts auf Vorsteuerabzug durch Holding-Gesellschaften 

 

Nach Auffassung der großen Mehrheit der Delegationen haben Holding-Gesellschaften, die keine 

besteuerten Umsätze ausführen (sämtliche Umsätze sind entweder befreit oder außerhalb des 

Anwendungsbereichs) kein Recht auf Vorsteuerabzug. 

 

Führt eine Holding-Gesellschaft ebenfalls besteuerte Umsätze aus, so wird das Recht auf Vorsteuer-

abzug nach den allgemeinen Regeln der Sechsten Richtlinie bestimmt. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 25. SITZUNG vom 10.-11. April 1989 

XXI/652/89 (1/2) 

 
II. FRAGEN HINSICHTLICH DER AUSLEGUNG DER BESTIMMUNGEN DES 

GEMEINSCHAFTSRECHTS AUF DEM GEBIET DER MEHRWERTSTEUER 

 

1. Steuerliche Behandlung von Ausgleichszahlungen bei Einstellung der Milcherzeugung 

 

Die Mehrheit der Delegationen vertritt die Auffassung, daß die bindende Zusage des Landwirts, 

die Milcherzeugung aufzugeben – unabhängig davon, ob es sich um eine freiwillige Aufgabe oder 

eine von dem Mitgliedstaat erzwungene Aufgabe handelt – eine Dienstleistung im Sinne von 

Artikel 6 Absatz 1 zweiter Gedankenstrich der 6. Richtlinie darstellt und folglich gemäß Artikel 2 

und 11 dieser Richtlinie mehrwertsteuerpflichtig ist. 

 

2. Besteuerung von Reiseleistungen bei grenzüberschreitenden Flugreisen 

 

Weil die Besteuerung der Reisebüros gemäß Artikel 26 Absatz 3 der 6. Richtlinie bei Flügen inner-

halb der Gemeinschaft oder in Drittländer – auch wenn Zwischenlandungen ausschließlich aus 

technischen Gründen stattfinden – Schwierigkeiten aufwirft, spricht sich die Mehrheit der Delega-

tionen aus Vereinfachungsgründen dafür aus, daß die gesamte Marge im ersten Fall besteuert und 

im zweiten Fall von der Steuer befreit werden sollte. Eine solche Vereinfachungsregelung schließt 

nicht aus, daß Reisebüros entsprechend dem Wortlaut des Artikels 26 Absatz 3 verfahren. 

 

3. Besteuerung von Kreuzfahrten und damit verbundenen Nebenleistungen 

 

3.1. Die große Mehrheit der Delegationen ist der Ansicht, daß Kreuzfahrten grundsätzlich in den 

Anwendungsbereich von Artikel 26 der 6. Richtlinie fallen und daß der Verkauf von Plätzen 

auf Kreuzfahrtschiffen durch Reiseveranstalter mit Sitz in der Gemeinschaft folglich der 

durch die Bestimmungen dieses Artikels vorgesehenen Sonderregelung unterliegt. 

 

3.2. Die große Mehrheit der Delegationen vertritt die Auffassung, daß die Nebenleistungen, d.h. 

insbesondere Ausflüge und Hotelaufenthalte, die der Kreuzfahrtgesellschaft zum Zweck des 

Weiterverkaufs und die Passagiere von anderen Steuerpflichtigen verkauft worden sind, unter 

die Vorschriften von Artikel 26 fallen, sofern die Kreuzfahrt den Passagieren direkt von einer 

solchen Gesellschaft angeboten wird, die Reisen auf ihren eigenen Schiffen durchführt und 

daß die gesamte Leistung folglich aufgeteilt werden muß. Dabei ist zwischen diesen 

Leistungen und der Hauptleistung zu unterscheiden, welche im vorliegenden Fall den all-

gemeinen Bestimmungen der Besteuerung von Dienstleistungen unterliegt. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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3.3. Weil die Besteuerung der Reisebüros gemäß Artikel 26 Absatz 3 der 6. Richtlinie bei der 

Veranstaltung von Kreuzfahrten auf der Grundlage der Reiseroute Schwierigkeiten aufwirft 

und die Beförderungsleistung, je nachdem, wo die Fahrt stattfindet, die wichtigste Dienst-

leistung der Kreuzfahrt darstellt, sollten nach Ansicht der Mehrheit der Delegationen aus 

Vereinfachungsgründen die folgenden drei steuerlichen Regelungen angewendet werden 

 

a) sofern die Kreuzfahrt ausschließlich zwischen Häfen der Gemeinschaft stattfindet, gilt 

der Umsatz als ausschließlich in der Gemeinschaft erbracht, und die Marge ist gemäß 

Artikel 26 Absatz 2 zu besteuern. 

 

b) sofern die Kreuzfahrt in der Gemeinschaft beginnt und als Bestimmung ein Drittland 

hat, gilt die Reise als ausschließlich außerhalb der Gemeinschaft durchgeführt, und 

gemäß Artikel 26 Absatz 3 ist die gesamte Marge des Reisebüros steuerfrei. 

 

c) sofern die Kreuzfahrt sowohl zwischen Häfen innerhalb und außerhalb der Gemein-

schaft durchgeführt wird, so ist gemäß Artikel 26 Absatz 3 nur der Teil der Leistung des 

Reisebüros steuerfrei, der sich auf die außerhalb der Gemeinschaft getätigten Umsätze 

bezieht. 

 

 Eine solche Vereinfachungsregelung schließt nicht aus, daß Reisebüros entsprechend dem 

Wortlaut des Artikels 26 Absatz 3 verfahren. 

 

4. Besteuerung von Dienstleistungen der Reisebüros bei der Veranstaltung von Reisen zu den 

Kanarischen Inseln sowie nach Ceuta und Melilla 

 

Alle Ausschußmitglieder vertreten die Ansicht, daß die Reisebüros, die Reisen zu den Kanarischen 

Inseln sowie nach Ceuta und Melilla veranstalten und dort Umsätze anderer Steuerpflichtiger in 

Anspruch nehmen, insoweit Dienstleistungen erbringen, die gemäß Artikel 26 Absatz 3 einer nach 

Artikel 15 Nummer 14 befreiten Vermittlungstätigkeit gleichgestellt sind. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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XXI/1113/89 (1/1) 

 
a) Steuerliche Behandlung versicherungstechnischer Arbeiten 

 

1. Alle Ausschußmitglieder vertreten die Ansicht, daß versicherungstechnische Arbeiten (z.B. 

Risiko-, Wahrscheinlichkeits- und Prämienberechnungen) nicht unter die Steuerbefreiung 

gemäß Artikel 13 Teil B Buchstabe a der Sechsten Richtlinie fallen; 

 

2. Nach Ansicht der großen Mehrheit der Delegationen gelten diese Dienstleistungen gemäß 

Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe e der vorgenannten Richtlinie grundsätzlich als am Ort des 

Empfängers erbracht. 

 

b) Mehrwertsteuer-Regelung für die überbetrieblichen arbeitsmedizinischen Vereinigungen 

(associations inter-entreprises de medecine du travail) 

 

Die überwiegende Mehrheit der Delegationen sprach sich dafür aus, die Leistungen der über-

betrieblichen arbeitsmedizinischen Vereinigungen entweder gemäß den Bestimmungen des 

Artikels 13 Teil A Absatz 1 Buchstaben c und g der Sechsten Richtlinie von der Steuer zu befreien 

oder sie vom Anwendungsbereich der Richtlinie auszuschließen. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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XXI/370/90 (1/2) 

 
II. FRAGEN ZUR INTERPRETATION DER GEMEINSCHAFTLICHEN MWST-BE-

STIMMUNGEN 

 

1. Geltende Regelung für den Betrieb von Kantinen und Getränkeausschänken durch Jugend-

klubs 

 

a) Die überwiegende Mehrzahl der Delegationen ist der Auffassung, daß die Dienstleistungen 

und die Lieferung von Gegenständen gemäß Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstabe h eng mit 

der Erreichung der Ziele dieser Bestimmung, d.h. dem Schutz von Kindern und Jugendlichen, 

verbunden sein muß; diese Lieferungen und Dienstleistungen können daher nur von der 

Steuer befreit werden, wenn sie für die Durchführung der befreiten Tätigkeiten unbedingt 

erforderlich sind. Die „Unverzichtbarkeit“ im Hinblick auf das Ziel des sozialen Schutzes und 

im Zusammenhang mit der Art des Schutzes durch das betreffende Organ ist von den 

Mitgliedstaaten zu beurteilen. 

 

b) Die Mehrzahl der Delegationen ist der Auffassung, daß der Ausdruck „bei Veranstaltungen 

...“, der in Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstabe o der Sechsten MwSt-Richtlinie verwendet 

wird, restriktiv auszulegen ist; das heißt, daß die Befreiung nur in Ausnahmefällen für den 

Betrieb von Kantinen und Getränkeausschänken durch Jugendklubs gilt und nur Umsätze im 

Rahmen einer begrenzten Zahl von Veranstaltungen während eines bestimmten Jahres betrifft, 

diese Umsätze mithin nicht einen anhaltenden oder dauerhaften Charakter haben dürfen. 

 

2. Besteuerungsgrundlage für Umsätze aus dem Betrieb von Spielautomaten 

 

Die Mehrzahl der Delegationen ist der Auffassung, daß die Besteuerungsgrundlage für den Betrieb 

von Spielautomaten, soweit die Umsätze nicht gemäß Artikel 13 Teil B Buchstabe f der Sechsten 

MwSt-Richtlinie von der MwSt befreit sind, der Gesamtbetrag ist, der vom Spieler effektiv 

eingesetzt wird. Dieser Betrag entspricht der Summe der Spieleinsätze einschließlich der Gewinne, 

die ohne vorherige Auszahlung erneut eingesetzt werden. 

 

3. Entmaterialisierung der Rechnungen, die von einem Steuerpflichtigen an einen anderen 

Steuerpflichtigen ausgestellt werden, im Licht der Bestimmungen von Artikel 22 der Sechsten 

MwSt-Richtlinie 

 

Die überwiegende Mehrzahl der Delegationen ist der Auffassung, daß Artikel 22 der Sechsten 

MwSt-Richtlinie der Einführung entmaterialisierter Rechnungen nicht entgegensteht.  

 

Die Verwendung solcher Rechnungen setzt jedoch eine vorherige Genehmigung voraus, die der 

Mitgliedstaat unter der Bedingung erteilen kann, daß die für eine korrekte Erhebung der Steuer 

vorgesehen Verpflichtungen eingehalten werden. Der Mitgliedstaat kann insbesondere die, 

gegebenenfalls vorläufige, Beibehaltung der Rechnungen auf Papierträger während eines Versuchs-

zeitraums vorschreiben. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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4. Fiskalische Behandlung der Reparaturen des Unterhalts und der Renovierung einer Wohnung, 

die ausschließlich privat genutzt wird 

 

Die überwiegende Mehrzahl der Delegationen ist der Auffassung, daß kein Recht auf 

Vorsteuerabzug hinsichtlich der Ausgaben für den Kauf, die Reparatur, den Unterhalt und die 

Renovierung einer Wohnung entsteht, wenn diese von den Bediensteten, den Geschäftsführern oder 

den Gesellschaftern des steuerpflichtigen Unternehmens oder von Einzelunternehmern selbst 

genutzt werden, sofern diese Ausgaben (ausschließlich) zur Deckung des privaten Wohnungs-

bedarfs dienen oder mit der Überlassung einer Wohnung im Zusammenhang stehen, die ihrerseits 

von der Steuer befreit ist. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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II. AUSLEGUNGSFRAGEN ZU EG-MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN 

 

1. Auslegung des Begriffs „aufgrund eines Werksvertrages hergestellter beweglicher 

Gegenstand“ im Sinne von Artikel 5 Absatz 5 Buchstabe a der Sechsten Richtlinie 

 

Die überwiegende Mehrheit der Delegationen ist der Ansicht, daß Artikel 5 Absatz 5 Buchstabe a 

der 6. Richtlinie auch angewendet werden kann, wenn der Hersteller des Gegenstandes den vom 

Auftraggeber ausgehändigten Stoff gegen einen gleichartigen Stoff austauscht. Alle Delegationen 

sind der Ansicht, daß sich die Bemessungsgrundlage für die Leistung, in Übereinstimmung mit 

Artikel 11 Teil A Absatz 1 Buchstabe a, auf das Entgelt für die Herstellung des Gegenstands 

beschränkt. 

 

2. Auslegung des Artikels 9 Absatz 2 Buchstabe c im Fall von Dienstleistungen auf dem Gebiet 

des Fernunterrichts (Übermittlung des Unterrichtsstoffes auf dem Postwege oder durch 

Datenfernübertragung) 

 

Die überwiegende Mehrheit der Delegationen ist der Ansicht, daß beim Fernunterricht, der auf 

dem Postwege erteilt wird, als Ort der Dienstleistung der Ort gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe c 

der Sechsten Richtlinie gilt, an dem diese Dienstleistungen tatsächlich bewirkt werden. 

 

Wird der Unterrichtsstoff mit Hilfe der Datenfernübertragung übermittelt, so kann der Ort der 

Dienstleistung nach Ansicht der Mehrheit der Delegationen erst nach Prüfung der tatsächlich 

bewirkten Einzelleistungen bestimmt werden. Aus dieser Prüfung muß hervorgehen, welches 

Gewicht die Unterrichtstätigkeit und vor allem die intellektuelle Leistung haben, und ob auch die 

Unterrichtsorganisation relevant ist, um feststellen zu können, ob es sich um Dienstleistungen im 

Sinne des Artikels 9 Absatz 2 Buchstabe c handelt. 

 

3. Auslegung des Artikels 20 Absatz 2 der Sechsten Richtlinie, bezüglich der Berichtigung der 

Steuer, mit der bereits in Nutzung sich befindliche Investitionsgüter belastet worden sind 

 

Die überwiegende Mehrheit der Delegationen ist der Ansicht, daß Artikel 20 Absatz 2 der 

Sechsten Richtlinie den von der Mehrwertsteuer befreiten Steuerpflichtigen, deren Tätigkeiten 

fortan besteuert werden, das Recht gibt, den Vorsteuerabzug im Verlauf der Nutzung ihrer 

Investitionsgüter zu berichtigen. Diese Berichtigung muß sich innerhalb des in Artikel 20 Absatz 2 

genannten Zeitraums auf die noch verbleibenden Jahre erstrecken. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 28. SITZUNG vom 9.-10. Juli 1990 

XXI/1334/90 (2/2) 

 
4. Auslegung der Artikel 11 Teil A Absatz 1 Buchstabe a und 19 Absatz 2 der Sechsten Richt-

linie bezüglich der steuerlichen Behandlung von Mittelübertragungen an einen Geschäfts oder 

Wirtschaftszweig, der von einer Körperschaft des öffentlichen Rechts betrieben wird 

 

Die Mehrheit der Delegationen ist der Ansicht, daß die Mittelübertragungen aus dem Gesamt-

haushalt einer Körperschaft des öffentlichen Rechts an ihren oder einen ihrer steuerpflichtigen 

Bereiche, nicht als mit dem Preis zusammenhängende Subventionen angesehen werden können. 

Diese Mittelübertragungen gehören also nach Artikel 11 Teil A Absatz 1 Buchstabe a nicht zur 

Besteuerungsgrundlage, können aber in die Berechnung des Pro-Rata-Satzes im Sinne von 

Artikel 19 Absatz 1 Unterabsatz 2 zweiter Gedankenstrich einbezogen werden. 

 

5. Auslegung des Artikels 17 der Sechsten Richtlinie bezüglich der Abzugsfähigkeit der Steuer 

auf Kosten im Zusammenhang mit einer Übertragung von Gesellschaftsanteilen. 

 

Die Delegationen sind übereinstimmend der Ansicht, daß die Mehrwertsteuer auf Kosten, die bei 

einer Übertragung von Gesellschaftsanteilen anfallen, nicht abzugsfähig ist, da sich diese Kosten 

auf Umsätze beziehen, die nach Artikel 13 Teil B Buchstabe d Nummer 5 von der Mehrwertsteuer 

befreit sind. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 29. SITZUNG vom 17.-18. Dezember 1990 

XXI/385/91 (1/1) 

 
I. FRAGEN ZUR AUSLEGUNG DER MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN DER 

GEMEINSCHAFT 

 

1. Steuerliche Behandlung der Umsätze von Restaurants auf Fährschiffen 

 

Was die rechtliche Einordnung der Bereitstellung von Mahlzeiten betrifft, so ist die Mehrheit der 

Mitgliedstaaten der Ansicht, es handle sich um eine Dienstleistung, während eine Minderheit von 

Mitgliedstaaten meint, es handle sich um eine Lieferung von Gegenständen. Unabhängig davon, ob 

eine Lieferung von Gegenständen oder eine Dienstleistung anzunehmen ist, ist Ort des steuerbaren 

Umsatzes nach nahezu einhelliger Auffassung der Mitgliedstaaten dort, wo die Mahlzeiten 

serviert werden. 

 

Aus Gründen der Vereinfachung erhebt die Mehrheit der Mitgliedstaaten jedoch keine Steuer, 

wenn der Verzehr in ihren Hoheitsgewässern geringfügig ist. 

 

2. Auslegung des Artikels 17 Absatz 6 bezüglich des Vorsteuerabzugs bei Ausgaben für Freizeit 

und Erholung 

 

Die überwiegende Mehrheit der Delegationen vertritt die Ansicht, daß die Vorschrift des 

Artikels 17 Absatz 6 zweiter Satz keinen zwingenden Charakter hat. Daher muß Artikel 17 Absatz 2 

herangezogen werden, um über die Abzugsfähigkeit von Vorsteuern zu entscheiden. Dies kann nur 

aufgrund einer Feststellung des jeweiligen Sachverhalts geschehen. 

 

In der Praxis schließt die überwiegende Mehrheit der Mitgliedstaaten unter verschiedenen 

Voraussetzungen und in unterschiedlichem Umfang bereits die in Artikel 17 Absatz 6 Unterabsatz 1 

zweiter Satz genannten Ausgaben vom Vorsteuerabzug aus. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 30. SITZUNG vom 13.-14. Mai 1991 

XXI/1324/91 (1/1) 

 
II. FRAGEN ZUR AUSLEGUNG DER GEMEINSCHAFTLICHEN MEHRWERT-

STEUER-BESTIMMUNGEN 

 

Steuerregelung für Flugüberwachungs- und Navigationsdiensten 

 

1. Der Ausschuß spricht sich nahezu einstimmig für die Besteuerung dieser Innerhalb des 

Flughafengeländes erbrachten Dienstleistungen aus (die Dienstleistungen sind – je nach Fall – 

zu besteuern oder auf der Grundlage von Artikel 15 Nummer 9 von der Steuer zu befreien). 

 

2. Die Mehrheit der Ausschußmitglieder spricht sich für die Nichtbesteuerung der im An- und 

Abflugbereich erbrachten Dienstleistungen auf der Grundlage des Artikels 4 Absatz 5 Unter-

absatz 1 aus, soweit es sich bei den Dienstleistungserbringern um Körperschaften des 

öffentlichen Rechts handelt. 

 

3. Die Mehrheit der Ausschußmitglieder spricht sich auf der Grundlage des Artikels 4 Absatz 5 

Unterabsatz 1 für die Nichtbesteuerung der Dienstleistungen aus, die den oberen und unteren 

Luftraum betreffen, soweit es sich bei den Dienstleistungserbringern um Körperschaften des 

öffentlichen Rechts handelt. 

 

4. Der Ausschuß spricht sich einstimmig dafür aus, weder die Tätigkeiten von Eurocontrol in 

Bezug auf die Kontrolle der Streckennavigation noch die von Eurocontrol durchgeführte 

Berechnung der Gebühren, Ihre Erhebung bei den und Ihre Umlegung auf die Fluggesell-

schaften zu besteuern. 

 

Die Leitlinien annullieren und ersetzen die Leitlinien der 22. Sitzung des Ausschusses vom 19. und 

20. März 1987 (XX1/889/87 endg.). 

 

[ersetzt durch Leitlinien, die anlässlich der 64. Sitzung angenommen wurden] 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 31. SITZUNG vom 27.-28. Januar 1992 

XXI/732/92 (1/2) 

 
I. FRAGEN ZUR AUSLEGUNG DER GEMEINSCHAFTLICHEN MWST-BESTIM-

MUNGEN 

 

1. Besteuerungsort für Laboranalysen von Arzneimittelproben zur Überprüfung ihrer Verein-

barkeit mit den vorgeschriebenen technischen Spezifikationen 

 

Nach Ansicht der großen Mehrheit der Delegationen sollen Laboranalysen, mit denen die 

Vereinbarkeit von Arzneimittelproben mit den technischen Spezifikationen überprüft wird, im 

Einklang mit Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe e dritter Spiegelstrich dort besteuert werden, wo der 

Empfänger ansässig ist. 

 

2. Auslegung von Artikel 13 Teil B Buchstabe a der Sechsten Richtlinie 

 

Die Delegationen sind fast einstimmig der Ansicht, daß Dienstleistungen von Versicherungs-

maklern oder -vertretern zur materiellen Abwicklung von Versicherungsschäden wie die 

Information des Versicherten über seine Rechte, die Vertretung seiner Interessen oder die Bereit-

stellung von Anwälten oder Sachverständigen nicht unter die Steuerbefreiungen nach Artikel 13 

Teil B Buchstabe a der Sechsten Richtlinie fallen. 

 

Die große Mehrheit der Delegationen ist der Meinung, daß die Dienstleistungen von Havarie-

kommissaren wie die Benennung von Schadenssachverständigen, die Untersuchung bei 

Versicherungsbetrug usw. zu besteuern sind, wenn sie nicht auf der Grundlage von Artikel 15 

Nummer 8 der Sechsten Richtlinie von der Steuer befreit sind. 

 

Nach Ansicht der großen Mehrheit der Mitgliedstaaten fallen Leistungen im Zusammenhang mit 

Lebensversicherungsglobalverträgen, die dem Arbeitgeber getrennt in Rechnung gestellt werden, 

wie z.B. die Anfertigung versicherungsmathematischer Studien oder individueller Karteien für 

jeden Angestellten, nicht unter die Steuerbefreiung nach Artikel 13 Teil B Buchstabe a der Sechsten 

Richtlinie. 

 

Die Mitgliedstaaten sind fast einstimmig der Auffassung, daß diese Steuerbefreiung nicht für die 

Übernahme der Verwaltung von Versicherungsbeständen einer Gesellschaft durch eine andere gilt, 

wenn nicht auch die Risiken übertragen werden. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 31. SITZUNG vom 27.-28. Januar 1992 

XXI/732/92 (2/2) 

 
3. Auslegung von Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstabe c der Sechsten Richtlinie Kranken-

hausbehandlung und ärztliche Heilbehandlung 

 

Die Behandlung von Patienten durch Einrichtungen im Auftrag von Krankenhäusern ist nach 

Ansicht fast aller Mitgliedstaaten gemäß Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 

unabhängig davon, an wen die Rechnung gerichtet ist, von der Steuer befreit, sofern die Leistung 

vom Mitgliedstaat als eine Heilbehandlung anerkannt wird. Eine große Mehrheit ist der Auf-

fassung, daß diese Befreiung auch für allgemeine Pflegeleistungen im Rahmen einer Heil-

behandlung in der Wohnung des Patienten für Rechnung einer Einrichtung gilt. Alle Delegationen 

vertreten die Ansicht, daß die medizinische Forschung nicht unter die Steuerbefreiung fällt. 

 

4. MwSt-Regelung für Umsätze im Zusammenhang mit Zusatzgarantien beim Verkauf von 

Gebrauchsgegenständen 

 

Alle Delegationen teilen die Ansicht, daß die Gewährung einer Zusatzgarantie durch den Verkäufer 

beim Verkauf von Gebrauchsgegenständen nicht in den Genuß einer Steuerbefreiung nach 

Artikel 13 Teil B Buchstabe a der Sechsten Richtlinie kommen kann. Der vom Käufer für die 

Zusatzgarantie gezahlte Betrag muß entweder als Nebenkosten im Sinne von Artikel 11 Teil A 

Absatz 2 Buchstabe b in die Besteuerungsgrundlage einbezogen oder als unabhängige Dienst-

leistung im Rahmen eines Wartungsvertrages veranschlagt werden. Eine unter eine solche 

Zusatzgarantie fallende Reparatur durch den Verkäufer unterliegt nicht der Mehrwertsteuerpflicht, 

da sie ja bereits beim Verkauf des Gegenstandes oder beim Abschluß des Wartungsvertrages 

besteuert wurde. 

 

5. Anwendung des Artikels 13 Teil B Buchstabe d Nummer 6 der Sechsten Richtlinie auf Orga-

nismen für gemeinsame Anlagen, die als Gesellschaft oder Investmentgesellschaft organisiert 

sind 

 

Nach Ansicht der Mehrheit der Delegationen kann die Steuerbefreiung nach Artikel 13 Teil B 

Buchstabe d Nummer 6 der Sechsten Richtlinie auch auf die Verwaltung von Anlagen von 

Organismen, die als Gesellschaft oder Investmentgesellschaft organisiert sind, durch ein anderes 

Unternehmen angewendet werden. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 32. SITZUNG vom 25. Februar 1992 

XXI/733/92 (1/1) 

 
I. FRAGEN ZUR AUSLEGUNG DER GEMEINSCHAFTLICHEN MWST-BESTIM-

MUNGEN 

 

Rechnungsausstellung durch EUROCONTROL im Rahmen des Gebühreneinzugs für die natio-

nalen Flugsicherungsorganisationen 

 

Die große Mehrheit der Delegationen ist unter den gegebenen Umständen der Ansicht, daß die 

Beachtung der Vorschriften betreffend das Ausstellen von Rechnungen and das Recht auf Abzug 

der Vorsteuern sichergestellt werden kann, indem die von Eurocontrol ausgestellten Rechnungen 

den Hinweis tragen, daß sie im Namen and für Rechnung der nationalen Organisationen für 

Flugsicherung ausgestellt sind. 

 

Die Delegationen äußerten auch den Wunsch nach einer späteren Prüfung dieser Frage mit Blick 

auf eine mehr längerfristige Lösung, die insbesondere in der Ausweitung des Anhangs D Punkt 6 

der sechsten Richtlinie des Rates bestehen könnte. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 34. SITZUNG vom 23.-24. November 1992 

XXI/157/93 (1/1) 

 
II. FRAGEN ZUR AUSLEGUNG DES EG-RECHTS IM MWST-BEREICH 

 

1. Für die Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV) geltende MwSt-Regelung 

 

Die Delegationen sind einmütig der Ansicht, daß Organisationen mit der Rechtsform der EWIV der 

MwSt unterliegen, wenn sie Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen gegen Entgelt 

ausführen, gleichgültig ob an Dritte oder an Mitglieder. Jedoch ist die große Mehrheit der 

Delegationen der Auffassung, daß die EWIV nicht allein deswegen der MwSt unterliegt, weil sie 

durch Kapitaleinlagen finanziert wird. 

 

Nach Ansicht aller Delegationen gelten für die genannten Umsätze die Besteuerungsregeln der 

Sechsten Richtlinie, insbesondere was den Ort der Besteuerung anbetrifft. Wird die Gegenleistung 

pauschal für mehrere Dienstleistungen unterschiedlicher Art erbracht, muß daher durch ent-

sprechende Aufteilung unterschieden werden, welcher Anteil am Orte der Niederlassung des 

Leistungserbringers zu besteuern ist und für welchen Anteil ein anderer Besteuerungsort gilt. Diese 

Umsätze können möglicherweise nach Artikel 13 befreit werden, wenn die entsprechenden 

Bedingungen erfüllt sind. 

 

2. Regelung für den Transfer von Fußballern 

 

Alle Delegationen sind der Auffassung, daß die Ablösesumme, die beim Transfer eines Fußball-

spielers von seinem alten Verein zu dem Verein, der ihn beschäftigen möchte, gezahlt wird, das 

Entgelt für eine Dienstleistung im Sinne von Artikel 2 der Sechsten Richtlinie darstellt und der 

Steuer zu unterwerfen ist. Schadensersatzzahlungen hingegen, die bei Bruch des Vertrages geleistet 

werden, um die Nichterfüllung einer Verpflichtung durch eine Vertragspartei zu sanktionieren, 

fallen nicht in den Anwendungsbereich der Steuer, da sie keine Gegenleistung für eine Dienst-

leistung sind. 

 

Die allermeisten Delegationen sind sich einig, daß die Ablösesumme dort zu besteuern ist, wo der 

Empfänger niedergelassen ist, gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe e erster Spiegelstrich oder aber 

sechster Spiegelstrich. 

 

3. Auslegung von Artikel 9 der Sechsten Richtlinie (Dienstleistungen von Tierärzten) 

 

In ihrer Mehrheit sind die Delegationen der Auffassung, daß von Tierärzten erbrachte Dienst-

leistungen als Arbeiten an beweglichen körperlichen Gegenständen im Sinne von Artikel 9 Absatz 2 

Buchstabe c der Sechsten Richtlinie zu betrachten und daher dort zu besteuern sind, wo diese 

Dienstleistungen tatsächlich bewirkt werden. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 38. SITZUNG vom 25. Mai 1993 

XXI/1084/93 (1/2) 

 
II. FRAGEN ZUR INTERPRETATION DER GEMEINSCHAFTLICHEN UMSATZ-

STEUERBESTIMMUNGEN 

 

Umsatzsteuerbehandlung von Software 

 

Der Mehrwertsteuerausschuß hat einstimmig folgende Leitlinie angenommen: 

 

1. Definition von standard- und spezifische Software 

 

Standard Software, im Gegensatz zu spezifischer Software, sind serienmäßig hergestellte 

Gegenstände, die von jedem beliebigen Käufer erworben und ach ihrem Aufbau und begrenzter 

Ausbildung in Standardform verwendet werden können, um gleiche Anwendungen oder Aufgaben 

auszuführen. Sie bestehen aus einer kohärenten und unabhängigen Serie von Programmen und 

Datenträgermaterial und schließen oft die Dienstleistungen des Aufbaus, der Ausbildung und der 

Wartung mit ein. Hierzu gehören Software für Heimcomputer und Computerspielen. Ferner 

gehören hierzu Standardpakete, die auf Wunsch der Lieferanten so angepaßt sind, daß sie Sicher-

heits- oder ähnliche Vorrichtungen enthalten. 

 

2. Steuerbehandlung 

 

Die Überlassung von Standard Software gilt nicht als Warenlieferung, wenn: 

 

− die Übertragung des Rechtes, als Eigentümer über die Güter zu verfügen, nicht begründet 

werden kann; 

 

− die Waren nicht greifbar sind, da kein Datenträger vorhanden ist oder wenn der Vertrag die 

Übertragung des Urheberrechtes zum Gegenstand hat. 

 

i) Im Fall der Standard Software handelt es sich (anders als im oben erwähnten Fall) um 

die einmalige Einfuhr von Gütern, und die Besteuerungsgrundlage bei der Einfuhr ist 

der Gesamtwert. 

 

ii) Bei spezifischer Software handelt es sich um die Einfuhr von Datenträgern und die 

Erbringung von Dienstleistungen (die Datenüberlassung). Ist der Empfänger Steuer-

pflichtiger, wird der Datenträger als Datenzubehör (Nebenleistung zur Überlassung der 

Daten) behandelt und beide Leistungselemente werden im Mitgliedstaat des Empfän-

gers wie eine einzige Dienstleistung gemäß den Kriterien von Artikel 9 Absatz 2 

Buchstabe e dritter Spiegelstrich besteuert. Zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung 

wird der Datenträger bei der Einfuhr nicht besteuert. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 38. SITZUNG vom 25. Mai 1993 

XXI/1084/93 (2/2) 

 
iii) Der Bezug spezifischer Software aus anderen Mitgliedstaaten durch Nichtsteuerpflich-

tige wird im Mitgliedstaat des Empfängers nicht besteuert, weil die Dienstleistung 

gemäß Artikel 9 Absatz 1 im Mitgliedstaat des Dienstleistungserbringers der Steuer 

unterliegt. 

 

iv) Der Bezug spezifischer Software aus Drittländern durch Nichtsteuerpflichtige sollte in 

Anwendung des Artikels 9 Absatz 3 Buchstabe b als im Verbrauchsmitgliedstaat 

genutzte Dienstleistung behandelt werden und dementsprechend dort der Mehrwert-

steuer unterliegen. Aus praktischen Gründen kann der Kauf jedoch statt dessen als 

Einfuhr von Gütern behandelt werden. In diesem Fall ist die Besteuerungsgrundlage der 

Gesamtwert des Datenträgers und der Daten. 

 

Die Leitlinie annullieren und ersetzen die Leitlinien der 18. Sitzung des Ausschusses vom 8. und 

9. März 1985 (XVI/199/85 endg.) 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 39. SITZUNG vom 5.-6. Juli 1993 

XXI/1352/93 (1/1) 

 
II. ANFRAGE ZUR AUSLEGUNG DER MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN DER 

GEMEINSCHAFT 

 

Mehrwertsteuerregelung für den Gewinnern von TV Spielshows überreichte bewegliche körperliche 

Gegenstände 

 

Die Delegationen sind einstimmig der Auffassung, daß private Fernsehsender für alle, ihre Tätig-

keiten Steuerpflichtige im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 der 6. Richtlinie sind. 

 

Im Falle eines privaten Fernsehsenders, der den Gewinnern von TV-Spielshows, die er gemeinsam 

mit gewerblichen Unternehmen veranstaltet, bewegliche körperliche Gegenstände überreicht, die 

ihm von diesen gewerblichen Unternehmen zuvor überlassen worden sind oder nach der Show 

überlassen werden, sind die Delegationen einstimmig der Auffassung, daß es hier um zwei 

steuerpflichtige Vorgänge geht: zum einen um eine Werbedienstleistung, deren Gegenwert der 

überlassene Gegenstand sowie gegebenenfalls eine Geldleistung darstellen, und zum anderen um 

eine Lieferung des betreffenden Gegenstands, für die das Unternehmen Mehrwertsteuer zu 

entrichten hat. 

 

Bezüglich der Überreichung des Gegenstands an den Gewinner vertritt die große Mehrheit der 

Delegationen die Auffassung, daß es sich dabei um eine Entnahme im Sinne von Artikel 5 Absatz 6 

handelt, die insofern steuerpflichtig ist, als Anspruch auf Abzug der Mehrwertsteuer besteht. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 41. SITZUNG vom 28. Februar-1. März 1994 

XXI/711/94 (1/2) 

 
a) Steuerliche Behandlung von Lieferungen mangelhafter Gegenstände1, deren Annahme von 

dem steuerpflichtigen Kunden im Ankunftsmitgliedstaat (M2) verweigert wird, sowie Liefe-

rungen von Gegenständen, die zwecks Reparatur in, den Ursprungsmitgliedstaat (M1) zurück-

gesandt werden (Dok. XXI/273/94, Nr. 170). 

 

Der Ausschuß ist einstimmig der Ansicht, daß bei Lieferungen eines Lieferers von M1 an einen 

steuerpflichtigen Kunden von M2 folgendes gilt: 

 

1. Die endgültige Zurücksendung von Gegenständen durch den Kunden aus M2 an den Lieferer 

in Ml vor der Annahme dieser Gegenstände, d.h. bevor das Recht, als Eigentümer über die 

Gegenstände zu verfügen, auf den Kunden übergegangen ist, kann der vorübergehenden 

Verwendung von Gegenständen gleichgestellt werden und somit unter Artikel 28a Absatz 5 

Buchstabe b letzter Spiegelstrich fallen. Da es sich um eine nicht steuerpflichtige Verbringung 

handelt braucht der Lieferer in M2 keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. 

 

2. Werden die Gegenstände dagegen nicht nach M1 zurückgesandt, sondern verbleiben entweder 

in M2 oder werden in ein anderes Land versendet oder befördert, so wird davon ausgegangen, 

daß der Lieferer eine steuerpflichtige Verbringung vorgenommen hat; er muß daher in M2 

über eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer verfügen. Wenn zwischen der ersten Versen-

dung und der Lieferung an einen neuen Käufer eine kurze Zeitspanne liegt, kann die erste 

abgelehnte Lieferung ignoriert werden. 

 

3. Die Rücksendung von Gegenständen aus M2 durch den Kunden an den Lieferer in M1 nach 

der Eigentumsübertragung ist als eine Annullierung des ursprünglichen Umsatzes (Liefe-

rung/Erwerb) zu betrachten. Somit erfolgt keine Lieferung von M2 nach M1. 

 

4. Werden dagegen die Gegenstände nicht nach Ml zurückgesandt, sondern verbleiben entweder 

in M2 oder werden in ein anderes Land versendet, dann wird angenommen, daß der Lieferer 

eine steuerpflichtige Verbringung vorgenommen hat; in diesem Fall muß er in M2 über eine 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer verfügen. Wenn zwischen der ersten Versendung und 

der Lieferung an einen neuen Käufer eine kurze Zeitspanne liegt, kann die erste abgelehnte 

Lieferung ignoriert werden. 

 

 
1  Unter mangelhaften Gegenständen versteht man nicht nur Waren, die für ihren gedachten Gebrauch unbrauchbar 

sind, aber auch Waren, die vom Käufer nicht angenommen werden, weil sie nicht seinen Vorstellungen entsprechen 

(z.B. bezüglich Qualität, Größe, Design etc.) 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 

69 

LEITLINIEN AUS DER 41. SITZUNG vom 28. Februar-1. März 1994 

XXI/711/94 (2/2) 

 
5. Die Rücksendung von Gegenständen aus M2 durch den Kunden zwecks Ausführung einer 

unter eine Garantie fallenden Reparaturleistung in M1 erfolgt im Rahmen einer Dienstleistung 

und fällt somit unter Artikel 28a Absatz 5 Buchstabe b fünfter Spiegelstrich unabhängig 

davon, ob die Dienstleistung gegen Entgelt oder unentgeltlich erbracht wird. Da es sich um 

eine nicht steuerpflichtige Verbringung handelt, braucht der Kunde in M1, in den die 

Gegenstände zwecks Reparatur vorübergehend zurückgesandt werden, über keine Umsatz-

steuer-Identifikationsnummer zu verfügen. 

 

b) Anwendung von Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstabe n der Sechsten Richtlinie auf Leistun-

gen von Solisten (Dok. XXI/234/94, Nr. 169) 

 

Der Ausschuß ist einstimmig der Ansicht, daß die in Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstabe n der 

Sechsten Richtlinie vorgesehene Steuerbefreiung für bestimmte kulturelle Dienstleistungen und eng 

damit verbundene Lieferungen von Gegenständen, die von Einrichtungen des öffentlichen Rechts 

oder anderen von dem betreffenden Mitgliedstaat anerkannten Einrichtungen erbracht werden, nicht 

für Leistungen gelten kann, die von einzelnen Künstlern erbracht werden. Wie der Gerichtshof in 

seiner Rechtsprechung mehrfach betont hat, sind die Steuerbefreiungen eng auszulegen; daher kann 

der Begriff der Leistungen, die von Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder anderen aner-

kannten Einrichtungen erbracht werden, nicht auf Leistungen ausgedehnt werden, die von einzelnen 

Künstlern erbracht werden. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 43. SITZUNG vom 23. November 1994 

XXI/567/95 (1/1) 

 
I. FRAGEN ZUR AUSLEGUNG DER MWST-BESTIMMUNGEN DER GEMEIN-

SCHAFT 

 

Frage der deutschen Delegation zur Anwendung von Artikel 15 Nummer 10 der 6. Richtlinie 

(Dok. XXI/1824/94, Nr. 176). 

 

Der Ausschuß ist einstimmig der Ansicht, daß es zur Bestimmung der Rechtsnatur einer inter-

nationalen Einrichtung im Sinne von Artikel 15 Nummer 10 ausreicht, wenn Staaten oder inter-

nationale Organisationen übereinkommen, eine Einrichtung zu gründen, selbst wenn dies nicht 

durch eine herkömmliche Übereinkunft nach internationalem Recht (Aushandlung eines Vertrags-

textes, Unterzeichnung and/oder Ratifizierung) geschieht. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 44. SITZUNG vom 23. Januar 1995 

XXI/0340/95 (1/1) 

 
II. FRAGEN ZUR AUSLEGUNG DER GEMEINSCHAFTLICHEN MWST-REGELN 

 

Frage der niederländischen Delegation zur Anwendung von Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstabe i 

der Sechsten MwSt-Richtlinie in bezug auf Aus- und Fortbildung sowie berufliche Umschulung 

(Dok. XXI/1906/94, Arbeitsunterlage Nr. 178) 

 

Der Ausschuß ist einhellig der Auffassung, daß im Zusammenhang mit der Steuerbefreiung nach 

Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstabe i „Aus- und Fortbildung sowie berufliche Umschulung“ nicht 

nur Maßnahmen im Hinblick auf das Erlernen eines Handwerks oder eines Berufs umfaßt, sondern 

auch sämtliche Schulungsmaßnahmen im Hinblick auf den Erwerb oder die Erhaltung beruflicher 

Kenntnisse. Die Dauer einer Schulung ist daher für die Beurteilung eines Antrags nicht 

entscheidend. Da es nach Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstabe i Sache der Mitgliedstaaten ist 

festzustellen, welche Einrichtungen Ziele verfolgen, die denen des öffentlichen Bildungswesens 

vergleichbar sind, müssen sie auch eindeutige Kriterien für die Anerkennung dieser Einrichtungen 

festlegen. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 

72 

LEITLINIEN AUS DER 45. SITZUNG vom 25.-26. April 1995 

XXI/95/1.269 (1/1) 

 
II. FRAGEN ZUR AUSLEGUNG DER GEMEINSCHAFTLICHEN MWST-REGELN 

 

1. Frage der französischen Delegation zu dem auf Vermietungen von Zelten, Wohn-

anhängern und Wohnwagen auf Campingplätzen anwendbaren Satz  

(Dok. XXI/343/95, Arbeitsunterlage Nr. 186) 

 

Die Delegationen sind nahezu einstimmig der Ansicht, daß Vermietungen von Zelten, Wohn-

anhängern und Wohnwagen auf Campingplätzen Beherbungen in Ferienunterkünften im Sinne von 

Kategorie 11 des Anhangs H der Richtlinie 92/77 EWG vom 19. Oktober 1992 darstellen, in dem 

die Gegenstände und Dienstleistungen aufgeführt sind, auf die ein ermäßigter MwSt-Satz 

angewandt werden kann. 

 

2. Frage der französischen Delegation zum Abzug der Vorsteuer auf Ausgaben im 

Zusammenhang mit Schadensersatzleistungen 

(Dok. XXI/390/95, Arbeitsunterlage Nr. 182) 

 

Die Delegationen sind einstimmig der Ansicht, daß es sich bei Schadensersatzleistungen, die ein 

Steuerpflichtiger zur Ersetzung eines erlittenen Schadens erhält, nicht um die Gegenleistung für 

eine Dienstleistung handelt und daß diese Schadensersatzleistungen somit nicht in den 

Anwendungsbereich der Sechsten Richtlinie fallen. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 46. SITZUNG vom 16. Oktober 1995 

XXI/96/0.218 (1/1) 

 
II. FRAGEN ZUR AUSLEGUNG DER GEMEINSCHAFTLICHEN MWST-REGELN 

 

1. Anfrage der Kommissionsdienststellen und der französischen Delegation 

 Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe i und Artikel 11 Teil B Absatz 3 Buchstabe b 

 Besteuerung der Beförderung von Gegenständen und beweglichen Gütern, die anläßlich 

eines Wohnsitzwechsels aus einem Drittland in die Gemeinschaft eingeführt werden 

 (Dok. XXI/242/95, Nr. 179) 

 

Der Ausschuß vertritt fast einhellig die Auffassung, daß Beförderungsleistungen, die mit einer 

Einfuhr beweglicher Sachen anläßlich einer Wohnsitzverlegung verbunden sind (Einfuhr mit 

Steuerbefreiung gemäß Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d, nach Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe i der 

Sechsten Richtlinie von der Steuer befreit sind. 

 

2. Anfrage der dänischen Delegation 

 Artikel 13 Teil B Buchstabe b Nummer 2 

Vermietung von Abstellplätzen für Schiffe 

(Dok. XXI/1587/95, Nr. 183) 

 

Die Delegationen sind mehrheitlich der Ansicht, daß die Vermietung von Abstellplätzen für 

Schiffe nicht gemäß Artikel 13 Teil B Buchstabe b der Sechsten Richtlinie von der Steuer befreit 

ist, da für diese Umsätze nach Nummer 2 der genannten Bestimmung eine Steuerbefreiung aus-

geschlossen ist. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 47. SITZUNG vom 11.-12. März 1996 

XXI/96/1.279 (1/1) 

 
II. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER GEMEINSCHAFTLICHEN MWST-VOR-

SCHRIFTEN 

 

5.2 Artikel 16 

Verlassen der Steuerlagerregelung und Steuerschuldner 

(Dokument XXI/95/2094 – Arbeitsunterlage Nr. 184) 

 

Die große Mehrheit der Delegationen stimmt den Schlußfolgerungen aus der Sitzung der 

Arbeitsgruppe Nr. 1 vom 18. und 19. Mai 1992 zu und vertritt die Auffassung, daß das Verlassen 

der Steuerlagerregelung als solches keinen steuerbaren Umsatz darstellt. Beim Verlassen der 

Lagerregelung ist jedoch darauf zu achten, daß für die gelagerten Gegenstände derselbe 

MwSt-Betrag entrichtet wird, als wenn keine Befreiung gewährt worden wäre. 

 

Wenn die Gegenstände im Rahmen der Lagerregelung mehrfach weiterverkauft werden, kann für 

die Lieferung, die das Verlassen der Regelung bewirkt, keine Befreiung nach Artikel 16 mehr in 

Anspruch genommen werden, da sich bei Anwendung der für die Besteuerung oder Befreiung 

dieser Lieferung geltenden normalen Vorschriften alle weiteren Berichtigungsmaßnahmen 

erübrigen. 

 

Steht das Verlassen des Lagers hingegen nicht mit einer Lieferung der gelagerten Gegenstände im 

Zusammenhang, so sind Berichtigungsmaßnahmen erforderlich, wenn die Gegenstände im Hoheits-

gebiet des Mitgliedstaats verbleiben, der die Lagerregelung genehmigt hat. Vorbehaltlich einer 

Konsultation des Mehrwertsteuerausschusses ist es Sache der Mitgliedstaaten, die geeigneten 

Maßnahmen zu ergreifen, die im Einklang mit der Sicht der großen Mehrzahl der Delegationen 

allerdings keinesfalls darin bestehen dürfen, daß beim Verlassen der Regelung ein Steuertatbestand 

geschaffen wird. 

 

5.3. Artikel 16 Absatz 1 Teil B Buchstabe e 

Andere Lager als Zollager 

Dokument XXI/95/2024 – Arbeitsunterlage Nr. 185) 

 

Die Delegationen sind der einhelligen Auffassung, daß verbrauchsteuerpflichtige Waren nicht 

ausschließlich einer MwSt-Lagerregelung im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 Teil B Buchstabe e 

unterliegen dürfen. Die Mitgliedstaaten können jedoch „parallel“ als MwSt-Lager die Orte 

anerkennen, die im Sinne der Verbrauchsteuerrichtlinie 92/12/EWG als Steuerlager zugelassen sind. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 48. SITZUNG vom 25. Juni und 8. Juli 1996 

XXI/97/177 (1/3) 

 
II. FRAGEN ZUR AUSLEGUNG DER GEMEINSCHAFTLICHEN MWST-REGELN 

 

1. 5.1 

Artikel 16 Absatz 1 Teil B Buchstabe e 

Güter, die einer anderen Lagerregelung als der Zollagerregelung unterliegen 

(Dok. XXI/2024/95 – Arbeitsunterlage Nr. 185) 

(1. Teil des auf der 47. Sitzung angenommenen Dok. XXI/1279/96) 

 

AUSSCHLUSS VON ZUM VERKAUF IM EINZELHANDEL BESTIMMTEN 

GEGENSTÄNDEN 

 

Der Auschuß ist fast einstimmig der Auffassung, daß der Rückgriff auf ein anderes Lager als ein 

Zollager gemäß Artikel 16 Absatz 1 im Hinblick auf das Grundprinzip der Mehrwertsteuer nicht 

systemgerecht sein kann, um die stufenweise zerlegte Zahlung in jedem Stadium der Produktion 

bzw. kommerziellen Verwertung sicherzustellen. In dieser Betrachtungsweise muß die in Absatz 1 

Buchstabe e festgelegte Bedingung, daß die Gegenstände nicht „zur Lieferung auf der Einzel-

handelsstufe bestimmt“ sein dürfen, in Abhängigkeit von den verschiedenen möglichen 

Bestimmungen der Gegenstände wie der Ausfuhr oder ihrer Verwendung im Herstellungsprozeß im 

Gegensatz zum Vertrieb im Einzelhandel interpretiert werden. Daraus ergibt sich, daß einerseits der 

Charakter der Gegenstände als solcher kein ausschlaggebendes Kriterium sein kann, und daß der 

Einzelhändler zum anderen nicht ermächtigt werden kann, seinen Warenbestand in einem 

Steuerlager vorzuhalten. 

 

2. 5.2 

Artikel 28a Absatz 5 und 28b Teil F 

Konsolidiertes Dokument zur multilateralen Bearbeitung beweglicher körperlicher 

Gegenstände (Fälle Nr. 1 bis 4.2) 

(Dok. XXI/2118/95 Rev. 2 – Arbeitsunterlage Nr. 188) 

 

Der Ausschuß nimmt einstimmig davon Kenntnis, daß die Vereinfachungen bei der Behandlung 

einer Reihe von Lohnveredelungsumsätzen, die bereits durch die Arbeitsgruppe Nr. 1 auf ihrer 

Sitzung am 25. und 26. Mai 1993 vereinbart worden waren, auf den neuesten Stand gebracht 

worden sind. Die Anpassungen sind einerseits erforderlich geworden durch die Aufhebung der 

Bewertung, ob bestimmte bewegliche Güter aufgrund eines Werkvertrags bearbeitet wurden 

[Streichung des Artikels 5 Absatz 5 Buchstabe a] und die Änderung des Artikels 28a Absatz 5, und 

andererseits durch die Einfügung eines neuen Teils F in Artikel 28b in Zusammenhang mit der 

Verabschiedung der Richtlinie des Rates 95/7/EG vom 10. April 1995. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 48. SITZUNG vom 25. Juni und 8. Juli 1996 

XXI/97/177 (2/3) 

 
Die Delegationen kamen einstimmig darin überein, daß 

 

1. alle Vereinfachungen die folgenden Elemente gemeinsam haben: 

 

− Die beschlossenen Vereinfachungen bezüglich der Anwendung der Steuer bestehen 

darin, wirtschaftlich und steuerlich gleichartige Umsätze identisch zu behandeln; 

 

− die Bedingung, welche für die Anwendung von Teil F des Artikels 28b erfüllt sein muß, 

besteht darin, daß die zu bearbeitenden Gegenstände aus dem Mitgliedstaat, in dem die 

Dienstleistungen tatsächlich erbracht wurden, versandt oder befördert werden; 

 

− wenn die Arbeiten an den Gegenständen vorübergehend unterbrochen werden oder 

strenggenommen nicht Gegenstand von Warenbewegungen in Richtung des Auftrag-

gebers sind, ist der Bestimmungsort der Fertigerzeugnisse von Anfang an bekannt: Sie 

sind allein für den Kunden/Auftraggeber bestimmt. 

 

2. allen Vereinfachungen ein und dieselbe Auslegung zugrunde liegt: Die Bedingung der 

Rückkehr der Fertigerzeugnisse in den Mitgliedstaat, von dem aus der Gegenstand ursprüng-

lich versandt oder befördert worden war, wie sie in Artikel 28a Absatz 5 Buchstabe b 

5. Spiegelstrich vorgesehen ist, gilt als erfüllt, selbst wenn die Arbeiten vorübergehend 

unterbrochen werden. Das setzt voraus, daß der Ort, an dem jede der zu leistenden 

Arbeiten ausgeführt wird, nicht als Ankunftsort der zu bearbeitenden Waren angesehen 

wird. 

 

 Die Beispiele für diese Vereinfachungen beschrieben typische Fälle, für welche die genauen 

Bedingungen dargelegt worden sind, um die zu schaffenden Vereinfachungen zu 

ermöglichen. Ungeachtet der übrigen steuerlichen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft 

könnte jeder der beabsichtigten Vereinfachungen in der Praxis mit jeder der anderen 

Vereinfachungen kombiniert werden. 

 

 Der Ausschuß gibt einstimmig seinem Wunsch Ausdruck, daß das Arbeitspapiers 

XXI/2118/95 Rev. 2 veröffentlicht wird, um so eine geeignete Information der Unternehmer 

zu ermöglichen und die Abstimmung der Umsetzung der Vereinfachungsmaßnahmen in der 

Union zu verbessern. 

 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 48. SITZUNG vom 25. Juni und 8. Juli 1996 

XXI/97/177 (3/3) 

 
3. 5.10 

Artikel 15 Nummer 2 

Methode zur Berechnung des Schwellenwertes in Höhe von 175 ECU 

(Dok. XXI/2117/95 – Arbeitsunterlage Nr. 187) 

Diese Leitlinie wurde in der 51. Sitzung angenommen 

 

Die Delegationen sind einstimmig der Auffassung, daß bei Anwendung der Steuerbefreiung gemäß 

Artikel 15 Nummer 2 der Schwellenwert von 175 ECU (oder der vom Mitgliedstaat, in dem die 

Lieferung mutmaßlich stattfindet, festgelegte niedrigere Betrag) pro Rechnung festgestellt werden 

muß. Dies bedeutet, daß die Steuerbefreiung einer Lieferung mehrere Gegenstände betreffen kann, 

die auf einer einzigen von einem bestimmten Steuerpflichtigen für einen bestimmten Kunden 

ausgestellte Rechnung zusammengefaßt sind. Der oben angeführte Schwellenwert kann sich nicht 

auf mehrere Rechnungen beziehen, die ein Steuerpflichtiger oder auch mehrere Steuerpflichtige für 

einen oder mehrere Kunden ausgestellt hat bzw. ausgestellt haben. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 

78 

LEITLINIEN AUS DER 49. SITZUNG vom 8.-9. Oktober 1996 

XXI/97/178 (1/1) 

 
II. VERSCHIEDENES 

 

1. 7.1 

Artikel 15 Nummer 10 

Gemeinsames Formular für die Anwendung der Befreiung gem. Artikel 15 Nummer 10 

(Dok. XXI/186/96 – Arbeitsunterlage Nr. 195) 

 

Alle Delegationen haben ihr Einverständnis mit dem gemeinsamen Formular für die Befreiung von 

der Mehrwertsteuer und von den Verbrauchsteuern zur Anwendung von Artikel 15 Nummer 10 der 

Richtlinie erklärt, nachdem dieses im Sinne der von den Delegationen übergebenen sprachlichen 

Kommentare geändert worden ist. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 50. SITZUNG vom 7. November 1996 

XXI/97/870 (1/1) 

 
I. ANFRAGEN ZUR AUSLEGUNG DER GEMEINSCHAFTLICHEN MWST-VOR-

SCHRIFTEN 

 

 5.3. 

Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b 

Zollpapiere bei der Einfuhr – Angaben, die für die Inanspruchnahme des Vorsteuer-

abzugsrechts bei der Einfuhr gefordert werden 

(Dok. XXI/96/0801 – Arbeitsunterlage Nr. 214) 

 

Der Ausschuß ist einstimmig der Meinung, daß Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b der sechsten 

Richtlinie in dem Sinne interpretiert werden muß, daß das „Dokument“, das die Einfuhr feststellt 

und den Empfänger oder den Importeur der Güter benennt und den Betrag der geschuldeten Steuer 

angibt oder dessen Berechnung ermöglicht, nicht notwendigerweise ein Originalzertifikat in 

Papierform sein muß, sondern auch in Form von elektronischen Daten vorliegen kann, soweit der 

Einfuhrmitgliedstaat ein System eingeführt hat, das die Erfüllung der Zollformalitäten mittels 

elektronischer Datenverarbeitung ermöglicht. 

 

In diesem Fall obliegt es dem Einfuhrmitgliedstaat, der die Auflagen hinsichtlich der Erklärung und 

der Zahlung der Mehrwertsteuer festlegt, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um zu 

gewährleisten, daß das System der Einfuhrerklärung jede Möglichkeit zur Kontrolle der Inanspruch-

nahme des Vorsteuerabzugs, z.B. durch einen elektronischen Datenaustausch, anbietet. 

 

Der Ausschuß ist mit großer Mehrheit der Meinung, daß es gemäß Artikel 3 Buchstabe a der 

achten Richtlinie bei der derzeitigen Rechtslage ausgeschlossen ist, daß ein Steuerpflichtiger die 

Erstattung der Mehrwertsteuer erhält, ohne daß die Originale der Einfuhrpapiere dem Antrag in 

Papierform beigefügt sind. Dies schließt jedoch nicht aus, daß die Zollverwaltung als Original einen 

Ausdruck der Daten bestätigt, die auf elektronischem Weg übermittelt wurden. 

 

Tatsächlich muß für die Anwendung der achten Richtlinie berücksichtigt werden, daß der Antrag-

steller auf Rückzahlung im Mitgliedstaat der Rückzahlung keine Buchhaltung führt, die die 

Originale umfasst, und die eine spätere Kontrolle ermöglichen würde. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 51. SITZUNG vom 13. März 1997 

XXI/97/871 (1/1) 

 
I. VERSCHIEDENES 

 

 7.1. 

Anwendung der Mehrwertsteuer auf Telekommunikationsdienstleistungen – Vom Rat 

Wirtschaft und Finanzen am 17.3.1997 angenommene abweichende Maßnahme gemäß 

Artikel 27 der 6. Richtlinie 

 

Sämtliche Delegationen sind der Ansicht, daß der einheitliche Anwendungsbereich der vom Rat am 

17. März angenommenen Ausnahmeermächtigung insbesondere folgende Vorgänge einschließt: 

 

− pauschale Anschlußgebühren, Abonnementgebühren und Gebühren für den Transfer für eine 

das Senden oder Empfangen von Telekommunikation ermöglichende Vorrichtung, 

 

− die Zurverfügungstellung von Telekommunikationsnetzen, 

 

− das Nutzungsrecht an einem Netz gesonderter Leitungen, 

 

− Pauschalpreis für ein Internet- Zugangsabonnement (Anschluß und Austausch von Mit-

teilungen). 

 

Dagegen erachtet der Ausschuß, daß Mehrwertleistungen der Sprachtelefonie ebenso wie die Über-

tragung von Fernsehprogrammen gegen Bezahlung nicht erfasst werden. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 

81 

LEITLINIEN AUS DER 52. SITZUNG vom 28.-29. Mai 1997 

XXI/97/1.566 (1/3) 

 
II. FRAGEN ZUR AUSLEGUNG DER GEMEINSCHAFTLICHEN MWST-VOR-

SCHRIFTEN 

 

5.1 ARTIKEL 8 UND 9 

Errichtung von Gebäuden 

(Dokument XXI/95/338 – Arbeitsunterlage Nr. 218) 

Diese Leitlinie wurde in der 53. Sitzung gebilligt 

 

Nahezu alle Delegationen waren der Ansicht, daß es sich bei der Errichtung von Gebäuden um eine 

Dienstleistung im Zusammenhang mit einem Grundstück handelt, die die Mitgliedstaaten jedoch 

nach Artikel 5 Absatz 5 der Sechsten Mehrwertsteuerrichtlinie als Lieferung betrachten können. 

 

Wird die Errichtung von Gebäuden als Lieferung von Gegenständen eingestuft, so bestimmt sich 

nach Auffassung nahezu aller Delegationen der Ort des steuerbaren Umsatzes für diese Lieferung 

nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b, d.h. die Lieferung sollte an dem Ort besteuert werden, an dem 

die Arbeiten ausgeführt werden. 

 

Sie stimmen darin überein, daß es sich um einen Transfer von Gegenständen handelt, dem deren 

Erwerb nachfolgt, wenn ein Bauunternehmen Material von einem Mitgliedstaat in einen anderen 

Mitgliedstaat versendet oder befördert, um es dort bei der Errichtung eines Gebäudes zu verwenden. 

Das gebietsfremde Unternehmen muß dazu nach Artikel 22 Nummer 1 Buchstabe c dritter Spiegel-

strich im Mitgliedstaat des Erwerbs für Umsatzsteuerzwecke registriert sein und die Pflichten 

vorschriftsgemäß erfüllen. Nach Artikel 21 Absatz 1 Buchstabe d können die Mitgliedstaaten 

Regelungen treffen, nach denen die Steuer von einer anderen Person geschuldet wird. Zu diesem 

Zweck kann unter anderem ein Steuervertreter bestimmt werden. 

 

5.2. ARTIKEL 13 TEIL A ABSATZ 1 BUCHSTABE Q 

Tätigkeiten von öffentlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten 

(Dokument XXI/96/1500 – Arbeitsunterlage Nr. 223) 

Diese Leitlinie wurde, vorbehalten einer sprachlichen Prüfung, in der 53. Sitzung gebilligt 

 

Nahezu alle Delegationen sind der Ansicht, daß das wichtigste Tatbestandsmerkmal zur Einstufung 

einer Fernsehanstalt als öffentliche Einrichtung deren Finanzierung durch öffentliche Gelder 

(öffentliche Subventionen oder Gebühren) ist. Gleichwohl müssen auch andere Merkmale wie die 

besondere Verpflichtung zur Versorgung eines bestimmten Gebietes oder Sprachraums gegeben 

sein. 

 

Nahezu alle Delegationen vertreten die Auffassung, daß die Ausstrahlung von Programmen, für 

welche die Anstalt Mittel durch Gebühren und Subventionen erhält, die einzige nicht gewerbliche 

Tätigkeit der öffentlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten ist; dagegen sind sie der Ansicht, daß 

der Verkauf von Fernsehsendungen stets zu besteuern ist, auch wenn der Umsatz zwischen 

öffentlichen Anstalten bewirkt wird. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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5.4 ARTIKEL 9 

Dienstleistungspakete in Verbindung mit Handelsmessen und ähnlichen Ausstellungen 

(Dokument XXI/96/610 – Arbeitsunterlage Nr. 210) 

Vgl. die Sitzungsbericht der 55. Sitzung, den Punkt 8.2 

 

Wenn ein Unternehmen im Rahmen einer Handelsmesse oder einer ähnlichen Ausstellung zwischen 

dem Aussteller und dem Eigentümer oder Organisator der Ausstellung zwischengeschaltet ist und 

dem Aussteller für einen Gesamtpreis ein Paket von Dienstleistungen erbringt, das außer der 

Zurverfügungstellung eines Standes auch eine Reihe anderer damit verbundener Dienstleistungen 

umfaßt, so ist nach einstimmiger Ansicht des Ausschusses das gesamte Paket als eine einzige 

Dienstleistung mit mehreren Komponenten anzusehen, die nicht einzeln nach ihrem Besteuerungs-

ort aufgeführt werden können und müssen. 

 

Hinsichtlich des Ortes der Dienstleistung vertritt die Delegationen einstimmig die Auffassung, daß 

die Erbringung einer einzigen, aus mehreren Komponenten bestehenden Gesamtleistung entweder 

nach Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a oder nach Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe c erster Spiegelstrich 

in dem Mitgliedstaat besteuert werden sollte, in dem die Handelsmesse bzw. Ausstellung stattfindet. 

 

[ersetzt durch Leitlinien, die anlässlich der 93. Sitzung angenommen wurden] 

 

5.5 ARTIKEL 9 ABSATZ 2 BUCHSTABE E 

Vereinswechsel von Fußballspielern 

(Dokument XXI/96/507 – Arbeitsunterlage Nr. 212 Rev. 1) 

Diese Leitlinie wurde in der 53. Sitzung gebilligt 

 

Eine große Mehrheit der Delegationen erklärt sich mit den ursprünglichen Leitlinien einver-

standen, denen der Ausschuß in seiner 34. Sitzung zugestimmt hatte. Demnach sind Ablösesummen 

nach Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe e dort zu besteuern, wo der Empfänger den Sitz seiner 

wirtschaftlichen Tätigkeit oder eine feste Niederlassung hat, für welche die Dienstleistung erbracht 

worden ist. 

 

5.6 ARTIKEL 13 TEIL A ABSATZ 1 BUCHSTABE A 

Geltungsbereich der gegenwärtigen Steuerbefreiung von Dienstleistungen öffentlicher 

Posteinrichtungen 

(Dokument XXI/97/377 – Arbeitsunterlage Nr. 232) 

Diese Leitlinie wurde in der 53. Sitzung gebilligt 

 

Die Delegationen sind einstimmig der Ansicht, daß eine Posteinrichtung nur im eigenen 

Mitgliedstaat als öffentliche Posteinrichtung zu betrachten ist. Eine öffentliche Posteinrichtung die 

in einem anderen Mitgliedstaat als dem ihrigen tätig ist, verliert ihre Eigenschaft als dem Gemein-

wohl dienende Einrichtung und damit das Recht auf Steuerbefreiung nach Artikel 13 Teil A 

Absatz 1 Buchstabe a. 

 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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III. VERSCHIEDENES 

 

7.1 Probleme im Zusammenhang mit der praktischen Anwendung der nach Artikel 27 für 

Telekommunikationsdienste genehmigten Sonderregelungen 

Diese Leitlinie wurde in der 55. Sitzung gebilligt 

 

Nach Artikel 9 Absatz 3 Buchstabe b der Richtlinie werden Dienstleistungen, die von nicht in der 

EU ansässigen Dienstleistern erbracht werden, besteuert, wenn die tatsächliche Nutzung und 

Auswertung in der Gemeinschaft erfolgt. Nach Auffassung fast aller Delegationen findet die 

tatsächliche Nutzung und Auswertung im Falle der Telekommunikationsdienste in der Euro-

päischen Union statt, wenn der Empfänger der Dienstleistung in der Europäischen Union ansässig 

ist, d.h. dort seinen Wohnsitz hat. Wenn die allgemeinen Umstände der Leistungserbringung dafür 

sprechen, kann, bei der Bestimmung des Wohnsitzes, in der Praxis Rückgriff auf die Adresse 

genommen werden, die dem Erbringer der Dienstleistung für die Fakturierung genannt wurde 

(Rechnungsadresse). Daraus folgt, daß die Dienstleistungen von Telekommunikationsunternehmen 

aus Drittländern, die diese für Touristen oder Besucher in Europa erbringen, nicht besteuert werden. 

 

Die Delegationen sind hingegen der Ansicht, daß die Dienstleistungen, die europäische 

Telekomgesellschaften an Touristen und Besucher aus der EU erbringen, die sich in Ländern 

außerhalb der Gemeinschaft aufhalten, nach Artikel 9 Absatz 1 der Richtlinie besteuert werden 

müßten. Die Mitgliedstaaten können jedoch Artikel 9 Absatz 3 Buchstabe a auf diese Dienst-

leistungen anwenden.. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 53. SITZUNG vom 4.-5. November 1997 

XXI/97/2.454 (1/1) 

 
II. FRAGEN ZUR AUSLEGUNG DER GEMEINSCHAFTLICHEN MWST-VOR-

SCHRIFTEN 

 

5.2 ARTIKEL 4 

Dienstleistungen von Verwaltungsratsmitgliedern von Unternehmen 

(Dok. XXI/97/1.424 – Arbeitsunterlage Nr. 239) 

Vgl. Sitzungsbericht der 56. Sitzung, den Punkt 3.2 

 

Alle Delegationen sind der Auffassung, daß von einer juristischen Person in ihrer Eigenschaft als 

Verwaltungsratsmitglied eines Unternehmens erbrachte Dienstleistungen als selbständig ausgeübte 

wirtschaftliche Tätigkeiten im Sinne von Artikel 4 Absätze 1 und 2 anzusehen sind und daher der 

MwSt unterliegen. 

 

5.3 ARTIKEL 9 

Ort der Dienstleistung eines Erbenermittlers 

(Dok. XXI/97/1.658 – Arbeitsunterlage Nr. 242) 

Vgl. Sitzungsbericht der 55. Sitzung, den Punkt 8.2 

Diese Leitlinie wurde in der 56. Sitzung gebilligt 

 

Die Delegationen sind einstimmig der Ansicht, daß die Tätigkeit eines Erbenermittlers unter 

Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe e dritter Spiegelstrich fällt, und zwar entweder als Dienstleistung, die 

mit einer in dieser Bestimmung genannten Tätigkeit vergleichbar ist, oder als Überlassung von 

Informationen. 

 

5.4 ARTIKEL 6 

Transfer von Fußballspielern 

(Dok. XXI/97/1.687 – Arbeitsunterlage Nr. 241) 

Vgl. Sitzungsbericht der 55. Sitzung, die Punkte 2.3 und 3 

Diese Leitlinie wurde in der 56. Sitzung gebilligt 

 

Eine große Mehrheit der Delegationen ist der Auffassung, daß die Zahlung einer Entschädigung 

an den früheren Verein eines Fußballspielers (gesetzlich vorgeschriebene Zahlung zum Ausgleich 

der vom Verein getragenen Kosten für Ausbildung und Förderung des Fußballspielers) nach Ablauf 

oder bei Kündigung des Vertrags als der MwSt unterliegende Dienstleistung anzusehen ist, auch 

wenn der alte Verein alle Rechte an dem Spieler verloren hat. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 54. SITZUNG vom 16.-18. Februar 1998 

XXI/98/881 (1/3) 

 
II. FRAGEN ZUR AUSLEGUNG DER GEMEINSCHAFTLICHEN MWST-VOR-

SCHRIFTEN 

 

5.3 ARTIKEL 12 ABSATZ 3 UND ANHANG H KATEGORIE 4 

Ermäßigte Sätze auf medizinische Geräte und sonstige Vorrichtungen 

(Dok. XXI/97/1863 – Arbeitsunterlage Nr. 252) 

 

Der Ausschuß ist fast einstimmig der Auffassung, daß die Mitgliedstaaten einen ermäßigten 

MwSt-Satz auf Produkte anwenden können, die speziell für Behinderte bestimmt sind 

(medizinische Geräte bzw. Hilfsmittel und ähnliche Vorrichtungen), die üblicherweise nur von 

(dauerhaft oder vorübergehend) behinderten Personen erworben oder verwendet werden, um ihre 

Beschwerden zu lindern oder zu behandeln. Produkte, die normalerweise für andere Zwecke 

verwendet werden (z.B. schnurlose Telefone), sind hiervon ausgenommen, ebenso medizinische 

Geräte bzw. Hilfsmittel, die für allgemeine Zwecke und nicht speziell für Behinderte bestimmt sind 

(z.B. Röntgengeräte). 

 

5.4 ARTIKEL 4 

Erteilung von Senderechten zur Übertragung von internationalen Fußballspielen durch 

im Ausland ansässige Organisationen 

(Dok. XXI/97/1864 – Arbeitsunterlage Nr. 244) 

Diese Leitlinie wurde in der 55. Sitzung gebilligt 

 

Der Ausschuß ist einstimmig der Auffassung, daß es sich bei der Erteilung von Senderechten zur 

Übertragung von internationalen Fußballspielen durch in einem Drittland ansässige Organisationen 

um eine wirtschaftliche Tätigkeit handelt, die gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe e am Ort des 

Dienstleistungsempfängers zu besteuern ist. 

 

5.5 ARTIKEL 9 ABSATZ 2 BUCHSTABE C VIERTER SPIEGELSTRICH UND ARTI-

KEL 28B TEIL F 

Anwendung bei vollständiger oder teilweiser Vergabe von Unteraufträgen 

(Dok. XXI/96/314 – Arbeitsunterlage Nr. 198 Rev. 1) 

Diese Leitlinie wurde in der 55. Sitzung gebilligt 

 

Der Ausschuß ist einstimmig der Auffassung, daß die vollständige oder teilweise Vergabe eines 

Unterauftrags zur Bearbeitung eines beweglichen körperlichen Gegenstandes nichts am Wesen der 

vom Hauptauftragnehmer gegenüber dem Endabnehmer erbrachten Leistung ändert. Es handelt sich 

somit weiterhin um eine Arbeit an einem beweglichen körperlichen Gegenstand, auch wenn die 

Arbeit „materiell“ nicht vom Hauptauftragnehmer ausgeführt wird, der sich zur Ausführung der 

Arbeit verpflichtet hat, für die er gegenüber dem Endabnehmer in vollem Umfang aus dem 

geschlossenen Vertrag haftet. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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Im Falle einer teilweisen Weitervergabe, bei der hinsichtlich der Beziehung zwischen Hauptauftrag-

nehmer und Endabnehmer der Leistung die Voraussetzungen des Artikels 28b Teil F nicht erfüllt 

sind, ist die große Mehrheit der Delegationen der Auffassung, daß die Leistung des Hauptauftrag-

nehmers (einschließlich der von dem/den Unterauftragnehmer(n) ausgeführten Arbeiten) gemäß 

Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe c vierter Spiegelstrich an dem Ort zu besteuern ist, an dem sein Teil 

der Arbeiten „materiell“ ausgeführt wird. 

 

5.6 ARTIKEL 28B TEIL B 

Versandhandel 

(Dok. XXI/97/2034 – Arbeitsunterlage Nr. 247) 

 

Der Ausschuß ist fast einstimmig der Auffassung, daß Artikel 28b Teil B, nach dem Fernverkäufe 

im Bestimmungsland zu besteuern sind, nicht für Lieferungen gilt, die im Laufe eines 

Kalenderjahres vor dem Zeitpunkt ausgeführt wurden, zu dem der vom Bestimmungsland 

festgesetzte Schwellenwert überschritten wird (außer in Fällen im Sinne von Absatz 2 zweiter 

Spiegelstrich oder wenn der Steuerpflichtige gemäß Absatz 3 optiert hat). 

 

Die Besteuerung im Bestimmungsland erfolgt also erst bei der Lieferung, mit der der Schwellen-

wert überschritten wird, und bei allen weiteren Lieferungen sowie bei allen Lieferungen, die im 

Laufe des folgenden Kalenderjahres getätigt werden. 

 

[ersetzt durch Leitlinien, die anlässlich der 64. Sitzung angenommen wurden] 

 

5.7 ARTIKEL 28A 

Erwerb eines Kfz vor Umzug in einen anderen Mitgliedstaat 

(Dok. XXI/97/2035 – Arbeitsunterlage Nr. 248) 

Diese Leitlinie wurde in der 55. Sitzung gebilligt 

 

Der Ausschuß stellt einstimmig fest, daß die Verbringung eines der Definition eines neuen 

Fahrzeugs in Artikel 28a Absatz 1a Buchstabe b Unterabsatz 2 entsprechenden Fahrzeugs nicht als 

steuerbarer Umsatz anzusehen ist, wenn sie im Zusammenhang mit dem Wohnortwechsel einer 

Privatperson erfolgt. Ferner stellt der Ausschuß fest, daß auch die Rückführung eines Fahrzeugs, 

daß ursprünglich unter Steuerbefreiung gemäß Artikel 28c Teil A geliefert worden ist, nicht als 

steuerbarer Umsatz anzusehen ist, der es zuließe, vom Eigentümer die Entrichtung der bei der 

ursprünglichen – befreiten – Lieferung nicht erhobenen MwSt zu verlangen. 

 

Ferner stellt der Ausschuß einstimmig fest, daß nur die ursprüngliche Lieferung daraufhin zu 

überprüfen ist, ob die Voraussetzungen für die Befreiung wegen einer Verbringung aus dem 

Herkunftsland erfüllt sind: Eine normale Zulassung des betreffenden Fahrzeugs kann hier als 

Anhaltspunkt dafür ausreichen, daß im Erwerbsmitgliedstaat keine Steuerbefreiung erfolgt ist. 

Demgegenüber kann die Zulassung unter einem Transitkennzeichen darauf hindeuten, daß es sich 

um die Lieferung eines neuen Fahrzeugs handelt, das innerhalb der Gemeinschaft aus dem Gebiet 

des Herkunftsmitgliedstaates heraus an den Käufer versandt oder befördert wurde. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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5.8 ARTIKEL 28A ABSATZ 1A BUCHSTABE B 

Überschreiten der für den Erwerb von Gegenständen festgesetzten Schwelle 

(Dok. XXI/97/2036 – Arbeitsunterlage Nr. 249) 

Diese Leitlinie wurde in der 55. Sitzung gebilligt 

 

Der Ausschuß ist einstimmig der Auffassung, daß im Falle der fehlerhaften Anwendung der 

Vorschriften über den Ort der Besteuerung: 

 

− jeder Mitgliedstaat sein Recht auf Besteuerung unabhängig davon ausüben muß, was in einem 

anderen Land (Mitgliedstaat oder Drittland) geschehen ist; 

 

− der Mitgliedstaat, der die in Rechnung gestellte MwSt zu Unrecht vereinnahmt hat, muß dem 

Steuerschuldner (Lieferant oder Dienstleister) den betreffenden Betrag nach seinen inner-

staatlichen Vorschriften erstatten. Für die Erstattung dieses wiedererlangten Betrages durch 

den Lieferanten an den Endabnehmer sind jedoch die vertraglichen Regelungen zwischen 

Lieferant und Kunde maßgebend. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 56. SITZUNG vom 13.-14. Oktober 1998 

XXI/98/1871 (1/1) 

 
II. FRAGEN ZUR AUSLEGUNG DER GEMEINSCHAFTLICHEN MWST-VOR-

SCHRIFTEN 

 

6.2 ARTIKEL 28C TEIL B BUCHSTABE A 

Anwendungsbereich der Steuerbefreiung 

(Dok. XXI/587/98 – Arbeitsunterlage Nr. 258) 

 

Die große Mehrheit der Delegationen ist der Auffassung, daß die in Artikel 13 der Sechsten 

MwSt-Richtlinie genannten Befreiungen ohne Recht auf Vorsteuerabzug auch dann gelten, wenn 

die betreffenden Gegenstände aus dem Mitgliedstaat des Lieferers in einen anderen Mitgliedstaat 

versandt oder befördert werden und im Ankunftsmitgliedstaat Gegenstand eines innergemein-

schaftlichen Erwerbs im Sinne von Artikel 28a sind. 

 

Ein solcher innergemeinschaftlicher Erwerb wird gemäß Artikel 28c Teil B Buchstabe a der 

Sechsten MwSt-Richtlinie befreit. 

 

6.4 ARTIKEL 9 ABSATZ 2 BUCHSTABE E 

Der Begriff des Vermittlers im Sinne von Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe e 

(Dok. XXI/1283/98 – Arbeitsunterlage Nr. 266) 

 

Alle Delegationen stimmen darin überein, daß der siebente Spiegelstrich von Artikel 9 Absatz 2 

Buchstabe e der Sechsten MwSt-Richtlinie sowohl Lieferungen durch Vermittler abdeckt, die im 

Namen und für Rechnung des Käufers handeln, als auch Lieferungen durch Vermittler, die im 

Namen und für Rechnung des Lieferers der in Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe e genannten Dienst-

leistungen handeln. 

 

6.5 ARTIKEL 9 ABSATZ 1 UND ABSATZ 2 BUCHSTABE E LETZTER SPIEGEL-

STRICH 

Vermietung beweglicher körperlicher Gegenstände, ausgenommen Beförderungsmittel 

aller Art 

(Dok. XXI/1127/98 – Arbeitsunterlage Nr. 267) 

 

Alle Delegationen stimmen darin überein, daß Anhänger und Sattelanhänger für die Anwendung 

von Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe e achter Spiegelstrich als Beförderungsmittel anzusehen sind. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 57. SITZUNG vom 16.-17. Dezember 1998 

XXI/99/641 (1/2) 

 
6. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER GEMEINSCHAFTLICHEN MWST-VOR-

SCHRIFTEN 

 

6.1  Ursprung: Dänemark 

Referenzen: Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe c 

Betreff: MwSt-Bestimmungen für Verkäufe von Waren an Bord internatio-

naler Beförderungsmittel nach Wegfall der steuerfreien Verkäufe 

(Dokument XXI/98/1623 – Arbeitspapier Nr. 272) 

 

Im Hinblick auf die Lieferung von Waren an Bord von Flugzeugen, die vom Kunden mitgenommen 

werden, ist der Ausschuß einstimmig der Auffassung, daß in Fällen, in denen der in Artikel 8 

Absatz 1 Buchstabe c genannte „innerhalb der Gemeinschaft stattfindender Teil einer Beförderung“ 

Zwischenaufenthalte zwischen seinem Abgangsort und seinem Ankunftsort beinhaltet, diese 

Beförderung als eine einzelne Reise angesehen werden soll, unter der Bedingung, daß, außer im 

Falle von höherer Gewalt, das verwendete Beförderungsmittel und die Flugnummer während der 

Reise nicht gewechselt wird und daß jeder Zwischenaufenthalt von kurzer Dauer ist. 

 

8. NEUE EG-RECHTSVORSCHRIFTEN – FRAGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER 

UMSETZUNG KÜRZLICH VERABSCHIEDETER MWST-VORSCHRIFTEN DER 

GEMEINSCHAFT 

 

8.1 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Richtlinie 98/80/EG des Rates vom 12. Oktober 1998 

Betreff: Fragen zur Anwendung der Richtlinie 98/80/EG des Rates vom 

12. Oktober 1998 (Sonderregelung für Anlagegold) 

(Dokument XXI/98/1930 – Arbeitspapier Nr. 274) 

 

[1] Definitionen (Teil A des Artikels 26b) 

 

Alle Delegationen vereinbaren, daß für die Anwendung der Definition in Artikel 26b Teil A Ziffer i 

die Gewichte, die von den Goldmärkten akzeptiert werden, zumindest die folgenden Gewichte 

umfassen: 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 57. SITZUNG vom 16.-17. Dezember 1998 

XXI/99/641 (2/2) 

 
Einheit Gehandelte Gewichte 

 

Kg  

Gramm  

Unze (1oz = 31,1035 g)   

Tael (1 tael = 1,913oz.)1   

Tola (10 tola = 3,75oz.)2  

 

 

12,5/1  

500/250/100/50/20/10/5/2,5/2/(1)  

100/10/5/1/1/2/
1/4 

 

10/5/1  

10 

 

Alle Delegationen vereinbaren den Marktwert von Goldmünzen und des Goldes, das sie enthalten, 

am 1. April jedes Jahres zu verwenden, um die Einhaltung der im vierten Gedankenstrich von 

Artikel 26b Teil A Ziffer ii aufgeführten Bedingung zu überprüfen. 

 

[2] Sonderregelungen für Umsätze mit Anlagegold (Teil B des Artikels 26b) 

 

[a] Eine große Mehrheit der Delegationen vereinbaren, daß die Mehrwertsteuerbefreiung von 

Artikel 26b Teil B erster Absatz auf Lieferungen von Waren beschränkt ist und keine Transaktionen 

abdeckt, bei denen es sich um die Bereitstellung von Dienstleistungen handelt. Entsprechend 

bestimmt Artikel 8 Absatz 1 den Lieferort für Anlagegold, das gemäß Artikel 26b Teil B befreit ist. 

 

[b] Wenn sich Anlagegold, das mithilfe von Zertifikaten als zugeteiltes oder nicht zugeteiltes Gold 

bezeichnet wird, tatsächlich in einem anderen Mitgliedstaat befindet als dem Mitgliedstaat, in dem 

das Zertifikat dem Käufer ausgehändigt wird, sind fast alle Delegationen der Auffassung, daß 

Artikel 22 Absatz 9 den Mitgliedstaaten gestattet, den Lieferanten von seinen Verpflichtungen in 

dem Mitgliedstaat, in dem sich das Gold tatsächlich befindet, zu entbinden, vorausgesetzt Sie 
bewirken in diesem Mitgliedstaat keine Umsätze im Sinne von Artikel 22 Absatz 4 Buchstabe c. 

 
1 Tael = eine traditionelle chinesische Gewichtseinheit. Der nominelle Feingehalt eines Hongkong-Taelbarren ist 

990, aber in Taiwan können Barren von 5 und 10 Tael einen Feingehalt von 999,9 haben. 
2 Tola = eine traditionelle indische Gewichtseinheit für Gold. Die beliebteste Barrengröße ist 10 Tola, 999 Fein-

gehalt. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 58. SITZUNG vom 23. Juni 1999 

XXI/99/2006 (1/1) 

 
II.  ANFRAGEN ZUR AUSLEGUNG DER GEMEINSCHAFTLICHEN MWST-VOR-

SCHRIFTEN 

 

6.1 Herkunft: Italia 

Bezug: Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 28b Teil F 

Betreff: Werkverträge zwischen zwei Steuerpflichtigen innerhalb der 

Gemeinschaft ohne Lieferung von Gegenständen durch den Auftrag-

geber 

(Dokument XXI/99/0637 – Arbeitsunterlage Nr. 282) 

 

Nach Auffassung alle Delegationen ist die Lieferung einer Maschine, auch wenn sie nach den 

speziellen Wünschen des Kunden angefertigt wurde, als Lieferung eines körperlichen Gegenstandes 

zu betrachten. Für die Einstufung der Maschine als körperlichen Gegenstand sind die Kompo-

nenten, aus denen sie besteht, nicht von Bedeutung. 

 

Daher erfolgt die Bestimmung des Ortes der Besteuerung entweder gemäß Artikel 8 Absatz 1 

Buchstabe a für den Fall, daß der Gegenstand versandt oder befördert wird, oder gemäß Artikel 8 

Absatz 1 Buchstabe b für den Fall, daß der Gegenstand nicht versandt oder befördert wird. 

 

Wenn der Lieferant die Maschine herstellt und an dem vom Auftraggeber angegebenen Ort 

installiert oder montiert, ist die Tätigkeit als Lieferung von Gegenständen einschließlich der unter 

Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a der Sechsten MwSt-Richtlinie aufgeführten Montage und Installa-

tion eingestuft werden. Der Ort der Besteuerung wird dann nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a 

bestimmt. 

 

Ein anderer Sachverhalt liegt vor, wenn der Lieferant nur die Maschinenteile zusammenbaut, die 

ihm von seinem Auftraggeber gestellt wurden. In diesem Fall ist die Tätigkeit des Lieferanten nicht 

als Lieferung von Gegenständen einzustufen, da sie ausschließlich in der Erbringung einer 

Dienstleistung in Form der Montage der Maschine besteht. In diesem Fall ist für die Bestimmung 

des Ortes der Besteuerung Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe c bzw. Artikel 28b Teil F der Sechsten 

MwSt-Richtlinie maßgeblich. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 60. SITZUNG vom 20.-21. März 2000 

TAXUD/1876/2000 (1/2) 

 
4. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER GEMEINSCHAFTLICHEN MWST-VOR-

SCHRIFTEN 

 

4.2 Herkunft: Niederlande 

Bezug: Artikel 8 der Sechsten MwSt-Richtlinie 

Gegenstand: Anwendungsbereich der Definition „installierte und montierte 

Gegenstände“ 

(Dok. TAXUD/00/1810 – Arbeitsunterlage Nr. 294) 

 

Alle Delegationen stimmen ausnahmslos darin überein, daß Arbeiten wie das Verlegen von Fliesen 

und Parkett sowie das Tapezieren an dem Ort zu besteuern sind, an dem das Grundstück gelegen ist. 

Einige Mitgliedstaaten gelangen zu dieser Auffassung, weil sie diese Arbeiten als Dienstleistungen 

betrachten, die gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a der Sechsten MwSt-Richtlinie an dem Ort, an 

dem sich das Grundstück befindet, zu besteuern sind. Nach Ansicht anderer Mitgliedstaaten sind 

diese Umsätze jedoch gemäß Artikel 5 Absatz 5 der Sechsten MwSt-Richtlinie als Lieferung von 

Gegenständen zu besteuern. Diese Mitgliedstaaten betrachten also die Umsätze als Lieferung von 

Gegenständen zur Installation oder Montage durch den Lieferanten oder für dessen Rechnung 

gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a der Sechsten MwSt-Richtlinie, während die anderen 

Mitgliedstaaten darin eine Lieferung von Gegenständen sehen, die erst mit dem Abschluß der 

Arbeiten ausgeführt wird und daher unter Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b fällt. Aus der 

unterschiedliche Behandlung der Umsätze in den Mitgliedstaaten (als Lieferung von Gegenständen 

oder als Dienstleistungen) ergibt sich beim innergemeinschaftlichen Handel auch eine unein-

heitliche Anwendung der Verpflichtung zur Vorlage einer zusammenfassenden Meldung gemäß 

Artikel 22 Absatz 6 der Sechsten MwSt-Richtlinie. 

 

[teilweise ersetzt durch Leitlinien, die anlässlich der 93. Sitzung angenommen wurden] 

 

Alle Delegationen sind ausnahmslos der Ansicht, daß die Lieferung von Gegenständen, bei der 

bestimmte Dienstleistungen durch den Lieferanten erbracht werden, z.B. der Stecker einer 

Maschine in die Steckdose gesteckt, ein Schlauch an einen vorhandenen Wasserhahn und der 

Abwasserschlauch an das Abflußrohr angeschlossen wird, diese als Teil der Lieferung von 

Gegenständen zu betrachten sind und nicht als Installations- oder Montagearbeiten, da es sich um 

Arbeiten geringen Umfangs handelt. Dies muß jedoch im Einzelfall auf Ad-hoc-Basis entschieden 

werden. 

 

4.3 Herkunft: Italien 

Bezug: Artikel 15 Nummer 2 

Betr.: MwSt-Befreiung für nicht in der EG ansässige Personen 

(Dokument TAXUD/2000/1815 – Arbeitsunterlage Nr. 296) 

 

Die große Mehrheit der Delegationen vertritt der Ansicht, daß als „persönliches Gepäck“ sämt-

liche Gepäckstücke gelten, die der Reisende bei seiner Ankunft der Zollstelle gestellen kann, sowie 

die Gepäckstücke, die er später bei derselben Stelle gestellt, wobei er nachweisen muß, daß sie bei 

seiner Abreise bei der Gesellschaft, die ihn befördert hat, als Reisegepäck aufgegeben wurden. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 

93 

LEITLINIEN AUS DER 60. SITZUNG vom 20.-21. März 2000 

TAXUD/1876/2000 (2/2) 

 
4.5 Herkunft: Kommission 

Bezug: Artikel 13, 15, 26b und 28c der Sechsten MwSt-Richtlinie 

Gegenstand: Anwendungsbereich der Befreiungen 

(Dok. TAXUD/00/1808 – Arbeitsunterlage Nr. 292) 

 

Fast alle Delegationen stimmen zu, daß die Befreiung gemäß Artikel 13 der Sechsten MwSt-Richt-

linie gegenüber den Befreiungen nach Artikel 15 und 28c derselben Richtlinie Vorrang hat. Dies 

setzt voraus, daß die unter Artikel 13 der Sechsten MwSt-Richtlinie aufgeführten Lieferungen von 

Gegenständen gemäß diesem Artikel von der Steuer befreit werden, auch wenn sie ausgeführt 

(Artikel 15) oder an einen Mehrwertsteuerpflichtigen in einem anderen Mitgliedstaat als dem 

Ausgangsmitgliedstaat geliefert werden und die Gegenstände aus dem Ausgangsmitgliedstaat in den 

Bestimmungsmitgliedstaat befördert werden (Artikel 28c). Dies hat zur Folge, daß der Lieferant die 

Vorsteuer für diese Lieferungen nicht abziehen kann. 

 

Aufgrund dieser Argumentation vertritt die große Mehrheit der Mitgliedstaaten die Auffassung, 

daß die Befreiung nach Artikel 26b, Teil B der Sechsten MwSt-Richtlinie, der Sonderregelungen 

für die Lieferung, den innergemeinschaftlichen Erwerb und die Einfuhr von Anlagegold enthält, 

gegenüber den Befreiungen nach Artikel 15 und 28c der Sechsten MwSt-Richtlinie – mit Ausnahme 

der Befreiung für Goldlieferungen an Zentralbanken gemäß Artikel 15 Nummer 11 – Vorrang hat. 

Wenn sich andererseits ein Lieferant von Anlagegold für die Besteuerung seiner Lieferungen nach 

Artikel 26b Teil C der Sechsten MwSt-Richtlinie entscheidet, ist die Befreiung nach Artikel 26b 

Teil B nicht mehr anwendbar und es können nur die Steuerbefreiungen nach Artikel 15 und 28c in 

Anspruch genommen werden, sofern die Voraussetzungen dieser Artikel erfüllt sind. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 61. SITZUNG vom 27. Juni 2000 

TAXUD/1934/00 (1/1) 

 
4.  FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER GEMEINSCHAFTLICHEN MWST-VOR-

SCHRIFTEN 

 

4.2 Herkunft: Portugal 

Bezug: Artikel 9 

Betr.: Ort der Besteuerung von Übersetzungs- und Dolmetschdienstleistun-

gen 

(Dok. TAXUD/1873/00 – Arbeitsunterlage Nr. 302) 

 

Alle Delegationen sind der Auffassung, dass Übersetzungsdienstleistungen unter Artikel 9 Absatz 2 

Buchstabe e fallen. Die überwiegende Mehrheit der Delegationen sind der Auffassung, dass 

Dolmetschdienstleistungen ebenfalls unter Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe e fallen. 

 

4.3 Herkunft: Kommission 

Bezug: Artikel 4 Absatz 5 und Artikel 9 

Betr.: Ort der Besteuerung von an öffentliche Krankenhäuser erbrachten 

Dienstleistungen 

(Dok. TAXUD/1872/00 – Arbeitsunterlage Nr. 303) 

 

Ein Mitgliedstaat kann die Wahlmöglichkeit gemäß Artikel 4 Absatz 5 in Anspruch nehmen und 

beschließen, dass Leistungen, die nach den allgemeinen Grundsätzen der MwSt unterliegen, aber 

gemäß Artikel 13 befreit sind (z.B. Krankenhausaufenthalte und von Einrichtungen öffentlichen 

Rechts erbrachte medizinische Leistungen), nicht der MwSt unterliegen. 

 

Alle Delegationen sind der Auffassung, dass sich diese Wahlmöglichkeit auf die Bestimmung des 

Ortes der Besteuerung bestimmter Ausgaben dieser Einrichtungen des öffentlichen Rechts auswirkt. 

So sind von einem in einem Mitgliedstaat ansässigen Steuerpflichtigen gegenüber einem in einem 

anderen Mitgliedstaat gelegenen öffentlichen Krankenhaus erbrachte Forschungsleistungen ent-

weder in dem Mitgliedstaat zu besteuern, in dem das öffentliche Krankenhaus gelegen ist (also nach 

den allgemeinen Grundsätzen), oder in dem Mitgliedstaat, in dem der Leistungserbringer ansässig 

ist (wenn der Mitgliedstaat, in dem das Krankenhaus gelegen ist, die genannte Wahlmöglichkeit in 

Anspruch genommen hat). 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 62. SITZUNG vom 14. November 2000 

TAXUD/2306/01 (1/1) 

 
4.  FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER GEMEINSCHAFTLICHEN MWST-VOR-

SCHRIFTEN 

 

4.2 Herkunft: Kommission 

Bezug: Artikel 9 und 21 der Sechsten MwSt-Richtlinie 

Gegenstand: Ort der Dienstleistung in den Fällen, in denen der Dienstleistungs-

erbringer im Mitgliedstaat der Niederlassung des Kunden für 

MwSt-Zwecke registriert ist 

(Dokument TAXUD/1962/00 – Arbeitsunterlage Nr. 310) 

 

Alle Delegierte vertreten die Auffassung, dass gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Sechsten MwSt-Richt-

linie als Ort der Dienstleistung der Ort gilt, an dem der Dienstleistungserbringer den Sitz seiner 

wirtschaftlichen Tätigkeit oder eine feste Niederlassung hat, von der aus die Dienstleistung erbracht 

wird. Die feste Niederlassung ist also nur dann ausschlaggebend für die Bestimmung des Ortes der 

Besteuerung, wenn die Dienstleistung von dieser Niederlassung aus erbracht wird. Ist diese Voraus-

setzung nicht erfüllt, erfolgt grundsätzlich die Besteuerung an dem Ort, an dem der Dienst-

leistungserbringer den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit hat. 

 

Ob und inwiefern die Niederlassung an der Dienstleistung beteiligt ist und wie sich dies auf den Ort 

der Besteuerung auswirkt, muss in jedem einzelnen Fall geprüft werden. 

 

Die Mitgliedstaaten können jedoch zur Vereinfachung der Steuerkontrolle von der Vermutung 

„juris tantum“ ausgehen, dass die Dienstleistung von der Niederlassung in ihrem Land erbracht 

wird, wenn ein ausländisches Unternehmen dort für MwSt-Zwecke registriert ist. Diese Vermutung 

darf allerdings auf keinen Fall dazu führen, dass die in Artikel 9 Absatz 1 der Sechsten 

MwSt-Richtlinie festgelegten Grundsätze umgestoßen werden. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 63. SITZUNG vom 17. Juli 2001 

TAXUD/2441/01 (1/1) 

 
4.  FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER GEMEINSCHAFTLICHEN MWST-VOR-

SCHRIFTEN 

 

4.1 Herkunft: Kommission 

Bezug: Artikel 13 Teil B Buchstabe d 

Betreff: Steuerliche Behandlung von Optionen 

(Dokument TAXUD/2409/01 – Arbeitsunterlage Nr. 304) 

 

Alle Delegationen sind der Ansicht, dass der Verkauf von Optionen eine Dienstleistung darstellt, 

die von den der Option zu Grunde liegenden Umsätzen zu unterscheiden ist. 

 

Die überwiegende Mehrheit der Delegationen ist der Auffassung, dass Umsätze mit Optionen, die 

auf den regulierten Kapitalmärkten gehandelt werden, gemäß Artikel 13 Teil B Buchstabe d der 

Sechsten MwSt-Richtlinie steuerfrei sind. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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4. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER GEMEINSCHAFTLICHEN MWST-VOR-

SCHRIFTEN 

 

4.4 Herkunft: Kommission 

Bezug: Artikel 28b Teil B 

Betreff: Fernverkauf 

(Dokument TAXUD/2311/02 – Arbeitsunterlage Nr. 341) 

 

Die Delegationen sind einstimmig der Auffassung, dass Artikel 28b Teil B (Besteuerung von 

Fernverkäufen im Bestimmungsland) erst ab dem Zeitpunkt Anwendung findet, zu dem der vom 

Bestimmungsmitgliedstaat festgesetzte Schwellenwert der Lieferungen im laufenden Kalenderjahr 

überschritten wird (ausgenommen in den Fällen von Absatz 2 zweiter Spiegelstrich, oder wenn der 

Steuerpflichtige von der Option gemäß Absatz 3 Gebrauch macht). 

 

Die Besteuerung im Bestimmungsland kann demnach nur für solche Lieferungen gelten, die nach 

Überschreiten des Schwellenwerts bewirkt werden, ferner für alle nachfolgenden Lieferungen 

während dieses Jahres und für alle Lieferungen, die im Laufe des darauffolgenden Jahres an 

Kunden in diesem Mitgliedstaat bewirkt werden. Die Besteuerung kann daher nicht rückwirkend für 

das laufende Kalenderjahr erfolgen, in dem der Schwellenwert überschritten wurde. 

 

(Diese Leitlinie ersetzt die Leitlinie, die in der 57. Sitzung angenommen worden war.) 

 

4.5 Herkunft:  Kommission 

Bezug: Artikel 4 Absatz 5 

Betreff: Flugsicherungsdienste 

(Dokument TAXUD/2313/02 – Arbeitsunterlage Nr. 339) 

 

Die Delegationen vertreten einstimmig folgende Auffassung: 

 

1. Flugsicherungsdienste auf dem Flughafengelände fallen unter die MwSt und sind nach 

Artikel 15 Nummer 9 von der Steuer befreit, sofern die Voraussetzungen für die Anwendung 

dieser Ausnahmeregelung erfüllt sind. 

 

2. Dienstleistungen im An- und Abflugbereich unterliegen nach Artikel 4 Absatz 5 Unter-

absatz 1 nicht der MwSt, wenn sie von Einrichtungen des öffentlichen Rechts in Ausübung 

der öffentlichen Gewalt erbracht werden. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 

98 

LEITLINIEN AUS DER 64. SITZUNG vom 20. März 2002 

TAXUD/2352/02 (2/2) 

 
3.  Dienstleistungen im oberen und unteren Luftraum unterliegen nach Artikel 4 Absatz 5 

Unterabsatz 1 nicht der MwSt, wenn sie von Einrichtungen des öffentlichen Rechts in 

Ausübung der öffentlichen Gewalt erbracht werden. 

 

4.  Eurocontrol ist nicht steuerpflichtig, und zwar sowohl in Bezug auf die Flugsicherungs-

streckendienste als auch in Bezug auf die Berechnung, Einziehung und Umverteilung der 

Gebühren, die bei den Luftverkehrsgesellschaften erhoben werden, wenn diese Dienst-

leistungen für nicht steuerbare Personen erbracht werden. 

 

(Diese Leitlinie ersetzt die Leitlinie, die in der 30. Sitzung angenommen worden war.) 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 

99 

LEITLINIEN AUS DER 65. SITZUNG vom 19. Juni 2002 

TAXUD/2390/02 (1/1) 

 
3. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER GEMEINSCHAFTLICHEN MWST-VOR-

SCHRIFTEN 

 

3.3 Herkunft: Belgien 

Bezug: Artikel 8 und 9 

Gegenstand: Ort der Lieferung von Gegenständen und der Erbringung von 

Dienstleistungen durch Bestattungsunternehmen 

(Dokument TAXUD/2359/02 – Arbeitsunterlage Nr. 353) 

 

Die Delegationen stimmen fast ausnahmslos darin überein, dass die Dienstleistungen, die ein 

Bestattungsunternehmen im Rahmen einer Bestattung erbringt, als Teile einer einheitlichen 

Dienstleistung angesehen werden sollten, auch wenn dies weiterhin für jeden Einzelfall festgestellt 

werden muss. 

 

Die Delegationen sind ferner ausnahmslos der Auffassung, dass der Ort dieser einheitlichen 

Dienstleistung gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Sechsten MwSt-Richtlinie an dem Ort gelegen ist, an 

dem das Bestattungsunternehmen seinen Sitz hat. 

 

3.4 Herkunft: Spanien 

Bezug: Artikel 12 Absatz 3 Buchstabe a 

Gegenstand: Auf CD-Roms anzuwendender MwSt-Satz 

(Dokument TAXUD/2358/02 – Arbeitsunterlage Nr. 352) 

 

Die Delegationen sind ausnahmslos der Auffassung, dass elektronische Medien, die geschriebenen 

oder gesprochenen Text enthalten, nicht durch Anhang H Kategorie 6 abgedeckt sind.  

 

3.5 Herkunft: Vereinigtes Königreich 

Bezug: Artikel 11 und 13 Teil B Buchstabe d Nummer 3 

Gegenstand: Steuerpflichtiger Betrag beim Kauf von Gegenständen mit Kredit-

karte 

(Dokument TAXUD/4646/02 – Arbeitsunterlage Nr. 355) 

 

Die Delegation sind ausnahmslos der Auffassung, dass wenn Waren zu einem vorgegebenen Preis 

ungeachtet der Zahlungsweise verkauft werden und wenn die Bearbeitungsgebühr, die ein Kunde, 

der mit Kreditkarte bezahlt, in manchen Fällen an ein mit dem Einzelhändler verbundenes 

Unternehmen entrichten muss, im Prinzip eine der Hauptdienstleistung untergeordnete Neben-

leistung betrifft und folglich genauso wie die Hauptdienstleistung der MwSt unterliegt. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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4. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER GEMEINSCHAFTLICHEN MWST-VOR-

SCHRIFTEN 

 

4.1 Herkunft: Kommission 

Bezug: Artikel 9 und Anhang L 

Gegenstand: Elektronischer Handel – elektronisch erbrachte Dienstleistungen 

(Dok. TAXUD/2436/02 – Arbeitsunterlage Nr. 372) 

 

1. Die Delegationen beschließen einstimmig, dass ein Rundfunk- oder Fernsehprogramm, das 

über das Internet oder ein ähnliches elektronisches Netz und gleichzeitig über ein 

traditionelles Radio- oder Fernsehnetz (d.h. über Kabel, Antenne oder Satellit) verbreitet wird, 

als Rundfunk- und Fernsehprogramm im Sinne des vorletzten Spiegelstrichs in Artikel 9 

Absatz 2 Buchstabe e der Sechsten MwSt-Richtlinie gilt. Dagegen gilt ein Programm, das nur 

über das Internet oder ein ähnliches elektronisches Netz verbreitet wird, als elektronisch 

erbrachte Dienstleistung im Sinne des letzten Spiegelstrichs in Artikel 9 Absatz 2 Buch-

stabe e.  

 

2. Die Delegationen beschließen einstimmig, dass Fernunterricht als elektronisch erbrachte 

Dienstleistung im Sinne des letzten Spiegelstrichs in Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe e anzu-

sehen ist, wenn er automatisiert ist, sein Funktionieren auf das Internet oder ein ähnliches 

elektronisches Netz angewiesen ist und seine Erbringung wenig oder gar keine Beteiligung 

eines Menschen erfordert. Wird das Internet oder ein ähnliches elektronisches Netz nur als 

Kommunikationsmittel zwischen Lehrer und Schüler genutzt (z.B. E-Mail), so gilt dies nicht 

als elektronisch erbrachte Dienstleistung.  

 

3. Die Delegationen beschließen einstimmig, dass ein nicht in der Gemeinschaft ansässiger 

Steuerpflichtiger, der der Sonderregelung nach Artikel 26c unterliegt, jederzeit in einem 

Kalenderquartal von der Anwendung dieser Sonderregelung ausgeschlossen werden kann, 

wenn er eines der Kriterien für ihre Inanspruchnahme nicht mehr erfüllt. Der nicht in der 

Gemeinschaft ansässige Steuerpflichtige muss etwaige ausstehende MwSt-Erklärungen für 

das gesamte Quartal, in dem er von der Sonderregelung ausgeschlossen wird, einreichen. Die 

Pflicht zur Einreichung diese Erklärung besteht unbeschadet der Vorschrift, dass sich der 

nicht in der Gemeinschaft ansässige Steuerpflichtige nach dem Ausschluss von der 

Anwendung der Sonderregelung gegebenenfalls unverzüglich in einem Mitgliedstaat nach 

dem normalen Verfahren registrieren lassen muss. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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4. Die Delegationen beschließen einstimmig, dass in den Fällen, in denen ein nicht in der 

Gemeinschaft ansässiger Steuerpflichtiger im Mitgliedstaat der Registrierung einen 

MwSt-Betrag erklärt und abführt, der wiederum an den Mitgliedstaat des Verbrauchs 

weitergeleitet wird und letzterer feststellt, dass dieser Betrag zu hoch ist, dass dieser letztere 

Mitgliedstaat dann den Mitgliedstaat der Registrierung über die Berichtigung des Betrags zu 

unterrichten und den zuviel gezahlten Betrag direkt an den nicht in der Gemeinschaft 

ansässigen Steuerpflichtigen zu überweisen hat. Die Delegationen stimmen einstimmig darin 

überein, dass, wenn ein nicht-ansässiger Steuerpflichtiger dem Mitgliedstaat der Registrierung 

einen im Verhältnis zur Steuererklärung einen zu hohen MwSt-Betrag überweist, letzterer 

Mitgliedstaat dem nicht-ansässigen Steuerpflichtigen den zuviel gezahlten Betrag direkt 

zurückzahlt. 

 

5. Die Delegationen beschließen einstimmig, dass jeder Erklärungszeitraum für einen 

nicht-ansässigen Steuerpflichtigen im Mitgliedstaat der Registrierung im Sinne der Sonder-

regelung nach Artikel 26c als eigenständiger Erklärungszeitraum behandelt wird.  

 

6. Die Delegationen beschließen einstimmig, dass die Richtlinie bei den in der MwSt-Erklärung 

für Zwecke der Sonderregelung nach Artikel 26c anzugebenden Beträgen keine Rundung auf 

den nächsten vollen Betrag der betreffenden Währungseinheit (z.B. Euro) erlaubt und dass der 

exakte MwSt-Betrag gemäß der Sechsten MwSt-Richtlinie zu erklären und abzuführen ist. 

 

7. Die Delegationen beschließen einstimmig, dass in den Fällen, in denen potenziellen 

Verkäufern das Recht eingeräumt wird, gegen Zahlung einer Gebühr (z.B. für das Anbieten 

der Ware und/oder einer Erfolgsgebühr) eine Ware auf einer Website (z.B. auf einem 

Online-Marktplatz) anzubieten, und potenzielle Käufer ihr Gebot im Wege eines auto-

matisierten Verfahrens abgeben sowie die Beteiligten durch eine automatische, computer-

generierte E-Mail über das Zustandekommen eines Verkaufs unterrichtet werden und 

Verkäufer und Käufer schließlich den Verkauf abschließen, dass dann die von dem Betreiber 

der Website (z.B. dem Betreiber des Online-Marktplatzes) erbrachte Dienstleistung als 

elektronisch erbrachte Dienstleistung im Sinne des letzten Spiegelstrichs in Artikel 9 Absatz 2 

Buchstabe e anzusehen ist. Solche Leistungen können auch, zumindest teilweise, auch 

Web-Hosting Leistungen sein. 

 

8. Die Delegationen beschließen einstimmig, dass zur Klärung dessen, was als „elektronisch 

erbrachte Dienstleistung“ im Sinne des letzten Spiegelstrichs in Artikel 9 Absatz 2 Buch-

stabe e der Sechsten MwSt-Richtlinie anzusehen ist, der im Anhang beigefügte Leitfaden mit 

den darin enthaltenen Tabellen dient. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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ANHANG 

 

LEITFADEN ZUR AUSLEGUNG DES BEGRIFFS 

 

„ELEKTRONISCH ERBRACHTE DIENSTLEISTUNGEN“ 

 

Einführung 

 

Dieser Leitfaden zur Auslegung des Begriffs „elektronisch erbrachte Dienstleistungen“ soll Unter-

nehmen bei der Beantwortung der Frage helfen, ob ihre Dienstleistungen den MwSt-Vorschriften 

über den Ort der Erbringung derartiger Dienstleistungen unterliegen (Artikel 9 Absatz 2 Buch-

stabe e letzter Spiegelstrich der Sechsten MwSt-Richtlinie), und befasst sich nur mit der Frage des 

Ortes der Dienstleistung. 

 

In den nachstehenden Tabellen sind Beispiele für Umsätze aufgeführt, die unter die Definition von 

elektronisch erbrachten Dienstleistungen fallen bzw. bei denen dies nicht der Fall ist. Für 

Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen, die nicht unter diese Definition fallen, gelten 

die sonstigen Vorschriften über den Ort der Lieferung bzw. Dienstleistung. 

 

Was ist eine „elektronisch erbrachte Dienstleistung“?  

 

Eine „elektronisch erbrachte Dienstleistung“ ist eine Dienstleistung, 

 

• die in erster Linie über das Internet oder ein elektronisches Netz1 erbracht wird (d.h. zu deren 

Erbringung das Internet oder ein ähnliches Netz erforderlich ist) und 

• deren Erbringung aufgrund der Merkmale der Dienstleistung in hohem Maße auf 

Informationstechnologie angewiesen ist (d.h. die Dienstleistung ist im Wesentlichen 

automatisiert, wird nur mit minimaler menschlicher Beteiligung erbracht und wäre ohne 

Informationstechnologie nicht möglich). 

Auf der Grundlage dieser beiden Kriterien gelten daher als „elektronisch erbrachte Dienstleistun-

gen“: 

 

• Digitale Produkte allgemein, z.B. Software und zugehörige Änderungen oder Upgrades; 

• Dienste, die in elektronischen Netzen eine Präsenz zu geschäftlichen oder persönlichen 

Zwecken vermitteln oder unterstützen (z.B. Website, Webpage);  

• von einem Computer automatisch generierte Dienstleistungen über das Internet oder ein 

elektronisches Netz auf der Grundlage spezifischer Dateninputs der Kunden; 

 
1 Dazu zählen auch Netze zur Übermittlung digitaler Inhalte, z.B. Telekommunikationsnetze (fest und mobil) sowie 

private und öffentliche Intranets und Extranets. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 

103 

LEITLINIEN AUS DER 67. SITZUNG vom 8. Januar 2003 

DOKUMENT A – TAXUD/2303/03 (4/9) 

 
• sonstige, nicht in Anhang L der Sechsten MwSt-Richtlinie aufgeführte automatisierte Dienst-

leistungen, für deren Erbringung das Internet oder ein elektronisches Netz erforderlich ist. 

Telekommunikationsdienstleistungen sowie Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen im Sinne des 

neunten und vorletzten Spiegelstrichs in Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe e der Sechsten MwSt-Richt-

linie gelten nicht als elektronisch erbrachte Dienstleistungen im Sinne der Richtlinie. 

 

Im Allgemeinen gilt die normale MwSt-Regelung auch dann, wenn die Kommunikation in Bezug 

auf einen Geschäftsvorgang oder zur Erleichterung der Geschäftstätigkeit über das Internet oder 

andere elektronische Netze läuft – dies ist nicht anders als bei der Verwendung von Telefon oder 

Fax. Bedienen sich die Beteiligten des Internets nur zur Übermittlung von Informationen im Zuge 

eines Geschäftsvorgangs (z.B. mittels E-Mails), so ändert dies nichts am Wesen des betreffenden 

Umsatzes. Anders ist es bei einer Leistung, zu deren Erbringung das Internet unbedingt erforderlich 

ist (z.B. Suchen und Abrufen von Informationen in einer Datenbank ohne menschliche 

Beteiligung). 

 

In jedem Falle unterliegt eine elektronisch erbrachte Dienstleistung dem MwSt-Normalsatz, den ein 

Mitgliedstaat gemäß Artikel 12 Absatz 3 Buchstabe a der Sechsten MwSt-Richtlinie festgelegt hat, 

es sei denn, es gilt eine Befreiung. Ist z.B. ein herkömmliches Glückspiel in einem Mitgliedstaat 

von der Steuer befreit, so gilt diese Befreiung auch dann, wenn das betreffende Glückspiel als 

elektronisch erbrachte Dienstleistung anzusehen wäre. 

 

Zur Illustration dieser Hinweise sind in den beigefügten Tabellen eine Reihe von Leistungen als 

Beispiel aufgeführt, um deutlich zu machen, welche als elektronisch erbrachte Dienstleistungen 

anzusehen sind und welche nicht. Diese Angaben erheben jedoch keinen Anspruch auf Voll-

ständigkeit. 

 

Leistungen, die nicht als elektronisch erbrachte Dienstleistungen gelten, werden nach den sonstigen 

Vorschriften über den Ort der Lieferung bzw. Dienstleistung behandelt. Besonderer Aufmerk-

samkeit bedarf es in den Fällen, in denen eine Dienstleistung sowohl elektronische als auch andere 

Komponenten umfasst. Derartige zusammengesetzte Umsätze sind in der Regel im Einzelfall zu 

beurteilen. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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TABELLE 1 

 
ANHANG L 

DER SECH-

STEN 

MWST-RICHT

LINIE 

ERFASSTE LEISTUNGEN BEISPIELE FÜR ELEKTRONISCH ERBRACHTE 

DIENSTLEISTUNGEN 

Nr. 1 A. Bereitstellung von Websites, 

Webhosting, Fernwartung von 

Programmen und Ausrüstun-

gen 

• Webhosting (Websites und Webpages) 

  • Automatisierte Online-Fernwartung von Programmen 

  • Fernverwaltung von Systemen 

  • Online-Data-Warehousing (Datenspeicherung und -abruf 

auf elektronischem Wege) 

  • Online-Bereitstellung von Speicherplatz nach Bedarf 

   

Nr. 2 A. Bereitstellung von Software und 

deren Aktualisierung 
• Gewährung des Zugangs zu oder Herunterladen von 

Software (z.B. Beschaffungs- oder Buchführungspro-

gramme, Software zur Virusbekämpfung) und Updates 

  • Bannerblocker (Software zur Unterdrückung der Anzeige 

von Werbebannern) 

  • Herunterladen von Treibern (z.B. Software für Schnitt-

stellen zwischen PC und Peripheriegeräten wie z.B. 

Printer) 

  • Automatisierte Online-Installation von Filtern auf Web-

sites 

  • Automatisierte Online-Installation von Firewalls 

   

Nr. 3 A. Bereitstellung von Bildern • Gewährung des Zugangs zu oder Herunterladen von 

Desktop-Gestaltungen 

  • Gewährung des Zugangs zu oder Herunterladen von 

Fotos, Bildern und Screensavern 

   

 B. Bereitstellung von Texten und 

Informationen 
• E-Books und andere elektronische Publikationen 

  • Abonnement von Online-Zeitungen und -Zeitschriften 

  • Web-Protokolle und Website-Statistiken 

  • Online-Nachrichten, -Verkehrsinformationen und -Wet-

terbericht 

  • Online-Informationen, die automatisch anhand spezi-

fischer, vom Kunden eingegebener Daten etwa aus dem 

Rechts- oder Finanzbereich generiert werden (z.B. regel-

mäßig aktualisierte Börsendaten) 

  • Bereitstellung von Werbeplätzen (z.B. Bannerwerbung 

auf Websites und Webpages) 

   

 C. Bereitstellung von Datenban-

ken 
• Benutzung von Suchmaschinen und Internetverzeich-

nissen 

   



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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ANHANG L 

DER SECH-

STEN 

MWST-RICHT

LINIE 

ERFASSTE LEISTUNGEN BEISPIELE FÜR ELEKTRONISCH ERBRACHTE 

DIENSTLEISTUNGEN 

   

Nr. 4 A. Bereitstellung von Musik • Gewährung des Zugangs zu oder Herunterladen von Musik 

auf PC, Mobiltelefon usw. 

  • Gewährung des Zugangs zu oder Herunterladen von Jingles, 

Ausschnitten, Klingeltönen und anderen Tönen 

   

 B. Bereitstellung von Filmen s • Gewährung des Zugangs zu oder Herunterladen von Filmen 

   

 C. Bereitstellung von Sendun-

gen und Veranstaltungen aus 

den Bereichen Politik, Kultur, 

Kunst, Sport, Wissenschaft 

und Unterhaltung 

• Web-Rundfunk, der ausschließlich über das Internet oder 

ähnliche elektronische Netze verbreitet wird und nicht 

gleichzeitig auf herkömmlichem Wege1 ausgestrahlt wird 

(im Ggs. zu Tabelle 2 Nr. 4) 

   

 D. Bereitstellung von Spielen, 

einschließlich Glückspielen 

und Lotterien 

• Herunterladen von Spielen auf PC, Mobiltelefon usw. 

  • Gewährung des Zugangs zu automatisierten Online-Spielen, 

die nur über das Internet oder ähnliche elektronische Netze 

laufen und bei denen die Spieler räumlich voneinander 

getrennt sind 

   

Nr. 5 A. Erbringung von Fernunter-

richtsleistungen 
• Automatisierter Unterricht, der auf das Internet oder ähn-

liche elektronische Netze angewiesen ist, auch so genannte 

virtuelle Klassenzimmer, im Gegensatz zu Nr. 2 (b), 

Tabelle 2. 

  • Arbeitsunterlagen, die vom Schüler online bearbeitet und 

anschließend ohne menschliches Eingreifen automatisch 

korrigiert werden 

   

Nr. 6 Andere 

Dienstleistun-

gen 

A. Nicht ausdrücklich in An-

hang L aufgeführte Dienst-

leistungen 

• Online-Versteigerungen (soweit sie nicht schon als 

Web-Hosting-Leistungen nach Punkt 1 behandelt werden) 

über automatisierte Datenbanken und mit Dateneingabe 

durch den Kunden, die kein oder nur wenig menschliches 

Eingreifen erfordern (z.B. Online-Marktplatz oder –Ein-

kaufsportal) (im Ggs. zu Tabelle 2 Nr. 3f) 

  • Internet Service-Pakete, in den die Telekommunika-

tions-Komponente ein ergänzender oder untergeordneter 

Bestandteil ist (d.h. die mehr als nur die Gewährung des 

Zugangs zum Internet ermöglichen und weitere Elemente 

umfassen (z.B. Nachrichten, Wetterbericht, Reiseinforma-

tionen, Spielforen, Webhosting, Zugang zu Chatlines usw.)) 

   

 
1  „Auf herkömmlichem Wege“ bedeutet hier die Übermittlung per Kabel, Antenne oder Satellit. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 

106 

LEITLINIEN AUS DER 67. SITZUNG vom 8. Januar 2003 

DOKUMENT A – TAXUD/2303/03 (7/9) 

 
TABELLE 2 

 

BEISPIELE FÜR UMSÄTZE, DIE NICHT ALS ELEKTRONISCH 

ERBRACHTE DIENSTLEISTUNGEN GELTEN 

BEGRÜNDUNG 

1) Lieferung von • Es handelt sich um die Lieferung von 

Gegenständen, nicht um Dienstleistun-

gen 

a) Gegenständen nach elektronischer Bestellung und Auftrags-

bearbeitung 

 

b) CD-ROMs, Disketten und ähnlichen körperlichen Datenträgern 
 

c) Druckerzeugnissen wie Büchern, Newsletters, Zeitungen und 

Zeitschriften 

 

d) CDs und Audiokassetten 
 

e) Videokassetten und DVDs 
 

f) Spielen auf CD-ROM 
 

 
 

2) Erbringung von • Es handelt sich um Dienstleistungen, 

die zum wesentlichen Teil durch 

Menschen erbracht wird, wobei das 

Internet oder ein elektronisches Netz 

nur als Kommunikationsmittel dient. 

a) Beratungsleistungen durch Rechtsanwälte und Finanzberater 

usw. per E-Mail 

 

b) interaktiven Unterrichtsleistungen, wobei der Lehrer den 

Unterricht über das Internet oder ein elektronisches Netz erteilt 

(d.h. über ein Remote Link) 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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BEISPIELE FÜR UMSÄTZE, DIE NICHT ALS ELEKTRONISCH 

ERBRACHTE DIENSTLEISTUNGEN GELTEN 

BEGRÜNDUNG 

3)  • Es handelt sich um Dienstleistungen, 

die nicht über das Internet erbracht 

werden und zum wesentlichen Teil 

durch Menschen erbracht werden 

a) Reparatur von EDV-Ausrüstung 
 

b) Data-Warehousing (offline) 
 

c) Zeitungs-, Plakat- und Fernsehwerbung 
 

d) Telefon-Helpdesks 
 

e) Fernunterricht z.B. per Post 
 

f) Versteigerungen herkömmlicher Art, bei denen Menschen 

direkt tätig werden, unabhängig davon, wie die Gebote 

abgegeben werden (z.B. persönlich, per Internet oder per 

Telefon) (im Ggs. zu Tabelle 1 Nr. 6a) 

 

 
 

4) Erbringung von Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen über das 

Internet oder ein ähnliches elektronisches Netz bei gleichzeitiger 

Übertragung der Sendungen auf herkömmlichem Wege (im Ggs. zu 

Tabelle 1 Nr. 4c) 

• Es handelt sich um Rundfunk- und 

Fernsehdienstleistungen im Sinne des 

vorletzten Spiegelstrichs in Artikel 9 

Absatz 2 Buchstabe e 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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BEISPIELE FÜR UMSÄTZE, DIE NICHT ALS ELEKTRONISCH 

ERBRACHTE DIENSTLEISTUNGEN GELTEN 

BEGRÜNDUNG 

5)  • Es handelt sich um Telekommunika-

tionsdienstleistungen im Sinne des 

neunten Spiegelstrichs in Artikel 9 

Absatz 2 Buchstabe e 

a) Videofonie (d.h. Telefonie mit Video-Komponente) 
 

b) Gewährung des Zugangs zu Internet und World Wide Web 
 

c) Internettelefonie 
 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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4. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER GEMEINSCHAFTLICHEN MWST-VOR-

SCHRIFTEN 

 

4.3 Herkunft: Vereinigtes Königreich 

Bezug: Artikel 5 Absätze 1 und 4 sowie Artikel 10 Absatz 2 

Gegenstand: Ratenkauf – Anknüpfungspunkte für die Besteuerung 

(Dok. TAXUD/2408/02 – Arbeitsunterlage Nr. 362) 

 

Die Delegationen sind fast einstimmig der Auffassung, dass in jedem Einzelfall zu prüfen ist, ob 

eine Lieferung von Gegenständen oder eine Dienstleistung vorliegt. Eine Lieferung von 

Gegenständen liegt immer dann vor, wenn zwischen den Parteien schriftlich oder in anderer Form 

die Übertragung der Eigentumsrechte an Sachvermögen vereinbart wurde. Die zeitliche Abfolge der 

Übertragung dieses Rechts nach der Zahlung der letzten Rate ändert nichts an der Tatsache, dass es 

sich um eine Lieferung von Gegenständen handelt. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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4. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER GEMEINSCHAFTLICHEN MWST-VOR-

SCHRIFTEN 

 

4.3 Herkunft: Kommission 

Bezug: Artikel 9 

Gegenstand: Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen 

(Dok. TAXUD/2337/03 – Arbeitsunterlage Nr. 390) 

 

Die Delegationen vertreten einstimmig die Auffassung, dass der Begriff der Rundfunk- und 

Fernsehdienstleistungen in Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe e eng auszulegen ist. Rundfunk- und 

Fernsehdienstleistungen sind für den öffentlichen Empfang bestimmte Übertragungen per Kabel, 

Funk oder Satellit. Der Begriff der Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen umfasst weder die 

Abtretung von Sende- oder Übertragungsrechten noch das Leasing von bei der Übertragung ein-

gesetztem Gerät und technischer Ausrüstung oder sonstige Nebentätigkeiten. Die Leitlinie 4.1.1 aus 

der 67. Sitzung des MwSt-Ausschusses unterscheidet zwischen Rundfunk- und Fernsehdienst-

leistungen und Dienstleistungen, die ausschließlich über das Internet oder ein vergleichbares Netz 

erbracht werden (z.B. eine elektronisch erbrachte Dienstleistung). 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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TAXUD/2426/03 – 428 (1/1) 

 
4.1 Mitgliedstaat: Frankreich 

Bezug: Artikel 15 Nummer 13 

Gegenstand: Dienstleistungen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Ausfuhr 

von Gegenständen 

(Dokument TAXUD/2367/03 – Arbeitsunterlage Nr. 392) 

 

Nach Erörterung des Falls vor dem Hintergrund ähnlich gelagerter Fälle und verschiedener Mög-

lichkeiten für Unteraufträge gelangen die Delegationen einstimmig zu der Auffassung, dass 

spezifische Dienstleistungen zur Prüfungen der Konformität der hergestellten Gegenstände mit den 

Vermarktungsnormen des Bestimmungslandes außerhalb der Gemeinschaft nicht in unmittelbarem 

Zusammenhang mit der Ausfuhr von Gegenständen im Sinne des Artikels 15 Nummer 13 der 

Sechsten MwSt-Richtlinie stehen. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 75. SITZUNG vom 14. Oktober 2004 

TAXUD/1607/05 – 480 (1/1) 

 
4.2 Ursprung: Frankreich 

Bezug: Artikel 4 Absatz 5 und 9 

Gegenstand: Treibhausgasemissionszertifikate 

(Dokument TAXUD/1625/04 Rev. 1 – Arbeitsunterlage Nr. 443 Rev. 1) 

 

Die Delegationen vereinbarten einstimmig, dass die Übertragungen von Treibhausgasemissions-

zertifikaten, die in Artikel 12 der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 13. Oktober 2003 beschrieben sind, die entgeltlich durch einen Steuerpflichtigen 

durchgeführt werden, eine steuerbare Erbringung von Dienstleistungen darstellen, die unter 

Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe e der Richtlinie 77/388/EWG fallen. Eine Befreiung gemäß Artikel 13 

der Richtlinie 77/388/EWG ist auf diese Übertragungen von Treibhausgasemissionszertifikaten 

nicht anwendbar. 

 

4.4 Ursprung: Kommission 

Bezug: Artikel 15 Nummer 10 und 26c 

Gegenstand: Befreiung der elektronisch erbrachten Dienstleistungen 

(Dokument TAXUD/1684/04 – Arbeitsunterlage Nr. 462) 

 

Die Delegationen stimmen darin überein, dass unter Artikel 15 Nummer 10 der Richtlinie 

77/388/EWG auch auf elektronischem Weg erbrachte Dienstleistungen fallen, die von Steuer-

pflichtigen ausgeführt werden, für die die Sonderregelung nach Artikel 26c der Richtlinie 

77/388/EWG gilt. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 80. SITZUNG vom 8. November 2006 

TAXUD/2109/07 – 542 (1/2) 

 
4.2 Herkunft: Litauen 

Bezug: Titel IV Kapitel 1 und Kapitel 3 (Artikel 5 und 6) 

 Titel V Kapitel 1 und Kapitel 3 (Artikel 8 und 9) 

Betrifft: Ort von Druckdienstleistungen bei der Herausgabe einer Veröffent-

lichung auf Papierträger 

(Dokument TAXUD/1815/06 – Arbeitsunterlage Nr. 520 und Dokument 

TAXUD/1827/06 – Arbeitsunterlage Nr.°527) 

 

1. Behandlung des Umsatzes als Lieferung von Gegenständen oder Erbringung einer 

Dienstleistung 

 

Der Ausschuss kommt nahezu einstimmig überein, dass für die Art der Behandlung des betreffen-

den Umsatzes zwischen den folgenden 2 Sachverhalten unterschieden werden muss: 

 

• Beschränkt sich der Kunde, der einen Drucker bzw. Verleger mit den Druckarbeiten und der 

Herausgabe eines Buches, einer Broschüre usw. beauftragt, darauf, diesem nur das Original 

(Manuskript, CD, Diskette u.Ä.) zur Verfügung zu stellen, so nimmt der Drucker/Verleger 

eine Lieferung von Gegenständen (nämlich der Bücher, Broschüren usw.) im Sinne von 

Artikel 14 der MwSt-Richtlinie vor. Hierbei dürfte es sich um den am häufigsten vorkom-

menden Sachverhalt handeln. 

 

• Stellt hingegen der Kunde einem Drucker bzw. Verleger nicht nur das Original, sondern auch 

das Papier und/oder anderes für den Druck und die Herausgabe eines Buches, einer Broschüre 

usw. benötigtes Material zur Verfügung, so erbringt der Drucker/Verleger eine Dienstleistung 

im Sinne von Artikel 24 der MwSt-Richtlinie. 

 

Der jeweilige Mitgliedstaat hat daher eine Einzelfallprüfung vorzunehmen, um aufgrund der im 

Vertrag zwischen dem Verleger und seinem Kunden vereinbarten Einzelheiten die genaue Art des 

betreffenden Umsatzes zu ermitteln. 

 

2. Ort der Besteuerung 

 

Der Ausschuss kommt nahezu einstimmig überein, dass bei einem zwischen MwSt-Pflichtigen 

bewirkten Umsatz im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Büchern, Broschüren usw. der 

Ort der Besteuerung wie folgt zu bestimmen ist: 

 

Bei Einstufung als Lieferung von Gegenständen 

 

Falls der Gegenstand vom Lieferer, vom Erwerber oder von einer dritten Person versandt oder 

befördert wird, so gilt gemäß Artikel 32 Absatz 1 der MwSt-Richtlinie die Lieferung als an dem Ort 

erfolgt, an dem sich der Gegenstand zum Zeitpunkt des Beginns der Versendung oder Beförderung 

zu dem Erwerber befindet. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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Für eine solche Lieferung kann der Abgangsmitgliedstaat eine Steuerbefreiung gewähren, sofern 

eine „innergemeinschaftliche Lieferung von Gegenständen“ erfolgt, d.h. die Gegenstände unter den 

Bedingungen von Artikel 138 Absatz 1 der MwSt-Richtlinie nach einem Ort außerhalb des 

betreffenden Mitgliedstaates versandt oder befördert werden. 

 

Im letzteren Fall findet ein innergemeinschaftlicher Erwerb der Gegenstände statt, der gemäß 

Artikel 40 der MwSt-Richtlinie als an dem Ort erfolgt gilt, an dem sich die Gegenstände zum 

Zeitpunkt der Ankunft der für den Erwerber bestimmten Versendung oder Beförderung befinden. 

 

Bei Einstufung als Erbringung einer Dienstleistung 

 

Die Leistung, die in der Veröffentlichung und Herausgabe eines Buches, einer Broschüre usw. unter 

Verwendung von dem Kunden gehörendem Papier und/oder anderem benötigten Material besteht, 

ist als eine Arbeit an beweglichen körperlichen Gegenständen anzusehen, wobei diese Dienst-

leistung gemäß Artikel 52 Buchstabe c der MwSt-Richtlinie als an dem Ort bewirkt gilt, an dem 

diese Arbeiten tatsächlich ausgeführt werden. 

 

Abweichend von Artikel 52 Buchstabe c gilt jedoch gemäß Artikel 55 der MwSt-Richtlinie bei 

Begutachtungen von oder Arbeiten an beweglichen körperlichen Gegenständen, die für Empfänger 

erbracht werden, die eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in einem anderen Mitgliedstaat als 

dem haben, in dem diese Dienstleistungen tatsächlich erbracht werden, der Ort der Dienstleistungen 

als im Gebiet des Mitgliedstaates gelegen, der dem Empfänger der Dienstleistung die Umsatz-

steuer-Identifikationsnummer erteilt hat, unter der ihm die Dienstleistung erbracht wurde. Diese 

Abweichung ist nicht anwendbar, wenn kein Versand oder keine Beförderung der Gegenstände aus 

dem Mitgliedstaat, in dem die Dienstleistungen tatsächlich erbracht wurden, stattfindet. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 83. SITZUNG vom 28.-29. Februar 2008 

DOKUMENT A – TAXUD/2420/08 – 569 (1/1) 

 
4. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER GEMEINSCHAFTLICHEN MWST-VOR-

SCHRIFTEN 

 

4.5. Ursprung: Frankreich 

Referenzen: Artikel 14 und 24 

Betreff: Einstufung von Umsätzen mit Abzügen von Digitalfotos 

(Dok. TAXUD/2404/08 – Arbeitsunterlage Nr. 564) 

 

Die Delegationen waren fast einstimmig der Auffassung, dass Umsätze mit Abzügen von 

Digitalfotos, bei denen dem Kunden Papierabzüge der Fotos ausgehändigt werden, als Lieferung 

von Gegenständen einzustufen sind. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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DOKUMENT B – TAXUD/2421/08 – 573 (1/2) 

 
4. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER GEMEINSCHAFTLICHEN MWST-VOR-

SCHRIFTEN 

 

4.4. Ursprung: Irland 

Referenz: Artikel 45 

Betreff: Bedeutung des Begriffs „Dienstleistung im Zusammenhang mit 

einem Grundstück“ 

(Dok. TAXUD/2403/08 – Arbeitsunterlage Nr. 565) 

 

Die große Mehrheit der Delegationen war sich darin einig, dass juristische Dienstleistungen in 

Bezug auf Grundstücke nur dann als Dienstleistung „im Zusammenhang“ mit einem Grundstück im 

Sinne des Artikels 45 der MwSt-Richtlinie anzusehen und daher am Belegenheitsort des Grund-

stücks zu besteuern sind, wenn der Zweck der Dienstleistungen eine rechtliche oder physische 

Veränderung am Grundstück ist1. 

 

Diese Leitlinie bedeutet Folgendes: 

 

(1) Juristische Dienstleistungen im Zusammenhang mit Grundstücksübertragungen oder der 

Übertragung von Rechten an Grundstücken, beispielsweise die Tätigkeit von Notaren, würden 

unter Artikel 45 fallen, weil ihr Zweck eine rechtliche Veränderung am Grundstück ist. 

 

(2) Das Aufsetzen eines Vertrags über den Verkauf oder den Kauf eines Grundstücks würde unter 

Artikel 45 fallen, auch wenn es sich um eine Leistung handelt, die von den Leistungen unter 

Nummer 1 getrennt ist. 

 

(3) Dienstleistungen, die auf die Übertragung eines Grundstücks abzielen, ohne dass 

abschließend eine rechtliche Veränderung am Grundstück erfolgt, fallen ebenfalls unter 

Artikel 45. 

 

(4) Juristische Dienstleistungen nach den Nummern 2 und 3 fallen jedoch nicht unter Artikel 45, 

wenn in ihrem Mittelpunkt andere vertragliche Aspekte stehen, die generell jede Art von 

Rechtsfrage betreffen können und die somit nicht speziell mit der Übertragung eines Grund-

stücks zusammenhängen. 

 

 
1 In der Rechtssache C-166/05 Heger Rudi GmbH in den Schlussanträgen der Generalanwältin genanntes Kriterium 

(Nummern 35 und 36).  



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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(5) Rechtsberatungsdienstleistungen betreffend die Vertragsbedingungen eines Grundstücks-

übertragungsvertrags, die Durchsetzung eines solchen Vertrags oder den Nachweis, dass ein 

solcher Vertrag besteht, würden nicht unter Artikel 45 fallen, wenn ihr unmittelbarer Zweck 

nicht eine rechtliche Veränderung am Grundstück ist, sondern der Rechtsstreit über einen 

Vertrag. Demgegenüber fällt die Leistung unter Artikel 45, wenn das Ziel eine rechtliche 

Veränderung am Grundstück ist, z.B. im Fall einer Rechtsberatung über einen Vertrag vor 

Unterzeichnung des Eigentümerwechsels. 

 

(6) Bei komplexeren juristischen Leistungen (die aus verschiedenen Elementen bestehen) sollte 

bei der Entscheidung darüber, ob Artikel 45 anzuwenden ist, das beabsichtige Endergebnis 

ausschlaggebend sein. Diese Bewertung müsste von Fall zu Fall erfolgen. 

 

[ersetzt durch Leitlinien, die anlässlich der 93. Sitzung angenommen wurden] 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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4. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER GEMEINSCHAFTLICHEN MWST-VOR-

SCHRIFTEN 

 

4.2 Ursprung: Slowakei 

Referenzen: Artikel 38, 39 und 195 

Betreff: Lieferung von Gas oder Elektrizität an Unternehmer – Begriff der 

festen Niederlassung – Feststellung des Steuerschuldners 

(Dokument TAXUD/2404/09 – Arbeitsunterlage Nr. 602) 

 

Der MwSt-Ausschuss war fast einstimmig der Auffassung, dass wenn Erdgas oder Elektrizität von 

oder zu einem Unternehmen geliefert wird, welches in dem betreffenden Mitgliedstaat eine Lizenz 

hat, um in diesem eine wirtschaftliche Tätigkeit in den Sektoren Erdgas oder Elektrizität auszuüben, 

die den Kauf zum Wiederverkauf von Erdgas oder Elektrizität einschließt, das Vorliegen dieser 

Lizenz allein nicht ausreicht, um feststellen zu können, dass das Unternehmen in jenem Mitglied-

staat eine feste Niederlassung im Sinne der Artikel 38 und 39 der MwSt-Richtlinie hat. Damit eine 

solche feste Niederlassung vorliegt, muss das Unternehmen in jenem Mitgliedstaat eine Nieder-

lassung mit einem zureichenden dauerhaften Mindestbestand an erforderlichen personellen Mitteln 

und Sachmitteln aufweisen. 

 

5. NEUE RECHTSVORSCHRIFTEN – FRAGEN ZUR UMSETZUNG VON VOR 

KURZEM VERABSCHIEDETEN GEMEINSCHAFTLICHEN MWST-VOR-

SCHRIFTEN 

 

5.1 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Neufassung der Artikel 55 und 57 

Betreff: Folgemaßnahmen zum MwSt-Paket – Definition von Restaurant- 

und Verpflegungsdienstleistungen 

(Dokument TAXUD/2408/09 – Arbeitsunterlage Nr. 606) 

 

Der MwSt-Ausschuss war fast einstimmig der Auffassung, dass sich – ähnlich wie Restaurant-

dienstleistungen – Verpflegungsdienstleistungen durch das Vorliegen eines Bündels von Charak-

teristika und Tätigkeiten auszeichnen, bei denen Dienstleistungen bei weitem überwiegen, und 

wobei die Bereitstellung von Speisen und/oder Getränken lediglich ein Bestandteil ist. Restaurant-

dienstleistungen bestehen aus der Lieferung von zubereiteten oder nicht zubereiteten Speisen 

und/oder Getränken zum menschlichen Verzehr in der Lokalität des Erbringers, die von einer 

ausreichenden unterstützenden Dienstleistung begleitet wird, welche den sofortigen Verzehr dieser 

zubereiteten oder nicht zubereiteten Speisen und/oder Getränke ermöglicht. Verpflegungs-

dienstleistungen bestehen aus derselben Leistung, jedoch an einen Ort außerhalb der Lokalität des 

Erbringers. 

 

Der Ort der Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen wird gemäß der Artikel 55 oder 57 der 

MwSt-Richtlinie in ihrer ab 1. Januar 2010 gültigen Fassung bestimmt. Die Mitgliedstaaten können 

im Einklang mit der Kategorie 12a des Anhangs III der MwSt-Richtlinie auf solche Dienstleistun-

gen einen ermäßigten Steuersatz anwenden.  



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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Folgende Leistungen gelten weder als Verpflegungs- noch als Restaurantdienstleistungen: 

 

• Die bloße Lieferung zubereiteter oder nicht zubereiteter Speisen (z.B. Speisen zum Mit-

nehmen aus Restaurants, Supermärkten usw.); 

 

• Leistungen, die in der bloßen Zubereitung und Beförderung von Speisen bestehen; 

 

• generell Leistungen, die in der Zubereitung und Auslieferung von Speisen und/oder 

Getränken ohne jegliche andere unterstützende Dienstleistung bestehen.  

 

In diesen Fällen gilt die Lieferung von Speisen und/oder Getränken ohne begleitende Dienst-

leistungen als Lieferung von Gegenständen, deren Ort auf der Grundlage der Artikel 31 bis 37 der 

MwSt-Richtlinie bestimmt wird. Die Mitgliedstaaten können im Einklang mit der Kategorie 1 des 

Anhangs III der MwSt-Richtlinie auf die Lieferung von Nahrungsmitteln (einschließlich Getränken, 

alkoholische Getränke jedoch ausgenommen) einen ermäßigten Steuersatz anwenden. 

 

Erfolgt die Bereitstellung von Speisen und/oder Getränken durch einen Steuerpflichtigen und 

werden die Unterstützungsdienstleistungen an denselben Dienstleistungsempfänger von einem 

gesonderten Steuerpflichtigen erbracht, müssen die jeweiligen Leistungen der Steuerpflichtigen 

gesondert bewertet werden, sofern kein Anhaltspunkt für Rechtsmissbrauch vorliegt. 

 

5.3 Ursprung: Kommission 

Referenz: Neufassung des Artikels 56 

Betreff: Folgemaßnahmen zum MwSt-Paket – insbesondere Fragen zur Ver-

mietung von Beförderungsmitteln 

(Dokument TAXUD/2409/09 – Arbeitsunterlage Nr. 607) 

 

– Was ist ein Beförderungsmittel? 

 

Allgemeine Begriffsbestimmung eines Beförderungsmittels 

 

Der MwSt-Ausschuss war fast einstimmig der Auffassung, dass motorbetriebene oder Fahrzeuge 

ohne Motor und sonstige Ausrüstungen und Vorrichtungen, welche zur Beförderung von 

Gegenständen oder Personen von einem Ort an einen anderen konzipiert worden sind und von 

Fahrzeugen gezogen oder geschoben werden können, und die normalerweise zur Beförderung von 

Gegenständen oder Personen konzipiert und tatsächlich geeignet sind, als Beförderungsmittel im 

Sinne der Artikel 56 und 59 der MwSt-Richtlinie in ihrer ab dem 1. Januar 2010 gültigen Fassung 

gelten.  

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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Anhänger, Sattelanhänger und Eisenbahnwagen 

 

Der MwSt-Ausschuss bestätigt einstimmig, dass Anhänger, Sattelanhänger und Eisenbahnwagen in 

Übereinstimmung mit Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 1777/2005 als Beförderungsmittel im 

Sinne der Artikel 56 und 59 der MwSt-Richtlinie in ihrer ab dem 1. Januar 2010 gültigen Fassung 

gelten.  

 

Der Erläuterung dienende Auflistung von Beförderungsmitteln 

 

Zusätzlich zu Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 1777/2005 kommt der MwSt-Ausschuss fast 

einstimmig überein, dass vorbehaltlich der allgemeinen Begriffsbestimmung insbesondere als 

Beförderungsmittel gelten: 

 

• motorbetriebene und nicht-motorisierte Landfahrzeuge wie Personenkraftwagen, Motor-

räder, Fahrräder, Dreiräder, sowie Wohnanhänger, sofern diese nicht mit dem Boden 

verankert sind; 

 

• motorbetriebene und nicht-motorisierte Wasserfahrzeuge; 

 

• motorbetriebene und nicht-motorisierte Luftfahrzeuge; 

 

• Fahrzeuge, die speziell für den Transport von Kranken oder Verletzten konzipiert sind; 

 

• landwirtschaftliche Traktoren und andere landwirtschaftliche Fahrzeuge; 

 

• Fahrzeuge für militärische – ausgenommen Kampfzwecke –, Überwachungs- oder Zivil-

schutzzwecke; 

 

• Rollstühle und ähnliche Fahrzeuge für Kranke und Körperbehinderte, mit mechanischen 

oder elektronischen Vorrichtungen zur Fortbewegung. 

 

Dementsprechend fällt die Vermietung dieser Gegenstände unter die Bestimmungen für die 

Vermietung von Beförderungsmitteln. 

 

Container 

 

Der MwSt-Ausschuss war einstimmig der Auffassung, dass Container nicht als Beförderungsmittel 

im Sinne der Artikel 56 und 59 der MwSt-Richtlinie in ihrer ab dem 1. Januar 2010 gültigen 

Fassung gelten. Dementsprechend fällt die Vermietung von Containern unter die allgemeinen 

Bestimmungen des Artikels 44 in der ab dem 1. Januar 2010 gültigen Fassung (wenn sie an einen 

Steuerpflichtigen erfolgt) oder des Artikels 45 in der ab dem 1. Januar 2010 gültigen Fassung (wenn 

sie an einen Nichtsteuerpflichtigen erfolgt).  

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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– Was versteht man unter „Besitz oder Verwendung während eines ununterbrochenen 

Zeitraums“? 

 

Der MwSt-Ausschuss war fast einstimmig der Auffassung, dass für die Anwendung des 

Artikels 56 der MwSt-Richtlinie in der ab dem 1. Januar 2010 gültigen Fassung die Laufzeit des 

Besitzes oder der Verwendung eines Beförderungsmittels auf Tatsachen beruht. Die Dauer des 

Besitzes oder der Verwendung soll auf der Grundlage der vertraglichen Vereinbarung zwischen den 

beteiligten Parteien, einschließlich jeglicher stillschweigenden Vereinbarung in diesem Vertrag, 

bewertet werden. Der Vertrag ist lediglich eine einfache Annahme, die durch jegliche auf Fakten 

oder Gesetz begründete Mittel zurückgewiesen werden kann, um die tatsächliche Laufzeit des 

Besitzes oder der Verwendung während eines ununterbrochenen Zeitraums festzustellen.  

 

Der MwSt-Ausschuss ist der fast einstimmigen Auffassung, dass wenn zwei oder mehr Miet-

verträge für dasselbe Beförderungsmittel mit einer Unterbrechung von 2 Tagen oder weniger als 

2 Tagen aufeinanderfolgen, die erste Vertragsfrist in Betracht gezogen werden soll, um zu 

bewerten, ob es sich bei dem zweiten Vertrag um eine kurzfristige Vermietung handelt oder nicht. 

 

Die Laufzeit jedes einzelnen vorangegangenen Vertrags wird in Betracht gezogen, wenn es um die 

Bewertung der Laufzeit nachfolgender Verträge geht, falls sie zwischen denselben Parteien für 

dasselbe Beförderungsmittel eingegangen wurden. 

 

Die Laufzeit eines kurzfristigen Vertrags soll jedoch – sofern kein Anhaltspunkt für Rechtsmiss-

brauch vorliegt – nicht nachträglich neu bewertet werden, wenn er vor einem nachfolgenden 

Vertrag abgeschlossen wurde, der kraft der vorangegangenen Verträge als langfristig eingestuft 

wird.  

 

Wird ein kurzfristiger Vertrag verlängert, sodass er dadurch die Laufzeit von 30 (90) Tagen über-

schreitet, wird eine Neubewertung des Vertrags erforderlich sein. Erfolgt jedoch die Verlängerung 

eindeutig aufgrund feststehender äußerer Umstände, die sich dem Einfluss der Vertragsparteien 

entziehen, soll keine Neubewertung des Vertrags stattfinden.  

 

Folgt auf einen kurzfristigen Vertrag ein anderer kurzfristiger Vertrag zwischen denselben 

Vertragsparteien, die sich jedoch auf gesonderte Beförderungsmittel beziehen, soll – sofern kein 

Anhaltspunkt für Rechtsmissbrauch vorliegt – jeder Vertrag gesondert bewertet werden, um 

feststellen zu können, ob er eine kurze Laufzeit hat oder nicht. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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– Wo wird ein Beförderungsmittel „tatsächlich zur Verfügung gestellt“? 

 

Der MwSt-Ausschuss war einstimmig der Auffassung, dass ein Beförderungsmittel für die Zwecke 

der Anwendung des Artikels 56 Absatz 1 in der ab dem 1. Januar 2010 gültigen Fassung an dem Ort 

als dem Dienstleistungsempfänger „tatsächlich zur Verfügung gestellt“ gilt, wo es sich befindet, 

wenn der Dienstleistungsempfänger tatsächlich die physische Kontrolle darüber erhält. Die 

rechtliche Kontrolle allein (Vertragsunterzeichnung, Inbesitznahme der Schlüssel) reicht hierfür 

nicht aus. 

 

5.4 Ursprung: Kommission 

Referenz: Neuer Artikel 192a 

Betreff: Folgemaßnahmen zum MwSt-Paket – Mehrwertsteuerschuldner – 

Begriff der Niederlassung, die an der Lieferung oder Dienstleistung 

nicht beteiligt ist 

(Dokument TAXUD/2405/09 – Arbeitsunterlage Nr. 605) 

 

Für die Zwecke der Anwendung von Artikel 192a der MwSt-Richtlinie in der ab dem 1. Januar 

2010 gültigen Fassung bestätigt der MwSt-Ausschuss fast einstimmig, dass das Vorhandensein 

einer festen Niederlassung, über die der Lieferer oder Dienstleistungserbringer in dem Mitgliedstaat 

verfügt, in dem die steuerpflichtige Lieferung bewirkt oder die steuerpflichtige Dienstleistung 

erbracht wird, für sich genommen nicht bedeutet, dass dieser Steuerpflichtige als in diesem 

Mitgliedstaat ansässig gelten muss, um zu ermitteln, welche Person die Mehrwertsteuer schuldet.  
 

Wenn eine feste Niederlassung, über die der Lieferer oder Dienstleistungserbringer in dem 

Mitgliedstaat verfügt, wo die steuerbare Lieferung bewirkt oder die steuerbare Dienstleistung 

erbracht wird, in keiner Hinsicht an dieser Lieferung oder Dienstleistung beteiligt ist, d.h. die 

technische oder personelle Ausstattung der Niederlassung von ihm in keiner Hinsicht für die 

Ausführung genutzt wird, gilt der Lieferer oder Dienstleistungserbringer für die betreffende 

Lieferung oder Dienstleistung bei der Ermittlung, welche Person die Mehrwertsteuer schuldet, nicht 

als ein in diesem Mitgliedstaat ansässiger Steuerpflichtiger. 

 

Der MwSt-Ausschuss war fast einstimmig der Auffassung, dass es bei der Beteiligung einer festen 

Niederlassung an der Lieferung oder Dienstleistung vor oder während der Ausführung oder wenn 

vorgesehen ist, dass die Niederlassung nach der Ausführung beteiligt sein kann, wie beispielsweise 

beim Kundendienst oder in Anwendung von Gewährleistungsklauseln, wobei diese mögliche 

Beteiligung für die Zwecke der Mehrwertsteuer keine gesonderte Lieferung oder Dienstleistung 

darstellt, belanglos ist, den Umfang der Nutzung der technischen und/oder personellen Mittel für 

diese Lieferung oder Dienstleistung zu bestimmen, da die Niederlassung in jedem Fall als an der 

Lieferung oder Dienstleistung beteiligt gilt. Im Falle einer Beteiligung an der Lieferung oder 

Dienstleistungserbringung gilt der Steuerpflichtige in jedem Fall für die Zwecke der Ermittlung, 

welche Person die Mehrwertsteuer schuldet, für diese betreffende Lieferung oder Dienstleistung als 

ein in dem Mitgliedstaat, in dem die Steuer geschuldet wird, ansässiger Steuerpflichtiger.  

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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Wenn der Steuerpflichtige die technische und/oder personelle Ausstattung der festen Niederlassung 

nur für verwaltungstechnische unterstützende Aufgaben wie z.B. Buchhaltung, Rechnungsstellung 

und Eintreibung von Schulden nutzt, wird eine solche Nutzung dieser Ausstattung nicht als zur 

Erbringung der Leistung, sondern lediglich zur Durchsetzung von rechtlichen Pflichten und Abrech-

nungspflichten im Zusammenhang mit diesem Geschäft angesehen. Die feste Niederlassung gilt in 

diesem Fall nicht als an dem Geschäft beteiligt. 

 

Zu Kontrollzwecken und in Anbetracht der Tatsache, dass die Rechnung die Mehrwertsteuer-Iden-

tifikationsnummer aufweisen muss, unter der der Steuerpflichtige die Lieferung oder Dienstleistung 

erbracht hat, soll in dem Fall, dass die Rechnung unter der durch den Mitgliedstaat der festen 

Niederlassung vergebenen Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer des Steuerpflichtigen ausgestellt 

wurde, diese feste Niederlassung als an der Lieferung oder Dienstleistung beteiligt angesehen 

werden, sofern nicht das Gegenteil bewiesen ist. 

 

5.6 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Neue Artikel 43, 44 und 45 in Verbindung mit Erwägungsgrund 4 

der Richtlinie 2008/8/EG 

Betreff: Folgemaßnahmen zum MwSt-Paket – Bestimmung des Anwendungs-

bereichs der einzelnen Hauptregeln – Identifizierung eines Kunden 

als Steuerpflichtigen, der als solcher handelt, oder als Nichtsteuer-

pflichtiger 

(Dokument TAXUD/2412/09 – Arbeitsunterlage Nr. 609) 

 

Der MwSt-Ausschuss war fast einstimmig der Auffassung, dass der Dienstleistungserbringer zur 

korrekten Identifizierung des Kunden, um die Artikel 44 und 45 der MwSt-Richtlinie über den Ort 

von Dienstleistungen in ihrer ab dem 1. Januar 2010 gültigen Fassung anwenden zu können, 

mehrere Elemente berücksichtigen soll. 

 

Im Hinblick auf die Bewertung des Status’ des Kunden, ist davon auszugehen, dass der Dienst-

leistungserbringer in gutem Glauben gehandelt hat, wenn er 

 

a) festgestellt hat, ob der Kunde steuerpflichtig ist, entweder mittels der von diesem mitgeteilten 

Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer oder mittels anderer vorgelegter Beweise, aus denen 

hervorgeht, dass er ein Steuerpflichtiger oder eine nicht steuerpflichtige juristische Person mit 

Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer ist, und 

 

b) er eine Bestätigung der Gültigkeit der Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer des Kunden 

erlangt und eine angemessene Überprüfung im Wege üblicher Sicherheitsmassnahmen durch-

geführt hat.  

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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Um zu bewerten, ob die erbrachte Dienstleistung für den eigenen privaten Bedarf oder für den des 

Personals des Steuerpflichtigen oder der nicht steuerpflichtigen juristischen Person (mit Mehr-

wertsteuer-Identifikationsnummer), der/die eine Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer angegeben 

hat oder andere Beweise vorgelegt hat, dass er/sie steuerpflichtig ist, genutzt werden soll, muss der 

Dienstleistungserbringer die Art der erbrachten Dienstleistung in Betracht ziehen. Nur wenn die Art 

der Dienstleistung es nahelegt, kann der Dienstleistungserbringer aufgefordert sein, eine Selbst-

auskunft des Kunden zu verlangen, zu welchem Zweck die erworbene Dienstleistung verwendet 

werden soll. 

 

Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, ist davon auszugehen, dass der Dienstleistungserbringer in 

gutem Glauben gehandelt hat und er ist somit im Falle einer nicht korrekten Bewertung des Status’ 

seines Kunden von jeder weiteren Haftung befreit, sofern kein Anhaltspunkt für Rechtsmissbrauch 

vorliegt. Unter solchen Umständen kann gemäß Artikel 205 der Kunde anstelle des Dienstleistungs-

erbringers als Schuldner für die Zahlung der Mehrwertsteuer bestimmt werden. 

 

Der MwSt-Ausschuss war fast einstimmig der Auffassung, dass in den Fällen, in denen eine 

Dienstleistung teils für persönliche Zwecke oder für die des Personals des Kunden und teils für 

geschäftliche Zwecke, einschließlich für nicht steuerbare Tätigkeiten oder Umsätze (gemäß 

Artikel 43 der MwSt-Richtlinie in der ab dem 1. Januar 2010 gültigen Fassung) verwendet werden 

soll, diese Dienstleistung unter den Artikel 44 der MwSt-Richtlinie in der ab dem 1. Januar 2010 

gültigen Fassung fällt. 

 

Für die zur Bestimmung des Ortes einer Dienstleistung erforderliche Bewertung des Verwendungs-

zwecks einer jeden Dienstleistung ist ausschließlich auf die Umstände zum Zeitpunkt der 

Erbringung der Dienstleistung abzustellen. Daher darf sich jegliche spätere Änderung des 

Verwendungszwecks der betreffenden Dienstleistung nicht auf den Ort der Besteuerung dieses 

Erwerbs auswirken, sofern kein Anhaltspunkt für Rechtsmissbrauch vorliegt. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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2. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER GEMEINSCHAFTLICHEN MWST-VOR-

SCHRIFTEN 

 

2.1 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Artikel 143 Buchstabe g und 151 Absatz 1 Buchstabe b 

Betreff: Europäische Forschungsinfrastrukturen 

(Dokument TAXUD/2419/09 – Arbeitsunterlage Nr. 612) 

 

Der MwSt-Ausschuss war einstimmig der Auffassung, dass eine Europäische Forschungs-

infrastruktur (ERI), welche auf der Grundlage der Verordnung [(EG) Nr. xxx/2009 vom 

xx.xx.2009] des Rates eingerichtet wurde, insofern als eine internationale Einrichtung im Sinne der 

Artikel 143 Buchstabe g und 151 Absatz 1 Buchstabe b der MwSt-Richtlinie einzustufen ist, als sie 

die folgenden Wesensmerkmale aufweist: 

 

− sie besitzt eine eigene Rechtspersönlichkeit und volle Rechtsfähigkeit; 

 

− sie wurde auf der Grundlage von Gemeinschaftsrecht errichtet und unterliegt diesem; 

 

− sie muss EU-Mitgliedstaaten als Mitglieder haben und darf Drittländer und zwischenstaatliche 

Organisationen als Mitglieder einschließen, jedoch keine privaten Einrichtungen; 

 

− sie muss spezifische und legitime Ziele haben, die gemeinsam verfolgt werden und im 

Wesentlichen nicht wirtschaftlicher Natur sind. 

 

Um die Steuerbefreiung gemäß Artikel 143 Buchstabe g und 151 Absatz 1 Buchstabe b der 

MwSt-Richtlinie genießen zu können, muss die ERI von dem Mitgliedstaat ihres Sitzes als 

internationale Einrichtung anerkannt werden. Die Grenzen und Bedingungen dieser Steuerbefreiung 

werden in einem Abkommen zwischen den Mitgliedern der ERI oder in einem Abkommen über 

ihren Sitz festgelegt. Bei Gegenständen, die nicht aus dem Mitgliedstaat versandt oder befördert 

werden, in dem die Lieferung dieser Gegenstände bewirkt wird, und bei Dienstleistungen kann die 

Steuerbefreiung im Wege der Mehrwertsteuererstattung erfolgen. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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6. NEUE RECHTSVORSCHRIFTEN – FRAGEN ZUR UMSETZUNG VON VOR 

KURZEM VERABSCHIEDETEN GEMEINSCHAFTLICHEN MWST-VOR-

SCHRIFTEN 

 

6.1 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Neue Artikel 44, 45, 56, 58, 59 und 192a 

Betreff: Folgemaßnahmen zum MwSt-Paket – Begriffe im Zusammenhang 

mit dem Ort der Niederlassung des Leistungserbringers und des 

Kunden 

(Dokument taxud.d.1(2009)108658 – Arbeitsunterlage Nr. 619) 

 

Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit 

 

Der MwSt-Ausschuss bestätigt fast einstimmig, dass zur Bestimmung des Ortes, an dem der Sitz 

der wirtschaftlichen Tätigkeit eines Steuerpflichtigen gelegen ist, eine Reihe von Faktoren zu 

berücksichtigen ist, etwa der eingetragene Sitz des Unternehmens, der Ort, an dem die 

Hauptverwaltung angesiedelt ist, der Ort, an dem die Unternehmensleitung zusammenkommt, und 

der mit letzterem in der Regel identische Ort, an dem die allgemeine Unternehmenspolitik des 

betreffenden Unternehmens festgelegt wird. Andere Elemente, wie der Wohnsitz der Haupt-

führungskräfte, der Ort, an dem die Gesellschafterversammlung zusammentritt, der Ort, an dem die 

Verwaltungsunterlagen erstellt und die Bücher geführt werden, und der Ort, an dem die Finanz- und 

insbesondere die Bankgeschäfte hauptsächlich wahrgenommen werden, können ebenfalls in 

Betracht gezogen werden. 

 

Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass der Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit 

der Ort ist, an dem die wesentlichen Entscheidungen zur allgemeinen Leitung des betreffenden 

Unternehmens getroffen und die Handlungen zu dessen zentraler Verwaltung vorgenommen 

werden. Der Umstand, dass der Ort, von dem aus die Tätigkeiten des Steuerpflichtigen tatsächlich 

ausgeübt werden, nicht im gleichen Mitgliedstaat liegt, schließt an sich noch nicht aus, dass der 

Steuerpflichtige dort den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit unterhält. 

 

Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass eine „Briefkastenfirma“ oder eine 

„Strohfirma“ nicht als Sitz einer wirtschaftlichen Tätigkeit eines Steuerpflichtigen angesehen 

werden kann, wenn die vorstehenden Voraussetzungen nicht erfüllt sind. 

 

Feste Niederlassung 

 

Der MwSt-Ausschuss bestätigt einstimmig, dass eine Niederlassung nur dann als feste Nieder-

lassung angesehen werden kann, wenn sie eine zureichende Mindestgröße aufweist sowie über 

ständige Personal- und Sachmittel verfügt. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 

127 

LEITLINIEN AUS DER 88. SITZUNG vom 13.-14. Juli 2009 

taxud.d.1(2009)358416 – 634 (2/5) 

 
Der Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass eine Niederlassung ein zureichendes Maß 

an Beständigkeit aufweisen und hinsichtlich ihrer Personal- und Sachmittel über eine angemessene 

Struktur für die Erbringung von Dienstleistungen verfügen muss, damit sie als feste Niederlassung 

im Sinne von Artikel 45 der MwSt-Richtlinie in der ab dem 1. Januar 2010 gültigen Fassung 

anzusehen ist oder dass sie ein zureichendes Maß an Beständigkeit aufweisen und hinsichtlich ihrer 

Personal- und Sachmittel über eine angemessene Struktur für den Empfang und die Nutzung dieser 

Dienstleistungen verfügen muss, damit sie als feste Niederlassung im Sinne von Artikel 44 der 

MwSt-Richtlinie in der ab dem 1. Januar 2010 gültigen Fassung anzusehen ist. 

 

Wohnsitz 

 

Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass, sofern dies die tatsächlichen 

Gegebenheiten widerspiegelt, der Wohnsitz einer natürlichen Person – ob steuerpflichtig oder nicht 

– der gemäß dem nationalen Einwohnermelderecht oder einem ähnlichen Melderegister 

eingetragene Wohnsitz ist, oder, sofern kein Melderegister vorhanden ist, die den Steuerbehörden 

angezeigte Anschrift als Wohnsitz gilt. 

 

Gewöhnlicher Aufenthaltsort 

 

Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass der gewöhnliche Aufenthaltsort einer 

natürlichen Person – ob steuerpflichtig oder nicht – der Ort ist, an dem die Person zum Zeitpunkt, 

zu dem die Dienstleistungen tatsächlich erbracht werden aufgrund persönlicher und beruflicher 

Bindungen lebt, oder, sofern keine beruflichen Bindungen bestehen, der Ort, an dem die Person 

aufgrund persönlicher Bindungen lebt, die enge Beziehungen zwischen dieser Person und ihrem 

Aufenthaltsort erkennen lassen. 

 

6.2 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Neugefasste Artikel 43, 44, 45 und 214 

Betreff: Folgemaßnahmen zum MwSt-Paket – Begriffsdefinition des Steuer-

pflichtigen – Pflicht, Dienstleistungserbringer und –empfänger zu 

identifizieren – Auswirkungen auf andere innergemeinschaftliche 

Umsätze 

(Dokument taxud.d.1(2009)130169 – Arbeitsunterlage Nr. 623) 

 

Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass zur Festlegung des Anwendungs-

bereiches von Artikel 44 der MwSt-Richtlinie in der ab dem 1. Januar 2010 gültigen Fassung 

Titel III der MwSt-Richtlinie die einzige Referenz für die Begriffsdefinition des „Steuerpflichtigen“ 

darstellt. Folglich haben andere Aspekte – wie die Tatsache, dass Leistungen des Steuerpflichtigen 

von der Steuer befreit sind, oder die Tatsache, dass der Steuerpflichtige eine Sonderregelung wie 

die für Kleinunternehmen der Artikel 282 bis 292 in Anspruch nimmt – keinen Einfluss darauf, wie 

die Regeln für die Bestimmung des Ortes von Dienstleistungen angewandt werden müssen, wenn 

der Steuerpflichtige Dienstleistungen erbringt oder empfängt. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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Wurde einem Steuerpflichtigen, der das Recht auf Nichtbesteuerung seiner innergemeinschaftlichen 

Erwerbe von Gegenständen mit Ausnahme von neuen Fahrzeugen oder verbrauchsteuerpflichtigen 

Waren hat, gemäß den Buchstaben d oder e des Artikels 214 Absatz 1 der MwSt-Richtlinie in der 

ab dem 1. Januar 2010 gültigen Fassung eine Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer erteilt, so hat 

dies nach einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses keine Auswirkungen auf dieses 

Nichtbesteuerungs-Recht, wenn der Wert dieser Erwerbe nicht den in Artikel 3 Absatz 2 fest-

gelegten Schwellenwert überschreitet. 

 

Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass die Erbringung von Dienstleistun-

gen an eine nichtsteuerpflichtige juristische Person grundsätzlich innerhalb des Anwendungs-

bereichs des Artikels 45 der MwSt-Richtlinie in der ab dem 1. Januar 2010 gültigen Fassung liegt, 

sofern diese Person nicht bereits über eine Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer verfügt, weil ihre 

innergemeinschaftlichen Erwerbe von Gegenständen der Mehrwertsteuer unterliegen. Ist dies der 

Fall, werden alle an diese nichtsteuerpflichtige juristische Person erbrachten Dienstleistungen 

grundsätzlich durch den Artikel 44 der MwSt-Richtlinie in der ab dem 1. Januar 2010 gültigen 

Fassung abgedeckt, und die nichtsteuerpflichtige juristische Person schuldet auf der Grundlage von 

Artikel 196 die Steuer in allen Fällen, in denen der Dienstleistungserbringer ein Steuerpflichtiger 

ist, der als nicht in dem Mitgliedstaat, in dem die Dienstleistungen erbracht werden, ansässig gilt. 

 

6.3 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Neue Artikel 44, 56 Absatz 2 (ab dem 1. Januar 2013), 58 und 59 

Betreff: Folgemaßnahmen zum MwSt-Paket – Besteuerung am Ort des 

Dienstleistungsempfängers – Ort der Dienstleistung 

(Dokument taxud.d.1(2009)132177 – Arbeitsunterlage Nr. 620) 

 

Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Ansicht, dass bei Dienstleistungen, die an dem Ort zu 

besteuern sind, an dem der Dienstleistungsempfänger ansässig ist, wobei der Dienstleistungs-

erbringer zu bestimmen hat, wo der Dienstleistungsempfänger ansässig ist, der Dienstleistungs-

erbringer die notwendigen Informationen vom Dienstleistungsempfänger einzuholen und in einem 

angemessenen Umfang eine Prüfung dieser Informationen mittels bestehender Sicherheitsverfahren 

durchzuführen hat. Die vom Dienstleistungsempfänger erhaltenen Informationen können bei einem 

Steuerpflichtigen in der Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer, bei einem Nichtsteuerpflichtigen in 

Sachinformationen bestehen. 

 

Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass, wenn der Steuerpflichtige, der vom 

Dienstleistungserbringer Dienstleistungen empfängt, die unter Artikel 44 der MwSt-Richtlinie in 

der ab dem 1. Januar 2010 gültigen Fassung fallen, an mehr als einem Ort ansässig ist, diese 

Dienstleistungen grundsätzlich an dem Ort zu besteuern sind, an dem der Dienstleistungsempfänger 

den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit hat. Werden die Dienstleistungen an eine feste 

Niederlassung des Steuerpflichtigen an einem anderen Ort erbracht, sind sie jedoch an diesem Ort 

zu besteuern. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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Der MwSt-Ausschuss ist mit großer Mehrheit der Ansicht, dass, sofern kein Anhaltspunkt für 

Rechtsmissbrauch vorliegt, allein der steuerpflichtige Dienstleistungsempfänger für die Bestim-

mung des Ortes, an welchem die Dienstleistungen erbracht werden, verantwortlich sein soll. Bei der 

Beurteilung, ob die Dienstleistungen tatsächlich an eine feste Niederlassung erbracht werden, soll 

dieser Steuerpflichtige insbesondere auf die folgenden Punkte achten: 

 

− der Vertrag und/oder das Bestellformular weisen die feste Niederlassung als Dienst-

leistungsempfänger aus; 

 

− die feste Niederlassung bezahlt die Dienstleistungen, oder die Kosten werden tatsächlich von 

ihr getragen; 

 

− die Art der Dienstleistungen, sofern dies die Bestimmung der jeweiligen festen Nieder-

lassung(en), an die die Dienstleistungen erbracht werden, ermöglicht. 

 

Wenn die Rechnung die durch den Mitgliedstaat der festen Niederlassung vergebene Mehrwert-

steuer-Identifikationsnummer des Dienstleistungsempfängers aufweist, so gilt dies zu Kontroll-

zwecken als Vermutung, dass die Dienstleistungen an diese feste Niederlassung erbracht werden, 

sofern nicht das Gegenteil bewiesen ist. 

 

Ein Globalvertrag ist eine Geschäftsvereinbarung, die alle einem Steuerpflichtigen erbrachten 

Dienstleistungen umfassen kann. In Bezug auf Dienstleistungen, die im Rahmen eines solchen 

Globalvertrags erbracht werden und an unterschiedlichen Orten genutzt werden sollen, bestätigt der 

MwSt-Ausschuss mit großer Mehrheit, dass diese Dienstleistungen grundsätzlich an dem Ort zu 

besteuern sind, an dem der Dienstleistungsempfänger den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit hat. 

Sind Dienstleistungen im Rahmen eines solchen Vertrags tatsächlich für die Nutzung durch eine 

feste Niederlassung bestimmt und trägt diese feste Niederlassung die Kosten dieser Dienst-

leistungen, sind sie jedoch an dem Ort zu besteuern, an dem sich diese feste Niederlassung befindet. 

 

Im Hinblick auf Dienstleistungen an nicht-steuerpflichtige Personen, die an dem Ort zu besteuern 

sind, an dem der Dienstleistungsempfänger ansässig ist, ist der MwSt-Ausschuss fast einstimmig 

der Auffassung, dass bei der Bestimmung des Ortes von Dienstleistungen dann, wenn ein Nicht-

steuerpflichtiger an verschiedenen Orten ansässig ist, der Ort vorrangig ist, der am ehesten eine 

Besteuerung am Ort des tatsächlichen Verbrauchs gewährleistet. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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6.4 Ursprung: Kommission 

Referenz: Neuer Artikel 192a 

Betreff: Folgemaßnahmen zum MwSt-Paket – Bestimmung des Steuer-

schuldners – Lieferer oder Dienstleistungserbringer mit Sitz seiner 

wirtschaftlichen Tätigkeit in dem Mitgliedstaat, in dem die Mehr-

wertsteuer geschuldet wird 

(Dokument taxud.d.1(2009)131558 – Arbeitsunterlage Nr. 624) 

 

Der MwSt-Ausschuss bestätigt fast einstimmig, dass die Bestimmungen von Artikel 192a der 

MwSt-Richtlinie in der ab dem 1. Januar 2010 gültigen Fassung nicht für Steuerpflichtige gelten, 

die den Sitz ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit auf dem Gebiet des Mitgliedstaats haben, in dem die 

Mehrwertsteuer geschuldet wird. Dementsprechend können solche Steuerpflichtige nicht als 

Steuerpflichtige gelten, die für die Zwecke der Anwendung der Bestimmungen über den Steuer-

pflichtigen des Abschnitts 1 in Titel XI Kapitel 1 nicht im Gebiet dieses Mitgliedstaats ansässig 

sind, und zwar selbst dann nicht, wenn dieser Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit nicht an der 

Lieferung von Gegenständen oder der Erbringung von Dienstleistungen beteiligt ist. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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5. NEUE RECHTSVORSCHRIFTEN – FRAGEN ZUR UMSETZUNG VON VOR 

KURZEM VERABSCHIEDETEN GEMEINSCHAFTLICHEN MWST-VOR-

SCHRIFTEN 

 

5.1 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Neufassung der Artikel 44, 46 und 47 

Betreff: Folgemaßnahmen zum MwSt-Paket – Dienstleistungen von Ver-

mittlern – Beherbergung in Hotels 

(Dokument taxud.d.1(2009)108646 – Arbeitsunterlage Nr. 618) 

 

Der MwSt-Ausschuss ist mit großer Mehrheit der Auffassung, dass Dienstleistungen von 

Vermittlern, einschließlich Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Beherbergung in Hotels, 

die im Namen und für Rechnung eines Dritten, sei es der Empfänger der Dienstleistung oder eine 

dritte Partei, tätig werden – mit Ausnahme der von Sachverständigen und Grundstücksmaklern im 

Zusammenhang mit Grundstücken erbrachten Dienstleistungen – unter die Grundregel gemäß 

Artikel 44 der MwSt-Richtlinie in der Fassung vom 1. Januar 2010 fallen, wenn sie für Steuer-

pflichtige erbracht werden, bzw. unter die besondere Bestimmung gemäß Artikel 46 der 

MwSt-Richtlinie in der Fassung vom 1. Januar 2010, wenn sie für Nichtsteuerpflichtige erbracht 

werden. 

 

5.2 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Neufassung der Artikel 55 und 57 

Betreff: Folgemaßnahmen zum MwSt-Paket – Restaurant- und Ver-

pflegungsdienstleistungen an Bord eines Schiffes oder Flugzeugs 

oder in der Eisenbahn – verschoben von der 88. Sitzung 

(Dokument taxud.d.1(2009)133359 – Arbeitsunterlage Nr. 626) 

 

A) Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass zur Bestimmung des innerhalb der 

Gemeinschaft stattfindenden Teils der Personenbeförderung (im Sinne des ab 1. Januar 2010 

geltenden neuen Artikels 57 der MwSt-Richtlinie) auf das Beförderungsmittel und nicht auf 

die jeweiligen Reisen der einzelnen beförderten Passagiere abzustellen ist. 

 

 Somit liegt auch bei Zwischenaufenthalten in der Gemeinschaft nur ein einziger innerhalb der 

Gemeinschaft stattfindender Teil der Personenbeförderung (im Sinne des ab 1. Januar 2010 

geltenden neuen Artikels 57 der MwSt-Richtlinie) vor, falls die Beförderung mit einem 

einzigen Beförderungsmittel erfolgt. 

 

 Insbesondere ist ein Flug mit Zwischenaufenthalten in der Gemeinschaft als ein einziger 

innerhalb der Gemeinschaft stattfindender Teil der Personenbeförderung (im Sinne des ab 

1. Januar 2010 geltenden neuen Artikels 57 der MwSt-Richtlinie) zu betrachten, wenn die 

Flugnummer gleich bleibt. Für die Bestimmung des innerhalb der Gemeinschaft statt-

findenden Teils der Personenbeförderung bei Eisenbahnen ist die Reiseroute des Zuges 

entscheidend. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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 Für die Anwendung des Artikels 57 sind die Orte, an denen einzelne Passagiere zu- bzw. 

aussteigen, ohne Bedeutung. 

 

B) Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass Restaurant- und Verpflegungs-

dienstleistungen, die während des nicht innerhalb der Gemeinschaft stattfindenden Teils einer 

Personenbeförderung (der die Bedingungen des ab 1. Januar 2010 geltenden neuen 

Artikels 57 der MwSt-Richtlinie nicht erfüllt), jedoch immer noch im Hoheitsgebiet eines 

Mitgliedstaats erbracht werden, unter den neuen Artikel 55 fallen und dort besteuert werden, 

wo sie tatsächlich erbracht werden. 

 

C) Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass eine einzelne (aus steuerlicher 

Sicht teilweise an dem nach Artikel 55 und teilweise an dem nach Artikel 57 bestimmten Ort 

erbrachte) Restaurant- oder Verpflegungsdienstleistung als Ganzes zu betrachten und nach 

den zu Beginn der Dienstleistung geltenden Vorschriften zu besteuern ist. 

 

5.3 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Neuer Artikel 44, neuer Artikel 56 Absatz 2 (mit Wirkung vom 1. Ja-

nuar 2013), neuer Artikel 58 (mit Wirkung vom 1. Januar 2015), 

neuer Artikel 59 

Betreff: Folgemaßnahmen zum MwSt-Paket – Besteuerung am Ort des 

Dienstleistungsempfängers – außerhalb der Europäischen Union 

ansässige Dienstleistungsempfänger 

(Dokument taxud.d.1(2009)210693 – Arbeitsunterlage Nr. 632) 

 

Der MwSt-Ausschuss bestätigt einstimmig, dass die Dienstleistungen, die Gegenstand des neuen 

Artikels 44 in der Fassung sind, die am 1. Januar 2010 rechtswirksam wird, unbeschadet der 

Inanspruchnahme der Option gemäß Artikel 59a nicht in den räumlichen Geltungsbereich der 

EU-Mehrwertsteuer fallen, wenn sie für Steuerpflichtige erbracht werden, die außerhalb der 

Gemeinschaft ansässig sind. Dies gilt auch für die Dienstleistungen, die in dem neuen Artikel 59 in 

der Fassung aufgeführt sind, die am 1. Januar 2010 rechtswirksam wird, einschließlich 

Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen sowie elektronisch erbrachte 

Dienstleistungen, und – ab dem 1. Januar 2013 – für die Vermietung von Beförderungsmitteln – mit 

Ausnahme der kurzzeitigen Vermietung, insofern diese am Ort der Niederlassung des Dienst-

leistungsempfängers steuerbar ist, – an Nichtsteuerpflichtige, die außerhalb der Gemeinschaft 

ansässig sind. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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Hinsichtlich der Dienstleistungen, die in dem neuen Artikel 59 aufgeführt sind, einschließlich 

Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen sowie elektronisch erbrachter 

Dienstleistungen und der Vermietung von Beförderungsmitteln mit Ausnahme der kurzzeitigen 

Vermietung (Dienstleistungen, die – wenn sie an einen Empfänger außerhalb der Gemeinschaft 

erbracht werden – als am Ort des Empfängers erbracht angesehen werden, unabhängig von dessen 

Status), ist der MwSt-Ausschuss einstimmig der Ansicht, dass diese Dienstleistungen nicht in den 

räumlichen Geltungsbereich der EU-Mehrwertsteuer fallen und dass der Dienstleistungserbringer 

berechtigt ist, von der Erhebung der Mehrwertsteuer abzusehen, wenn er nachweisen kann, dass der 

Dienstleistungsempfänger außerhalb der Gemeinschaft ansässig ist. Zu diesem Zweck muss der 

Dienstleistungserbringer vom Dienstleistungsempfänger die notwendigen Informationen erhalten 

und anhand der vorhandenen Sicherheitsverfahren überprüfen, ob sie korrekt sind. 

 

In Bezug auf Dienstleistungen, die, wenn sie an einen Empfänger außerhalb der Gemeinschaft 

erbracht werden, nur dann als am Ort des Empfängers erbracht angesehen werden, wenn es sich bei 

diesem um einen Steuerpflichtigen handelt, ist der MwSt-Ausschuss fast einstimmig der Ansicht, 

dass diese Dienstleistungen nur dann nicht in den räumlichen Geltungsbereich der EU-Mehrwert-

steuer fallen und der Dienstleistungserbringer von der Erhebung der Mehrwertsteuer absehen kann, 

wenn er zusätzlich zu dem Nachweis darüber, dass der Dienstleistungsempfänger außerhalb der 

Gemeinschaft ansässig ist, ebenfalls nachweist, dass der Dienstleistungsempfänger steuerpflichtig 

ist. Zu diesem Zweck muss der Dienstleistungserbringer einen ausreichenden Nachweis vom 

Dienstleistungsempfänger darüber erhalten, dass dieser steuerpflichtig ist. Bei diesem Nachweis 

kann es sich um die MwSt-Nummer oder um eine ähnliche Nummer handeln, mit der 

Wirtschaftsbeteiligte identifiziert werden können und die dem Dienstleistungsempfänger von dem 

Ansässigkeitsstaat zugewiesen wurden, oder um andere einschlägige Informationen, wie etwa 

Ausdrucken einschlägiger Webseiten, die von den für den Dienstleistungsempfänger zuständigen 

Steuerbehörden ausgestellt wurden und in denen bestätigt wird, dass der Dienstleistungsempfänger 

steuerpflichtig ist, das Bestellformular des Dienstleistungsempfängers, das seine Geschäftsadresse 

und die Nummer der Eintragung im Handelsregister enthält, oder ein Ausdruck der Webseite des 

Dienstleistungsempfängers, aus der hervorgeht, dass dieser einer wirtschaftlichen Tätigkeit 

nachgeht. Eine von der für den Dienstleistungsempfänger zuständigen Steuerbehörde ausgestellte 

Bescheinigung, aus der hervorgeht, dass dieser einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgeht und somit 

eine Mehrwertsteuererstattung nach der 13. MwSt-Richtlinie erhalten kann, kann anstelle einer 

MwSt-Nummer und anderer einschlägiger Informationen verwendet werden, allerdings nur, wenn 

eine solche Bescheinigung bereits vorhanden ist. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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5. NEUE RECHTSVORSCHRIFTEN – FRAGEN ZUR UMSETZUNG VON VOR 

KURZEM VERABSCHIEDETEN GEMEINSCHAFTLICHEN MWST-VOR-

SCHRIFTEN 

 

5.4 Ursprung: Kommission 

Referenz: Neuer Artikel 59a 

Betreff: Folgemaßnahmen zum MwSt-Paket – tatsächliche Nutzung und 

Auswertung – mögliche Anwendung der Vorschrift 

(Dokument taxud.d.1(2009)211327 – Arbeitsunterlage Nr. 633) 

 

Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten die durch 

Artikel 59a eingeräumte Option in Übereinstimmung mit den allgemeinen Grundsätzen und 

insbesondere mit den Grundsätzen der Steuerneutralität und der Verhältnismäßigkeit auszuüben 

haben. Falls es aus eindeutig feststehenden objektiven Gründen bei bestimmten Arten von Dienst-

leistungen nicht möglich ist, den Ort zu bestimmen, an dem die tatsächliche Nutzung und 

Auswertung erfolgt, kann von der Option des Artikels 59a kein Gebrauch gemacht werden. 

 

Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass ein Mitgliedstaat, der beschließt, die 

Regelung bezüglich der tatsächlichen Nutzung und Auswertung anzuwenden, nicht verpflichtet ist, 

diese Regelung auf alle Dienstleistungen anzuwenden, die in ihren Anwendungsbereich fallen. In 

der Regelung ist klar vorgesehen, dass Mitgliedstaaten sie auf einige oder alle in Betracht 

kommenden Dienstleistungen anwenden können. Es ist daher durchaus möglich, sich auf 

bestimmte, von jedem betreffenden Mitgliedstaat festzulegende Dienstleistungen zu beschränken. 

 

Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass die Inanspruchnahme der Möglichkeit 

der Mitgliedstaaten, in ihrem Gebiet tatsächlich genutzte und ausgewertete Dienstleistungen zu 

besteuern, nicht davon abhängt, welcher steuerlichen Behandlung die Dienstleistungen außerhalb 

der Gemeinschaft unterliegen. Insbesondere soll die Tatsache, dass eine Dienstleistung in einem 

Drittland nach den dort gültigen Vorschriften besteuert wird, einen Mitgliedstaat nicht daran 

hindern, diese Dienstleistung zu besteuern, wenn die tatsächliche Nutzung und Auswertung in 

seinem Gebiet erfolgt. 

 

Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass es erforderlich ist, genau zu definieren, 

welche Kriterien vorliegen müssen, um von der Nutzung und Auswertung einer Dienstleistung in 

der Gemeinschaft auszugehen, auch wenn die endgültige Entscheidung von den Umständen des 

jeweiligen Falls abhängen kann. 

 

Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass es sich bei dem Begriff der „tatsäch-

lichen Nutzung und Auswertung“ um einen gemeinschaftsrechtlichen Begriff handelt. Es herrscht 

Einvernehmen darüber, dass für die Anwendung dieses Begriffs nicht ein Kriterium für alle 

Dienstleistungen festgelegt werden soll, sondern dass das verwendete Kriterium auf die betreffende 

Dienstleistung zugeschnitten sein muss. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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Der MwSt-Ausschuss bestätigt einstimmig, dass die tatsächliche Nutzung und Auswertung von 

Leistungen auf dem Gebiet der Werbung als an dem Ort erfolgt gilt, von dem aus die Werbung an 

die Zielgruppe verbreitet wird, und zwar unabhängig davon, an welchem Ort sich der Leistungs-

empfänger befindet. Dies ist in der Regel das Land, in dem die zur Verbreitung der spezifischen 

Werbebotschaft an die Zielgruppe eingesetzten Medien tätig sind. 

 

Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass als Ort der tatsächlichen Nutzung 

und Auswertung von Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen und elek-

tronischen Dienstleistungen der Ort gelten soll, an dem der Dienstleistungsempfänger die für ihn 

erbrachte Dienstleistung tatsächlich nutzen kann. In der Regel ist dies der Ort, an den die 

Dienstleistung erbracht wird. 

 

Werden Telekommunikationsdienstleistungen über einen Festnetzanschluss erbracht, so 

gelten diese als tatsächlich an dem Ort genutzt und ausgewertet, an dem sich das Telefon der 

Person befindet, an die die Telekommunikationsdienstleistungen erbracht werden. Bei 

Mobiltelefonen gilt die tatsächliche Nutzung und Auswertung als in dem Land erfolgt, in dem 

die SIM-Karte ausgegeben wurde, es sei denn, der Telefonanruf erfolgte nachweislich an 

einem anderen Ort. 

 

Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen, die es dem Dienstleistungsempfänger ermöglichen 

sollen, Radio zu hören bzw. fernzusehen, gelten als an dem Ort tatsächlich genutzt und 

ausgewertet, an dem sich der Apparat des Dienstleistungsempfängers befindet; dieser Ort 

steht in den meisten Fällen im Zusammenhang mit einem Grundstück, auf dem der Zugang 

bereitgestellt wird. 

 

Elektronische Dienstleistungen gelten als tatsächlich an dem Ort genutzt und ausgewertet, an 

dem der Dienstleistungsempfänger solche Leistungen empfangen kann. Dies ist der Ort, an 

dem der Dienstleistungsempfänger über einen Internet-Zugang und somit über eine 

IP-Adresse verfügt, es sei denn, er hat die Dienstleistung nachweislich an einem anderen Ort 

empfangen. 

 

Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass als Ort der tatsächlichen Nutzung 

und Auswertung bei der Vermietung von Beförderungsmitteln der Ort gilt, an dem die 

Beförderungsmittel nach Maßgabe der in jedem Mitgliedstaat zurückgelegten Strecke tatsächlich 

genutzt werden. Um diese Tatsachenfrage zu klären, muss der Leistungserbringer vom Leistungs-

empfänger die erforderlichen Informationen erhalten und die Richtigkeit dieser Informationen 

mittels der bestehenden Sicherheitsverfahren prüfen. 

 

Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass als Ort der tatsächlichen Nutzung 

und Auswertung von Dienstleistungen, die in einer Beförderung von Gütern bestehen, nach 

Maßgabe der zurückgelegten Strecke der Ort gilt, an dem die Beförderung tatsächlich bewirkt wird. 

Die Prüfung dieser Tatsachenfragen muss auf der Grundlage der regulären Buchführung des 

Leistungserbringers erfolgen und ist von ihm mittels der bestehenden Sicherheitsverfahren zu 

überprüfen. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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5. NEUE RECHTSVORSCHRIFTEN – FRAGEN ZUR UMSETZUNG VON VOR 

KURZEM VERABSCHIEDETEN MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

5.1 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Neufassung der Artikel 43, 44 und 214 

Betreff: Individuelle Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer – Identifi-

zierung von nicht steuerpflichtigen juristischen Personen zu 

MwSt-Zwecken 

(Dokument taxud.d.1(2009)333305 – Arbeitsunterlage Nr. 646) 

 

Der MwSt-Ausschuss bestätigt einstimmig, dass eine nicht steuerpflichtige juristische Person mit 

Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer im Sinne von Artikel 43 der MwSt-Richtlinie in der ab 

1. Januar 2010 geltenden Fassung eine Person ist, der in Anwendung von Artikel 214 Absatz 1 

Buchstabe b dieser Richtlinie von einem Mitgliedstaat eine individuelle Mehrwertsteuer-Identi-

fikationsnummer nach Artikel 215 dieser Richtlinie zugeteilt wurde. 

 

Der MwSt-Ausschuss bestätigt einstimmig, dass die Mitgliedstaaten in Anwendung von 

Artikel 214 Absatz 1 Buchstabe b und von Artikel 216 der MwSt-Richtlinie die erforderlichen 

Maßnahmen treffen müssen, damit nur nicht steuerpflichtige juristische Personen, die der 

Mehrwertsteuer unterliegende innergemeinschaftliche Erwerbe von Gegenständen bewirken oder 

von der Wahlmöglichkeit, diese Erwerbe zu versteuern, Gebrauch gemacht haben, eine individuelle 

Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer gemäß Artikel 215 dieser Richtlinie erhalten. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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4. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

4.2 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Artikel 9, Artikel 25 Buchstabe a, Artikel 135 Absatz 1 Buchstaben b 

bis g sowie Buchstaben l und k 

Betreff: Mehrwertsteuerliche Behandlung der Übertragung von 

Zahlungsansprüchen im Rahmen der Betriebsprämienregelung der 

Gemeinsamen Agrarpolitik 

(Dokument taxud.d.1(2009)188306 – Arbeitsunterlage Nr. 630) 

 

• Übertragung von Zahlungsansprüchen durch Verkauf ohne Fläche 

Der MwSt-Ausschuss ist mit großer Mehrheit der Auffassung, dass eine Übertragung von 

Zahlungsansprüchen durch Verkauf ohne Fläche ihrem Wesen nach als Abtretung eines nicht 

körperlichen Gegenstands zu erachten ist und als Dienstleistung im Sinne von Artikel 25 Buch-

stabe a der MwSt-Richtlinie behandelt werden muss. 

 

Der MwSt-Ausschuss ist mit großer Mehrheit der Auffassung, dass die Zahlungsansprüche nicht 

als steuerbefreiter Finanzumsatz im Sinne von Artikel 135 Absatz 1 Buchstaben b bis g der 

MwSt-Richtlinie gelten dürfen. 

 

• Übertragung von Zahlungsansprüchen durch Verkauf mit Fläche 

Werden Zahlungsansprüche und Flächen zusammen verkauft, ist der MwSt-Ausschuss mit großer 

Mehrheit der Auffassung, dass die Übertragung von Zahlungsansprüchen in vielen Fällen eine 

Nebenleistung zu der Lieferung der Flächen darstellt und daher unter die Befreiung nach 

Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe k der MwSt-Richtlinie fallen kann. Jedoch müssen in jedem Fall 

die tatsächlichen Umstände des Verkaufs geprüft werden, um festzustellen, ob nach der 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs der Verkauf der Flächen und der Verkauf der 

Zahlungsansprüche als zwei getrennte Leistungen anzusehen oder als ein einheitlicher Umsatz zu 

behandeln sind. 

 

• Übertragung von Zahlungsansprüchen durch Verpachtung mit Fläche 

Da im Rahmen der Betriebsprämienregelung der Gemeinsamen Agrarpolitik die Übertragung von 

Zahlungsansprüchen durch Verpachtung oder ähnliche Vorgänge nur dann zulässig ist, wenn 

zusammen mit den Zahlungsansprüchen eine gleichwertige Hektarzahl beihilfefähiger Flächen 

übertragen wird, ist der MwSt-Ausschuss mit großer Mehrheit der Auffassung, dass sich die 

mehrwertsteuerliche Behandlung solcher Übertragungen nach der zugrunde liegenden Flächen-

übertragung zu richten hat, da die Verpachtung der Fläche und die Übertragung der Zahlungs-

ansprüche zusammen erfolgen. Ist die Verpachtung der Fläche nach Artikel 135 Absatz 1 

Buchstabe l der MwSt-Richtlinie steuerbefreit, so ist auch die Übertragung der Zahlungsansprüche 

befreit. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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6. RECHTSPRECHUNG – FRAGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN JÜNGSTEN 

URTEILEN DES GERICHTSHOFS DER EUROPÄISCHEN UNION 

 

6.3 Ursprung: Kommission 

Referenz: Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe a 

Betreff: Rechtssache C-357/07 (TNT Post UK Ltd) 

(Dokument taxud.d.1(2009)326553 – Arbeitsunterlage Nr. 643) 

 

• Umfang der Mehrwertsteuerbefreiung 

Der MwSt-Ausschuss bestätigt fast einstimmig, dass die in Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe a der 

MwSt-Richtlinie vorgesehene Steuerbefreiung für „öffentliche Posteinrichtungen“ auf alle Anbieter 

von Universaldienstleistungen anzuwenden ist, unabhängig davon, ob es sich um einen öffentlichen 

oder einen privaten Betreiber handelt, jedoch auf die Dienstleistungen beschränkt werden muss, die 

unter den „postalischen Universaldienst“ gemäß Artikel 3 der Richtlinie 97/67/EG in der durch die 

Richtlinien 2002/39/EG und 2008/6/EG geänderten Fassung fallen. 

 

• Bedeutung von „Betreiber, die sich verpflichten, […] den gesamten Universalpostdienst […] 

zu gewährleisten“, insbesondere die Bedeutung des Begriffs „verpflichten“ 

Um als Betreiber zu gelten, der sich verpflichtet, den Universalpostdienst zu gewährleisten, muss 

nach fast einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses ein Postbetreiber Postdienstleistungen 

auf einer besonderen rechtlichen Grundlage gemäß den Vorgaben des Artikels 3 der Richtlinie 

97/67/EG in der durch die Richtlinien 2002/39/EG und 2008/6/EG geänderten Fassung erbringen, 

die sich wesentlich von der rechtlichen Grundlage unterscheidet, die für andere Postbetreiber bei 

der Erbringung derartiger Dienstleistungen gilt. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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6. RECHTSPRECHUNG – FRAGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN JÜNGSTEN 

URTEILEN DES GERICHTSHOFS DER EUROPÄISCHEN UNION 

 

6.3 Ursprung: Kommission 

Referenz: Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe a 

Betreff: Rechtssache C-357/07 (TNT Post UK Ltd) 

(Dokument taxud.d.1(2009)326553 – Arbeitsunterlage Nr. 643) 

 

• Leistungen, „deren Bedingungen individuell ausgehandelt worden sind“, sind von der 

Steuerbefreiung gemäß Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe a nicht erfasst 

Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass die Steuerbefreiung nach 

Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe a der MwSt-Richtlinie nicht für Postdienstleistungen und die 

dazugehörenden Lieferungen von Gegenständen eines Anbieters von Universaldienstleistungen gilt, 

die von den Dienstleistungen von allgemeinem Interesse trennbar sind; hierzu gehören auch 

Dienstleistungen, die den besonderen Bedürfnissen des oder der betreffenden Kunden entsprechen, 

da solche Leistungen nicht dem Gemeinwohl dienen. 

 

Da davon auszugehen ist, dass die Erbringung von Postdienstleistungen und die dazugehörenden 

Lieferungen von Gegenständen durch einen Anbieter von Universaldienstleistungen, deren 

Bedingungen individuell ausgehandelt worden sind, den besonderen Bedürfnissen des oder der 

betreffenden Kunden entsprechen, sind diese auf jeden Fall vom Anwendungsbereich der 

Steuerbefreiung nach Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe a der MwSt-Richtlinie auszuschließen. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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6. NEUE RECHTSVORSCHRIFTEN – FRAGEN ZUR UMSETZUNG VON VOR 

KURZEM VERABSCHIEDETEN MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

6.1 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Neufassung der Artikel 53 und 54 

Betreff: Eintrittsberechtigung für Veranstaltungen auf dem Gebiet der 

Kultur, der Künste, des Sports, der Wissenschaft, des Unterrichts, 

der Unterhaltung oder ähnliche Veranstaltungen – Konzept der 

Eintrittsberechtigung 

(Dokument taxud.d.1(2010)140174 – Arbeitsunterlage Nr. 660) 

 

1) Der MwSt-Ausschuss stimmt fast einstimmig zu, dass die Eintrittsberechtigung für 

Veranstaltungen auf dem Gebiet der Kultur, der Künste, des Sports, der Wissenschaft, des 

Unterrichts, der Unterhaltung oder ähnliche Veranstaltungen gemäß Artikel 53 der MwSt-Richtlinie 

(in ihrer Fassung ab 1. Januar 2011) Leistungen abdeckt, die in der Gewährung des Rechts auf 

Eintritt gegen eine Eintrittskarte oder eine Gebühr für eine Veranstaltung bestehen, und dass nur 

Leistungen, deren wesentliche Merkmale in der Gewährung eines solchen Eintritts bestehen, als 

Eintrittsberechtigung für eine Veranstaltung im Sinne dieser Bestimmung gelten. 

 

2) Der MwSt-Ausschuss bestätigt einstimmig, dass der Begriff „Tätigkeiten“ in Artikel 54 der 

MwSt-Richtlinie (in ihrer Fassung ab 1. Januar 2011) auch Veranstaltungen einschließt, wie sie von 

Artikel 53 dieser Richtlinie (in ihrer Fassung ab 1. Januar 2011) abgedeckt werden. 

 

3) Der MwSt-Ausschuss stimmt fast einstimmig zu, dass insbesondere folgende Leistungen als 

Eintrittsberechtigung für eine Veranstaltung gelten: 

 

a) das Recht auf Eintritt zu Vorführungen, Theateraufführungen, Zirkusveranstaltungen, 

Messen, Unterhaltungsprogrammen, Konzerten, Ausstellungen und ähnlichen Veranstaltun-

gen, einschließlich des durch ein Abonnement abgedeckten Eintritts; 

 

b) das Recht auf Eintritt zu Sportveranstaltungen wie einem Spiel oder einem Wettkampf, 

einschließlich des durch eine Dauerkarte abgedeckten Eintritts; 

 

c) das Recht auf Eintritt zu Veranstaltungen auf dem Gebiet des Unterrichts oder der 

Wissenschaft wie Konferenzen und Seminaren. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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4) Der MwSt-Ausschuss stimmt einstimmig zu, dass die Benutzung von Einrichtungen, wie 

beispielsweise einer Turnhalle oder Ähnlichem, für die Mitgliedsbeiträge erhoben werden, nicht als 

Eintrittsberechtigung für eine Veranstaltung gilt. 

 

5) In Bezug auf mit der Dienstleistung zusammenhängende Dienstleistungen bestätigt der 

MwSt-Ausschuss fast einstimmig, dass nur selbständige Leistungen, die mit der Eintritts-

berechtigung für Veranstaltungen auf dem Gebiet der Kultur, der Künste, des Sports, der Wissen-

schaft, des Unterrichts, der Unterhaltung und ähnliche Veranstaltungen im Zusammenhang stehen 

und der Person, die eine Veranstaltung besucht, gegen ein von ihr gesondert zu leistendes Entgelt 

erbracht werden, unter Artikel 53 der MwSt-Richtlinie (in ihrer Fassung ab 1. Januar 2011) fallen. 

Dies umfasst insbesondere die Nutzung von Garderobe und sanitären Einrichtungen, schließt aber 

die bloße Vermittlungstätigkeit beim Verkauf von Eintrittskarten aus. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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5. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

5.2 Ursprung: Ungarn 

Referenzen: Artikel 199 Absatz 1 Buchstabe d und Anhang VI 

Betreff: Fakultative Verlagerung der Steuerschuldnerschaft (reverse charge) 

auf den Empfänger von Lieferungen von Abfällen und Schrott aus 

Altbatterien 

(Dokument taxud.d.1(2010)146307 – Arbeitsunterlage Nr. 663) 

 

Der Mehrwertsteuerausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass Altbatterien und Altakkumu-

latoren gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 3 Nummer 7 der Richtlinie 2006/66/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. September 2006 über Batterien und Akkumulatoren 

sowie Altbatterien und Altakkumulatoren und zur Aufhebung der Richtlinie 91/157/EWG unter 

Artikel 199 Absatz 1 Buchstabe d der Richtlinie 2006/112/EG fallen. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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5. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

5.8 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Artikel 9 und 13 

Betreff: Mehrwertsteuerliche Behandlung der von den Mitgliedstaaten 

versteigerten Treibhausgasemissionszertifikate 

(Dokument taxud.d.1(2010)156868 – Arbeitsunterlage Nr. 665) 

 

Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass es sich bei der Versteigerung von 

Treibhausgasemissionszertifikaten durch Mitgliedstaaten im Rahmen des überarbeiteten EU-Emis-

sionshandelssystems1 um eine wirtschaftliche Tätigkeit im Sinne von Artikel 9 der MwSt-Richtlinie 

handelt und dass die Übertragung solcher Zertifikate als wirtschaftliche Tätigkeit anzusehen ist. 

 

Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass in Fällen, in denen eine Behörde als 

Verkäufer (Auktionator) in einer Versteigerung auftritt, die Tätigkeit aufgrund der Gefahr 

erheblicher Wettbewerbsverzerrungen unter Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 2 der MwSt-Richtlinie 

fällt und die Übertragung von Zertifikaten daher mehrwertsteuerpflichtig ist. 

 
1  Richtlinie 2009/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Änderung der 

Richtlinie 2003/87/EG zwecks Verbesserung und Ausweitung des Gemeinschaftssystems für den Handel mit 

Treibhausgasemissionszertifikaten (ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 63).  



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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5. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

5.6 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Artikel 44, 85, 86, 88 und 144 

Betreff: Einfuhr oder Wiedereinfuhr von Gegenständen, die außerhalb der 

EU be- oder verarbeitet wurden 

(Dokument taxud.d.1 (2010)131310 – Arbeitsunterlage Nr. 656) 

 

Der MwSt-Ausschuss bestätigt mit großer Mehrheit, dass bei der vorübergehenden Ausfuhr von 

Gegenständen zwecks Be- oder Verarbeitung außerhalb der EU und deren anschließender Wieder-

einfuhr zum Zeitpunkt dieser Wiedereinfuhr eine Berichtigung der Steuerbemessungsgrundlage 

gemäß Artikel 88 der MwSt-Richtlinie erfolgt. Bei der Berichtigung spielt es keine Rolle, ob die 

Gegenstände wieder in das Gebiet des Mitgliedstaats eingeführt werden, aus dem die vorüber-

gehende Ausfuhr erfolgt ist, oder in das Gebiet eines anderen Mitgliedstaats. Handelt es sich bei 

dem Empfänger der Dienstleistung jedoch um einen in der EU ansässigen Steuerpflichtigen, der die 

Mehrwertsteuer auf diese Leistung schuldet, wird ein etwaiger Wertzuwachs aufgrund der Kosten 

für die außerhalb der EU erfolgte Be- oder Verarbeitung gemäß Artikel 88 nicht in die Bemes-

sungsgrundlage bei der Wiedereinfuhr einbezogen. 

 

Gleichzeitig bestätigt der MwSt-Ausschuss fast einstimmig, dass weder Artikel 88 noch 

Artikel 144 als Grundlage dafür dienen können, Be- oder Verarbeitungen, die tatsächlich außerhalb 

der EU erfolgen, aber innerhalb der EU steuerbar sind, von der Steuer zu befreien. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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6. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

6.7 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Artikel 98 und Anhang III 

Betreff: Bestimmung des Begriffs „Bücher auf jeglichen physischen Trägern“ 

(Dokument taxud.c.1(2010)688984 – Arbeitsunterlage Nr. 677) 

 

Der MwSt-Ausschuss bestätigt einstimmig, dass der in Kategorie 6 des Anhangs III der 

MwSt-Richtlinie genannte Begriff „Bücher auf jeglichen physischen Trägern“ nach der Annahme 

der Richtlinie 2009/47/EG lediglich traditionelle auf Papier gedruckte Bücher umfasst sowie den 

Inhalt von Büchern auf physischen Trägern wie Kassetten, Disketten, CDs, DVDs, CD-ROMs, 

USB-Datensticks usw., der überwiegend denselben Informationsinhalt hat wie gedruckte Bücher. 

 

Der MwSt-Ausschuss bestätigt ebenfalls einstimmig, dass die Bereitstellung von Bücherinhalten in 

elektronischem Format, gewöhnlich als „E-Books“ bezeichnet (z.B. im PDF-Format), oder virtuelle 

Bücher, die von einer Webseite heruntergeladen werden müssen, um auf einem Computer, einem 

Laptop, einem Smartphone, einem E-Book-Lesegerät oder einem anderen Lesesystem angezeigt 

werden zu können, wie auch die Bereitstellung des Inhalts von Zeitungen und Zeitschriften zum 

Abruf aus dem Internet nicht in den Anwendungsbereich der Kategorie 6 des Anhangs III der 

MwSt-Richtlinie fallen. Die Bereitstellung sogenannter E-Books sowie die Bereitstellung des 

Inhalts von Zeitungen und Zeitschriften zum Abruf aus dem Internet gelten als auf elektronischem 

Wege erbrachte Dienstleistungen, auf die gemäß Artikel 98 Absatz 2 Unterabsatz 2 der 

MwSt-Richtlinie ermäßigte Mehrwertsteuersätze nicht anwendbar sind. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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6. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

6.4 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Artikel 44, 45, 50 und 56 

Betreff: Beförderungsleistungen / Vermietung von Beförderungsmitteln 

(Dokument taxud.c.1(2010)646769 – Arbeitsunterlage Nr. 671) 

 

Der MwSt-Ausschuss ist mit großer Mehrheit der Auffassung, dass in dem Fall, in dem ein 

Dienstleistungserbringer seinem Kunden ein Beförderungsmittel mit oder ohne ausreichendes 

Personal für dessen Betrieb zur Verfügung stellt, damit der Kunde eine Beförderungsdienstleistung 

durchführen kann, und der Dienstleistungserbringer keinerlei Verantwortung für die Durchführung 

der Beförderung an sich übernimmt, sondern lediglich dafür verantwortlich ist, das 

Beförderungsmittel zur Verfügung zu stellen, die erbrachte Dienstleistung als Vermietung eines 

Beförderungsmittels einzustufen ist. 

 

Der MwSt-Ausschuss ist mit großer Mehrheit der Auffassung, dass jedoch in dem Fall, in dem 

dem Kunden das Beförderungsmittel zusammen mit ausreichend Personal für dessen Betrieb zur 

Verfügung gestellt wird, vermutet wird, dass der Dienstleistungserbringer die Verantwortung für 

die Durchführung der Beförderung übernimmt und eine Beförderungsdienstleistung erbringt. Die 

Vermutung, dass die Dienstleistung eine Beförderungsdienstleistung ist, kann durch jegliche auf 

Fakten oder Gesetz gestützte Mittel widerlegt werden, um die tatsächliche Art der Dienstleistung 

festzustellen. 

 

Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass in dem Fall, in dem der Dienst-

leistungserbringer dem Kunden das Beförderungsmittel zur Verfügung stellt und darüber hinaus den 

Kunden oder jede andere von diesem benannte Person und/oder dessen bzw. deren Güter an einen 

bestimmten Ort befördert, die erbrachte Dienstleistung als Beförderungsdienstleistung (von 

Personen und/oder Gütern) einzustufen ist. Dies soll auch für den Fall gelten, in dem der 

Leistungserbringer das Beförderungsvorhaben vollumfänglich für seinen Kunden organisiert und 

plant, aber die Dienstleistungen, die Voraussetzungen dafür sind, dass er die Dienstleistung für den 

Kunden erbringen kann, in der Praxis ganz oder teilweise von Subunternehmern ausgeführt werden, 

die ihm diese Leistungen erbringen. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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6. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

6.1 Ursprung: Rumänien 

Referenzen: Artikel 2 und 9 

Betreff: Steuerliche Behandlung von regelmäßigen Immobilien-verkäufen 

(Dokument taxud.c.1(2010)645210 – Arbeitsunterlage Nr. 672) 

 

1. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass eine natürliche Person, die 

zum Zweck des regelmäßigen Verkaufs von in ihrem Besitz befindlichen Immobilien 

(Gebäuden oder Grundstücken) aktive Schritte zur Vermarktung dieser Immobilien 

unternimmt, indem sie sich ähnlicher Mittel bedient wie ein Erzeuger, Händler oder 

Dienstleistender im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz 2 der MwSt-Richtlinie, eine 

„wirtschaftliche Tätigkeit“ im Sinne dieses Artikels ausübt und folglich als 

mehrwertsteuerpflichtig anzusehen ist.  

 

2. Der MwSt-Ausschuss bestätigt mit großer Mehrheit, dass bei Immobilienverkäufen, die die 

bloße Ausübung des Eigentumsrechts durch seinen Inhaber darstellen, ohne dass er sich der 

Mittel gemäß Absatz 1 bedient, diese natürliche Person nicht als mehrwertsteuerpflichtig gilt, 

und die Lieferung ihrer Immobilie nicht der Mehrwertsteuer unterliegt, unabhängig davon, ob 

der Mitgliedstaat von der Möglichkeit gemäß Artikel 12 Absatz 1 der MwSt-Richtlinie 

Gebrauch gemacht hat. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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5. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

5.2 Ursprung: Kommission 

Referenz: Artikel 47 

Betreff: Orientierungshilfe zum Anwendungsbereich der Bestimmung für 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit Grundstücken 

(Dokument taxud.c.1(2011)319672 – Arbeitsunterlage Nr. 688) 

 

1. Der MwSt-Ausschuss vertritt fast einstimmig die Auffassung, dass für die Anwendung der 

MwSt-Richtlinie unter einem Grundstück Folgendes zu verstehen ist: 

 

a) ein bestimmter über- oder unterirdischer Teil der Erdoberfläche, an dem Eigentum und 

Besitz begründet werden kann; 

 

b) jedes mit oder in dem Boden über oder unter dem Meeresspiegel befestigte Gebäude 

oder jedes derartige Bauwerk, das nicht leicht abgebaut oder bewegt werden kann; 

 

c) jede Sache, die einen wesentlichen Bestandteil eines Gebäudes oder eines Bauwerks 

bildet, ohne die das Gebäude oder das Bauwerk unvollständig ist, wie zum Beispiel 

Türen, Fenster, Dächer, Treppenhäuser und Aufzüge; 

 

d) Sachen, Ausstattungsgegenstände oder Maschinen, die auf Dauer in einem Gebäude 

oder einem Bauwerk installiert sind, und die nicht bewegt werden können, ohne das 

Gebäude oder das Bauwerk zu zerstören oder zu verändern. 

 

2. Der MwSt-Ausschuss stellt einstimmig fest, dass nur Umsätze unter Artikel 47 der 

MwSt-Richtlinie fallen, die als Dienstleistungen einzustufen sind. Sofern bestimmte Rechte 

an Grundstücken oder dingliche Rechte gemäß Artikel 15 Absatz 2 der MwSt-Richtlinie als 

körperliche Gegenstände behandelt werden oder sofern die Übergabe von Bauleistungen 

gemäß Artikel 14 Absatz 3 der MwSt-Richtlinie als Lieferung von Gegenständen erachtet 

wird, ist Artikel 47 folglich nicht anwendbar. 

 

3. Nach einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses schließen Dienstleistungen im 

Zusammenhang mit einem Grundstück unter Artikel 47 der MwSt-Richtlinie nur solche 

Dienstleistungen ein, die in einem hinreichend direkten Zusammenhang mit dem Grundstück 

stehen. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 

149 

LEITLINIEN AUS DER 93. SITZUNG vom 1. Juli 2011 

DOKUMENT A – taxud.c.1(2012)400557 – 707 (2/5) 

 
 Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Ansicht, dass Dienstleistungen in den folgenden 

Fällen als in einem hinreichend direkten Zusammenhang mit einem Grundstück stehend 

anzusehen sind: 

 

a) wenn sie von einem Grundstück abgeleitet sind und das Grundstück einen wesentlichen 

Bestandteil der Dienstleistung darstellt und zentral und wesentlich für die erbrachte 

Dienstleistung ist; 

 

b) wenn sie für das Grundstück selbst erbracht werden oder auf das Grundstück selbst 

gerichtet sind, und deren Zweck in rechtlichen oder physischen Veränderungen an dem 

Grundstück besteht. 

 

4. Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Ansicht, dass insbesondere folgende Dienstleistun-

gen in den Anwendungsbereich des Artikels 47 fallen: 

 

a) Errichtung eines Gebäudes auf einem Grundstück sowie Bauleistungen und Abriss-

arbeiten an einem Gebäude oder Gebäudeteil; 

 

b) Vermessung und Begutachtung von Gefahr und Zustand von Grundstücken; 

 

c) Bewertung von Grundstücken, auch zu Versicherungszwecken, zur Ermittlung des 

Grundstückswerts als Sicherheit für ein Darlehen oder für die Bewertung von Gefahren 

und Schäden in Streitfällen; 

 

d) Zurverfügungstellung von Unterkünften in der Hotelbranche oder in Branchen mit 

ähnlicher Funktion, wie zum Beispiel in Ferienlagern oder auf einem als Campingplatz 

hergerichteten Gelände einschließlich Umwandlung von Teilzeitnutzungsrechten 

(Timesharing) und dergleichen für Aufenthalte an einem bestimmten Ort; 

 

e) Wartungs-, Renovierungs- und Reparaturarbeiten an einem Gebäude oder an 

Gebäudeteilen einschließlich Reinigung, Verlegen von Fliesen und Parkett sowie 

Tapezieren; 

 

f) Eigentumsverwaltung, mit Ausnahme von Portfolio Management in Zusammenhang mit 

Eigentumsanteilen an Grundstücken unter Absatz 7 Buchstabe d, die sich auf den 

Betrieb von Geschäfts-, Industrie- oder Wohnimmobilien durch oder für den Eigen-

tümer des Grundstücks bezieht; 

 

g) Vermittlungstätigkeiten beim Verkauf oder der Vermietung oder Verpachtung von 

Grundstücken sowie bei bestimmten Rechten an Grundstücken oder dinglichen 

Rechten, die als körperliche Gegenstände behandelt werden, mit Ausnahme der unter 

Absatz 7 Buchstabe b genannten Vermittlungsdienstleistungen. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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5. Darüber hinaus ist der MwSt-Ausschuss fast einstimmig der Ansicht, dass insbesondere 

folgende Dienstleistungen in den Anwendungsbereich des Artikels 47 fallen: 

 

a) Erstellung von Bauplänen für Gebäude oder Gebäudeteile für ein bestimmtes Grund-

stück ungeachtet der Tatsache, ob dieses Gebäude tatsächlich errichtet wird oder nicht; 

 

b) Bauaufsichtsmaßnahmen oder grundstücksbezogene Sicherheitsdienste, die vor Ort 

erbracht werden; 

 

c) Errichtung anderer auf Dauer angelegter Konstruktionen sowie Bauleistungen und 

Abrissarbeiten an anderen auf Dauer angelegten Konstruktionen wie Leitungen für Gas, 

Wasser, Abwasser und dergleichen; 

 

d) Wartungs-, Renovierungs- und Reparaturarbeiten an anderen auf Dauer angelegten 

Konstruktionen wie Leitungen für Gas, Wasser, Abwasser und dergleichen; 

 

e) Landbearbeitung einschließlich landwirtschaftliche Dienstleistungen wie Landbestel-

lung, Säen, Bewässerung und Düngung; 

 

f) Installation oder Montage von Maschinen oder Ausstattungsgegenständen, die damit als 

Grundstück gelten; 

 

g) Wartung und Reparatur sowie Kontrolle und Überwachung von Maschinen oder 

Ausstattungsgegenständen, die als Grundstück gelten; 

 

h) Juristische Dienstleistungen im Zusammenhang mit Grundstücksübertragungen oder der 

Übertragung von Rechten an Grundstücken sowie mit bestimmten Rechten an Grund-

stücken oder dinglichen Rechten, die als körperliche Gegenstände behandelt werden, 

beispielsweise die grundstücksbezogene Tätigkeit von Notaren, oder das Aufsetzen 

eines Vertrags über den Verkauf oder den Kauf eines Grundstücks, wenn die juristische 

Dienstleistung im Hinblick auf eine Grundstücksübertragung erfolgt, selbst wenn die 

zugrunde liegende Transaktion, die zur rechtlichen Veränderung an dem Grundstück 

führt, letztendlich nicht stattfindet. 

 

6. Der MwSt-Ausschuss ist ebenfalls mit großer Mehrheit der Ansicht, dass insbesondere 

folgende Dienstleistungen in den Anwendungsbereich des Artikels 47 fallen: 

 

a) Vermietung und Verpachtung von Grundstücken mit Ausnahme der unter Absatz 9 

genannten Dienstleistungen, einschließlich Lagerung von Gegenständen, wenn hierfür 

ein bestimmter Teil des Grundstückes der ausschließlichen Nutzung durch den Kunden 

gewidmet ist; 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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b) Gewährung und Übertragung sonstiger nicht unter Absatz 4 Buchstabe d und Buch-

stabe a dieses Absatzes aufgeführter Nutzungsrechte an Grundstücken und Teilen davon 

einschließlich der Erlaubnis, einen Teil eines Grundstücks zu nutzen, wie zum Beispiel 

die Gewährung von Fischereirechten und Jagdrechten oder die Zugangsberechtigung zu 

Warteräumen auf Flughäfen, oder die Nutzung von Infrastruktur, für die Maut gefordert 

wird, wie zum Beispiel von einer Brücke oder einem Tunnel. 

 

7. Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Ansicht, dass insbesondere folgende Dienst-

leistungen nicht in den Anwendungsbereich des Artikels 47 fallen: 

 

a) Erstellung von Bauplänen für Gebäude und Gebäudeteile, die keinem bestimmten 

Grundstück zugeordnet sind; 

 

b) Vermittlung der Beherbergung in einem Hotel oder Beherbergung in Branchen mit 

ähnlicher Funktion, wie zum Beispiel in Ferienlagern oder auf einem als Campingplatz 

hergerichteten Gelände durch einen Vermittler, der im Namen und für Rechnung eines 

Dritten handelt; 

 

c) Installation oder Montage, Wartung und Reparatur sowie Kontrolle und Überwachung 

von Maschinen oder Ausstattungsgegenständen, die kein fester Bestandteil des Grund-

stücks sind bzw. werden; 

 

d) Portfolio Management in Zusammenhang mit Eigentumsanteilen an Grundstücken; 

 

e) Juristische Dienstleistungen, mit Ausnahme der unter Absatz 5 Buchstabe h genannten 

Dienstleistungen, einschließlich Beratungsdienstleistungen betreffend die Vertrags-

bedingungen eines Grundstücksübertragungsvertrags, die Durchsetzung eines solchen 

Vertrags oder den Nachweis, dass ein solcher Vertrag besteht, sofern diese nicht speziell 

mit der Übertragung von Rechten an Grundstücken zusammenhängen. 

 

8. Darüber hinaus ist der MwSt-Ausschuss fast einstimmig der Ansicht, dass insbesondere 

folgende Dienstleistungen nicht in den Anwendungsbereich des Artikels 47 fallen: 

 

a) Lagerung von Gegenständen auf einem Grundstück, wenn dem Kunden kein bestimmter 

Teil des Grundstücks zur ausschließlichen Nutzung zur Verfügung steht; 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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b) Bereitstellung eines Standplatzes auf einem Messe- oder Ausstellungsgelände sowie 

ähnliche Dienstleistungen, die dem Aussteller die Darbietung seines Angebots ermög-

licht, wie die Aufmachung und Gestaltung des eigentlichen Standes, die Beförderung 

und Lagerung der Ausstellungsstücke, die Bereitstellung von Maschinen, die Verlegung 

von Kabeln, Versicherungen und die Bereitstellung von Werbematerial. 

 

9. Der MwSt-Ausschuss ist ebenfalls mit großer Mehrheit der Ansicht, dass insbesondere die 

Bereitstellung von Werbung, selbst wenn dies die Nutzung eines Grundstücks einschließt, 

nicht in den Anwendungsbereich des Artikels 47 fallen. 

 

10. Der MwSt-Ausschuss vertritt fast einstimmig die Auffassung, dass in dem Fall, in dem ein 

Dienstleistungserbringer seinem Kunden eine Vorrichtung, mit oder ohne Begleitpersonal, für 

deren Betrieb zur Verfügung stellt, damit der Kunde eine Arbeit im Zusammenhang mit 

einem Grundstück wie zum Beispiel gemäß Absatz 4 Buchstaben a bis c und e und Absatz 5 

Buchstaben c bis g durchführen kann, und der Dienstleistungserbringer keinerlei Verant-

wortung für die Durchführung dieser Arbeit übernimmt, sondern lediglich dafür verant-

wortlich ist, die Vorrichtung zur Verfügung zu stellen, die erbrachte Dienstleistung als 

Vermietung eines beweglichen körperlichen Gegenstandes einzustufen ist. 

 

 Jedoch ist der MwSt-Ausschuss fast einstimmig der Ansicht, dass wenn dem Kunden die 

Vorrichtung zusammen mit ausreichend Personal für deren Betrieb zur Verfügung gestellt 

wird, vermutet wird, dass der Dienstleistungserbringer die Verantwortung für die Durch-

führung der Arbeiten übernimmt und eine Arbeit im Zusammenhang mit einem Grundstück 

erbringt. Die Vermutung, dass die Dienstleistung eine Arbeit im Zusammenhang mit einem 

Grundstück ist, kann durch jegliche auf Fakten oder Gesetz gestützte Mittel widerlegt werden, 

um die tatsächliche Art der Dienstleistung festzustellen. 

 

11. Diese Leitlinien ersetzen die Leitlinien, die in der 16., 17., 23., 52., 60. und 83. Sitzung des 

MwSt-Ausschusses angenommen wurden, soweit diese den Ort der Dienstleistung betreffen. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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5. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

5.3 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Artikel 44 und 45 der MwSt-Richtlinie 

 Artikel 19 der MwSt-Durchführungsverordnung 

Betreff: Dienstleistungen, die zum privaten Gebrauch bestimmt sein könnten 

(Dokument taxud.c.1(2011)419903 – Arbeitsunterlage Nr. 691) 

 

Werden Dienstleistungen erbracht, die ihrer Art nach mit hoher Wahrscheinlichkeit für den privaten 

Gebrauch bestimmt sind, ist der MwSt-Ausschuss fast einstimmig der Auffassung, dass der Dienst-

leistungserbringer sich im Sinne von Artikel 19 Ansatz 2 der MwSt-Durchführungsverordnung 

nicht allein auf die von dem Dienstleistungsempfänger mitgeteilte individuelle MwSt-Identifika-

tionsnummer verlassen darf, sondern auch über ausreichende Informationen verfügen muss, die eine 

Verwendung der Dienstleistung für die unternehmerischen Zwecke dieses Dienstleistungs-

empfängers bestätigen. 

 

Wenn der Dienstleistungsempfänger außerhalb der Gemeinschaft ansässig ist und die erbrachten 

Dienstleistungen ihrer Art nach mit hoher Wahrscheinlichkeit für den privaten Gebrauch bestimmt 

sind, ist der MwSt-Ausschuss fast einstimmig der Auffassung, dass der Dienstleistungserbringer 

vom Dienstleistungsempfänger nicht nur die in Artikel 18 Absatz 3 der MwSt-Durch-

führungsverordnung genannten Informationen erlangen muss, sondern auch gemäß Artikel 19 

Absatz 1 der Verordnung über ausreichende Informationen verfügen muss, die bestätigen, dass die 

Dienstleistung nicht ausschließlich für Zwecke außerhalb des Unternehmens dieses Dienst-

leistungsempfängers verwendet wird. Hinsichtlich der in Artikel 59 der MwSt-Richtlinie auf-

geführten Dienstleistungen ist es hingegen nicht erforderlich, dass der Dienstleistungserbringer über 

derartige Informationen verfügt. 

 

Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass aus Gründen der Verhältnis-

mäßigkeit nicht vom Erbringer solcher Dienstleistungen verlangt werden darf, über Informationen 

zu verfügen, die über das hinausgehen, was notwendig ist, die beabsichtigte Verwendung der 

betreffenden Dienstleistungen zu bestätigen. 

 

Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass es dem Mitgliedstaat des Dienst-

leistungserbringers obliegt, zu bestimmen, über welche Informationen verfügt werden muss. In 

dieser Hinsicht ist eine Erklärung des Dienstleistungsempfängers in dem Vertrag oder auf einem 

Bestellformular, die bestätigt, dass die Dienstleistungen seinen unternehmerischen Zwecken dienen 

sollen, oder andere dies bestätigende Elemente, über die der Dienstleistungserbringer bereits 

verfügt, unter normalen Umständen als ausreichend anzusehen. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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Der MwSt-Ausschuss geht fast einstimmig davon aus, dass die betreffenden Dienstleistungen 

insbesondere Folgendes umfassen: 

 

a) Krankenhausbehandlungen und ärztliche Heilbehandlungen; 

 

b) von Zahnärzten und Zahntechnikern erbrachte Leistungen; 

 

c) persönliche und häusliche Pflegeleistungen; 

 

d) Dienstleistungen in Verbindung mit der Sozialfürsorge und sozialen Sicherheit; 

 

e) Dienstleistungen in Verbindung mit der Betreuung von Kindern und Jugendlichen; 

 

f) Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Schul- und Hochschulunterricht; 

 

g) privater Nachhilfeunterricht für Schüler oder Studierende; 

 

h) Dienstleistungen im Zusammenhang mit sportlicher Betätigung einschließlich der entgelt-

lichen Nutzung von Anlagen wie Turnhallen und ähnlichem; 

 

i) Wetten, Lotterien und sonstige Glücksspiele mit Geldeinsatz; 

 

j) Herunterladen von Filmen und Musik; 

 

k) digitalisierte Inhalte von Büchern, außer Fachliteratur; 

 

l) Abonnement von Online-Zeitungen und -Magazinen, außer Fachzeitungen und  

-Magazinen; 

 

m) Online-Nachrichten, Verkehrsinformationen und Wettervorhersagen; 

 

n) juristische Dienstleistungen in familiären und persönlichen Angelegenheiten; 

 

o) Beraterdienste, die sich auf Angelegenheiten der persönlichen Einkommensteuer und auf 

Sozialversicherungsfragen beziehen. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 

155 

LEITLINIEN AUS DER 93. SITZUNG vom 1. Juli 2011 

DOKUMENT C – taxud.c.1(2012)1410604 – 709 (1/1) 

 
5. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

5.1 Ursprung: Vereinigtes Königreich, Schweden 

Referenzen: Artikel 28, 44 und 45 

Betreff: Elektronische Dienstleistungen, die von Diensteanbietern über die 

Netze von Telekommunikationsanbietern erbracht werden 

(Dokument taxud.c.1(2011)441570 – Arbeitsunterlage Nr. 692)  

(Dokument taxud.c.1(2011)604319 – Arbeitsunterlage Nr. 692 Addendum (nur EN)) 

 

Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass es für die Bestimmung des Ortes 

einer elektronischen Dienstleistung, die an einen Endverbraucher online oder über ein anderes 

Telekommunikationsnetzwerk durch einen Anbieter elektronischer Dienste über einen Vermittler 

oder einen Dritten, der an der Dienstleistung beteiligt ist, erbracht wird, notwendig ist, den 

Erbringer der elektronischen Dienstleistung zu bestimmen. 

 

Wird eine elektronische Dienstleistung durch einen Vermittler oder einen Dritten, der an der 

Dienstleistung beteiligt ist, (Betreiber eines Telekommunikationsnetzwerkes oder ein anderer 

Diensteanbieter) erbracht, ist der MwSt-Ausschuss fast einstimmig der Auffassung, dass als 

Erbringer dieser Dienstleistung an den Endverbraucher anzusehen ist: 

 

a) der Vermittler, wenn dieser bei der Erbringung der elektronischen Dienstleistung im eigenen 

Namen aber für Rechnung des Anbieters elektronischer Dienste im Sinne von Artikel 28 der 

MwSt-Richtlinie auftritt; 

 

b) der Anbieter elektronischer Dienste, wenn der Vermittler bei der Erbringung der 

elektronischen Dienstleistung im Namen und für Rechnung des Anbieters elektronischer 

Dienste auftritt; 

 

c) der Dritte, der an der Dienstleistung beteiligt ist, wenn dieser bei der Erbringung der 

elektronischen Dienstleistung im eigenen Namen und für eigene Rechnung handelt. 

 

Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass bei der Erbringung elektronischer 

Dienstleistungen an Endverbraucher davon auszugehen ist, dass der Vermittler oder der Dritte, der 

an der Dienstleistung beteiligt ist, im eigenen Namen handelt, soweit im Verhältnis zum 

Endverbraucher nicht der Anbieter elektronischer Dienste ausdrücklich als Erbringer der 

elektronischen Dienstleistung angegeben ist. 

 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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5. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU  

5.6 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Artikel 85, 86, 143 und 144 der MwSt-Richtlinie 

 Artikel 23 der Richtlinie 2009/132/EG 

 Artikel 1 der Richtlinie 2006/79/EG 

Betreff: MwSt-Befreiung für Nebenkosten bei der Einfuhr von Waren in 

Kleinsendungen 

(Dokument taxud.c.1(2011)216053 – Arbeitsunterlage Nr. 686) 

 

Der Mehrwertsteuerausschuss bestätigt mit großer Mehrheit, dass die MwSt-Befreiung bei der 

Einfuhr von Waren in Kleinsendungen gemäß Artikel 1 der Richtlinie 2006/79/EG und Artikel 23 

der Richtlinie 2009/132/EG auch für Nebenleistungen gilt, für die die Ausgaben gemäß Artikel 86 

Absatz 1 Buchstabe b in die Steuerbemessungsgrundlage dieser Waren einbezogen sind. 

 

Der Mehrwertsteuerausschuss ist mit großer Mehrheit der Auffassung, dass Artikel 144 der 

MwSt-Richtlinie für die Erbringung von Nebenleistungen im Zusammenhang mit der Einfuhr von 

Waren gilt, die gemäß Artikel 2006/79/EG und Artikel 23 der Richtlinie 2009/132/EG von der 

Mehrwertsteuer befreit sind, wenn der Wert dieser Dienstleistungen gemäß Artikel 86 Absatz 1 

Buchstabe b der MwSt-Richtlinie in die Steuerbemessungsgrundlage einbezogen ist. 

 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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5. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

5.7 Ursprung: Lettland 

Referenz: Artikel 148 Buchstabe c 

Betreff: Anwendungsbereich der Steuerbefreiungen bei grenzüber-schrei-

tenden Beförderungen – Reparatur von Schiffen durch Unterauf-

tragnehmer 

(Dokument taxud.c.1(2011)474497 – Arbeitsunterlage Nr. 696) 

 

1. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass die Mehrwertsteuerbefreiung 

gemäß Artikel 148 Buchstabe c der MwSt-Richtlinie bei Reparaturdienstleistungen 

Anwendung findet, die ausschließlich auf i) auf hoher See im entgeltlichen Passagierverkehr 

eingesetzte Schiffe, ii) auf hoher See zur Ausübung einer Handelstätigkeit, für gewerbliche 

Zwecke oder zur Fischerei eingesetzte Schiffe, iii) als Bergungs- oder Rettungsschiffe auf See 

eingesetzte Schiffe, iv) zur Küstenfischerei eingesetzte Schiffe, in Situationen erbracht 

werden, in denen ein Hauptauftragnehmer eine Dienstleistung oder ein Paket von Dienst-

leistungen unmittelbar dem Reeder oder einer sonstigen nach geltendem Recht zum 

tatsächlichen Betrieb solcher Schiffe befugten Person (wie Charterer, Mieter) erbringt. 

 

2. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass die Befreiung gemäß 

Artikel 148 Buchstabe c der MwSt-Richtlinie nicht auf Dienstleistungen in Verbindung mit 

der Reparatur ausgedehnt werden kann, die auf einer voraus-gehenden Handelsstufe erbracht 

werden, insbesondere nicht auf Dienstleistungen eines Unterauftragnehmers, die dieser auf 

der Grundlage eines Vertrags zwischen dem Hauptauftragnehmer des Reeders (oder einer 

sonstigen nach geltendem Recht zum tatsächlichen Betrieb solcher Schiffe befugten Person) 

und seinen Unterauftragnehmern ausführt. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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6. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

6.6 Ursprung: Kommission 

Referenz: Artikel 2 

Betreff: Internationales Abkommen – „Second Line of Defense“ 

(Dokument taxud.c.1(2011)864736 – Arbeitsunterlage Nr. 705) 

 

Der MwSt-Ausschuss stellt fast einstimmig fest, dass unbeschadet des Artikels 351 des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union in Fällen, in denen ein internationales Abkommen 

eine Befreiung von der Mehrwertsteuer vorsieht, eine solche Befreiung im Rahmen des 

MwSt-Systems nur dann gewährt werden darf, wenn es dafür eine Rechtsgrundlage in der 

MwSt-Richtlinie gibt oder eine solche Grundlage durch das Verfahren gemäß Artikel 396 der 

MwSt-Richtlinie geschaffen wird. Sieht jedoch die MwSt-Richtlinie keine solche Grundlage vor, 

kann der Mitgliedstaat nach fast einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses außerhalb des 

MwSt-Systems einen Mechanismus zum Ausgleich der erhobenen Mehrwertsteuer vorsehen, sofern 

dieser Mechanismus mit den Grundprinzipien des Binnenmarktes in Einklang steht, den 

Vorschriften für staatliche Beihilfen entspricht und nicht zu einer Minderung der MwSt-Bemes-

sungsgrundlage führt, die für die Berechnung der MwSt-Eigenmittel herangezogen wird. 

 

Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass es für die Beurteilung der Frage, ob 

eine Befreiung von der Mehrwertsteuer vorliegt, unerheblich ist, wer den steuerbaren Umsatz 

finanziert. So muss insbesondere die Tatsache, dass die betreffenden Umsätze aus Regierungs-

mitteln von EU-Mitgliedstaaten oder von Drittländern beglichen werden, unberücksichtigt bleiben. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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DOKUMENT B – taxud.c.1(2012)73142 – 715 (1/1) 

 
6. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

6.2 Ursprung: Litauen 

Referenz: Artikel 132 Absatz 1 Buchstaben b und c 

Betreff: Steuerbefreiung für Heilbehandlungen im Bereich der Human-

medizin, die im Rahmen der Ausübung der ärztlichen und arzt-

ähnlichen Berufe durchgeführt werden – Mehrwertsteuerliche 

Behandlung von Leistungen der plastischen Chirurgie – verschoben 

von der 93. Sitzung 

(Dokument taxud.c.1(2011)407293 – Arbeitsunterlage Nr. 690) 

 

Der MwSt-Ausschuss ist mit großer Mehrheit der Auffassung, dass es für die Gewährung der 

Steuerbefreiung gemäß Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe c der MwSt-Richtlinie für Eingriffe der 

plastischen Chirurgie nicht ausreicht, dass der Eingriff von einem qualifizierten Arzt vorgenommen 

wird. 

 

Der MwSt-Ausschuss bestätigt mit großer Mehrheit, dass der Eingriff nur dann als ärztliche 

Heilbehandlung im Sinne von Artikel 132 Absatz 1 Buchstaben b und c der MwSt-Richtlinie gilt, 

wenn er eine therapeutische Zielsetzung hat, die als notwenig erachtet wird zur Vorbeugung, 

Behandlung und Heilung von Krankheiten, auch psychischer Art, oder anderer Gesundheits-

störungen. Eingriffe zu rein kosmetischen Zwecken gelten nach Auffassung einer großen Mehr-

heit des MwSt-Ausschusses nicht als ärztliche Heilbehandlungen. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 94. SITZUNG vom 19. Oktober 2011 

DOKUMENT C – taxud.c.1(2012)243615 – 716 (1/1) 

 
6. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

6.4 Ursprung: Dänemark 

Referenzen: Artikel 168, 178 und 201 

Betreff: Abzug der von Stellvertretern entrichteten Einfuhrmehrwertsteuer – 

verschoben von der 93. Sitzung 

(Dokument taxud.c.1(2011)545815 – Arbeitsunterlage Nr. 700) 

 

Der MwSt-Ausschuss bestätigt fast einstimmig, dass ein Steuerpflichtiger, der gemäß Artikel 201 

der MwSt-Richtlinie die Einfuhrmehrwertsteuer schuldet, nicht zu deren Abzug berechtigt ist, wenn 

die beiden folgenden Voraussetzungen vorliegen: 

 

(1) er erlangt nicht das Recht, als Eigentümer über die Gegenstände zu verfügen; 

 

(2) es besteht kein direkter und unmittelbarer Zusammenhang zwischen den Kosten der 

Gegenstände und seiner wirtschaftlichen Tätigkeit. 

 

Das ist selbst dann der Fall, wenn dieser Steuerpflichtige ein Dokument besitzt, das den Voraus-

setzungen für die Ausübung des Vorsteuerabzugsrechts gemäß Artikel 178 Buchstabe e dieser 

Richtlinie gerecht wird. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Leitlinie keinen Rückschluss auf Situationen zulässt, in 

denen die Einfuhr mit der Lieferung von Gegenständen im Sinne von Artikel 14 Absatz 2 Buch-

stabe c der MwSt-Richtlinie in Zusammenhang steht. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 94. SITZUNG vom 19. Oktober 2011 

DOKUMENT D – taxud.c.1(2012)641164 – 726 (1/1) 

 
6. FRAGEN ZUR ANWENDUNG VON MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

6.5 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Artikel 62, 63, 65, 67, 220, 262-271 

Betreff: Zusammenfassende Meldungen im Zusammenhang mit Voraus-

zahlungen – von der 93. Sitzung vertagt 

(Dokument taxud.c.1(2011)475454 – Arbeitsunterlage Nr. 698) 

 

1. In Bezug auf die Abgabe zusammenfassender Meldungen bestätigt der MwSt-Ausschuss fast 

einstimmig, dass bei der Festlegung, wann ein Steueranspruch für mehrwertsteuerbefreite 

Lieferungen von Waren in einen anderen Mitgliedstaat gemäß den Bedingungen in 

Artikel 138 der MwSt-Richtlinie entsteht, Artikel 67 der MwSt-Richtlinie eine besondere 

Bestimmung darstellt, die im Zusammenhang mit Artikel 28d Absatz 4 der Sechsten 

MwSt-Richtlinie zu betrachten ist.  

 

 Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass ein Steuerpflichtiger, der eine 

vollständige oder partielle Vorauszahlung im Zusammenhang mit von ihm gemäß den 

Bedingungen in Artikel 138 der MwSt-Richtlinie mehrwertsteuerfrei gelieferten Waren erhält, 

nicht verpflichtet ist, eine zusammenfassende Meldung gemäß den Artikeln 262-271 der 

MwSt-Richtlinie abzugeben, um den Erhalt dieser Zahlung zu melden. 

 

 Zudem ist der MwSt-Ausschuss fast einstimmig der Auffassung, dass ein Steuerpflichtiger, 

der eine Rechnung über eine vollständige oder partielle Vorauszahlung im Zusammenhang 

mit einer nach Artikel 138 von der Steuer befreiten Lieferung von Waren ausstellt, bevor er 

diese Lieferung tätigt, nicht verpflichtet ist, eine zusammenfassende Meldung gemäß den 

Artikeln 262-271 der MwSt-Richtlinie abzugeben, um die Ausstellung dieser Rechnung zu 

melden. 

 

2. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass ein Steuerpflichtiger, der eine 

vollständige oder partielle Vorauszahlung im Zusammenhang mit von ihm zu erbringenden 

Dienstleistungen erhält, für die die Steuer nach Artikel 196 der MwSt-Richtlinie vom 

Leistungsempfänger geschuldet wird, verpflichtet ist, eine zusammenfassende Meldung 

gemäß den Artikeln 262-271 der MwSt-Richtlinie abzugeben, um den Erhalt dieser Zahlung 

zu melden. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 96. SITZUNG vom 26. März 2012 

DOKUMENT A – taxud.c.1(2012)905196 – 728 (1/1) 

 
5. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

5.3 Ursprung: Belgien 

Referenz: Artikel 146 Absatz 1 Buchstabe c 

Betreff: Lieferungen von Gegenständen an zugelassene humanitäre Organi-

sationen in einem Mitgliedstaat zur späteren Ausfuhr aus einem 

anderen Mitgliedstaat 

(Dokument taxud.c.1(2012)104912 – Arbeitsunterlage Nr. 721) 

 

Der MwSt-Ausschuss bestätigt einstimmig, dass im Sinne von Artikel 146 Absatz 1 Buchstabe c 

der MwSt-Richtlinie mit einer „zugelassenen Körperschaft“ eine von einem Mitgliedstaat für ihre 

Tätigkeit auf humanitärem, karikativem oder erzieherischem Gebiet anerkannte Körperschaft 

gemeint ist. 

 

Nach einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses muss eine zugelassene Körperschaft in 

dem Mitgliedstaat für MwSt-Zwecke registriert sein, in dem sie innergemeinschaftliche Erwerbe 

von Gegenständen bewirkt, die den in Artikel 3 Absatz 2 der MwSt-Richtlinie festgelegten 

Schwellenwert überschreiten, oder in dem sie die allgemeine Regelung nach Artikel 2 Absatz 1 

Buchstabe b Ziffer i) der Richtlinie anwendet. 

 

Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass 

 

(1) die Lieferung von Gegenständen an eine im Mitgliedstaat des innergemeinschaftlichen 

Erwerbs für MwSt-Zwecke registrierte zugelassene Körperschaft im Hinblick darauf, dass die 

Gegenstände später im Rahmen der Tätigkeit dieser Körperschaft auf humanitärem, 

karikativem oder erzieherischem Gebiet nach Orten außerhalb der EU ausgeführt werden, 

gemäß Artikel 138 der MwSt-Richtlinie von der Steuer befreit ist; 

 

(2) die Lieferung von Gegenständen an eine im Mitgliedstaat des innergemeinschaftlichen 

Erwerbs nicht für MwSt-Zwecke registrierte zugelassene Körperschaft im Hinblick darauf, 

dass die Gegenstände später im Rahmen der Tätigkeit dieser Körperschaft auf humanitärem, 

karikativem oder erzieherischem Gebiet nach Orten außerhalb der EU ausgeführt werden, 

gemäß Artikel 146 Absatz 1 Buchstabe c der MwSt-Richtlinie entweder unmittelbar von der 

Steuer befreit ist oder, falls der Mitgliedstaat, von dem aus die Gegenstände versandt oder 

befördert werden, von der Möglichkeit nach Artikel 146 Absatz 2 der MwSt-Richtlinie 

Gebrauch gemacht hat, im Wege einer MwSt-Erstattung. 

 

Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass der Lieferer für eine Steuerfreiheit 

der Lieferung von Gegenständen an eine nicht für MwSt-Zwecke registrierte zugelassene 

Körperschaft einen Nachweis der zugelassenen Körperschaft über ihren Status sowie den 

Bestimmungsort und die Verwendung der Gegenstände benötigt. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 96. SITZUNG vom 26. März 2012 

DOKUMENT B – taxud.c.1(2012)916513 – 729 (1/1) 

 
5. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

5.4 Ursprung: Italien 

Referenzen:  Artikel 148 Buchstaben c, d, f und g 

Betreff: Mehrwertsteuerliche Behandlung von Dienstleistungen, die dem 

unmittelbaren Bedarf von Schiffen, Luftfahrzeugen und ihrer 

Ladung dienen, im Anschluss an die Änderungen der Regelung für 

den Ort der Dienstleistung 

(Dokument taxud.c.1(2012)161447 – Arbeitsunterlage Nr. 724) 

 

Der MwSt-Ausschuss bestätigt einstimmig, dass bei nach Artikel 148 Buchstaben c, d, f und g von 

der Steuer befreiten Dienstleistungen, die unter die allgemeine Vorschrift des Artikels 44 der 

MwSt-Richtlinie fallen, als Ort der Dienstleistung der Ort gilt, an dem der Dienstleistungs-

empfänger ansässig ist, unabhängig davon, an welchem Ort der Dienstleistungserbringer ansässig 

ist oder wo die Dienstleistung tatsächlich erbracht wird. Werden solche Dienstleistungen jedoch 

einem außerhalb der Europäischen Union ansässigen Steuerpflichtigen erbracht, aber im Gebiet 

eines Mitgliedstaats tatsächlich genutzt oder ausgewertet, oder werden sie einem im Gebiet eines 

Mitgliedstaats ansässigen Steuerpflichtigen erbracht, aber außerhalb der Europäischen Union 

tatsächlich genutzt oder ausgewertet, gilt nach einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses 

als Ort der Erbringung der Dienstleistungen der Ort, an dem die tatsächliche Nutzung und 

Auswertung erfolgt, wenn der betreffende Mitgliedstaat von der Möglichkeit nach Artikel 59a der 

MwSt-Richtlinie Gebrauch gemacht hat. 

 

Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass nur die Behörden des Mitgliedstaats, in 

dem die Dienstleistungen gemäß der anwendbaren Vorschriften hinsichtlich des Ortes der 

Dienstleistung als dort erbracht erachtet werden, beurteilen können, ob die Voraussetzungen für die 

Gewährung der Steuerbefreiung nach Artikel 148 Buchstaben c, d, f und g der MwSt-Richtlinie 

erfüllt sind. Wird von der Möglichkeit nach Artikel 59a Buchstabe b der MwSt-Richtlinie Gebrauch 

gemacht, sind die Behörden des Mitgliedstaats zuständig, in dem die Dienstleistungen tatsächlich 

genutzt und ausgewertet werden. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 96. SITZUNG vom 26. März 2012 

DOKUMENT C – taxud.c.1(2013)1579242 – 759 (1/1) 

 
5. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

5.1 Ursprung: Belgien 

Referenz: Artikel 9 Absatz 1 

Betreff: Auslegung des Begriffs der wirtschaftlichen Tätigkeit 

(Dokument taxud.c.1(2012)74855 – Arbeitsunterlage Nr. 718)  

 

Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass eine Leistung nur dann der 

Mehrwertsteuer unterliegt, wenn es einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Lieferung 

von Gegenständen oder den erbrachten Dienstleistungen und dem erhaltenen Entgelt im Sinne von 

Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a und c der MwSt-Richtlinie gibt.  

 

Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Ansicht, dass 

 

(1) es für die Erfüllung dieser Voraussetzung nicht notwendig ist, dass das Entgelt den 

Verkehrswert der Leistung widerspiegelt oder die Kosten zur Durchführung der Leistung 

abdecken muss; 

 

(2) diese Voraussetzung nicht notwendigerweise bedeutet, dass eine Tätigkeit, die überwiegend 

aber nicht ausschließlich durch generelle – nicht unmittelbar mit den ausgeführten Leistungen 

im Zusammenhang stehende – Zuschüsse finanziert wird, immer als nicht mehrwertsteuerbar 

anzusehen ist. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 97. SITZUNG vom 7. September 2012 

DOKUMENT A – taxud.c.1(2012)1453230 – 743 (1/2) 

 
5. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

5.2 Ursprung: Deutschland 

Referenzen: Artikel 28, 44, 45, 53 und 54 

Betreff: Verkauf von Eintrittskarten für Sportveranstaltungen durch einen 

Vermittler, der in eigenem Namen und für eigene Rechnung handelt 

(Dokument taxud.c.1(2012)905726 – Arbeitsunterlage Nr. 737)  

 

1. Der MwSt-Ausschuss bestätigt einstimmig, dass für Eintrittskarten, die Zugang zu einer 

Veranstaltung auf dem Gebiet der Kultur, der Künste, des Sports, der Wissenschaft, des 

Unterrichts, der Unterhaltung oder zu ähnlichen Veranstaltungen verschaffen und die durch 

einen im Namen und für Rechnung des Veranstalters handelnden Vermittler vertrieben 

werden, für mehrwertsteuerliche Zwecke Folgendes gilt: 

 

i) Der Veranstalter erbringt eine Dienstleistung, die aus der Verschaffung des Rechts auf 

Zugang zu der Veranstaltung durch den Verkauf der Eintrittskarte an den Erwerber 

besteht; hierbei ist der Leistungsort gemäß den Artikeln 53 und 54 der MwSt-Richtlinie 

der Ort, an dem die Veranstaltung tatsächlich stattfindet; 

 

ii) der Vermittler erbringt dem Veranstalter eine Vermittlungsdienstleistung; hierbei wird 

der Ort der Dienstleistung gemäß Artikel 44 der MwSt-Richtlinie bestimmt.  

 

2. Werden solche Eintrittskarten durch einen Vermittler vertrieben, der im eigenen Namen, aber 

für Rechnung des Veranstalters handelt, gilt nach einstimmiger Auffassung des MwSt-Aus-

schusses für mehrwertsteuerliche Zwecke Folgendes: 

 

i) Der Veranstalter erbringt dem Vermittler eine Dienstleistung, die aus der Verschaffung 

des Rechts auf Zugang zu der Veranstaltung besteht; hierbei ist der Leistungsort gemäß 

Artikel 53 der MwSt-Richtlinie der Ort, an dem die Veranstaltung tatsächlich statt-

findet; 

 

ii) der Vermittler erbringt gemäß Artikel 28 der MwSt-Richtlinie eine Dienstleistung, die 

aus der Verschaffung des Rechts auf Zugang zu der Veranstaltung durch den Verkauf 

der Eintrittskarte an den Erwerber besteht; hierbei ist der Leistungsort gemäß den 

Artikeln 53 und 54 der MwSt-Richtlinie der Ort, an dem die Veranstaltung tatsächlich 

stattfindet.  

 

3. Werden solche Eintrittskarten durch einen für eigene Rechnung oder im eigenen Namen und 

für eigene Rechnung handelnden Dritten vertrieben, der nicht der Veranstalter ist, gilt nach 

einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses, dass der Dritte durch den Verkauf dieser 

Eintrittskarten eine Dienstleistung erbringt, die darin besteht, das Recht auf den Zugang zu 

der Veranstaltung zu verschaffen; Leistungsort ist in diesem Fall gemäß den Artikeln 53 und 

54 der MwSt-Richtlinie der Ort, an dem die Veranstaltung tatsächlich stattfindet. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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4. Der MwSt-Ausschuss vertritt einstimmig die Auffassung, dass der Verkauf von Eintritts-

karten über das Internet oder ein elektronisches Netz, unabhängig davon, ob sie direkt vom 

Veranstalter verkauft oder durch einen Vermittler oder einen anderen Dritten vertrieben 

werden, nicht als elektronisch erbrachte Dienstleistung im Sinne von Artikel 58 der 

MwSt-Richtlinie gilt. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 97. SITZUNG vom 7. September 2012 

DOKUMENT B – taxud.c.1(2013)1512595 – 744 (1/1) 

 
5. FRAGEN ZUR ANWENDUNG VON MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

5.3. Ursprung: Frankreich 

Referenzen: Artikel 44, 53 und 54 

Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe i 

Betreff: Ort der Besteuerung und Befreiung von Dienstleistungen auf dem 

Gebiet des Unterrichts und der Aus- bzw. Fortbildung 

(Dokument taxud.c.1(2012)970429 – Arbeitsunterlage Nr. 738) 

 

1. Der MwSt-Ausschuss bestätigt fast einstimmig, dass die Erbringung von Leistungen auf dem 

Gebiet des Unterrichts und der Aus- bzw. Fortbildung durch einen Lehrer über das Internet 

oder ein elektronisches Netzwerk, d. h. über einen Remote Link, unter Artikel 44 der MwSt-

Richtlinie fällt, wenn die Leistungen Steuerpflichtigen (B2B) erbracht werden, und unter 

Artikel 54 der MwSt-Richtlinie, wenn sie Nichtsteuerpflichtigen (B2C) erbracht werden. 

 

 Wenn die Leistungen Nichtsteuerpflichtigen erbracht werden, gilt als der Ort, an dem die 

Schulungsmaßnahmen tatsächlich stattfinden, der Ort, an dem der Lehrer ansässig ist, sofern 

der Lehrer nicht nachweislich seine Dienste von einem anderen Ort aus erbringt als dem, an 

dem er den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit oder eine feste Niederlassung hat. In 

letzterem Fall gilt als der Ort, an dem die Schulungsmaßnahmen stattfinden, das Land, von 

dem aus die Leistungen tatsächlich erbracht werden. 

 

2. Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass der Mitgliedstaat, in dem sich 

gemäß Artikel 44, 53 oder 54 der MwSt-Richtlinie der Ort einer Dienstleistung auf dem 

Gebiet der Aus- oder Fortbildung oder des Unterrichts befindet, derjenige ist, der die 

Bedingungen für die Anwendung der in Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe i der MwSt-Richt-

linie vorgesehenen Steuerbefreiung festlegt. 

 

 Ist der Dienstleister nicht in dem Mitgliedstaat ansässig, in dem die Leistung der Besteuerung 

unterliegt, findet die Steuerbefreiung insoweit Anwendung, als der Dienstleister die von 

diesem Mitgliedstaat festgelegten Bedingungen erfüllt. Derjenige, der gegenüber dem Fiskus 

die Mehrwertsteuer schuldet, weist mit Fakten oder rechtlichen Mitteln nach, dass die 

Bedingungen für eine Befreiung der Dienstleistung von der Mehrwertsteuer im Erbringungs-

mitgliedstaat erfüllt sind.  

 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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5. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

5.6 Ursprung: Polen 

Referenz: Artikel 16 

Betreff: Bereitstellung von Nahrungsmitteln für Bedürftige 

(Dokument taxud.c.1(2012)831197 – Arbeitsunterlage Nr. 735) 

 

Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass die unentgeltliche Bereitstellung von 

Nahrungsmitteln für Bedürftige durch einen Steuerpflichtigen als Lieferung von Gegenständen 

gegen Entgelt gemäß Artikel 16 Absatz 1 der MwSt-Richtlinie zu behandeln ist, es sei denn, eine 

solche Spende erfüllt die von dem Mitgliedstaat festgelegten Voraussetzungen für Geschenke von 

geringem Wert im Sinne von Artikel 16 Absatz 2 der MwSt-Richtlinie. 

 

Der MwSt-Ausschuss ist ebenfalls einstimmig der Auffassung, dass in dem Fall, in dem eine 

solche Spende als Lieferung von Gegenständen gegen Entgelt anzusehen ist, die Steuerbemessungs-

grundlage der Einkaufspreis für die gespendeten (oder gleichartige) Gegenstände (oder mangels 

eines Einkaufspreises ihr Selbstkostenpreis) ist, und zwar berichtigt unter Berücksichtigung des 

Zustands der Gegenstände zum Zeitpunkt der Spende, wie dies in Artikel 74 der MwSt-Richtlinie 

vorgesehen ist. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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5. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

5.3 Ursprung: Belgien 

Referenzen: Artikel 38 und 39 

Betreff: Begriff des steuerpflichtigen Wiederverkäufers 

(Dokument taxud.c.1(2013)141524 – Arbeitsunterlage Nr. 757) 

 

Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass ein Steuerpflichtiger als steuerpflichtiger 

Wiederverkäufer im Sinne von Artikel 38 Absatz 2 der MwSt-Richtlinie anzusehen ist, wenn seine 

Tätigkeit darin besteht, genau das gleiche Erzeugnis (gemäß Artikel 38 Absatz 2 der MwSt-

Richtlinie) zu verkaufen wie zuvor von ihm erworben, ohne dass eine Umwandlung oder ein 

Eigenverbrauch erfolgt ist, es sei denn, der Eigenverbrauch ist zu vernachlässigen. 

 

Bewirkt die Tätigkeit des Steuerpflichtigen, dass ein in Artikel 38 Absatz 2 der MwSt-Richtlinie 

genanntes Erzeugnis verbraucht wird, um ein anderes in dieser Vorschrift genanntes Erzeugnis 

herzustellen, kann der Steuerpflichtige nach einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses für 

den Verkauf des hergestellten Erzeugnisses nicht als steuerpflichtiger Wiederverkäufer angesehen 

werden; in diesem Fall ist der Ort der Lieferung nach einstimmiger Auffassung des MwSt-

Ausschusses gemäß Artikel 39 der MwSt-Richtlinie zu bestimmen. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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5. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU  

 

5.5 Ursprung: Belgien 

Referenzen: Artikel 151 der MwSt-Richtlinie 

 Artikel 51 der MwSt-Durchführungsverordnung 

Betreff: Fragen betreffend die Steuerbefreiung und ihre Anwendung 

(Dokument taxud.c.1(2013)59183 – Arbeitsunterlage Nr. 755) 

 

1.  Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass beim Erwerb von 

Gegenständen oder der Inanspruchnahme von Dienstleistungen durch den Hauptsitz einer 

internationalen Einrichtung oder durch einen unselbständigen Teil einer solchen Einrichtung, 

gemäß Artikel 51 Absatz 2 der MwSt-Durchführungsverordnung nur die Behörden des 

Aufnahmemitgliedstaats der internationalen Einrichtung befugt sind, die Bescheinigung über 

die Befreiung von der Mehrwertsteuer mit einem Dienststempelabdruck zu versehen, 

unabhängig davon, wo die Nutzung der bezogenen Gegenstände oder Dienstleistungen 

erfolgt. 

 

 Erwirbt jedoch ein selbständiger Teil einer internationalen Einrichtung, der sich in einem 

anderen Mitgliedstaat als dem Aufnahmemitgliedstaat der internationalen Einrichtung 

befindet, für den Eigenbedarf oder zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben auf 

unmittelbarem Weg Gegenstände oder Dienstleistungen, so sind nach fast einstimmiger 

Auffassung des MwSt-Ausschusses für das Abstempeln der Bescheinigung über die 

Befreiung von der Mehrwertsteuer die Behörden des Mitgliedstaats zuständig, in dem dieser 

selbständige Teil seinen Sitz hat. 

 

 Der MwSt-Ausschuss ist mit einer großen Mehrheit der Auffassung, dass im Hinblick auf 

die Anwendung der Steuerbefreiung nach Artikel 151 Absatz 1 der MwSt-Richtlinie ein Teil 

einer internationalen Einrichtung nur dann als selbständig anzusehen ist, wenn er über eigenes 

Personal und über die finanziellen und materiellen Mittel verfügt, durch die er in die Lage 

versetzt wird, seinen Aufgaben und Pflichten eigenständig nachzukommen. 

 

2.  Legt ein Empfänger von Gegenständen oder Dienstleistungen, die nach Artikel 151 Absatz 1 

der MwSt-Richtlinie von der Steuer befreit sind, seinem Aufnahme-mitgliedstaat eine 

Bescheinigung über die Befreiung von der Mehrwertsteuer nach Artikel 51 Absatz 2 der 

MwSt-Durchführungsverordnung zum Abstempeln vor, ist der MwSt-Ausschuss fast ein-

stimmig der Auffassung, dass der betroffene Mitgliedstaat dem Empfänger seine Ent-

scheidung über die Genehmigung oder Ablehnung der Validierung innerhalb eines Zeitraums 

von höchstens drei Monaten ab dem Tag, an dem die vollständig ausgefüllte Bescheinigung 

dem Aufnahmemitgliedstaat zum Abstempeln vorgelegt wurde, mitteilen muss. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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3.  Ist der Empfänger von Gegenständen oder Dienstleistungen zunächst nicht in der Lage, eine 

Bescheinigung über die Befreiung von Steuern auf die Lieferung von Gegenständen oder 

Dienstleistungen, die gemäß Artikel 151 Absatz 1 der MwSt-Richtlinie von der Mehrwert-

steuer befreit sind und bei denen die direkte Befreiung angewandt wird, vorzulegen, ist der 

MwSt-Ausschuss fast einstimmig der Auffassung, dass, soweit keine andere Befreiung 

anwendbar ist, der Lieferant von Gegenständen oder der Dienstleistungserbringer verpflichtet 

ist, die Mehrwertsteuer für diese Lieferung oder Dienstleistung abzuführen; sobald jedoch die 

ordnungsgemäß ausgefüllte Bescheinigung dem Lieferanten oder Dienstleistungserbringer 

vom Empfänger vorgelegt wird, ist der Lieferant oder Dienstleistungserbringer berechtigt, die 

erforderlichen Anpassungen im Rahmen der in den gesetzlichen Vorschriften des 

betreffenden Mitgliedstaats festgelegten allgemeinen Grenzen und Bedingungen für die 

Korrektur oder Änderung von Rechnungen vorzunehmen. 

 

 Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass der betreffende Mitgliedstaat 

zur Vermeidung ungerechtfertigter Vorteile die Anpassungen durch den Lieferanten oder 

Dienstleistungserbringer davon abhängig machen kann, dass die Steuer dem Empfänger der 

Gegenstände oder Dienstleistungen erstattet worden ist.  

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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5. FRAGE ZUR ANWENDUNG DER MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN DER EU 

 

5.6 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Artikel 9 Absatz 1 und Artikel 13 

 Anhang I 

Betreff: Status internationaler Einrichtungen, die wirtschaftliche Tätigkeiten 

ausüben 

(Dokument taxud.c.1(2013)56116 – Arbeitsunterlage Nr. 754) 

 

1. Der MwSt-Ausschuss bestätigt fast einstimmig, dass der Begriff einer Einrichtung des 

öffentlichen Rechts nach Artikel 13 der MwSt-Richtlinie auch Einrichtungen umfasst, die 

durch eine internationale Vereinbarung oder Übereinkunft oder durch eine bestehende 

internationale Einrichtung gegründet wurden, sofern es sich bei der neu gegründeten Ein-

richtung um eine Einrichtung des internationalen öffentlichen Rechts handelt. 

 

 Zur Einstufung einer Einrichtung als Einrichtung des internationalen öffentlichen Rechts 

spielt es nach fast einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses keine Rolle, ob es sich 

bei der Einrichtung um eine internationale Einrichtung handelt, die vom Aufnahmemit-

gliedstaat nach Artikel 151 Absatz 1 Buchstabe b der MwSt-Richtlinie als solche anerkannt 

wurde. 

 

2. Der MwSt-Ausschuss vertritt fast einstimmig die Auffassung, dass eine Einrichtung des 

internationalen öffentlichen Rechts, die nach einer eigens für sie geltenden rechtlichen 

Regelung (welche in der Regel auf der internationalen Vereinbarung oder Übereinkunft 

beruht, durch die die Einrichtung gegründet wurde oder aus dieser Vereinbarung oder 

Übereinkunft abgeleitet ist) Tätigkeiten ausübt oder Umsätze bewirkt, bei denen sie nicht 

unter den gleichen rechtlichen Bedingungen handelt wie private Wirtschaftsbeteiligte, gemäß 

Artikel 13 Absatz 1 der MwSt-Richtlinie als im Rahmen der öffentlichen Gewalt handelnde 

Einrichtung anzusehen ist. 

 

3. Nach fast einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses gilt eine Einrichtung des 

internationalen öffentlichen Rechts, die wirtschaftlichen Tätigkeiten nachgeht, bei denen sie 

im Rahmen der öffentlichen Gewalt handelt, gemäß Artikel 13 Absatz 1 der MwSt-Richtlinie 

als nichtsteuerpflichtig, es sei denn,  

 

• die Einstufung als Nichtsteuerpflichtiger würde zu größeren Wettbewerbsverzerrungen 

führen; 

• es handelt sich um Tätigkeiten gemäß Anhang I der MwSt-Richtlinie, sofern der 

Umfang dieser Tätigkeiten nicht unbedeutend ist. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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4. Übt eine Einrichtung des internationalen öffentlichen Rechts von der Steuer befreite Tätig-

keiten aus, bei denen sie nicht im Rahmen der öffentlichen Gewalt handelt, so kann nach fast 

einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses gemäß Artikel 13 Absatz 2 der MwSt-

Richtlinie dennoch davon ausgegangen werden, dass sie diese Tätigkeiten im Rahmen der 

öffentlichen Gewalt ausübt. 

 

5. Nach fast einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses hängt die Einstufung einzelner 

Tätigkeiten oder Umsätze einer Einrichtung des internationalen öffentlichen Rechts von den 

Umständen ab, wobei diese von dem Mitgliedstaat zu beurteilen sind, in dem sich der Ort der 

Lieferung der Gegenstände oder der Erbringung der Dienstleistung befindet. 

 

 

 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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5. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU  

 

5.9 Ursprung: Vereinigtes Königreich und Griechenland 

Referenz: Artikel 148 Buchstaben e und f 

Betreff: Rechtssache C-33/11, A Oy 

(Dokument taxud.c.1(2013)98712 – Arbeitsunterlage Nr. 758) 

 

auch unter Berücksichtigung der Diskussionen anlässlich der 100. Sitzung: 

 

4.6 Ursprung: Kommission 

Referenz: Artikel 148 

Betreff: Folgebetrachtung der Rechtssache C-33/11, A Oy 

(Dokument taxud.c.1(2014)204931 – Arbeitsunterlage Nr. 788) 

 

1. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass die Steuerbefreiung gemäß 

Artikel 148 Buchstabe f der MwSt-Richtlinie für die Lieferung eines Luftfahrzeugs an einen 

Steuerpflichtigen anzuwenden ist, wenn das Luftfahrzeug von dem Steuerpflichtigen für die 

ausschließliche Nutzung durch eine oder mehrere Luftfahrtgesellschaften, die hauptsächlich 

im entgeltlichen internationalen Verkehr tätig sind, erworben wurde. 

 

 Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass diese Steuerbefreiung auch 

beim anschließenden Verkauf des Luftfahrzeugs durch den Steuerpflichtigen, der es 

ursprünglich erworben hat, anzuwenden ist, sofern das Luftfahrzeug weiterhin ausschließlich 

durch Luftfahrtgesellschaften genutzt wird, die hauptsächlich im entgeltlichen internationalen 

Verkehr tätig sind. 

 

 In jedem Fall ist der MwSt-Ausschuss jedoch fast einstimmig der Auffassung, dass unter 

keinen Umständen Lieferungen auf einer früheren Handelsstufe unter die Steuerbefreiung 

fallen, die der Lieferung an den Steuerpflichtigen vorangehen, welcher das Luftfahrzeug mit 

der Absicht erwirbt, es einer oder mehreren Luftfahrtgesellschaften, die hauptsächlich im 

entgeltlichen internationalen Verkehr tätig sind, zur ausschließlichen Nutzung zu überlassen. 

 

 Zudem ist der MwSt-Ausschuss fast einstimmig der Auffassung, dass die Steuerbefreiung 

auf die Vercharterung und Vermietung eines Luftfahrzeugs anzuwenden ist, wenn eine oder 

mehrere Luftfahrtgesellschaften, die hauptsächlich im entgeltlichen internationalen Verkehr 

tätig sind, Empfänger dieser Dienst-leistungen sind, oder wenn der Empfänger einer oder 

mehreren solcher Luftfahrtgesellschaften das Luftfahrzeug zur ausschließlichen Nutzung 

überlässt.  

 

 Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass diese Steuerbefreiung auch 

auf Umbau, Reparatur und Wartung des obengenannten Luftfahrzeugs sowie auf die 

Lieferung, Vermietung, Reparatur und Wartung von Gegenständen, die in dieses Luftfahrzeug 

eingebaut sind oder seinem Betrieb dienen, anzuwenden ist.  

 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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2. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass die Steuerbefreiung gemäß 

Artikel 148 Buchstabe e der MwSt-Richtlinie, die sich auf Lieferungen von Gegenständen zur 

Versorgung von Luftfahrzeugen bezieht, auch anzuwenden ist, wenn es sich um ein 

Luftfahrzeug eines Steuerpflichtigen handelt, der i) Luftfahrtgesellschaften, die hauptsächlich 

im entgeltlichen internationalen Verkehr tätig sind, die ausschließliche Nutzung des 

Luftfahrzeugs gestattet und ii) das Luftfahrzeug mit der Absicht erworben hat, diese 

ausschließliche Nutzung zu gestatten. Der MwSt-Ausschuss ist jedoch fast einstimmig der 

Auffassung, dass die Steuerbefreiung nur auf direkte Lieferungen von Gegenständen an die 

Luftfahrt-gesellschaft, die das Luftfahrzeug betreibt, anzuwenden ist und nicht auf 

Lieferungen, die auf einer vorausgehenden Handelsstufe erfolgen. 

 

3. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass die Steuerbefreiung gemäß 

Artikel 148 Buchstaben e und f der MwSt-Richtlinie nur angewendet werden kann, wenn das 

Luftfahrzeug von der Luftfahrtgesellschaft, die hauptsächlich im entgeltlichen internationalen 

Verkehr tätig ist, ausschließlich für ihre gewerblichen Tätigkeiten verwendet wird. Wird das 

Luftfahrzeug gemeinsam mit anderen Nutzern verwendet, die nicht hauptsächlich im 

entgeltlichen internationalen Verkehr tätige Luftfahrtgesellschaften sind, oder wird es für 

andere Zwecke als die gewerblichen Tätigkeiten der Luftfahrtgesellschaft verwendet, ist der 

MwSt-Ausschuss fast einstimmig der Auffassung, dass die Steuerbefreiung zu verweigern 

ist. 

 

 Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass ungeachtet jeglicher 

gemeinsamer Nutzung eines Luftfahrzeugs die Steuerbefreiung gemäß Artikel 148 

Buchstabe e auch dann anzuwenden ist, wenn Gegenstände zur Versorgung des Luftfahrzeugs 

unmittelbar an die Luftfahrtgesellschaft, die hauptsächlich im entgeltlichen internationalen 

Verkehr tätig ist, zur ausschließlichen Verwendung für deren gewerbliche Tätigkeiten 

geliefert werden. 

 

4. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass eine Luftfahrt-gesellschaft, 

die hauptsächlich im entgeltlichen internationalen Verkehr tätig ist, das Luftfahrzeug nicht 

ausschließlich für gewerbliche Tätigkeiten nutzt, und die Steuerbefreiung zu verweigern ist, 

wenn der Eigentümer des Luftfahrzeugs oder eine mit ihm verbundene Person das Recht hat, 

die Nutzung des Luftfahrzeugs für sich zu beanspruchen, es sei denn, es gibt einen klaren 

geschäftsüblichen Nachweis dafür, dass eine solche Nutzung auf der gleichen Grundlage 

gewährt wird wie jedem anderen Kunden der Luftfahrtgesellschaft. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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4. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

4.5 Ursprung: Rumänien 

Referenzen: Artikel 65 und 90 

Betreff: Mehrwertsteuerliche Behandlung des Kaufs von Flugtickets 

(Dokument taxud.c.1(2013)1798047 – Arbeitsunterlage Nr. 774) 

 

1. Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass die von einem Kunden bei der 

Buchung eines Flugscheins geleistete Zahlung als eine Anzahlung im Sinne des Artikels 65 

der MwSt-Richtlinie gilt, auf die zu dem Zeitpunkt Mehrwertsteuer fällig wird, zu dem die 

Luftverkehrsgesellschaft die Zahlung erhält. Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der 

Auffassung, dass diese Qualifizierung nicht dadurch beeinflusst wird, dass dem Kunden die 

Möglichkeit eingeräumt wird, die Buchung zu annullieren oder das Datum oder die 

Reiseroute zu ändern. 

 

2. Zahlt ein Kunde den Preis des Flugscheins, tritt den Flug jedoch nicht an, ohne die Buchung 

zu annullieren, so ist der MwSt-Ausschuss einstimmig der Auffassung, dass der vom Kunden 

gezahlte und von der Luftverkehrsgesellschaft zurückbehaltene Preis nicht als einbehaltene 

Anzahlung zum Ausgleich eines Verlusts eingestuft werden kann, sondern als Gegenleistung 

für eine von der Luftverkehrsgesellschaft erbrachte Dienstleistung anzusehen ist, die als 

solche mehrwertsteuerpflichtig ist. 

 

3. Erstattet die Luftverkehrsgesellschaft dem Kunden den Preis des Flugscheins ganz oder 

teilweise aufgrund einer Stornierung oder einer Änderung der ursprünglichen Buchung, so 

stellt der MwSt-Ausschuss fast einstimmig fest, dass die Steuerbemessungsgrundlage gemäß 

Artikel 90 Absatz 1 der MwSt-Richtlinie zu vermindern ist. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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DOKUMENT B – taxud.c.1(2014)137905 – 782 (1/1) 

 

4. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

4.2 Ursprung: Lettland und Deutschland 

Referenz: Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe d 

Betreff: Interpretation der Begriffe „Blut“ und „Menschliche Organe“ 

(Dokument taxud.c.1(2013)1678440 – Arbeitsunterlage Nr. 771) 

 

Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass die Lieferung von „Blut“ nach 

Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe d der MwSt-Richtlinie neben der Lieferung von Vollblut auch die 

Lieferung einzelner Blutbestandteile wie Blutplasma oder Blutzellen menschlichen Ursprungs 

umfasst. 

 

Der MwSt-Ausschuss ist jedoch fast einstimmig der Auffassung, dass die Lieferung von „Blut“ 

und dementsprechend die in Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe d der MwSt-Richtlinie vorgesehene 

Steuerbefreiung nicht für die Lieferung von Erzeugnissen aus menschlichem Blut, die durch das 

Vermischen verschiedener Blutbestandteile bzw. durch das Vermischen von Blutbestandteilen mit 

anderen Stoffen gewonnen werden, und nicht für die Lieferung von synthetischen Produkten gilt, 

wie z. B. Plasmaprodukte, die aus Mischungen von menschlichem Blutplasma hergestellt werden 

(z. B. Albumin und Immunglobulinen). 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 100. SITZUNG vom 24.-25. Februar 2013 

DOKUMENT A – taxud.c.1(2014)986483 – 797 (1/1) 

 
3. NEUE RECHTSVORSCHRIFTEN – FRAGEN ZUR UMSETZUNG VON VOR 

KURZEM VERABSCHIEDETEN MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

3.2 Ursprung: Kommission 

Referenz: Artikel 2 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1042/2013 des 

Rates 

Betreff: Übergangsmaßnahmen zu den Vorschriften des Ortes der Dienst-

leistung für Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehdienst-

leistungen und elektronisch erbrachte Dienstleistungen 

(Dokument taxud.c.1(2014)325214 – Arbeitsunterlage Nr. 795) 

 

Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass im Fall von Anzahlungen, die vor 

dem 1. Januar 2015 geleistet werden, der Steueranspruch für Telekommunikations-, Rundfunk- und 

Fernsehdienstleistungen sowie elektronisch erbrachte Dienstleistungen durch einen in der 

Europäischen Union ansässigen Dienstleistungserbringer an einen Nichtsteuerpflichtigen, der in der 

Europäischen Union ansässig ist, seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort hat, 

gemäß Artikel 65 der MwSt-Richtlinie zum Zeitpunkt der Vereinnahmung entsprechend dem 

vereinnahmten Betrag in dem Mitgliedstaat entsteht, in dem der Dienstleistungserbringer ansässig 

ist. 

 

Wird vor dem 1. Januar 2015 eine Anzahlung geleistet und tritt der Steuertatbestand für die 

betreffende Dienstleistung am oder nach dem 1. Januar 2015 ein, ist der MwSt-Ausschuss fast 

einstimmig der Auffassung, dass gemäß Artikel 2 Buchstabe b der Durchführungsverordnung (EU) 

Nr. 1042/2013 des Rates, der Steueranspruch in dem Mitgliedstaat entsteht, in dem der 

Dienstleistungsempfänger ansässig ist, seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort 

hat, jedoch mit Ausnahme von Anzahlungen, die bereits vor dem 1. Januar 2015 geleistet worden 

sind, vorausgesetzt, dass solche Anzahlungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts-praxis des 

Dienstleistungserbringers erfolgt sind. 

 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 100. SITZUNG vom 24.-25. Februar 2014 

DOKUMENT B – taxud.c.1(2014)1870542 – 798 (1/1) 

 
4. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU  

 

4.5 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Artikel 30 und 33 sowie 143 Absatz 1 Buchstabe b der MwSt-

Richtlinie 

 Artikel 23 der Richtlinie 2009/132/EG 

Betreff: In der MwSt-Richtlinie vorgesehene Steuerbefreiungen für 

Kleinsendungen 

(Dokument taxud.c.1(2014)205292 – Arbeitsunterlage Nr. 787) 

 

Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass gemäß Artikel 33 Absatz 2 der 

MwSt-Richtlinie zwei gesonderte Steuertatbestände entstehen, wenn Gegenstände in kommerziellen 

Sendungen von einem Drittgebiet oder Drittland aus an Privatpersonen veräußert und versandt 

werden und diese Gegenstände vom Lieferanten in einen anderen Mitgliedstaat als den der 

endgültigen Bestimmung eingeführt und dann in den Bestimmungsmitgliedstaat befördert oder 

versandt werden.  

 

Der MwSt-Ausschuss ist mit einer großen Mehrheit der Auffassung, dass Gegenstände, die im 

Rahmen des Versandhandels von einem Drittgebiet oder Drittland aus an eine Privatperson versandt 

oder befördert werden, für die Anwendung von Artikel 33 Absatz 2 der MwSt-Richtlinie 

unabhängig von den Bedingungen des von der Privatperson eingegangenen Vertrages aus 

mehrwertsteuerlicher Sicht als vom Lieferanten eingeführt gelten. 

 

Der MwSt-Ausschuss ist außerdem fast einstimmig der Auffassung, dass die Einfuhr von 

Gegenständen gemäß Artikel 30 der MwSt-Richtlinie, die unter den Bedingungen von Titel IV der 

Richtlinie 2009/132/EG des Rates für die Steuerbefreiung von Kleinsendungen infrage kommen 

kann, den ersten Steuertatbestand darstellt.  

 

Des Weiteren ist der MwSt-Ausschuss fast einstimmig der Auffassung, dass die Lieferung dieser 

Gegenstände aus dem Einfuhrmitgliedstaat in den Bestimmungsmitgliedstaat gemäß Artikel 33 

Absatz 2 der MwSt-Richtlinie den zweiten Steuertatbestand darstellt. 

 

Der MwSt-Ausschuss ist schließlich fast einstimmig der Auffassung, dass die Steuerbefreiung 

nach Artikel 23 der Richtlinie 2009/132/EG für die Einfuhr von Kleinsendungen nicht auf den 

zweiten Steuertatbestand, also die Lieferung von Gegenständen innerhalb der EU, ausgedehnt 

werden kann.  

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 100. SITZUNG vom 24.-25. Februar 2014 

DOKUMENT D – taxud.c.1(2014)2716782 – 803 (1/2) 

 
4. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

4.6 Ursprung: Kommission 

Referenz: Artikel 148 

Betreff: Folgebetrachtung der Rechtssache C-33/11, A Oy 

(Dokument taxud.c.1(2014)204931 – Arbeitsunterlage Nr. 788) 

 

1. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass die Steuerbefreiung nach 

Artikel 148 Buchstabe c der MwSt-Richtlinie auf die Lieferung eines Schiffes an einen 

Steuerpflichtigen anwendbar ist, der dieses Schiff erwirbt, um es einem anderen 

Steuerpflichtigen zur Ausübung einer Handelstätigkeit auf hoher See zu überlassen; dies gilt 

jedoch nur, wenn der Erwerb zur unverzüglichen Vermietung dieses Schiffes erfolgt.  

 

 Diese Steuerbefreiung ist nach fast einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses auch 

auf den anschließenden Verkauf des Schiffes durch den Steuerpflichtigen, der das Schiff 

erworben hat, anwendbar, sofern das Schiff weiterhin der ausschließlichen Nutzung durch 

einen Steuerpflichtigen für eine Handelstätigkeit auf hoher See dient. 

 

 Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass diese Steuerbefreiung unter 

keinen Umständen auf Lieferungen anwendbar ist, die auf einer Handelsstufe erfolgen, die der 

Lieferung an den Steuerpflichtigen, der das Schiff im Hinblick auf seine unmittelbare 

Vermietung erwirbt, vorausgeht. 

 

 Des Weiteren ist der MwSt-Ausschuss fast einstimmig der Auffassung, dass die 

Steuerbefreiung nur dann auf die Vercharterung und Vermietung eines Schiffes anwendbar 

ist, wenn der Empfänger dieser Dienstleistungen das Schiff selbst zur Ausübung einer 

Handelstätigkeit auf hoher See nutzt, nicht aber, wenn der Empfänger anderen 

Steuerpflichtigen das Schiff zur Ausübung einer solchen Tätigkeit überlässt.  

 

 Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass diese Steuerbefreiung auch 

auf Umbau, Reparatur und Wartung des Schiffes sowie Lieferung, Vermietung, Reparatur und 

Wartung von Gegenständen, die in das Schiff eingebaut sind oder die seinem Betrieb dienen, 

anwendbar ist, sofern die Bedingungen hinsichtlich der Anwendung der Steuerbefreiung auf 

Erwerb oder Vercharterung und Vermietung erfüllt sind. 

 

2. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass die Steuerbefreiung nach 

Artikel 148 Buchstabe a der MwSt-Richtlinie, der Lieferungen von Gegenständen zur 

Versorgung von Schiffen betrifft, auch in Bezug auf das Schiff eines Steuerpflichtigen 

anwendbar ist, (i) der einem Steuerpflichtigen dieses zur ausschließlichen Nutzung zur 

Ausübung einer Handelstätigkeit auf hoher See überlässt, (ii) der das Schiff im Hinblick auf 

die Überlassung für eine solche ausschließliche Nutzung erworben hat und (iii) insofern der 

Erwerb zur unverzüglichen Vermietung dieses Schiffes erfolgt. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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 Der MwSt-Ausschuss ist jedoch fast einstimmig der Auffassung, dass die Steuerbefreiung 

nur auf die unmittelbare Lieferung von Gegenständen an den Steuerpflichtigen, der das Schiff 

betreibt, anwendbar ist, nicht aber auf Lieferungen, die auf einer vorausgehenden 

Handelsstufe erfolgen. 

 

 Der MwSt-Ausschuss ist auch fast einstimmig der Auffassung, dass die Steuerbefreiung nach 

Artikel 148 Buchstabe a nicht auf Lieferungen anwendbar ist, die nicht an den 

Schiffsbetreiber, sondern einen anderen Steuerpflichtigen erbracht werden, der an Bord des 

Schiffes wirtschaftliche Tätigkeiten ausübt. 

 

3. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass die Steuerbefreiungen nach 

Artikel 148 Buchstaben a und c der MwSt-Richtlinie nur dann anwendbar sind, wenn das 

Schiff von dem steuerpflichtigen Schiffsbetreiber ausschließlich für seine Handelstätigkeit 

genutzt wird. Bei einer geteilten Nutzung des Schiffes, bei der die anderen Nutzer es nicht 

ausschließlich für ihre Handelstätigkeit nutzen, oder bei der Nutzung des Schiffes für andere 

Zwecke als die Handelstätigkeit des Steuerpflichtigen ist eine Steuerbefreiung nach fast 

einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses unzulässig. 

 

 Unabhängig von einer etwaigen geteilten Nutzung des Schiffes ist der MwSt-Ausschuss fast 

einstimmig der Auffassung, dass die Steuerbefreiung nach Artikel 148 Buchstabe a der 

MwSt-Richtlinie dennoch anwendbar ist, wenn dem Steuerpflichtigen, der das Schiff zur 

Ausübung einer Handelstätigkeit auf hoher See nutzt, Gegenstände zur Versorgung des 

Schiffes unmittelbar geliefert werden. 

 

4. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass in Fällen, in denen ein 

Steuerpflichtiger ein Schiff nicht ausschließlich zur Ausübung seiner Handelstätigkeit auf 

hoher See nutzt, die Steuerbefreiung unzulässig ist, wenn der Eigentümer des Schiffes oder 

eine mit ihm verbundene Person das Recht hat, das Schiff selbst zu nutzen, es sei denn, eine 

solche Nutzung erfolgt erwiesenermaßen auf derselben Geschäftsgrundlage wie bei jedem 

anderen Kunden des Steuerpflichtigen. 

 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 101. SITZUNG vom 20. Oktober 2014 

DOKUMENT A – taxud.c.1(2014)4583592 – 821 (1/1) 

 
4. FRAGEN BETREFFEND DIE ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER 

EU  

 

4.7. Ursprung: Kommission 

Referenz: Artikel 59 Buchstabe c 

Betreff: Flugsicherungsdienste durch Eurocontrol 

(Dokument taxud.c.1(2014)2573330 – Arbeitsunterlage Nr. 809) 

 

Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass Flugsicherungsdienste in Form von 

Diensten in den Bereichen Luftverkehr, Kommunikation, Navigation, Überwachung, Flugwetter 

und Luftfahrtinformationen, die als Gesamtdienstleistung nationaler Flugsicherungsdienstleister an 

außerhalb der Europäischen Union ansässige Nichtsteuerpflichtige oder Nichtsteuerpflichtige mit 

Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort außerhalb der Europäischen Union erbracht werden 

und die Eurocontrol im Namen dieser Dienstleister in Rechnung stellt, nicht in den 

Anwendungsbereich des Artikels 59 Buchstabe c der MwSt-Richtlinie fallen.  

 

Folglich ist der MwSt-Ausschuss einstimmig der Auffassung, dass der Ort solcher Dienstleistungen 

gemäß der allgemeinen Vorschrift in Artikel 45 der MwSt-Richtlinie bestimmt wird. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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DOKUMENT B – taxud.c.1(2014)4704598 – 823 (1/1) 

 
4. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

4.1 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Artikel 369j der Richtlinie 2006/112/EG sowie Artikel 8 Absatz 1 

Buchstabe e der Richtlinie 2008/9/EG 

Betreff: Erstattung der Mehrwertsteuer bei Steuerpflichtigen, die für die 

KEA registriert sind 

(Dokument taxud.c.1(2014)2761330 – Arbeitsunterlage Nr. 816) 

 

Ungeachtet des Artikels 8 Absatz 1 Buchstabe e der MwSt-Erstattungsrichtlinie und unbeschadet 

des Artikels 369j Absatz 2 der MwSt-Richtlinie ist der MwSt-Ausschuss einstimmig der 

Auffassung, dass – da das Recht auf Vorsteuerabzug ein Grundrecht von Steuerpflichtigen sowie 

ein Grundprinzip des Mehrwertsteuersystems der EU ist – ein in der EU, nicht aber im Mitgliedstaat 

des Verbrauchs ansässiger Steuerpflichtiger, der Telekommunikationsdienstleistungen, Rundfunk- 

und Fernsehdienstleistungen oder elektronische Dienstleistungen im Mitgliedstaat des Verbrauchs 

erbringt (nachstehend „der Steuerpflichtige“), für die er gemäß der Sonderregelung des 

Artikels 369b der MwSt-Richtlinie registriert ist, gemäß der MwSt-Erstattungsrichtlinie Anspruch 

auf Erstattung der abzugsfähigen Mehrwertsteuer hat, die im Mitgliedstaat des Verbrauchs anfällt.  

 

Im Hinblick auf die oben beschriebene Situation ist der MwSt-Ausschuss einstimmig der 

Auffassung, dass der Steuerpflichtige das entsprechende Kästchen im MwSt-Erstattungs-antrag 

ankreuzen muss, um zu bestätigen, keine Dienstleistungen im Mitgliedstaat des Verbrauchs erbracht 

zu haben, und dass der Anspruch des Steuerpflichtigen, von diesem Mitgliedstaat gemäß der MwSt-

Erstattungsrichtlinie eine Erstattung zu erhalten, davon nicht berührt wird.  

 

Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass es dem Steuerpflichtigen zwecks 

Klärung seiner besonderen Situation erlaubt sein sollte, im leeren Feld (sofern vorhanden) 

desselben MwSt-Erstattungsantrags anzugeben, dass er für die KEA registriert ist.  

 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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DOKUMENT C – taxud.c.1(2015)46844 – 824 (1/1) 

 
4. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

4.13 Ursprung: Deutschland 

Referenz: Artikel 11 

Betreff: Rechtssachen C-85/11, Kommission/Irland und C-480/10, 

Kommission/Schweden 

(Dokument taxud.c.1(2014)2773566 – Arbeitsunterlage Nr. 813) 

 

Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass zwar Artikel 11 der MwSt-

Richtlinie nicht ausschließt, dass Nichtsteuerpflichtige in eine Mehrwertsteuergruppe einbezogen 

werden können, Mitgliedstaaten, die diese Möglichkeit einräumen, aber nicht verpflichtet sind, 

Nichtsteuerpflichtige als Mitglieder einer Mehrwertsteuergruppe zuzulassen, sondern die 

Anwendung der Mehrwertsteuergruppenregelung durch den Ausschluss dieser Personen von der 

Mitgliedschaft beschränken können, solange der Neutralitätsgrundsatz beachtet wird. 

 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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4. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

4.11 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Artikel 143 Absatz 1 Buchstabe g und Artikel 151 Absatz 1 Buch-

stabe b 

Betreff: Steuerbefreiung für die Mitglieder eines ERIC 

(Dokument taxud.c.1(2014)1252433 – Arbeitsunterlage Nr. 800) 

 

1. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass die Lieferung von 

Gegenständen oder die Erbringung von Dienstleistungen an das Mitglied eines ERIC nur dann 

gemäß Artikel 143 Absatz 1 Buchstabe g und Artikel 151 Absatz 1 Buchstabe b der MwSt-

Richtlinie von der Steuer befreit werden kann, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

 

a) Die Satzung des ERIC sieht vor, dass dessen Mitglieder, so wie in Artikel 9 Absatz 1 

der Verordnung (EG) Nr. 723/2009 des Rates vom 25. Juni 2009 über den gemein-

schaftlichen Rechtsrahmen für ein Konsortium für eine europäische Forschungs-

infrastruktur (ERIC) definiert, die dem ERIC gewährte Steuerbefreiung in Anspruch 

nehmen können; 

 

b) der Erwerb von Gegenständen oder Dienstleistungen durch die Mitglieder entspricht 

den in der Satzung des ERIC festgelegten Grenzen und Bedingungen; 

 

c) die von den Mitgliedern erworbenen Gegenstände oder Dienstleistungen müssen für die 

Erfüllung der dem ERIC zugewiesenen Ziele erforderlich sein und dürfen nur der 

Ausführung der Aufgaben dienen, die den Zweck des ERIC darstellen;  

 

d) die Nutzung bzw. Inanspruchnahme dieser Gegenstände oder Dienstleistungen wird 

nicht mit anderen Einrichtungen geteilt und dient nicht anderen Aufgaben als denen, die 

den Zweck des ERIC darstellen.  

 

 Zudem können nach fast einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses im Hinblick auf 

die korrekte und einfache Anwendung dieser Befreiungen gemäß Artikel 131 der MwSt-

Richtlinie nur Gegenstände oder Dienstleistungen, die unmittelbar zur ausschließlichen 

Nutzung für die Erfüllung der den Zweck des ERIC bildenden Aufgaben erworben bzw. in 

Anspruch genommen und keiner weiteren Ver- bzw. Bearbeitung unterzogen wurden, von der 

Mehrwertsteuer befreit werden.  

 

2. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass die öffentlichen 

Körperschaften oder die privatrechtlichen Körperschaften, die im öffentlichen Auftrag tätig 

werden, durch die sich Mitgliedstaaten, assoziierte Länder und Drittländer gemäß Artikel 9 

Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 723/2009 des Rates vertreten lassen können („vertretende 

Körperschaften“), nicht als Mitglieder des ERIC zu betrachten sind. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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 Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass für Gegenstände oder 

Dienstleistungen, die von diesen vertretenden Körperschaften erworben werden, eine 

Steuerbefreiung gemäß Artikel 143 Absatz 1 Buchstabe g und Artikel 151 Absatz 1 

Buchstabe b der MwSt-Richtlinie selbst dann nicht zu gewähren ist, wenn der Erwerb erfolgt, 

um die Gegenstände oder Dienstleistungen als Sachleistung an das ERIC weiterzugeben. 

 

 Nach fast einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses ist eine Steuerbefreiung nur 

dann möglich, wenn die einer vertretenden Körperschaft gelieferten Gegenstände oder 

erbrachten Dienstleistungen von dieser Körperschaft im Namen und für Rechnung des ERIC 

erworben werden. 

 

3.  Erwirbt das Mitglied eines ERIC in einem anderen Mitgliedstaat als demjenigen, in dem das 

ERIC ansässig ist, Gegenstände oder Dienstleistungen, und erfüllt der Umsatz alle Voraus-

setzungen für die Gewährung einer Steuerbefreiung nach Artikel 143 Absatz 1 Buchstabe g 

oder Artikel 151 Absatz 1 Buchstabe b der MwSt-Richtlinie gemäß Absatz 1 dieser Leitlinien, 

so ist nach fast einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses in der Bescheinigung über 

die Steuerbefreiung anzugeben, dass die Gegenstände oder Dienstleistungen von dem 

Mitglied ausschließlich für den Zweck des ERIC erworben werden.  



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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4. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

4.5 Ursprung: Frankreich 

Referenzen: Artikel 17, 21, 38, 39, 140 und 143 

Betreff: Vorschriften für die Behandlung einer Gasbeförderung innerhalb 

der Europäischen Union ohne Eigentumsübertragung 

(Dokument taxud.c.1(2014)3186700 – Arbeitsunterlage Nr. 817) 

 

1. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass die ohne Eigentums-

übertragung erfolgende Versendung oder Beförderung von Gas über ein Erdgasnetz im Gebiet 

der Gemeinschaft oder jedes an ein solches Netz angeschlossene Netz, die Lieferung von 

Elektrizität oder die Lieferung von Wärme oder Kälte über Wärme- oder Kältenetze in einen 

Mitgliedstaat über die Gebiete anderer Mitgliedstaaten nicht als Verbringung im Sinne von 

Artikel 17 Absatz 1 der MwSt-Richtlinie gilt, wenn die Versendung oder Beförderung für die 

Zwecke eines Umsatzes nach Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe d der MwSt-Richtlinie erfolgt. 

 

2. Sind die vorstehenden Bedingungen erfüllt, wird die Versendung oder Beförderung dieser 

Gegenstände nach fast einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses nicht als Lieferung 

von Gegenständen gegen Entgelt behandelt und muss daher nicht den Anmelde- und 

Registrierungspflichten entsprechen, die für nach Artikel 138 Absatz 2 Buchstabe c der 

MwSt-Richtlinie von der Steuer befreite Lieferungen von Gegenständen und für innergemein-

schaftliche Erwerbe von Gegenständen nach Artikel 21 der MwSt-Richtlinie gelten. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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4. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

4.2. Ursprung: Kommission 

Referenzen: Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe c sowie die Artikel 28, 46, 58 und 306-

310 der MwSt-Richtlinie 

 Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe u und Artikel 31 der MwSt-Durch-

führungsverordnung 

Betreff: Behandlung von online erbrachten Dienstleistungen von Reisebüros 

an Endverbraucher 

(Dokument taxud.c.1(2014)2806510 – Arbeitsunterlage Nr. 814)  

 

In Bezug auf die Sonderregelung für Reisebüros gemäß den Artikeln 306 bis 310 der MwSt-

Richtlinie ist der MwSt-Ausschuss mit großer Mehrheit der Auffassung, dass von im eigenen 

Namen handelnden Reisebüros für Steuerpflichtige oder Nichtsteuerpflichtige bewirkte Umsätze 

nur dann unter die Sonderregelung fallen, wenn das Reisebüro den Sitz seiner wirtschaftlichen 

Tätigkeit in der Europäischen Union hat oder in der Europäischen Union über eine feste 

Niederlassung verfügt, von wo aus es die betreffenden Dienstleistungen erbracht hat.  



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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4. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

4.4 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Artikel 26 und 45-59b 

Betreff: Ort der Erbringung von Dienstleistungen, die aus der Verwendung 

eines dem Unternehmen zugeordneten Gegenstands für den privaten 

Bedarf des Personals bestehen 

(Dokument taxud.c.1(2014)3211789 – Arbeitsunterlage Nr. 818) 

 

auch unter Berücksichtigung der Diskussionen anlässlich der 100. Sitzung: 

 

4.1 Ursprung: Luxemburg 

Referenzen: Artikel 2, 26, 45 und 56 

Betreff: Verwendung eines dem Unternehmen zugeordneten Gegenstands für 

den privaten Bedarf des Personals 

(Dokument taxud.c.1(2014)61098 – Arbeitsunterlage Nr. 792)  

 

1. Der MwSt-Ausschuss ist mit großer Mehrheit der Auffassung, dass die Verwendung eines 

dem Unternehmen zugeordneten Gegenstands für den privaten Bedarf des Personals als eine 

gegen Entgelt erfolgte Dienstleistung zu betrachten und nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c 

der MwSt-Richtlinie zu besteuern ist, wenn der Beschäftigte für eine solche Nutzung 

 

a) eine Zahlung leisten muss oder 

 

b) einen Teil seiner Barvergütung aufwenden muss oder 

 

c) gemäß einer Vereinbarung zwischen den Parteien, wonach der Anspruch auf die 

Nutzung dieser Gegenstände mit dem Verzicht auf andere Vorteile verbunden ist, 

zwischen verschiedenen vom Arbeitgeber angebotenen Vorteilen wählen muss. 

 

 Nach fast einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses bedeuten weder die Tatsache, 

dass der Beschäftigte für den Arbeitgeber tätig ist, noch die Tatsache, dass die Nutzung 

gemäß dem jeweiligen nationalen Einkommensteuerrecht als Einkommen des Beschäftigten 

gilt, dass die Nutzung gegen Entgelt erfolgt.  

 

 Im Fall eines dem Unternehmen zugeordneten Fahrzeugs gilt die entgeltliche Nutzung des 

Fahrzeugs durch einen Beschäftigten nach Auffassung einer großen Mehrheit des MwSt-

Ausschusses als Vermietung eines Beförderungsmittels, deren Ort der Dienstleistung sich 

nach Artikel 56 der MwSt-Richtlinie richtet.  

 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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2. Nach fast einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses gilt die Verwendung eines dem 

Unternehmen zugeordneten Gegenstands für den privaten Bedarf des Personals als 

Dienstleistung gegen Entgelt im Sinne des Artikels 26 Absatz 1 Buchstabe a der MwSt-

Richtlinie, wenn die Mehrwertsteuer auf einen solchen Gegenstand zum vollen oder 

teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt hat, es sei denn,  

 

a) die Nutzung des dem Unternehmen zugeordneten Gegenstands durch das Personal 

erfolgt gegen Entgelt; 

 

b) dem Mitgliedstaat wurde in Bezug auf die Nutzung des betreffenden Gegenstands 

gestattet, von Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe a der MwSt-Richtlinie abzuweichen; 

 

c) im Fall der gemischten Nutzung eines Grundstücks oder, sofern von dem betreffenden 

Mitgliedstaat so bestimmt, anderer dem Unternehmen zugeordneter Gegenstände, wurde 

die Mehrwertsteuer gemäß Artikel 168a der MwSt-Richtlinie nur bis zum Anteil der 

Nutzung für unternehmerische Zwecke des Steuerpflichtigen abgezogen, und 

Änderungen dieses Anteils während des Berichtigungszeitraums werden nach den 

Grundsätzen der Artikel 184 bis 192 der MwSt-Richtlinie ihrer Anwendung im 

jeweiligen Mitgliedstaat entsprechend berücksichtigt.  

 

3. Nach Auffassung einer großen Mehrheit des MwSt-Ausschusses gilt in Bezug auf den Ort 

einer Dienstleistung, die in der Verwendung eines Gegenstands besteht, unabhängig davon, 

ob die Dienstleistung gegen Entgelt erbracht oder gemäß Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe a der 

MwSt-Richtlinie besteuert wird, ein und dieselbe Regel. 

 

 Im Fall der Nutzung durch das Personal eines dem Unternehmen zugeordneten Fahrzeugs, das 

zum vollen oder teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt hat, wird der Ort der Dienstleistung 

nach Auffassung einer großen Mehrheit des MwSt-Ausschusses gemäß Artikel 45 der 

MwSt-Richtlinie bestimmt, es sei denn, die Nutzung kann als Vermietung eines 

Beförderungsmittels eingestuft werden, deren Ort der Dienstleistung gemäß Artikel 56 der 

MwSt-Richtlinie bestimmt wird. 

 

4. Erbringt ein Steuerpflichtiger seinem Personal Dienstleistungen, ohne gemäß einer 

Vereinbarung zwischen den Parteien eine Gegenleistung zu erhalten, ist eine solche 

Dienstleistung nach fast einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses als Dienstleistung 

gegen Entgelt nach Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe b der MwSt-Richtlinie zu behandeln. 

 

5. Der MwSt-Ausschuss ist mit großer Mehrheit der Auffassung, dass hinsichtlich des Ortes 

der Dienstleistung unabhängig davon, ob die Dienstleistung gegen Entgelt erbracht oder nach 

Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe b der MwSt-Richtlinie besteuert wird, ein und dieselbe Regel 

gilt. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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4. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU  

 

4.12 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Artikel 2, 151 und 174 

Betreff: Behandlung von Zahlungen im Zusammenhang mit EU-Rahmen-

programmen – Weiterverfolgung 

(Dokument taxud.c.1(2014)2265889 – Arbeitsunterlage Nr. 808) 

 

Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass bei Finanzmitteln, die den 

Teilnehmern für Forschungs- und Innovationstätigkeiten innerhalb der Rahmen-programme der EU 

(„Horizont 2020“1 bzw. früher Siebtes Rahmenprogramm2), jedoch außerhalb öffentlicher 

Auftragsvergabe, bereitgestellt werden, die vom Teilnehmer erhaltene Finanzhilfe als Subvention 

anzusehen ist, die nicht mit dem Preis einer Lieferung von Gegenständen oder der Erbringung einer 

Dienstleistung im Zusammenhang steht, sofern keine Übertragung der Eigentumsrechte an die 

Kommission vorgesehen ist. 

 

Für den Fall, dass die Kommission ausnahmsweise die Eigentumsrechte an Ergebnissen von aus 

den genannten EU-Rahmenprogrammen finanzierten Tätigkeiten erwirbt, ist der MwSt-Ausschuss 

fast einstimmig der Auffassung, dass der Zusammenhang zwischen der Übertragung der 

Eigentumsrechte an Ergebnissen seitens eines Teilnehmers, der eine Finanzhilfe erhalten hat, und 

der diesem Teilnehmer gewährten Finanzhilfe nicht als ausreichend direkt anzusehen ist, um die 

Zahlung der Finanzhilfe als Entgelt für die betreffende Übertragung zu betrachten. 

 

 
1  „Horizont 2020“ – Rahmenprogramm für Forschung und Innovation (2014-2020). 
2  Siebtes Rahmenprogramm der Europäischen Gemeinschaft für Forschung, technologische Entwicklung und 

Demonstration (2007-2013) und Siebtes Rahmenprogramms der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom) für 

Forschungs- und Ausbildungsmaßnahmen im Nuklearbereich (2007-2011). 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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4. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU  

 

4.2 Ursprung: Spanien 

Referenz: Artikel 132 Absatz 1 Buchstaben b und c 

Betreff: Anwendungsbereich der Steuerbefreiung für medizinische 

Leistungen 

(Dokument taxud.c.1(2015)674117 – Arbeitsunterlage Nr. 842) 

 

Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass die durch ein Krankenhaus 

erfolgende entgeltliche Bereitstellung eines Operationssaals für einen privat praktizierenden Arzt 

nicht gemäß Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe c von der Steuer befreit ist, da die betreffende 

Dienstleistung in tatsächlicher und wirtschaftlicher Hinsicht von den nach dieser Vorschrift 

steuerbefreiten Heilbehandlungen getrennt und nicht selbst als Heilbehandlung im Bereich der 

Humanmedizin angesehen werden kann.  

 

Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass die durch ein Krankenhaus 

erfolgende entgeltliche Bereitstellung eines Operationssaals mit OP-Personal für einen privat 

praktizierenden Arzt nicht gemäß Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe c von der Steuer befreit ist, da 

die betreffende Dienstleistung in tatsächlicher und wirtschaftlicher Hinsicht von den nach dieser 

Vorschrift steuerbefreiten Heilbehandlungen getrennt und nicht selbst als Heilbehandlung im 

Bereich der Humanmedizin angesehen werden kann.  

 

 

 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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4. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU  

 

4.4 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Artikel 143 Absatz 1 Buchstabe g und Artikel 151 Absatz 1 

Buchstabe b 

Betreff: Mehrwertsteuerliche Behandlung der Europäischen Verbünde für 

territoriale Zusammenarbeit (EVTZ)  

(Dokument taxud.c.1(2015)315137 – Arbeitsunterlage Nr. 834) 

 

1.  Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass Europäische Verbünde für 

territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) als Klassifizierung oder Kategorie nicht als 

internationale Einrichtungen für die Zwecke des Artikels 143 Absatz 1 Buchstabe g und des 

Artikels 151 Absatz 1 Buchstabe b der MwSt-Richtlinie anzusehen sind, da sie ohne die 

Beteiligung von zwei Staaten und/oder bestehenden internationalen Einrichtungen gegründet 

werden können, ihnen privatrechtliche Einrichtungen angehören können und ihre Ziele auch 

die Ausübung wirtschaftlicher Tätigkeiten umfassen können. 

 

2.  Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass die Frage, ob ein bestimmter 

EVTZ als internationale Einrichtung angesehen werden und als solche die in Artikel 143 

Absatz 1 Buchstabe g und Artikel 151 Absatz 1 Buchstabe b der MwSt-Richtlinie 

vorgesehenen Steuerbefreiungen in Anspruch nehmen kann, fallweise unter Berücksichtigung 

aller Merkmale des EVTZ zu beurteilen ist. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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4. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU  

 

4.6 Ursprung: Kommission 

Referenz: Artikel 315 

Betreff: Die Sonderregelung für Kunstgegenstände 

(Dokument taxud.c.1(2015)152263 – Arbeitsunterlage Nr. 833) 

 

Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass Artikel 315 der MwSt-Richtlinie 

keine Vorschrift oder Verwaltungspraxis zulässt, nach der davon ausgegangen wird, dass die 

Gewinnspanne bei allen Kunstwerken, die sich seit mehr als einer bestimmten Anzahl von Jahren 

im Besitz eines steuerpflichtigen Wiederverkäufers befinden, einen bestimmten Prozentsatz (30% 

oder mehr) des Verkaufspreises beträgt, unabhängig davon, ob der tatsächliche Kaufpreis bekannt 

ist oder nicht. 

 

Andererseits ist der MwSt-Ausschuss fast einstimmig der Auffassung, dass in Bezug auf 

Sachverhalte, in denen der Kaufpreis nicht bestimmt werden kann, obwohl die nationalen 

Rechtsvorschriften bezüglich der Aufzeichnungspflichten befolgt wurden, die Annahme, wonach 

sich die Gewinnspanne auf einen bestimmten Prozentsatz (30% oder mehr) des Verkaufspreises 

beläuft, im Einklang mit Sinn und Zweck des Artikels 315 der MwSt-Richtlinie steht, sofern der 

gewählte Prozentsatz die Marktrealität in dem Tätigkeitsbereich in dem betreffenden Mitgliedstaat 

widerspiegelt. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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3. NEUE RECHTSVORSCHRIFTEN – FRAGEN ZUR UMSETZUNG VON VOR 

KURZEM VERABSCHIEDETEN MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

3.1 Ursprung: Belgien 

Referenzen: Artikel 58 und Anhang II der MwSt-Richtlinie 

 Artikel 7 und Anhang I der MwSt-Durchführungsverordnung 

Betreff: MwSt 2015: Der Begriff der elektronisch erbrachten 

Dienstleistungen 

(Dokument taxud.c.1(2015)694775 – Arbeitsunterlage Nr. 843) 

 

1. Der MwSt-Ausschuss stellt einstimmig fest, dass die Begriffsbestimmung für elektronisch 

erbrachte Dienstleistungen gemäß Artikel 7 Absatz 1 der MwSt-Durchführungsverordnung 

die vier folgenden Bestandteile umfasst: (1) Die Dienstleistung wird über das Internet oder ein 

ähnliches elektronisches Netz erbracht, (2) die Dienstleistung ist aufgrund ihrer Art im 

Wesentlichen automatisiert, (3) die Dienstleistung erfolgt aufgrund ihrer Art nur mit 

minimaler menschlicher Beteiligung und (4) die Dienstleistung wäre aufgrund ihrer Art ohne 

Informationstechnologie nicht möglich. Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, 

dass bei der Beurteilung, ob eine Dienstleistung als elektronisch erbrachte Dienstleistung 

anzusehen ist, alle vier Bestandteile der Definition gleich wichtig sind. 

 

2. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass für die Beurteilung des 

Begriffs der „minimalen menschlichen Beteiligung“ in der Definition des Begriffs 

„elektronisch erbrachte Dienstleistung“ die Beteiligung des Dienstleistungserbringers den 

Ausschlag gibt und der Umfang der menschlichen Beteiligung aufseiten des Kunden außer 

Betracht bleibt. In Fällen, in denen jede einzelne Leistung eine menschliche Beteiligung 

aufseiten des Dienstleistungserbringers erfordert, ist nach fast einstimmiger Auffassung des 

MwSt-Ausschusses von einer mehr als minimalen menschlichen Beteiligung auszugehen. 

Insbesondere ist der MwSt-Ausschuss fast einstimmig der Auffassung, dass bei der 

Bereitstellung nicht standardisierter PDF-Dateien per E-Mail von einer mehr als minimalen 

menschlichen Beteiligung auszugehen ist. 

 

3. Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass in Fällen, in denen der 

Dienstleistungserbringer am Anfang ein für die Dienstleistung erforderliches System 

einrichtet, es regelmäßig pflegt oder bei betriebsbedingten Problemen repariert, von einer 

„minimalen menschlichen Beteiligung“ auszugehen ist. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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4. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass bei der Beurteilung, ob eine 

Dienstleistung als elektronisch erbrachte Dienstleistung anzusehen ist, wie folgt vorzugehen 

ist: 

 

• Zunächst ist zu prüfen, ob die Dienstleistung in Anhang II der MwSt-Richtlinie oder in 

Artikel 7 Absatz 2 oder Anhang I der MwSt-Durchführungsverordnung als unter die 

Definition fallend genannt ist. 

 

• Ist die Dienstleistung in diesen Bestimmungen nicht genannt, so ist zu prüfen, ob sie in 

Artikel 7 Absatz 3 der MwSt-Durchführungsverordnung als nicht unter die Definition 

fallend genannt ist. 

 

• Ist die Dienstleistung in keiner der Aufzählungen genannt, so ist zu prüfen, ob sie den in 

Artikel 7 Absatz 1 der MwSt-Durchführungsverordnung genannten Definitionskriterien 

entspricht. 

 

5. Nach fast einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses können mittels 

Informationstechnologie (online) und auf herkömmlichere Weise (offline) erbrachte 

Dienstleistungen nicht als gleichartig angesehen werden, auch wenn online und offline 

erbrachte Dienstleistungen ähnliche Merkmale aufweisen und infolge einiger oder zahlreicher 

gemeinsamer Bestandteile vergleichbar sind. Nach fast einstimmiger Auffassung des MwSt-

Ausschusses sind in Bezug auf solche vergleichbaren (online und offline erbrachten) 

Dienstleistungen nur diejenigen von der Definition elektronisch erbrachter Dienstleistungen 

erfasst, die alle darin enthaltenen Voraussetzungen erfüllen. 

 

6. Nach einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses ist zur Beantwortung der Frage, ob 

eine bestimmte Dienstleistung besteuert wird oder steuerfrei ist, zunächst der Ort der 

Dienstleistung zu bestimmen und es ist eine objektive Bewertung der Art der Dienstleistung 

erforderlich, um festzustellen, ob die Dienstleistung unter eine besondere Vorschrift oder 

unter eine der allgemeinen Vorschriften fällt. Erst nach Feststellung des Ortes der 

Dienstleistung kann festgestellt werden, welcher Steuersatz gilt oder ob die Dienstleistung 

von der Steuer befreit ist. 

 

7. Nach fast einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses ist bei Dienstleistungen, die 

unter mehr als eine der für die Bestimmung des Ortes einer Dienstleistung geltenden 

besonderen Vorschriften fallen, die Vorschrift ausschlaggebend, die die Besteuerung am Ort 

der tatsächlichen Nutzung der Dienstleistung am besten gewährleistet. Im Zusammenhang mit 

elektronisch erbrachten Dienstleistungen ist dieser Grundsatz insbesondere für die 

Feststellung bedeutsam, ob die Artikel 47, 58 und 59 der MwSt-Richtlinie anwendbar sind. 

 

 

 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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3. NEUE RECHTSVORSCHRIFTEN – FRAGEN ZUR UMSETZUNG VON VOR 

KURZEM VERABSCHIEDETEN MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN DER EU 

 

3.2 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Artikel 73, 135 Absatz 1 Buchstabe i und 401 

Betreff: MwSt 2015: Mehrwertsteuerliche Behandlung von Online-Glücks-

spieldiensten 

(Dokument taxud.c.1(2015)1619349 – Arbeitsunterlage Nr. 844 REV) 

 

auch unter Berücksichtigung der Diskussionen anlässlich der 105. Sitzung: 

 

5.2 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Artikel 73 der MwSt-Richtlinie   

Artikel 7 der MwSt-Durchführungsverordnung 

Betreff: MwSt 2015: Mehrwertsteuerliche Behandlung von Online-

Glücksspieldiensten (Follow-up) 

(Dokument taxud.c.1(2015)4459580 – Arbeitsunterlage Nr. 882)  

 

1. Der MwSt-Ausschuss bestätigt einstimmig, dass im Einklang mit Anhang I Nummer 4 

Buchstabe e der MwSt-Durchführungsverordnung automatisierte Online-Glücksspiele, die 

Nichtsteuerpflichtigen angeboten werden, unter Artikel 58 der MwSt-Richtlinie fallen. Der 

MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass andere Glücksspieldienste, 

einschließlich Wetten, die Nicht-steuerpflichtigen angeboten werden, ebenfalls als unter 

Artikel 58 der MwSt-Richtlinie fallend zu betrachten sind, wenn sie die Voraussetzungen 

gemäß der Definition elektronisch erbrachter Dienstleistungen in Artikel 7 Absatz 1 der 

MwSt-Durchführungsverordnung erfüllen. 

 

2. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass Dienstleistungen von 

Betreibern von Glücksspielen, bei denen Spieler miteinander um einen Gewinnfonds 

konkurrieren, als Glücksspieldienste zu betrachten sind. 

 

3. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass – sofern der Grundsatz der 

steuerlichen Neutralität beachtet wird –, Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe i der MwSt-

Richtlinie den Mitgliedstaaten ermöglicht, zu entscheiden, welche Glücksspiele von der 

Mehrwertsteuer befreit sind und welche besteuert werden, und die Anforderungen 

festzulegen, die Glücksspielunternehmen erfüllen müssen, um zur Durchführung dieser 

Tätigkeiten in dem betreffenden Mitgliedstaat zugelassen zu werden. 

 

4. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass die von Artikel 28 der MwSt-

Richtlinie erfassten Dienstleistungen, die ein Steuerpflichtiger in eigenem Namen, aber für 

Rechnung eines Glücksspielunternehmens erbringt, von der Mehrwertsteuer befreit sind, 

wenn solche Dienstleistungen in einer nach Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe i der MwSt-

Richtlinie von der Steuer befreiten Leistung eines Anbieters von Glücksspieldiensten 

bestehen. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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5.  Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten in 

Übereinstimmung mit Artikel 401 der MwSt-Richtlinie eine nationale Sonderabgabe sowohl 

auf Glücksspiele, die von der Mehrwertsteuer befreit sind, als auch auf Spiele, die 

mehrwertsteuerpflichtig sind, erheben können, sofern diese Abgabe nicht den Charakter einer 

Umsatzsteuer hat und sofern alle anderen Bedingungen des Artikels 401 erfüllt sind. 

 

6. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass bei Glücksspielen, bei denen 

die Spieler miteinander um einen Gewinnfonds konkurrieren, und bei denen der 

Glücksspielbetreiber als Entgelt für seine Dienste von den Spielern lediglich eine Provision 

oder Gebühr erhält, die Steuerbemessungsgrundlage anhand des Gesamtbetrags der vom 

Betreiber bezogenen Provision oder Gebühr und nicht anhand des Gesamtbetrags der von den 

Spielern geleisteten Einsätze ermittelt wird. 

 

7. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass in Fällen, in denen das 

Glücksspielunternehmen durch Rechts- oder Satzungsvorschriften oder durch eine andere 

Verpflichtung, die in dem Mitgliedstaat, in dem der Umsatz steuerbar ist, durchgesetzt werden 

kann, verpflichtet ist, den Spielern einen bestimmten Anteil der Gesamtsumme, die es von 

ihnen erhalten hat, als Gewinne auszuzahlen, zur Bestimmung des Entgelts, das das 

Glücksspielunternehmen von den Spielern erhalten hat, und das gemäß Artikel 73 der MwSt-

Richtlinie die Steuerbemessungsgrundlage für die erbrachten Glücksspieldienstleistungen ist, 

von dieser Gesamtsumme die als Gewinne ausgezahlten Beträge abzuziehen sind. 

 

8. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass in Fällen, in denen das 

Glücksspielunternehmen durch Rechts- oder Satzungsvorschriften oder durch eine andere 

Verpflichtung, die in dem Mitgliedstaat, in dem der Umsatz steuerbar ist, durchgesetzt werden 

kann, nicht verpflichtet ist, den Spielern einen bestimmten Anteil der Gesamtsumme, die es 

von ihnen erhalten hat, als Gewinne auszuzahlen, die von den Spielern erhaltene 

Gesamtsumme das Entgelt darstellt, das das Glücksspielunternehmen von den Spielern für die 

gemäß Artikel 73 der MwSt-Richtlinie erbrachten Glücksspieldienstleistungen erhalten hat, 

wobei ein Abzug von Gewinnen nicht zulässig ist. 

 

9. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass den Spielern kostenlos 

gewährte Prämien und Gutschriften als Rabatte zu betrachten sind, die nicht in die 

Steuerbemessungsgrundlage der Dienstleistung im Sinne von Artikel 79 Absatz 1 

Buchstabe b der MwSt-Richtlinie einbezogen werden. 

 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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4. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU  

 

4.3 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben b und c, Artikel 65 und 73 sowie 

Artikel 135 Absatz 1 Buchstaben b und f 

Betreff: Mehrwertsteuerliche Behandlung von Crowdfunding 

(Dokument taxud.c.1(2015)576037 – Arbeitsunterlage Nr. 836)  

 

1. Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass Crowdfunding auf 

Belohnungsbasis („reward-based crowdfunding“), bei dem eine Person („Beitragsleistender“) 

einen finanziellen Beitrag zu einer Crowdfunding-Kampagne leistet und als Gegenleistung 

von der Person, an die die finanziellen Beiträge der Beitragsleistenden zur Crowdfunding-

Kampagne fließen („Unternehmer“), eine nichtfinanzielle Belohnung in Form von 

Gegenständen oder Dienstleistungen erhält, ein mehrwertsteuerpflichtiger Umsatz ist, sofern 

zwischen der Lieferung von Gegenständen oder der Erbringung von Dienstleistungen und 

dem entsprechenden im Rahmen der Crowdfunding-Kampagne eingesammelten Beitrag ein 

unmittelbarer Zusammenhang besteht und der Unternehmer eine steuerpflichtige Person ist, 

die als solche handelt.  

 

 In Fällen, in denen solches Crowdfunding einen steuerbaren Umsatz darstellt, ist der MwSt-

Ausschuss angesichts der Tatsache, dass der Beitrag in der Regel vor der Lieferung von 

Gegenständen oder Dienstleistungen erfolgt, einstimmig der Auffassung, dass dieser Beitrag 

gemäß Artikel 65 der MwSt-Richtlinie als Anzahlung für diejenigen Gegenstände oder 

Dienstleistungen betrachtet werden kann, für die der Steueranspruch zum Zeitpunkt der 

Vereinnahmung entsteht, sofern die zu liefernden Gegenstände oder zu erbringenden 

Dienstleistungen zum Zeitpunkt der Anzahlung genau bestimmt sind. 

 

 Da nach Artikel 2 der MwSt-Richtlinie Umsätze der Mehrwertsteuer unterliegen, wenn ein 

Steuerpflichtiger gegen Entgelt Lieferungen von Gegenständen tätigt oder Dienstleistungen 

erbringt, und da es sich bei diesem „Entgelt“ entsprechend der Festlegung des Gerichtshofs 

der Europäischen Union um einen subjektiven Wert und nicht um einen Normalwert handelt, 

ist der MwSt-Ausschuss einstimmig der Auffassung, dass solche Umsätze grundsätzlich in 

den Anwendungsbereich der Mehrwertsteuer fallen, auch wenn der Normalwert der 

Gegenstände oder Dienstleistungen, die der Unternehmer dem Beitragsleistenden liefert oder 

für diesen erbringt, unter der Höhe des erhaltenen Beitrags liegen kann.  

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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 Allerdings ist der MwSt-Ausschuss fast einstimmig der Auffassung, dass Crowdfunding 

einer Spende gleichgestellt werden kann, wenn der Normalwert der Gegenstände oder 

Dienstleistungen, die der Unternehmer als Gegenleistung für den geleisteten Beitrag liefert 

bzw. erbringt, niedriger als der erhaltene Beitrag ist; dies trifft jedoch nur dann zu, wenn die 

Gegenleistung zugunsten des Beitragsleistenden unerheblich ist oder in keinem 

Zusammenhang mit der Höhe des Beitrags steht. Unter den Umständen, dass die von dem 

Beitragsleistenden erhaltene Leistung aus Gegenständen besteht, die dem Unternehmens-

vermögen des Unternehmers zugeordnet sind, bei denen es sich nicht um Muster oder 

Geschenke von geringem Wert handelt, oder aus Dienstleistungen, die der Unternehmer 

erbringt, stimmt der MwSt-Ausschuss fast einstimmig zu, dass die Lieferung dieser 

Gegenstände oder die Erbringung dieser Dienstleistungen gemäß Artikel 16 oder 26 der 

MwSt-Richtlinie der Mehrwertsteuer unterliegt.  

 

2. Im Hinblick auf Crowdinvesting, bei dem der Beitragsleistende in einer Crowdfunding-

Kampagne vom Unternehmer eine finanzielle Vergütung in Form einer Beteiligung an 

künftigen Gewinnen mittels Rechten des geistigen Eigentums erhält, ist der MwSt-Ausschuss 

einstimmig der Auffassung, dass die Übertragung solcher Rechte des geistigen Eigentums 

einen steuerbaren Umsatz darstellt, vorausgesetzt, die Bedingungen des Artikels 2 der MwSt-

Richtlinie sind erfüllt. Erhält der Beitragsleistende in einer Crowdfunding-Kampagne vom 

Unternehmer jedoch eine finanzielle Vergütung in Form von Wertpapieren wie Aktien oder 

Schuldverschreibungen, so ist der MwSt-Ausschuss einstimmig der Auffassung, dass die 

Lieferung nach Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe f der MwSt-Richtlinie je nach Art des 

Wertpapiers von der Mehrwertsteuer befreit werden kann. 

 

3. Beim Crowdlending, bei dem der Beitragsleistende in einer Crowdfunding-Kampagne vom 

Unternehmer eine finanzielle Vergütung in Form von Darlehenszinsen erhält, ist der MwSt-

Ausschuss einstimmig der Auffassung, dass – soweit es sich bei dem Beitragsleistenden um 

eine steuerpflichtige Person handelt – die Gewährung von Krediten an den Unternehmer einen 

steuerbaren Umsatz darstellt, der gemäß Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe b der MwSt-

Richtlinie von der Mehrwertsteuer befreit werden kann.  

 

4. Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass die Tätigkeit von Crowdfunding-

Plattformen, die Dienstleistungen für Unternehmer erbringen, eine mehrwertsteuerpflichtige 

wirtschaftliche Tätigkeit darstellt. Darüber hinaus ist der MwSt-Ausschuss fast einstimmig 

der Auffassung, dass die Erbringung solcher Dienstleistungen in den Anwendungsbereich der 

Mehrwertsteuer fällt und besteuert werden muss, es sei denn, bei den erbrachten 

Dienstleistungen handelt es sich um gemäß Artikel 135 Absatz 1 der MwSt-Richtlinie 

steuerbefreite Finanzdienstleistungen.  

 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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5. RECHTSPRECHUNG – FRAGEN IM ZUSAMMENHANG MIT KÜRZLICH 

ERGANGENEN URTEILEN DES GERICHTSHOFS DER EUROPÄISCHEN UNION 

 

5.2 Ursprung: Dänemark 

Referenzen: Artikel 169, 174 Absatz 1 und 175 Absatz 1 

Betreff: EuGH Rechtssache C-388/11 Le Crédit Lyonnais: Zuordnung des 

Umsatzes und des Vorsteuerabzugs 

(Dokument taxud.c.1(2015)663614 – Arbeitsunterlage Nr. 841) 

 

1. In Bezug auf die Berechnung des Pro-rata-Satzes des Vorsteuerabzugs nach Artikel 174 der 

MwSt-Richtlinie für eine Niederlassung (Hauptniederlassung oder Hauptbetriebsstätte) eines 

in einem Mitgliedstaat ansässigen Steuerpflichtigen (im Folgenden „Niederlassung A1“) 

bestätigt der MwSt-Ausschuss fast einstimmig, dass die Gegenleistung, die Niederlassung A1 

für in einem anderen Mitgliedstaat oder Drittland erbrachte Dienstleistungen erhält, nur im 

Umsatz von Niederlassung A1 enthalten sein darf und nicht auf eine andere Niederlassung 

desselben Steuerpflichtigen (im Folgenden „Niederlassung A2“) in einem anderen Land 

übertragen werden kann, selbst wenn sich Niederlassung A2 in dem Land befindet, in dem die 

Dienstleistungen erbracht werden. 

 

2. In Bezug auf die Berechnung des Pro-rata-Satzes des Vorsteuerabzugs nach Artikel 174 der 

MwSt-Richtlinie bestätigt der MwSt-Ausschuss fast einstimmig, dass der Umsatz aus 

Dienstleistungen, die von einer Niederlassung (Hauptniederlassung oder Hauptbetriebsstätte) 

eines in einem Mitgliedstaat ansässigen Steuerpflichtigen (im Folgenden „Niederlassung A1“) 

erbracht werden, nicht teilweise auf eine andere Niederlassung desselben Steuerpflichtigen in 

einem anderen Land (im Folgenden „Niederlassung A2“) übertragen werden kann, selbst 

wenn Niederlassung A2 für Niederlassung A1 unentgeltliche Dienstleistungen (interne 

Dienstleistungen) erbracht hätte, damit Niederlassung A1 ihren Kunden ihre Dienstleistungen 

anbieten kann. 

 

3. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass ein in einem Mitgliedstaat 

ansässiger Steuerpflichtiger, der außerhalb dieses Mitgliedstaates Dienstleistungen erbringt, 

die ein Recht auf Vorsteuerabzug begründen würden, wären diese Dienstleistungen in seinem 

Niederlassungsmitgliedstaat erbracht worden, nach Artikel 169 Buchstabe a der MwSt-

Richtlinie sein Recht auf Vorsteuerabzug der geschuldeten oder entrichteten Mehrwertsteuer 

in seinem Mitgliedstaat behält, auch wenn die Erbringung ähnlicher Leistungen in dem Land, 

in dem sie erbracht werden, kein Recht auf Vorsteuerabzug begründen würden.  

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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2. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

2.2 Ursprung: Italien 

Referenz: Artikel 148 Buchstaben a, c und d 

Betreff: Schiffe, die auf hoher See eingesetzt sind 

(Dokument taxud.c.1(2015) 630069 – Arbeitsunterlage Nr. 840) 

 

1.  Nach einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses gilt die zur Anwendung der Steuer-

befreiungen nach Artikel 148 Buchstaben a, c und d der MwSt-Richtlinie zu erfüllende 

Voraussetzung, dass das Schiff „auf hoher See“ eingesetzt wird, sowohl für Schiffe, die 

entgeltlich Passagiere befördern, als auch für Schiffe, die zur Ausübung einer Handels-

tätigkeit, für gewerbliche Zwecke oder zur Fischerei eingesetzt werden, nicht aber für 

Bergungs- oder Rettungsschiffe auf See oder für Schiffe zur Küstenfischerei.  

 

2.  Nach fast einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses ist der Begriff der „hohen See“ 

für den Zweck der MwSt-Richtlinie als statisch zu verstehen; er umfasst alle Teile des Meeres 

außerhalb des Küstenmeeres eines Landes von höchstens zwölf Seemeilen ab den im 

Einklang mit dem internationalen Seerecht festgelegten Basislinien1. 

 

3. Nach fast einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses müssen die Mitgliedstaaten 

Vorkehrungen treffen, um zu gewährleisten, dass nur Schiffe, die tatsächlich und über-

wiegend im entgeltlichen Passagierverkehr, zur Ausübung einer Handelstätigkeit, für 

gewerbliche Zwecke oder zur Fischerei auf hoher See eingesetzt sind, die Steuerbefreiung 

nach Artikel 148 Buchstaben a, c und d der MwSt-Richtlinie in Anspruch nehmen. 

 

 In dieser Hinsicht ist der MwSt-Ausschuss fast einstimmig der Auffassung, dass sich ein 

Mitgliedstaat nicht ausschließlich auf objektive Kriterien wie die Länge oder Tonnage stützen 

kann, um festzustellen, ob ein Schiff tatsächlich und überwiegend auf hoher See eingesetzt 

wird, es sei denn, er wurde gemäß dem Verfahren des Artikels 394 der MwSt-Richtlinie 

ermächtigt, eine Vereinfachung anzuwenden. Der MwSt-Ausschuss ist jedoch fast einstimmig 

der Auffassung, dass objektive Kriterien verwendet werden können, um Schiffe, die die 

Voraussetzungen nach Artikel 148 Buchstaben a, c und d der MwSt-Richtlinie offenkundig 

nicht erfüllen, vom Anwendungsbereich der Steuerbefreiung auszuschließen. 

 

 
1  Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen, unterzeichnet in Montego Bay am 10. Dezember 1982. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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4. Nach fast einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses sind bei Schiffen, die tatsächlich 

und überwiegend im entgeltlichen Passagierverkehr, zur Ausübung einer Handelstätigkeit, für 

gewerbliche Zwecke oder zur Fischerei auf hoher See eingesetzt sind, die Steuerbefreiungen 

nach Artikel 148 Buchstaben a, c und d der MwSt-Richtlinie auf die gesamten dieses Schiff 

betreffenden Umsätze anwendbar, jedoch nur insofern als die anderen Bedingungen für die 

Steuerbefreiungen erfüllt werden.  

 

 Ändert sich dagegen der Einsatz des Schiffes, so dass es in der Folge nicht mehr tatsächlich 

und überwiegend auf hoher See eingesetzt wird, sind nach fast einstimmiger Auffassung des 

MwSt-Ausschusses die Steuerbefreiungen gemäß Artikel 148 Buchstaben a, c und d der 

MwSt-Richtlinie auf keinen dieses Schiff betreffenden Umsatz mehr anwendbar. 

 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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2. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

2.1 Ursprung: Kommission 

Referenz: Artikel 5 

Betreff: Anwendung der Mehrwertsteuerrichtlinie bei Tätigkeiten innerhalb 

der an das Küstenmeer eines Mitgliedstaats angrenzenden 

ausschließlichen Wirtschaftszone – Follow-up 

(Dokument taxud.c.1(2015)799403 – Arbeitsunterlage Nr. 846) 

 

1. Der MwSt-Ausschuss bestätigt mit großer Mehrheit, dass gemäß dem 

Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen die ausschließliche Wirtschafts-zone ein 

jenseits des Küstenmeers eines Küstenstaats gelegenes, an dieses angrenzendes Gebiet ist, das 

sich nicht weiter als 200 Seemeilen ab den Basislinien erstreckt, von denen aus die Breite des 

Küstenmeeres gemessen wird, und das den jenseits seines Küstenmeers gelegenen 

Meeresboden und Meeresuntergrund der Unterwassergebiete, die sich über die gesamte 

natürliche Verlängerung seines Landgebiets bis zur äußeren Kante des Festlandrands 

erstrecken oder bis zu einer Entfernung von 200 Seemeilen von den Basislinien, von denen 

aus die Breite des Küstenmeers gemessen wird, umfasst. 

 

2. Nach Auffassung einer großen Mehrheit des MwSt-Ausschusses ist in Bezug auf 

Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Tätigkeiten in 

der ausschließlichen Wirtschaftszone, für die der Küsten-mitgliedstaat souveräne Rechte 

ausübt, diese Zone als Teil des Gebiets eines Mitgliedstaats zu betrachten, wie in Artikel 5 

Nummer 2 der MwSt-Richtlinie definiert.  

 

3. Nach Auffassung einer großen Mehrheit des MwSt-Ausschusses sind in der ausschließlichen 

Wirtschaftszone Lieferungen von Gegenständen und Dienst-leistungen im Zusammenhang 

mit Tätigkeiten, für die die Küstenländer Rechte teilen, als außerhalb des Gebiets der 

Gemeinschaft erfolgt zu betrachten, wie in Artikel 5 Nummer 1 der MwSt-Richtlinie 

definiert. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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4. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

4.1 Ursprung: Kommission und Italien 

Referenzen: Artikel 192a der MwSt-Richtlinie  

 Artikel 11 und 53 der MwSt-Durchführungsverordnung 

Betreff: Klärung des Begriffs „feste Niederlassung“ 

(Dokument taxud.c.1(2015)2177802 – Arbeitsunterlage Nr. 857) 

 

1. Der MwSt-Ausschuss bestätigt einstimmig, dass die von einem Steuerpflichtigen 

vorgenommene Verbringung eines Gegenstands seines Unternehmens in einen anderen 

Mitgliedstaat für die Zwecke seines Unternehmens („innergemeinschaftliche Verbringung 

von Gegenständen“) in dem Mitgliedstaat, in dem die Versendung oder die Beförderung 

beginnt, einer steuerbaren Lieferung von Gegenständen gemäß Artikel 17 Absatz 1 der MwSt-

Richtlinie und in dem Mitgliedstaat, in dem die Beförderung endet, einem steuerbaren inner-

gemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen durch den Steuerpflichtigen gemäß Artikel 21 

der genannten Richtlinie gleichgestellt ist. 

 

2. Im Einklang mit Artikel 11 der MwSt-Durchführungsverordnung, dem zufolge allein aus der 

Tatsache, dass in einem Mitgliedstaat eine MwSt-Identifikationsnummer zugeteilt wurde, 

nicht darauf geschlossen werden kann, dass ein Steuerpflichtiger eine feste Niederlassung in 

diesem Mitgliedstaat hat, gilt nach einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses bei 

einer innergemeinschaftlichen Verbringung von Gegenständen der Steuerpflichtige nicht 

allein aufgrund der Verbringung als in dem Mitgliedstaat niedergelassen, in dem die 

Beförderung endet. 

 

3. Nach einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses kann im Fall einer Beförderung oder 

Versendung von Gegenständen an einen Steuerpflichtigen oder an eine nichtsteuerpflichtige 

juristische Person, der oder die bei dem innergemeinschaftlichen Erwerb gemäß Artikel 200 

der MwSt-Richtlinie die Mehrwertsteuer schuldet, allein aus der Tatsache, dass sich in dem 

Mitgliedstaat, in den die Gegenstände befördert oder versandt werden, eine feste 

Niederlassung oder ein Lager des Lieferers befindet, nicht darauf geschlossen werden, dass es 

sich um eine durch den Lieferer bewirkte Verbringung in seine feste Niederlassung oder sein 

Lager mit anschließender inländischer Lieferung handelt. 

 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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4. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

4.3 Ursprung: Italien 

Referenz: Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe f 

Betreff: Mögliche Einstufung der Anlageberatung als Vermittlung, die sich 

auf Wertpapiere bezieht 

(Dokument taxud.c.1(2015)1916276 – Arbeitsunterlage Nr. 849) 

 

1. Der MwSt-Ausschuss bestätigt fast einstimmig, dass sich der Begriff „Vermittlung“ im Sinne 

des Artikels 135 Absatz 1 Buchstabe f der MwSt-Richtlinie und nach ständiger 

Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) auf eine Dienstleistung 

bezieht, die von einem Vermittler als eigenständige Mittlertätigkeit erbracht wird zu dem 

Zweck, das Erforderliche zu tun, damit zwei Parteien einen Vertrag schließen, ohne dass der 

Vermittler dabei ein Eigeninteresse am Inhalt des Vertrags hat.  

 

2. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass Dienstleistungen zur 

Anlageberatung in Bezug auf Wertpapiere nur dann als Vermittlungstätigkeit angesehen 

werden, wenn die Tätigkeit wie vom EuGH festgestellt die Voraussetzungen einer 

eigenständigen Mittlertätigkeit erfüllt.  

 

 Nach fast einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses fallen Beratungsdienste in 

Bezug auf Wertpapieranlagen, bei denen der Anbieter des Beratungsdienstes nicht in das 

Aushandeln oder Abschließen des Vertrages zwischen dem Kunden und der Partei, die die 

Wertpapiere vertreibt, eingebunden ist, nicht in den Anwendungsbereich des Artikels 135 

Absatz 1 Buchstabe f der MwSt-Richtlinie. 

 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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4. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

4.2 Ursprung: Vereinigtes Königreich und Belgien 

Referenzen: Artikel 32, 33 und 34 

Betreff: Fernabsatz 

(Dokument taxud.c.1(2015)2158321 – Arbeitsunterlage Nr. 855) 

 

1. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass Gegenstände nach Artikel 33 

der MwSt-Richtlinie in allen Fällen, in denen der Lieferer direkt oder indirekt am Versand 

oder der Beförderung beteiligt ist, als „durch den Lieferer oder für dessen Rechnung [...] 

versandt oder befördert“ gelten.  

 

2. Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass folgende Fälle als indirekte 

Beteiligung des Lieferers am Versand oder der Beförderung der Gegenstände anzusehen sind: 

 

i) Der Versand oder die Beförderung der Gegenstände wird vom Lieferer als Unterauftrag 

an einen Dritten vergeben, der die Gegenstände an den Kunden liefert;  

 

ii) Der Versand oder die Beförderung erfolgt durch einen Dritten, der Lieferer haftet aber 

ganz oder teilweise für die Lieferung der Gegenstände an den Kunden; 

 

iii) Der Lieferer stellt dem Kunden die Transportkosten in Rechnung, erhält diese und 

überweist sie an einen Dritten, der den Versand oder die Beförderung der Gegenstände 

übernimmt. 

 

 Der MwSt-Ausschuss ist weiterhin fast einstimmig der Auffassung, dass in anderen Fällen 

von Beteiligung, insbesondere wenn der Lieferer aktiv beim Kunden für den Zustelldienst 

eines Dritten wirbt, den Kontakt zwischen dem Kunden und dem Dritten herstellt und dem 

Dritten die für die Lieferung der Gegenstände notwendigen Informationen zur Verfügung 

stellt, der Lieferer ebenfalls als indirekt am Versand oder der Beförderung der Gegenstände 

beteiligt anzusehen ist.  

 

3. Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass Gegenstände nach Artikel 33 der 

MwSt-Richtlinie nicht als „durch den Lieferer oder für dessen Rechnung [...] versandt oder 

befördert“ gelten, wenn der Kunde die Gegenstände selbst transportiert. 

 

 Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass Gegenstände ebenfalls nicht 

als „durch den Lieferer oder für dessen Rechnung [...] versandt oder befördert“ gelten, wenn 

der Kunde die Lieferung der Gegenstände durch einen Dritten organisiert und der Lieferer 

weder unmittelbar noch mittelbar in die Lieferung eingreift oder bei der Organisation des 

Versands oder der Beförderung dieser Gegenstände hilft.  

 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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7. RECHTSPRECHUNG – FRAGEN IM ZUSAMMENHANG MIT KÜRZLICH 

ERGANGENEN URTEILEN DES GERICHTSHOFS DER EUROPÄISCHEN UNION 

 

7.1 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Artikel 2 Absatz 1, Artikel 9 und 11 

Betreff: EuGH, Rechtssache C-7/13, Skandia America: MwSt-Gruppe – der 

Standpunkt der MwSt-Expertengruppe 

(Dokument taxud.c.1(2015)4389038 – Arbeitsunterlage Nr. 879) 

 

auch unter Berücksichtigung der Diskussionen anlässlich der 103. Sitzung: 

 

3.1 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Artikel 2 Absatz 1, Artikel 9 und 11 

Betreff: EuGH, Rechtssache C-7/13, Skandia America: MwSt-Gruppe 

(Dokument taxud.c.1(2015)747072 – Arbeitsunterlage Nr. 845) 

 

1. Der MwSt-Ausschuss ist mit großer Mehrheit der Auffassung, dass im Fall einer 

juristischen Person, die eine Hauptniederlassung (im Folgenden „Hauptsitz“) und eine feste 

Niederlassung (im Folgenden „Zweigniederlassung“) in verschiedenen Gebieten umfasst, nur 

die Niederlassung (Hauptsitz oder Zweigniederlassung), die physisch im Hoheitsgebiet eines 

Mitgliedstaats, der die Regelung für MwSt-Gruppen eingeführt hat, anwesend ist, für die 

Zwecke von Artikel 11 der MwSt-Richtlinie als „in seinem Gebiet ansässig“ betrachtet 

werden kann und damit in der Lage ist, sich einer MwSt-Gruppe anzuschließen. 

 

 Der MwSt-Ausschuss ist in dieser Hinsicht mit großer Mehrheit der Auffassung, dass die 

Zweigniederlassung eines Unternehmens mit Hauptsitz in einem Drittland oder einem 

anderen Mitgliedstaat unabhängig von seinem Hauptsitz Mitglied einer MwSt-Gruppe in dem 

Mitgliedstaat, in dem die Zweigniederlassung ansässig ist, werden kann. Des Weiteren ist der 

MwSt-Ausschuss mit großer Mehrheit der Ansicht, dass der Hauptsitz eines Unternehmens 

mit einer Zweigniederlassung in einem Drittland oder einem anderen Mitgliedstaat 

unabhängig von seiner Zweigniederlassung Mitglied einer MwSt-Gruppe in dem Mitglied-

staat werden kann, in dem sich der Hauptsitz befindet.  

 

2. Der MwSt-Ausschuss bestätigt mit großer Mehrheit, dass eine Niederlassung (Hauptsitz 

oder Zweigniederlassung) mit dem Beitritt zu einer MwSt-Gruppe gemäß Artikel 11 der 

MwSt-Richtlinie Bestandteil eines neuen Mehrwertsteuerpflichtigen – nämlich der MwSt-

Gruppe – wird, ungeachtet der juristischen Person, zu der sie gehört. Ebenso bestätigt der 

MwSt-Ausschuss mit großer Mehrheit, dass die Behandlung einer MwSt-Gruppe als 

einziger Steuerpflichtiger ausschließt, dass die Mitglieder der MwSt-Gruppe weiterhin 

innerhalb und außerhalb ihrer Gruppe als einzelne Mehrwertsteuerpflichtige tätig werden. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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3. Der MwSt-Ausschuss ist mit großer Mehrheit der Auffassung, dass die Lieferung von 

Gegenständen oder Dienstleistungen durch eine Niederlassung an eine andere Niederlassung 

derselben juristischen Person (z. B. „Hauptsitz an Zweig-niederlassung“, „Zweignieder-

lassung an Hauptsitz“ oder „Zweigniederlassung an Zweigniederlassung“), bei der nur eine 

der beteiligten Niederlassungen Mitglied einer MwSt-Gruppe ist oder die Niederlassungen 

unterschiedlichen MwSt-Gruppen angehören, für die Zwecke der Mehrwertsteuer als steuer-

barer Umsatz zu betrachten ist, sofern die Bedingungen von Artikel 2 Absatz 1 der MwSt-

Richtlinie erfüllt sind. 

 

 Der MwSt-Ausschuss ist in dieser Hinsicht mit großer Mehrheit der Auffassung, dass solche 

Umsätze steuerbar sind, unabhängig davon, ob die Lieferung der Gegenstände oder 

Dienstleistungen aus einem Drittland in einen Mitgliedstaat, von einem Mitgliedstaat in ein 

Drittland oder zwischen zwei Mitgliedstaaten erfolgt. 

 

4. Der MwSt-Ausschuss ist mit großer Mehrheit der Auffassung, dass die Lieferung von 

Gegenständen oder Dienstleistungen zwischen einer Niederlassung einer juristischen Person 

(Hauptsitz oder Zweigniederlassung), die in einem Mitgliedstaat ansässig ist – unabhängig 

davon, ob dieser Mitgliedstaat die Regelung für MwSt-Gruppen eingeführt hat, und einer 

MwSt-Gruppe in einem anderen Mitgliedstaat, die eine andere Niederlassung derselben 

juristischen Person (Zweigniederlassung oder Hauptsitz) umfasst, für die Zwecke der 

Mehrwertsteuer als steuerbarer Umsatz zu betrachten ist, sofern die Bedingungen von 

Artikel 2 Absatz 1 der MwSt-Richtlinie erfüllt sind. 

 

[ersetzt durch Leitlinien, die anlässlich der 119. Sitzung angenommen wurden] 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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6. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN DER 

EU 

 

6.2 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben b und c, Artikel 9, 10, 12, 132 und 135 

Absatz 1 Buchstaben b und f sowie Artikel 282 bis 292 

Betreff: Mehrwertsteuerliche Behandlung der Sharing Economy 

(Dokument taxud.c.1(2015)4370160 – Arbeitsunterlage Nr. 878) 

 

1. Für die Zwecke der vorliegenden Leitlinien bezeichnet der Ausdruck „Sharing-Economy-

Plattformen“ mehrwertsteuerpflichtige Personen, die Online-Märkte betreiben, welche den 

Kontakt zwischen Plattformnutzern herstellen, die Gegenstände oder Dienstleistungen liefern 

möchten, und solchen, die Gegenstände oder Dienstleistungen erwerben möchten. 

 

2. Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass die entgeltliche Lieferung von 

Gegenständen oder Dienstleistungen durch Einzelpersonen an andere Nutzer über Sharing-

Economy-Plattformen gemäß Artikel 2 der MwSt-Richtlinie als steuerbarer Umsatz der 

Mehrwertsteuer unterliegt, sofern die betreffende Person durch die Lieferung dieser 

Gegenstände oder Dienstleistungen eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, die sie als steuer-

pflichtige Person im Sinne von Artikel 9 der MwSt-Richtlinie ausweist. 

 

3. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass die Lieferung von 

Gegenständen oder Dienstleistungen durch Einzelpersonen an andere Nutzer über Sharing-

Economy-Plattformen im Austausch gegen andere Gegenstände oder Dienstleistungen gemäß 

Artikel 2 der MwSt-Richtlinie ebenfalls als steuerbarer Umsatz gilt, sofern die betreffende 

Person durch die Lieferung dieser Gegenstände oder Dienstleistungen eine wirtschaftliche 

Tätigkeit ausübt, die sie als steuerpflichtige Person im Sinne von Artikel 9 der MwSt-

Richtlinie ausweist. 

 

 Damit entsprechende Umsätze gemäß Artikel 2 der MwSt-Richtlinie der Mehrwertsteuer 

unterliegen, muss nach fast einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses ein unmittel-

barer Zusammenhang zwischen dem Umsatz der betreffenden Einzelperson und der von ihr 

als Gegenleistung erhaltenen Sachleistung bestehen. Der MwSt-Ausschuss erkennt 

einstimmig an, dass die Beurteilung, ob ein solcher unmittelbarer Zusammenhang besteht, 

auf Einzelfallbasis erfolgt. 

 

4. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass Dienstleistungen, die Sharing-

Economy-Plattformen ihren Nutzern liefern, steuerpflichtige Umsätze darstellen und gemäß 

Artikel 2 der MwSt-Richtlinie der Mehrwertsteuer unterliegen, sofern ihre Erbringung gegen 

Entgelt erfolgt. Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass die Steuer-

befreiung gemäß Artikel 135 Absatz 1 der MwSt-Richtlinie Anwendung findet, wenn diese 

Umsätze Finanzdienstleistungen sind, die unter die Vorschrift fallen. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 

212 

LEITLINIEN AUS DER 105. SITZUNG vom 26. Oktober 2015 

DOKUMENT C – taxud.c.1(2020)1339908 – 890 (1/4) 

 
6. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN DER 

EU 

 

6.1 Ursprung: Kommission 

Referenz: Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe f 

Betreff: Geltungsbereich der Befreiung für Kostenteilungs-vereinbarungen: 

eine weitere Analyse (II) 

(Dokument taxud.c.1(2015)4500631 – Arbeitsunterlage Nr. 883) 

 

auch unter Berücksichtigung der Diskussionen anlässlich der 104. Sitzung: 

 

4.5 Ursprung: Kommission 

Referenz: Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe f 

Betreff: Geltungsbereich der Befreiung für Kostenteilungs-vereinbarungen: 

eine weitere Analyse 

(Dokument taxud.c.1(2015)2162037 – Arbeitsunterlage Nr. 856) 

 

Einheit, die als Kostenteilungsgruppe fungiert 

 

1. Nach fast einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses muss ein im Folgenden 

„Kostenteilungsgruppe“ genannter Zusammenschluss von Einheiten, wenn er als 

„selbständiger Zusammenschluss von Personen“ im Sinne von Artikel 132 Absatz 1 

Buchstabe f der MwSt-Richtlinie gelten soll, aus Personen bestehen, die beabsichtigen, die 

Kosten für von der Gruppe erbrachte Dienstleistungen zu teilen (im Folgenden als 

„Mitglieder“ der Kostenteilungsgruppe bezeichnet). 

 

 Der MwSt-Ausschuss ist ferner fast einstimmig der Auffassung, dass eine Kosten-

teilungsgruppe unabhängig von ihren Mitgliedern und eine eigenständige steuerpflichtige 

Person gemäß Artikel 9 der MwSt-Richtlinie sein muss, um für die Befreiung nach 

Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe f der MwSt-Richtlinie in Betracht zu kommen. 

 

 Nach fast einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses kann eine Kostenteilungs-gruppe 

jede Rechtsform haben und muss nicht unbedingt eine Rechtspersönlichkeit für zivilrechtliche 

Zwecke besitzen, damit die Befreiung nach Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe f der MwSt-

Richtlinie geltend gemacht werden kann. 

 

 Ist eine von zwei unabhängigen juristischen Personen (im Folgenden „Muttergesellschaft“ 

genannt) in erheblichem Umfang an einer zweiten (im Folgenden „Tochtergesellschaft“ 

genannt) beteiligt, muss es nach fast einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses für 

die Tochtergesellschaft möglich sein, als Kostenteilungsgruppe aufzutreten, die als eines ihrer 

Mitglieder die Muttergesellschaft verzeichnet. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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 Der MwSt-Ausschuss ist dagegen fast einstimmig der Auffassung, dass es im Fall einer 

juristischen Person, die einen Hauptsitz (im Folgenden „Hauptniederlassung“ genannt) und 

eine feste Niederlassung (im Folgenden „Zweigniederlassung“ genannt) umfasst, nicht 

zulässig ist, dass die Hauptniederlassung als Kostenteilungs-gruppe auftritt und die 

Zweigniederlassung ein Mitglied dieser Gruppe ist; ebenso wenig kann die 

Zweigniederlassung eine Kostenteilungsgruppe mit der Haupt-niederlassung als ein Mitglied 

dieser Gruppe sein. 

 

 Damit die Befreiung nach Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe f der MwSt-Richtlinie anwendbar 

ist, muss die Kostenteilungsgruppe nach fast einstimmiger Auffassung des MwSt-

Ausschusses die Einheit sein, die die Dienstleistungen für ihre Mitglieder erbringt. Werden 

dagegen Dienstleistungen direkt von einem Mitglied einer Kostenteilungsgruppe an ein 

anderes Mitglied dieser Gruppe erbracht, so kann die Befreiung nach Artikel 132 Absatz 1 

Buchstabe f der MwSt-Richtlinie nach fast einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses 

für diese Dienstleistungen nicht geltend gemacht werden. 

 

 Der MwSt-Ausschuss bestätigt fast einstimmig, dass eine Kostenteilungsgruppe die 

geschuldete Steuer hinsichtlich der Eingangsumsätze, die im Zusammenhang mit den nach 

Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe f der MwSt-Richtlinie befreiten Dienstleistungen an ihre 

Mitglieder stehen, nicht als Vorsteuer abziehen darf. 

 

Mitglieder eine Kostenteilungsgruppe 

 

2. Nach fast einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses können die Mitglieder einer 

Kostenteilungsgruppe entweder natürliche oder juristische Personen in jedweder Rechtsform 

sein, wobei eine Rechtspersönlichkeit für zivilrechtliche Zwecke nicht erforderlich ist. Der 

MwSt-Ausschuss ist ferner fast einstimmig der Ansicht, dass natürliche Personen, die keine 

Selbständigen sind, Mitglied einer Kostenteilungsgruppe sein können, wenn sie eine 

ehrenamtliche oder unbezahlte Tätigkeit ausüben, die gemäß Artikel 132 Absatz 1 

Buchstabe f der MwSt-Richtlinie nicht besteuert wird. 

 

 Der MwSt-Ausschuss bestätigt fast einstimmig, dass sowohl mehrwertsteuer-pflichtige als 

auch nicht mehrwertsteuerpflichtige Personen Mitglieder einer Kostenteilungsgruppe sein 

können. Nach fast einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses muss eine Einheit, die 

Mitglied einer Kostenteilungsgruppe werden will, in jedem Fall eine nachgelagerte von der 

Mehrwertsteuer befreite oder nicht steuerpflichtige Unternehmenstätigkeit ausüben; dadurch 

wird ausgeschlossen, dass Endverbraucher Mitglied einer Kostenteilungsgruppe werden. 

 

 Besteht eine Kostenteilungsgruppe aus mehreren Anteilseignern, so kann es nach fast 

einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses einem dieser Anteilseigner nicht verwehrt 

werden, als Mitglied der Kostenteilungsgruppe von der Mehrwertsteuer befreite 

Dienstleistungen entgegenzunehmen, wenn die übrigen in Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe f 

der MwSt-Richtlinie genannten Bedingungen erfüllt sind. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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Von einer Kostenteilungsgruppe erbrachte Dienstleistungen 

 

3. Der MwSt-Ausschuss vertritt fast einstimmig die Auffassung, dass die in Artikel 132 

Absatz 1 Buchstabe f der MwSt-Richtlinie vorgesehene Befreiung zu gewähren ist, und zwar 

unabhängig davon, ob die von der Kostenteilungsgruppe erbrachten Dienstleistungen für 

sämtliche Mitglieder oder nur für einige von ihnen bestimmt sind. 

 

 Ferner vertritt der MwSt-Ausschuss fast einstimmig die Auffassung, dass die Befreiung 

gemäß Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe f der MwSt-Richtlinie zu gewähren ist, ganz gleich, 

ob die von der Kostenteilungsgruppe an ihre Mitglieder gelieferten Dienstleistungen identisch 

oder unterschiedlicher Art sind. 

 

 Erbringt die Kostenteilungsgruppe auch Dienstleistungen für Dritte, die nicht Mitglied der 

Gruppe sind, so darf dies nach fast einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses an und 

für sich nicht als Anlass genommen werden, die Befreiung gemäß Artikel 132 Absatz 1 

Buchstabe f der MwSt-Richtlinie für diejenigen Dienstleistungen, die von der Gruppe für ihre 

Mitglieder erbracht werden, zu verwehren, vorausgesetzt, der genaue Anteil eines jeden 

Mitglieds an den gemeinsamen Kosten lässt sich bestimmen und wird von diesem 

eingefordert. In diesem Fall sollten für Dritte erbrachte Dienstleistungen nach fast 

einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses besteuert werden, wenn sie unter Artikel 2 

der MwSt-Richtlinie fallen und nicht anderweitig befreit sind. 

 

 Sind Dienstleistungen, die von einer Kostenteilungsgruppe für eines oder mehrere ihrer 

Mitglieder erbracht werden, zu besteuern, weil die Bedingungen für eine Befreiung nach 

Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe f der MwSt-Richtlinie nicht erfüllt sind, darf dies nach fast 

einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses nicht dazu führen, dass Dienstleistungen, 

die für andere Mitglieder erbracht werden, die die Bedingungen für eine Befreiung erfüllen, 

nicht von der Mehrwertsteuer befreit werden, sofern sich der genaue Anteil eines jeden 

Mitglieds an den gemeinsamen Kosten bestimmen lässt und von diesem eingefordert wird. 

 

 Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass eine Kostenteilungs-gruppe 

die Befreiung nach Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe f der MwSt-Richtlinie geltend machen 

kann, wenn sie Dienstleistungen, die Dritte erbracht haben, in ihrem Namen an die Mitglieder 

der Gruppe weitergibt, vorausgesetzt, alle in Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe f genannten 

Bedingungen sind erfüllt und der genaue Anteil eines jeden Mitglieds an den gemeinsamen 

Kosten lässt sich bestimmen und wird von diesem eingefordert. In diesem Fall kann eine 

Kostenteilungsgruppe nach fast einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses keine im 

Zusammenhang mit den von Dritten erbrachten Dienstleistungen geschuldete Steuer in Abzug 

bringen. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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 Der MwSt-Ausschuss ist ferner fast einstimmig der Auffassung, dass eine 

Kostenteilungsgruppe die Befreiung nach Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe f der MwSt-

Richtlinie geltend machen kann, wenn die von der Gruppe für ihre Mitglieder erbrachten 

Dienstleistungen intern produziert wurden, vorausgesetzt, alle in Artikel 132 Absatz 1 

Buchstabe f genannten Bedingungen sind erfüllt und der genaue Anteil eines jeden Mitglieds 

an den gemeinsamen Kosten lässt sich bestimmen und wird von diesem eingefordert. 

 

Tätigkeiten der Mitglieder der Kostenteilungsgruppe 

 

4. Erfolgt eine Lieferung von Dienstleistungen an ein steuerpflichtiges Mitglied einer 

Kostenteilungsgruppe, das sowohl befreite und nicht steuerpflichtige als auch steuerpflichtige 

Tätigkeiten ausübt, darf die Kostenteilungsgruppe nach fast einstimmiger Auffassung des 

MwSt-Ausschusses nur eine Befreiung nach Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe f der MwSt-

Richtlinie für diejenigen Dienstleistungen geltend machen, die mit den befreiten oder nicht 

steuerpflichtigen Tätigkeiten des betreffenden Mitglieds in Zusammenhang stehen. 

 

 Wenn die von einer Kostenteilungsgruppe an ein Mitglied gelieferten Dienstleistungen 

vollständig oder teilweise mit den steuerpflichtigen Tätigkeiten dieses Mitglieds in 

Zusammenhang stehen, so ist nach fast einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses 

eine Befreiung nach Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe f der MwSt-Richtlinie nicht zulässig. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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6. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN DER 

EU 

 

6.4 Ursprung: Niederlande 

Referenzen: Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe e, Artikel 140 Buchstaben a und b 

sowie Artikel 143 Absatz 1 Buchstabe a 

Betreff: Auslegung der Begriffe „Zahntechniker“, „Dienstleistungen, die 

Zahntechniker im Rahmen ihrer Berufsausübung erbringen“ und 

„Zahnersatz“ 

(Dokument taxud.c.1(2015)4410196 – Arbeitsunterlage Nr. 880) 

 

Zahntechniker 

 

1. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass der Begriff „Zahntechniker“ 

im Sinne von Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe e der MwSt-Richtlinie ausschließlich Steuer-

pflichtige umfasst, die – unabhängig von ihrer Rechtsform – über die fachlichen Qualifika-

tionen verfügen, die für die Durch-führung grundlegender Tätigkeiten im Bereich der 

Zahntechnik gemäß den typischen beruflichen Anforderungen eines Zahntechnikers erforder-

lich sind. Nach fast einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses schließt der Begriff der 

grundlegenden Tätigkeiten im Bereich der Zahntechnik nicht solche Tätigkeiten aus, die 

infolge fachlicher Spezialisierung durchgeführt werden. Der MwSt-Ausschuss ist fast 

einstimmig der Ansicht, dass die Tätigkeit eines Zahntechnikers – unter anderem – die 

Herstellung von festsitzendem Zahnersatz (z. B. Kronen, Brücken und Implantate), heraus-

nehmbarem Zahnersatz (z. B. Voll- und herausnehmbare Teilprothesen), maxillofazialen 

Prothesen sowie zahnmedizinischen Apparaturen (z.B. kieferorthopädische Apparaturen und 

Hilfsmittel wie Bissschienen) umfassen kann. 

 

Erleichterung der Beweislast bei internationalen Transaktionen 

 

2. Der MwSt-Ausschuss bestätigt fast einstimmig, dass der innergemeinschaftliche Erwerb von 

Zahnersatz oder die endgültige Einfuhr solcher Gegenstände nur dann von der Steuer befreit 

wird, wenn die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung gemäß Artikel 132 Absatz 1 

Buchstabe e der MwSt-Richtlinie erfüllt sind. Ungeachtet der möglichen praktischen 

Schwierigkeiten bei der Bestimmung, ob der Lieferer solcher Prothesen als Zahnarzt oder 

Zahntechniker gilt, ist der MwSt-Ausschuss fast einstimmig der Auffassung, dass die 

Mitgliedstaaten im Bemühen um eine Erleichterung der Beweislast keine Vermutung 

anwenden dürfen, nach der allgemein davon ausgegangen wird, dass die Lieferung von 

Zahnersatz durch Zahnärzte oder Zahntechniker erfolgt. Nach fast einstimmiger Auffassung 

des MwSt-Ausschusses ist die Aufstellung einer derart allgemeinen Vermutung nicht 

zulässig, da diese die Bedingungen gemäß Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe e – nämlich, dass 

der Lieferer Zahnarzt oder Zahntechniker sein muss – hinfällig macht.  

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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Dienstleistungen, die Zahntechniker im Rahmen ihrer Berufsausübung erbringen 

 

3. Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass es sich bei Dienst-leistungen, die 

von Zahntechnikern im Rahmen ihrer Berufsausübung erbracht werden, um Tätigkeiten 

handelt, die unter das typische Berufsbild eines Zahntechnikers fallen und somit die 

Besonderheit dieses Tätigkeitsbereichs ausmachen. Der MwSt-Ausschuss bestätigt 

einstimmig, dass zu solchen Dienstleistungen die Durchführung eines 3D-Scans für die 

Herstellung von Zahnersatz gehören kann. 

 

Zahnersatz 

 

4. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass der Begriff „Zahnersatz“ im 

Sinne von Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe e der MwSt-Richtlinie weit genug gefasst ist, um 

auch die Lieferung von Teilen von Zahnersatz, die typischerweise von Zahnärzten oder 

Zahntechnikern hergestellt werden, abzudecken. Nach fast einstimmiger Auffassung des 

MwSt-Ausschusses umfasst dieser Begriff jedoch nicht die Lieferung von zahnmedizinischen 

Apparaturen und Materialien, die für die Herstellung von Zahnersatz verwendet werden. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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5. NEUE RECHTSVORSCHRIFTEN – FRAGEN ZUR UMSETZUNG VON VOR 

KURZEM VERABSCHIEDETEN MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN DER EU  

 

5.1 Ursprung: Kommission 

Referenz: Artikel 9a der Mehrwertsteuer-Durchführungsverordnung 

Betreff: MwSt 2015: Einheitliche Anwendung der Vermutung (Fortsetzung) 

(Dokument taxud.c.1(2016)921938 – Arbeitsunterlage Nr. 895) 

 

1. Der MwSt-Ausschuss bestätigt fast einstimmig, dass die widerlegbare Vermutung gemäß 

Artikel 9a der MwSt-Durchführungsverordnung für alle an der Leistungskette beteiligten 

Steuerpflichtigen gilt; bei diesen ist davon auszugehen, dass sie die elektronische 

Dienstleistung (oder den Internet-Telefondienst) erhalten und erbracht haben. 

 

2. Der MwSt-Ausschuss stellt fast einstimmig fest, dass ein Steuerpflichtiger, der andere 

Dienstleistungen als lediglich die Abwicklung von Zahlungen im Zusammenhang mit den 

Dienstleistungen gemäß Artikel 9a der MwSt-Durchführungsverordnung erbringt, als an der 

Erbringung der Leistung beteiligt im Sinne dieser Bestimmung gilt, es sei denn, er stellt 

lediglich seine Netzwerke zur Übertragung des Inhalts und/oder Abwicklung von Zahlungen 

zur Verfügung. 

 

3. Nach fast einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses können, wenn alle nach 

Artikel 9a Absatz 1 der MwSt-Durchführungsverordnung vorgeschriebenen Voraussetzungen 

zur Widerlegung der Vermutung gemäß dieser Bestimmung gegeben sind, dem betroffenen 

Steuerpflichtigen, der diese Vermutung widerlegt, keine weiteren Pflichten auferlegt werden. 

 

4. Damit ein Steuerpflichtiger oder eine Steuerbehörde beurteilen kann, ob auf einen 

Steuerpflichtigen die Vermutung nach Artikel 9a der MwSt-Durchführungsverordnung 

zutrifft, sind nach fast einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses die Umstände der 

Dienstleistung zu bewerten und die Art der vertraglichen Beziehungen zu prüfen.  

 

 Ist in den vertraglichen Vereinbarungen die Art und Weise, in der der Steuerpflichtige an der 

Dienstleistung beteiligt ist, nicht hinreichend klar erläutert oder besteht ein Widerspruch 

zwischen den vertraglichen Vereinbarungen und der wirtschaftlichen Realität, so ist nach fast 

einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses die wirtschaftliche Realität ausschlag-

gebend.  

 

5. Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass ein an der Leistungskette 

Beteiligter nicht beschließen kann, nicht an der Erbringung der Dienstleistung beteiligt zu sein 

und daher nicht unter Artikel 9a der MwSt-Durchführungsverordnung zu fallen, wenn aus den 

Tatsachen und den einschlägigen Rechtsvorschriften etwas anderes hervorgeht. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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6. Nach einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses ist eine Vertragsklausel, mit der ein 

Steuerpflichtiger von einer Umsatzkette ausgeschlossen wird, obwohl dies nicht der 

wirtschaftlichen Realität entspricht, nicht ausreichend, damit dieser Steuerpflichtige als nicht 

an der Dienstleistung Beteiligter gemäß Artikel 9a der MwSt-Durchführungsverordnung 

betrachtet werden kann. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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5. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN DER 

EU 

 

5.1 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Artikel 2 Absatz 1, Artikel 9 und Artikel 135 Absatz 1 

Betreff: Mehrwertsteuerliche Behandlung von Treibhausgasemissionszertifi-

katen 

(Dokument taxud.c.1(2016)2049491 – Arbeitsunterlage Nr. 901) 

 

Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass die Definition von 

Emissionszertifikaten, die aus Anteilen bestehen, deren Übereinstimmung mit den Anforderungen 

der Richtlinie 2003/87/EG1 (Emissionshandelssystem) anerkannt ist, als Finanzinstrumente gemäß 

der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente2 (MiFID II) sich nicht auf die bereits vereinbarte3 

mehrwertsteuerliche Behandlung solcher Zertifikate auswirkt. Insbesondere darf diese Einstufung 

für die Zwecke der MiFID II nach einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses nicht zur 

Folge haben, dass die Bestimmungen des Artikels 135 Absatz 1 der MwSt-Richtlinie, nach dem 

bestimmte Finanzumsätze von der Mehrwertsteuer befreit sind, anwendbar werden.  

 

 
1  Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 über ein System für den 

Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft (ABl. L 275 vom 25.10.2003, S. 32).  
2  Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für 

Finanzinstrumente (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349), siehe insbesondere Artikel 4 Absatz 1 Nummer 15 in 

Verbindung mit Anhang I Abschnitt C Nummer 11.  
3  Leitlinien aus der 75. Sitzung vom 14. Oktober 2004 – Unterlage TAXUD/1607/05 – 480 (Punkt 4.2) und der 

91. Sitzung vom 10.-12. Mai 2010 – Unterlage D – taxud.c.1(2011)280394 – 678 (Punkt 5.8).  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014L0065&amp;qid=1455619526124&amp;rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014L0065&amp;qid=1455619526124&amp;rid=1


 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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6. RECHTSPRECHUNG – FRAGEN IM ZUSAMMENHANG MIT KÜRZLICH 

ERGANGENEN URTEILEN DES GERICHTSHOFS DER EUROPÄISCHEN UNION 

 

6.2 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Artikel 14 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstabe c, Artikel 24 Absatz 1 

und Artikel 148 Buchstabe a 

Betreff: Rechtssache des EuGH C-526/13 Fast Bunkering Klaipėda 

(Dokument taxud.c.1(2016)3438314 – Arbeitsunterlage Nr. 907) 

 

In Bezug auf die Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union in der Rechtssache 

C-526/13, Fast Bunkering Klaipėda, sollte die Entscheidung, sofern die Bewertung von Umsätzen 

betroffen ist, die von Mittelspersonen gelieferte Gegenstände umfassen, nach einstimmiger 

Auffassung des MwSt-Ausschusses als auf den spezifischen Gegebenheiten der fraglichen 

Rechtssache basierend erachtet werden. Nach einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses ist 

diese Entscheidung eng auszulegen. 

 

Sofern Gegenstände durch im eigenen Namen handelnde Mittelspersonen geliefert werden 

(Reihengeschäfte), ist nach einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses bei der Bewertung 

eines jeden beteiligten Umsatzes neben Artikel 14 Absatz 1 der MwSt-Richtlinie auch Artikel 14 

Absatz 2 Buchstabe c zu berücksichtigen, gemäß dem die Übertragung eines Gegenstands auf 

Grund eines Vertrags über eine Einkaufs- oder Verkaufskommission auch als Lieferung von 

Gegenständen gilt. Findet eine Übertragung von Gegenständen auf Grund eines solchen Vertrags 

statt, ist nach einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses der Empfänger der ersten der 

beiden aufeinander-folgenden Lieferungen die im eigenen Namen auftretende Mittelsperson. 

 

 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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5. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN DER 

EU 

 

5.2 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Artikel 174, 175, 312 bis 316, 319 und 322 

Betreff: Sonderregelung für steuerpflichtige Wiederverkäufer und deren 

Lieferungen von Kunstgegenständen 

(Dokument taxud.c.1(2016)4034805 – Arbeitsunterlage Nr. 903 REV) 

 

Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass als Einkaufspreis im Sinne des 

Artikels 312 Nr. 2 der MwSt-Richtlinie die gesamte Gegenleistung gilt, die der Lieferer von dem 

steuerpflichtigen Wiederverkäufer erhält oder zu erhalten hat, einschließlich der unmittelbar mit 

dem Umsatz zusammenhängenden Zuschüsse, Steuern, Zölle, Abschöpfungen und Abgaben sowie 

der Nebenkosten wie Provisions-, Verpackungs-, Beförderungs- und Versicherungskosten, die der 

Lieferer dem steuerpflichtigen Wiederverkäufer in Rechnung stellt.  

 

Hinsichtlich Absatzförderungskosten wie etwa Präsentationskosten, Reparatur- und Instand-

haltungskosten, Beförderungs- und Versicherungskosten, Kosten der Verwaltung künstlerischer 

Projekte usw., die ein steuerpflichtiger Wiederverkäufer im Zusammenhang mit Verkäufen von 

Kunstgegenständen trägt, ist der MwSt-Ausschuss fast einstimmig der Auffassung, dass solche 

Kosten, da sie nicht als mit dem Umsatz zusammenhängende Nebenkosten eingestuft werden 

können, nicht als Teil des Einkaufspreises einbezogen werden dürfen. Der MwSt-Ausschuss ist des 

Weiteren fast einstimmig der Auffassung, dass die bereits vereinbarte1 Annahme, wonach sich die 

Gewinnspanne auf einen bestimmten Prozentsatz des Verkaufspreises beläuft, in Bezug auf Sach-

verhalte, in denen ein steuerpflichtiger Wiederverkäufer die Absatzförderungskosten trägt, der 

Einkaufspreis jedoch bestimmt werden kann, nicht mit Artikel 315 der MwSt-Richtlinie vereinbar 

ist.  

 

Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass ein steuerpflichtiger Wieder-

verkäufer in Fällen, in denen ihm Kosten wegen der Reparatur o. Ä. von Gegenständen entstehen, 

für die die Sonderregelung für Gebrauchtgegenstände, Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und 

Antiquitäten gilt, und da diese Kosten nicht deren Einkaufspreis zurechenbar sind, das Recht auf 

Abzug der entrichteten oder geschuldeten Vorsteuer gemäß den normalen Regeln nach Titel X der 

MwSt-Richtlinie hat. Der MwSt-Ausschuss bekräftigt fast einstimmig, dass dies auch in Bezug auf 

Absatzförderungskosten im Zusammenhang mit dem Verkauf von Kunstgegenständen gilt. 

 

 
1  Leitlinien der 102. Sitzung vom 30. März 2015 – Unterlage C – 859 –taxud.c.1(2015)3130399. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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4. NEUE RECHTSVORSCHRIFTEN – FRAGEN ZUR UMSETZUNG VON VOR 

KURZEM VERABSCHIEDETEN MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

4.1 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Artikel 44, 46 und 58 der MwSt-Richtlinie 

 Artikel 7 Absatz 3 Buchstaben t und u der MwSt-Durchführungs-

verordnung 

Betreff: MwSt 2015: Wechselwirkung zwischen elektronisch erbrachten 

Dienstleistungen und Vermittlungsdienstleistungen sowie erste 

Erörterung der Reichweite des Begriffs „Vermittlungs-dienst-

leistungen“ in einem weiter gefassten Kontext 

(Dokument taxud.c.1(2016)3297911 – Arbeitsunterlage Nr. 906) 

 

1. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass Vermittlungsdienstleistungen, 

die im Namen und für Rechnung einer anderen Person erbracht werden und im 

Zusammenhang mit der Erbringung von materiellen Dienstleistungen stehen, wie sie in 

Artikel 7 Absatz 3 Buchstaben t und u der MwSt-Durchführungsverordnung aufgeführt sind, 

nicht unter diese Vorschriften fallen.  

 

2. Der MwSt-Ausschuss stellt fast einstimmig fest, dass der Ort der Dienstleistungen, die als 

Vermittlungsdienstleistungen gelten und im Namen und für Rechnung einer anderen Person 

an einen Nichtsteuerpflichtigen erbracht werden, derjenige ist, an dem der vermittelte Umsatz 

nach Maßgabe des Artikels 46 der MwSt-Richtlinie erbracht wird. 

 

3. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass in einer digitalen Umgebung 

erbrachte Dienstleistungen, um als Vermittlungsdienstleistungen zu gelten und daher unter 

Artikel 46 der MwSt-Richtlinie zu fallen, der aktiven Beteiligung des Vermittlers bedürfen, 

die über die automatisierte Leistung hinausgeht, welche mit nur minimaler menschlicher 

Beteiligung (im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 der MwSt-Durchführungsverordnung) erfolgt. 

 

 Insbesondere in Fällen, in denen eine einzelne Leistung nicht automatisierte, menschliche und 

unterschiedliche Reaktionen aufseiten des Dienstleistungserbringers erfordert, ist nach fast 

einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses davon auszugehen, dass die 

Dienstleistungen die aktive Beteiligung des Vermittlers an dem Umsatz erfordern. 

 

4. Nach fast einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses erfüllen die Dienstleistungen 

von Online-Plattformen wie etwa Online-Marktplätze, auf denen nur passive, automatisierte 

Dienstleistungen erbracht werden, die nicht mehr als eine minimale menschliche Beteiligung 

(im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 der MwSt-Durchführungsverordnung) erfordern und es zwei 

Parteien ermöglichen, miteinander in Kontakt zu treten, um einzelne Gegenstände oder 

eigenständige Dienstleistungen zu erlangen, nicht die Voraussetzungen, um als Vermittlungs-

dienstleistungen betrachtet zu werden, und fallen daher nicht unter Artikel 46 der MwSt-

Richtlinie.  

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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 Besteht eine Dienstleistung beispielsweise in einer von einem Computer automatisch 

generierten Dienstleistung über das Internet oder ein anderes elektronisches Netz auf der 

Grundlage spezifischer Dateneingaben des Dienstleistungsempfängers, so bestätigt der MwSt-

Ausschuss fast einstimmig, dass diese als eine passive automatisierte Dienstleistung zu 

betrachten ist. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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5. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN DER 

EU 

 

5.1 Ursprung:  Dänemark 

Referenz: Artikel 132 Absatz 1 Buchstaben b und c 

Betreff: Mehrwertsteuerliche Behandlung von Fruchtbarkeitsbehandlungen 

(Dokument taxud.c.1(2017)751354 – Arbeitsunterlage Nr. 916) 

 

1.  Der MwSt-Ausschuss bestätigt fast einstimmig, dass Fruchtbarkeitsbehandlungen unter die 

Befreiung gemäß Artikel 132 Absatz 1 Buchstaben b und c der MwSt-Richtlinie fallen, wenn 

solche Behandlungen zur Überwindung von Unfruchtbarkeit oder verminderter Fruchtbarkeit 

durchgeführt werden (dieses muss durch eine ärztliche Diagnose bestätigt werden). Für die 

Anwendung dieser Befreiung ist der MwSt-Ausschuss fast einstimmig der Auffassung, dass 

es keinen Unterschied macht, ob es die Frau oder der Mann in einer heterosexuellen 

Beziehung ist, die oder der an Unfruchtbarkeit oder verminderter Fruchtbarkeit leidet. 

 

2. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass Fruchtbarkeits-behandlungen 

für alleinstehende Frauen und Frauen, die in einer homosexuellen Partnerschaft leben, 

ebenfalls unter die Befreiung gemäß Artikel 132 Absatz 1 Buchstaben b und c der MwSt-

Richtlinie fallen, wenn Unfruchtbarkeit oder verminderte Fruchtbarkeit vorliegt (dieses muss 

durch eine ärztliche Diagnose bestätigt werden). 

 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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5. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN DER 

EU 

 

5.2 Ursprung: Frankreich 

Referenz: Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe b 

Betreff: Von Kreditvermittlern erbrachte Beratungsdienstleistungen: mög-

liche Einstufung als Kreditvermittlung 

(Dokument taxud.c.1(2016)6870737 – Arbeitsunterlage Nr. 912) 

 

1. Der MwSt-Ausschuss bestätigt einstimmig, dass für die Zwecke des Artikels 135 Absatz 1 

Buchstabe b der MwSt-Richtlinie und im Einklang mit der ständigen Rechtsprechung des 

Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) der Begriff „Vermittlung“ eine Tätigkeit 

bezeichnet, die ein Mittler als eigenständige Mittlertätigkeit ausübt und deren Zweck darin 

besteht, das Erforderliche zu tun, damit zwei Parteien einen Vertrag schließen, ohne dass der 

Vermittler ein Eigeninteresse am Inhalt des Vertrags hat.  

 

2. Nach einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses sind Dienstleistungen in Form einer 

Finanzberatung durch einen Kreditvermittler in Bezug auf Kredite, die ein Dritter (der 

Kreditgeber) einem Kunden (dem möglichen Kreditnehmer) gewährt, nur dann als 

Vermittlungstätigkeit anzusehen, wenn diese Tätigkeit die vom EuGH festgelegten 

Voraussetzungen für eine eigenständige Mittlertätigkeit erfüllt.  

 

 Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Ansicht, dass die Erbringung einer 

Beratungsdienstleistung in Bezug auf Kredite, bei der der Erbringer der Beratungs-

dienstleistung nicht an der Aushandlung des Kreditvertrags zwischen dem Kunden 

(Kreditnehmer) und dem Kreditanbieter (Kreditgeber) beteiligt ist, nicht unter den 

Anwendungsbereich von Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe b der MwSt-Richtlinie fällt. 

 

 Wenn die Erbringung einer solchen Beratungsdienstleistung jedoch eine Nebenleistung zur 

Hauptdienstleistung der Kreditvermittlung ist, für die eine Befreiung gemäß Artikel 135 

Absatz 1 Buchstabe b der MwSt-Richtlinie gilt, so fällt nach einstimmiger Auffassung des 

MwSt-Ausschusses auch die Beratungsdienstleistung unter die genannte Bestimmung. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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4. NEUE RECHTSVORSCHRIFTEN – FRAGEN ZUR UMSETZUNG VON VOR 

KURZEM VERABSCHIEDETEN MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN DER EU 

 

4.1 Ursprung:  Kommission 

Referenzen: Artikel 58 und Anhang II der MwSt-Richtlinie 

 Artikel 7 und Anhang I der MwSt-Durchführungsverordnung 

Betreff: Mehrwertsteuer 2015: Anwendungsbereich des Begriffs 

„elektronisch erbrachte Dienstleistungen“; „minimale menschliche 

Beteiligung“ (zweites Follow-up) 

(Dokument taxud.c.1(2017)1270284 – Arbeitsunterlage Nr. 919) 

 

(1) Nach fast einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses gilt für den Anwendungsbereich 

des Begriffs „elektronisch erbrachte Dienstleistungen“ gemäß Artikel 7 Absatz 1 der MwSt-

Durchführungsverordnung Folgendes: 

 

(a) die selbstständige Tätigkeit einer dritten Person/Partei, auf die sich die untersuchte 

Dienstleistung bezieht, ist für die Beurteilung einer „minimalen menschlichen 

Beteiligung“ unerheblich; 

 

(b) bei einer Tätigkeit von Mitarbeitern des Dienstleistungserbringers, die unabhängig von 

einem individuellen Kundenauftrag zur Erbringung einer bestimmten Dienstleistung 

erbracht wird, wird davon ausgegangen, dass sie in den Bereich der „minimalen 

menschlichen Beteiligung“ fällt. 

 

(2) Nach einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses wird davon ausgegangen, dass eine 

menschliche Tätigkeit von Seiten des Dienstleistungserbringers, die auf generische, nicht 

spezifische Anpassungen der Systemumgebung und nicht auf individuelle Anfragen von 

Seiten des Kunden ausgerichtet ist, die Anforderungen an eine „minimale menschliche 

Beteiligung“ im Sinne der „elektronisch erbrachten Dienstleistungen“ nicht überschreitet. 

 

 Daher bestätigt der MwSt-Ausschuss einstimmig, dass davon auszugehen ist, dass Arbeiten 

von Mitarbeitern eines Online-Diensteanbieters an einem System, über das die Dienste 

bereitgestellt werden, zur regelmäßigen Aktualisierung, Anpassung oder Verbesserung des 

Systems, die Grenzen der „minimalen menschlichen Beteiligung“ nicht überschreiten, wenn 

die Arbeiten nicht auf individuellen Kundenaufträgen beruhen, sondern sich auf generische, 

nicht spezifische Änderungen der Systemumgebung beziehen. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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 Der MwSt-Ausschuss ist außerdem einstimmig der Auffassung, dass Mitarbeiter eines 

Unternehmens, die das System in Echtzeit betreiben, um einen Systemausfall infolge von 

Aktionen durch Kunden, die eine Dienstleistung abrufen, zu verhindern, innerhalb der 

Grenzen der „minimalen menschlichen Beteiligung“ handeln. 

 

 Daher sind nach einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses die oben genannten 

Aktivitäten als Tätigkeiten des Dienstleistungserbringers anzusehen, die mit der 

ursprünglichen Einrichtung des Systems, das für die Bereitstellung, regelmäßige Pflege und 

Reparatur erforderlich ist, vergleichbar sind1. 

 

(3) Der MwSt-Ausschuss erkennt einstimmig an, dass zur Prüfung des Anwendungs-bereichs des 

Begriffs „elektronisch erbrachte Dienstleistungen“ mögliche missbräuchliche Praktiken zum 

Umgehen der Rechtsvorschriften über den Ort der Dienstleistungen für Mehrwertsteuer-

zwecke zu berücksichtigen sind. 

 

(4) Der MwSt-Ausschuss bestätigt einstimmig, dass die Prüfung, ob gebündelte/miteinander 

verbundene Dienstleistungen, wenn sie auch elektronisch erbrachte Dienstleistungen 

umfassen, eine oder mehrere Leistungen darstellen, auf Einzelfallbasis erfolgen muss, wobei 

die vom Gerichtshof der Europäischen Union festgelegten Kriterien zu berücksichtigen sind. 

Nach einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses sind bei der Durchführung dieser 

Prüfung alle Umstände der verbundenen Leistung zu berücksichtigen. 

 

(5) Nach einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses ist in dem Fall, in dem ein einzelner 

Dienstleistungserbringer mehrere unterschiedliche Pakete anbietet (d. h. die Erbringung von 

Dienstleistungen mit bestimmten unterschiedlichen Elementen, die ein Angebot von einem 

anderen unterscheiden), jedes Paket für Mehrwertsteuer-zwecke einzeln zu prüfen.  

 

 Der MwSt-Ausschuss stellt fast einstimmig fest, dass in dem Fall, in dem der 

Dienstleistungserbringer im Rahmen eines Pakets verpflichtet ist, gegenüber dem Kunden 

eine Rückmeldung durch einen Mitarbeiter abzugeben, auch wenn diese Option in der Praxis 

vom Kunden nicht genutzt wird, eine solche Dienstleistung über die „minimale menschliche 

Beteiligung“ hinausgeht. 

 

(6) Nach einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses sind Dienstleistungen als 

elektronisch erbracht anzusehen, wenn: 

 

(i) die Dienstleistungen grundsätzlich voll automatisch erbracht werden und 

 

(ii) gleichzeitig innerhalb des Systems, über das diese Dienstleistungen erbracht werden, in 

einzelnen Ausnahmefällen bei besonders komplexen Problemen die Möglichkeit 

besteht, dass die Systemprogramme den Kunden zur Lösung dieser Probleme an einen 

Mitarbeiter weiterleiten. 

 
1  Leitlinien der 102. Sitzung vom 30. März 2015 – Unterlage D – taxud.c.1(2015)4128689 – 862480 (Nummer 3). 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
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 Der MwSt-Ausschuss ist im Wesentlichen fast einstimmig der Auffassung, dass solche 

Ausnahmefälle als Aktivitäten für ein reibungsloses Funktionieren des Systems an sich 

anzusehen sind, und daher nicht die Bedingungen für eine „minimale menschliche 

Beteiligung“ von elektronisch erbrachten Dienstleistungen überschreiten. 

 

(7) Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass folgende Leistungen vom Begriff 

„elektronisch erbrachte Dienstleistungen“ abgedeckt werden: 

 

(a) Online-Zugriff (befristet oder unbefristet) auf Vorlagedokumente und Software, ohne 

Unterstützung durch einen Mitarbeiter von Seiten des Dienstleistungserbringers, 

wodurch dem Kunden Tools bereitgestellt werden, mit denen er seine eigenen 

individuellen Fassungen der benötigten Dokumente (Briefe, Verträge usw.) erstellen 

kann; 

 

(b) Online-Bereitstellung von Rechtsvertragsvorlagen, die automatisch aufgrund der 

Dateneingabe durch den Käufer an die Bedürfnisse des Käufers angepasst werden; 

 

(c) digitalisierte Produkte (z. B. Veröffentlichungen, Programme, Entwurfsmuster und 

Anwendungshandbücher hierzu usw.), die automatisch bereitgestellt werden; 

 

(d) Online-Zugang zu Portalen, die eine Plattform für virtuelle Diskussionen zwischen den 

Mitgliedern bieten; 

 

(e) Online-Zugang zu Internetplattformen mit automatischen Such- und Filterfunktionen, 

aber ohne zusätzliche Unterstützung durch einen Mitarbeiter von Seiten des 

Dienstleistungserbringers; 

 

(f) Online-Zugang zu Plattformen, die einen Kontaktpunkt zwischen Lieferern von Waren 

und Dienstleistungen und ihren Kunden und für Peer-to-Peer-Interaktionen (d. h. nicht 

zu kommerziellen Zwecken) bieten, wobei der auf der Plattform angebotene Dienst 

selbst automatisiert ist und die Organisation von Zahlungsvereinbarungen 

miteinschließen kann; 

 

(g) Online-Zugang zu Wertpapierhandelsplattformen, über die Investoren Wertpapiere 

kaufen und/oder verkaufen können, wobei der Betrieb der Plattform eine Überwachung 

des Handels und die Möglichkeit eines Eingriffs in eine Transaktion beinhaltet, der 

Plattform-Anbieter jedoch nur für ein reibungsloses Funktionieren der Plattform sorgt, 

aber keine Beratung der Kunden durch einen Mitarbeiter anbietet; 

 

(h) Fernüberwachung des Gesundheitszustands von Patienten in Echtzeit (z. B. der 

Blutzucker- oder Blutdruckwerte) mithilfe von technischen Geräten, die die 

entsprechenden Gesundheitsdaten bzw. Messwerte an das System des Dienst-

leistungserbringers übermitteln, das diese dann analysiert und eine Alarmmeldung oder 

eine Benachrichtigung des Patienten generiert; 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
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(i) Fernwartung von Computersystemen, wie Systemfunktionsprüfungen, Wartungs-

arbeiten und Reparaturen, die vom System des Dienstleistungserbringers z. B. in 

regelmäßigen Intervallen oder nach elektronischer Beauftragung durch den Kunden 

automatisch durchgeführt werden; 

 

(j) Online-Zugang zu Spieleplattformen, auf denen die Spieler Spiele auf der Grundlage 

von Zufallszahlengeneratoren spielen können, entweder gegen die „Bank“ (wie bei 

Kasinospielen) oder gegen andere Spieler (z. B. Poker), wobei die Spieler räumlich 

voneinander getrennt sind und der gesamte Prozess automatisch abläuft und die 

Mitarbeiter des Dienstleistungsanbieters nicht in die Transaktion oder den Prozess 

eingreifen können; 

 

(k) Online-Zugang zu Bingospielen mit vom System generierten Zahlen oder zu 

gestreamten konventionellen Bingospielen, bei denen die Spieler ihre Auswahl während 

des Spiels über das elektronische System treffen und die Gewinner automatisch 

ermittelt werden; 

 

(l) Online-Zugang zu Horoskop-/Astrologie-Plattformen, die Informationen, Vorhersagen 

oder Beratung mithilfe einer vorab eingepflegten Datenbank aufgrund der vom Kunden 

eingegebenen Angaben (z. B. des Geburtsdatums) generieren. 

 

(8) Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass folgende Leistungen vom 

Begriff „elektronisch erbrachte Dienstleistungen“ abgedeckt werden: 

 

(a) Online-Zugang zu Seminaren, bei denen nur eine passive Beteiligung möglich ist (ohne 

die Möglichkeit, mit dem Anbieter des Seminars zu interagieren); 

 

(b) Online-Zugriff auf zuvor aufgezeichnete Seminare, Veranstaltungen usw.; 

 

(c) Online-Zugriff auf Lernmaterialien, Kurse, Programme usw., bei denen die Lernenden 

keine Möglichkeit haben, mit einem Lehrer zu interagieren. 

 

(9) Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass folgende Leistungen nicht vom 

Begriff „elektronisch erbrachte Dienstleistungen“ abgedeckt werden: 

 

(a) Online-Bereitstellung von Rechtsvertragsvorlagen, die an die Bedürfnisse des Käufers 

angepasst werden, wobei die Dienstleistung eine Prüfung des Vertrags auf Richtigkeit 

vor Auslieferung an den Kunden durch Mitarbeiter, die im Namen des Dienst-

leistungserbringers handeln, beinhaltet, auch wenn die Endfassung dem Kunden 

elektronisch übermittelt wird; 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
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(b) Fernüberwachung des Gesundheitszustands von Patienten in Echtzeit (z. B. der 

Blutzucker- oder Blutdruckwerte) mithilfe von technischen Geräten, die die 

entsprechenden Gesundheitsdaten bzw. Messwerte an das System des Dienst-

leistungsanbieters übermitteln, wobei die Daten bzw. Messwerte von medizinischem 

Fachpersonal analysiert werden; 

 

(c) Fernwartung von Computersystemen, bei der Systemfunktionsprüfungen, Wartungs-

arbeiten und Reparaturen, auch wenn sie elektronisch beauftragt und bereitgestellt 

werden, von Mitarbeitern durchgeführt werden, die auf das System des Kunden über 

Remote-Desktops (d. h. nicht automatisch) zugreifen; 

 

(d) „Live Casino“-Dienstleistungen, bei denen die Spieler mit einem echten Croupier 

interagieren, wobei der Croupier auf die Anweisungen des Spielers reagiert und das 

Internet lediglich als Mittel zum Streamen des Vorgangs am Kasinotisch sowie als 

Kommunikationsmittel zwischen dem Croupier und dem Spieler dient; 

 

(e) Online-Zugang zu Horoskop-/Astrologie-Plattformen, die Informationen, Vorhersagen 

oder Beratung generieren, wobei die über die Plattform von den Kunden bereitgestellten 

Angaben/Anfragen von Mitarbeitern bearbeitet werden, die eine Antwort erstellen (d. h. 

nicht automatisch generieren). 

 

(10) Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass folgende Leistungen nicht 

vom Begriff „elektronisch erbrachte Dienstleistungen“ abgedeckt werden: 

 

(a) Online-Zugriff (befristet oder unbefristet) auf Vorlagedokumente und Software, 

wodurch dem Kunden Tools bereitgestellt werden, mit denen er seine eigenen 

individuellen Fassungen der benötigten Dokumente erstellen kann, mit der Möglichkeit 

einer Unterstützung durch einen Mitarbeiter von Seiten des Dienstleistungserbringers; 

 

(b) digitalisierte Produkte (z. B. Veröffentlichungen, Programme, Entwurfsmuster und 

Anwendungshandbücher hierzu usw.), die dem Kunden individuell und nicht 

automatisch vom Dienstleistungserbringer und/oder auf spezielle Anfrage des Kunden 

zugeschickt werden; 

 

(c) Online-Zugang zu Seminaren, bei denen die Möglichkeit besteht, mit dem Anbieter des 

Seminars zu interagieren, z. B. um Fragen zu stellen, Rückmeldung zu erhalten usw.; 

 

(d) Online-Zugriff auf Lernmaterialien, Kurse, Programme usw., wobei die Lernenden die 

Möglichkeit haben (unabhängig davon, ob sie sie auch nutzen), mit dem Lehrer per E-

Mail, Telefon, Videokonferenz usw. in Kontakt zu treten; 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
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(e) Online-Zugang zu Internetplattformen mit automatischen Such- und Filterfunktionen 

und der Möglichkeit einer zusätzlichen Unterstützung durch einen Mitarbeiter von 

Seiten des Dienstleistungserbringers (z. B. für Prüfung und Beratung zu den 

Suchergebnissen); 

(f) Online-Zugang zu Wertpapierhandelsplattformen, über die Investoren Wertpapiere 

kaufen und/oder verkaufen können, wobei der Betrieb der Plattform eine Überwachung 

des Handels und die Möglichkeit eines Eingriffs in eine Transaktion beinhaltet, um den 

Kunden eine individuelle Anlageberatung des Plattformanbieters zu bieten. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
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5. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN DER 

EU 

 

5.3 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 135 Absatz 1 

Buchstaben b und d 

Betreff: Mehrwertsteuerliche Behandlung von Umsätzen mit notleidenden 

Krediten (NK) 

(Dokument taxud.c.1(2017)829746 – Arbeitsunterlage Nr. 917) 

 

1. Wenn eine Person (im Folgenden der „Übertragende“), die sich im Besitz eines notleidenden 

Kredits (im Folgenden „NK“) befindet, diesen NK – ohne ihn weiter zu verwalten – an eine 

andere Person (im Folgenden der „Empfänger“) überträgt, die das Risiko einer Nichterfüllung 

der Schuld übernimmt, und wenn der Übertragende im Gegenzug eine Zahlung erhält, die 

unter dem Nennwert liegt, teilt der MwSt-Ausschuss fast einstimmig die Einschätzung, dass 

eine solche Übertragung die Erbringung einer steuerbaren Dienstleistung gemäß Artikel 2 

Absatz 1 Buchstabe c der MwSt-Richtlinie darstellt.  

 

 In diesem Zusammenhang ist der MwSt-Ausschuss fast einstimmig der Auffassung, dass ein 

Umsatz, der in der Übertragung eines NK besteht, als Abtretung eines nicht körperlichen 

Gegenstands gemäß Artikel 25 Buchstabe a der MwSt-Richtlinie einzustufen ist. 

 

 Der MwSt-Ausschuss ist außerdem fast einstimmig der Auffassung, dass eine solche 

Erbringung gemäß Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe d der MwSt-Richtlinie von der Steuer 

befreit sein soll, da sie einen Umsatz im Geschäft mit Forderungen darstellt. 

 

2. Der MwSt-Ausschuss bestätigt fast einstimmig im Einklang mit der ständigen 

Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH), dass die Übertragung 

eines NK zu einem Preis unter seinem Nennwert, wenn der Unterschied zwischen dem 

Nennwert des NK und dem tatsächlich bezahlten Preis dem tatsächlichen wirtschaftlichen 

Wert der Schuld zum Zeitpunkt ihrer Abtretung entspricht und daher nicht als Gegenleistung 

für den Empfänger zu verstehen ist, keine steuerbare Erbringung einer Dienstleistung durch 

den Empfänger an den Übertragenden darstellt, die darin besteht, dass der Empfänger das 

Risiko einer Nichterfüllung der Schuld übernimmt. 

 

 Der MwSt-Ausschuss erkennt fast einstimmig an, dass unter diesen Umständen der 

Übertragende des NK weiterhin eine steuerbare Dienstleistung erbracht hat, die gemäß 

Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe d der MwSt-Richtlinie von der Steuer befreit ist, wie in 

Nummer 1 dargelegt. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
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3. Der MwSt-Ausschuss bestätigt fast einstimmig im Einklang mit der ständigen 

Rechtsprechung des EuGH, dass die Übertragung eines NK zu einem Preis unter seinem 

Nennwert eine steuerbare Erbringung einer Dienstleistung durch den Empfänger an den 

Übertragenden darstellt, wenn der Unterschied zwischen dem Nennwert des NK und dem 

tatsächlich bezahlten Preis nicht dem tatsächlichen wirtschaftlichen Wert der Schuld zum 

Zeitpunkt ihrer Abtretung entspricht, sondern als Gegenleistung für den Empfänger zu 

verstehen ist. Die Dienstleistung besteht darin, dass der Empfänger das Risiko einer 

Nichterfüllung der Schuld übernimmt. 

 

 Der MwSt-Ausschuss bestätigt außerdem fast einstimmig, dass solch eine Erbringung nicht 

gemäß Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe d der MwSt-Richtlinie von der Steuer befreit wird, 

weil sie eine Einziehung von Forderungen darstellt.  

 

 Der MwSt-Ausschuss erkennt fast einstimmig an, dass der Übertragende des NK unter 

diesen Umständen weiterhin eine steuerbare Dienstleistung an den Empfänger erbracht hat, 

die gemäß Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe d der MwSt-Richtlinie von der Steuer befreit ist, 

wie in Nummer 1 dargelegt. 

 

4. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass von Fall zu Fall entschieden 

werden muss, ob der Unterschied zwischen dem Nennwert des NK und dem faktisch 

bezahlten Preis dem tatsächlichen wirtschaftlichen Wert des Kredits zum Zeitpunkt seiner 

Abtretung entspricht.  

 

5. Der MwSt-Ausschuss bestätigt fast einstimmig, dass Servicedienstleistungen in 

Zusammenhang mit NK, die von einer anderen Person als dem Kreditgeber erbracht werden 

und in der Verwaltung des Kredits bestehen, nicht gemäß Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe b 

der MwSt-Richtlinie von der Steuer befreit werden. 

 

 Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass NK-Servicedienstleistungen, 

die in der Verwaltung des Kredits bestehen und möglicherweise mehrere Aktivitäten 

beinhalten, deren Hauptzweck die Einziehung und Beitreibung von Forderungen ist, eine 

steuerbare Erbringung von Dienstleistungen im Sinne der Einziehung von Forderungen 

darstellen und deshalb von der Steuerbefreiung gemäß Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe d der 

MwSt-Richtlinie ausgenommen sind.  

 

 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
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5. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN DER 

EU 

 

5.4 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Artikel 24 und Artikel 135 Absatz 1 Buchstaben b und d 

Betreff: Mehrwertsteuerliche Behandlung von Dienstleistungen zur 

Liquiditätsbündelung (Cash Pooling) 

(Dokument taxud.c.1(2017)5897072 – Arbeitsunterlage Nr. 931)  

 

1. Im Fall einer Vereinbarung über die Liquiditätsbündelung mit tatsächlichen Überweisungen 

von Mitteln zwischen den Teilnehmern ist der MwSt-Ausschuss fast einstimmig der 

Auffassung, dass in Übereinstimmung mit der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der 

Europäischen Union (EuGH) ein Teilnehmer an einer Liquiditätsbündelung, der Mittel auf 

das konsolidierte Konto überweist und eine Vergütung in Form von Zinsen erhält, eine 

wirtschaftliche Tätigkeit im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der MwSt-Richtlinie ausübt. Der 

MwSt-Ausschuss bestätigt fast einstimmig, dass eine derartige Tätigkeit als eine steuerbare 

Erbringung von Dienstleistungen gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c der MwSt-Richtlinie 

gilt.  

 

 Der MwSt-Ausschuss ist außerdem fast einstimmig der Auffassung, dass eine solche 

Erbringung von Dienstleistungen gemäß Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe b der MwSt-

Richtlinie von der Mehrwertsteuer zu befreien ist, da sie einen Umsatz im Geschäft mit 

Krediten darstellt. 

 

2. Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass die von dem Poolführer einer oben 

beschriebenen Liquiditätsbündelungsvereinbarung durchgeführten Tätigkeiten – in der Regel 

die Sicherstellung der finanziellen Liquidität der Gruppe, die Führung des konsolidierten 

Kontos, die Überwachung und Analyse des Stands der Verbindlichkeiten und Forderungen 

der Teilnehmer, die Vertretung der Teilnehmer gegenüber der Bank, die Übernahme von 

Forderungen der Teilnehmer gegenüber der Bank und der Bankforderungen gegenüber den 

Teilnehmern sowie die Berechnung von Zinsen und deren Übertragung oder 

Inrechnungstellung an andere Teilnehmer – wirtschaftliche Tätigkeiten im Sinne des 

Artikels 9 Absatz 1 der MwSt-Richtlinie darstellen. Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der 

Auffassung, dass in Fällen, in denen der Poolführer für diese Tätigkeiten eine Vergütung in 

Form einer Verwaltungsgebühr oder einer Provision erhält, diese Tätigkeiten eine steuerbare 

Erbringung von Dienstleistungen gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c der MwSt-Richtlinie 

darstellen. 

 

 Der MwSt-Ausschuss ist außerdem einstimmig der Auffassung, dass eine solche Erbringung 

gemäß Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe d der MwSt-Richtlinie von der Mehrwertsteuer zu 

befreien ist, da sie eine Erbringung von Dienstleistungen im Einlagengeschäft und 

Kontokorrentverkehr darstellt. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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5. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

5.5 Ursprung: Kommission, Niederlande und Dänemark 

Referenz: Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe g 

Betreff: Umfang der Mehrwertsteuerbefreiung für die Verwaltung von 

Sondervermögen 

(Dokument taxud.c.1(2017)6168695 – Arbeitsunterlage Nr. 936) 

 

Tätigkeit der Verwaltung 

 

1. Der MwSt-Ausschuss bestätigt fast einstimmig, dass nach ständiger Rechtsprechung des 

Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) Dienstleistungen in Form einer Anlage-

beratung durch einen Steuerpflichtigen („beratendes Unternehmen“) für einen 

Steuerpflichtigen, der ein Sondervermögen verwaltet („Verwaltungs-gesellschaft“) auf der 

Grundlage von Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe g der MwSt-Richtlinie von der Steuer befreit 

sind, wenn sie ein eigenständiges Ganzes bilden und für die Verwaltung von Sondervermögen 

durch Kapitalanlagegesellschaften spezifisch und wesentlich sind. Vorbehaltlich einer 

fallweisen Prüfung zum Nachweis, dass diese Bedingung eingehalten wird, bestätigt der 

MwSt-Ausschuss weiterhin fast einstimmig, dass Beratungsleistungen, die in der Abgabe 

von Empfehlungen zum An- und Verkauf von Vermögenswerten bestehen, nach ständiger 

Rechtsprechung des EuGH von der Steuer zu befreien sind.  

 

Einstufung als Sondervermögen 

 

2. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Ansicht, dass nicht alle Investmentfonds als 

Sondervermögen im Sinne von Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe g der MwSt-Richtlinie 

eingestuft werden können. 

 

3. Der MwSt-Ausschuss bestätigt fast einstimmig, dass nach ständiger Rechtsprechung des 

EuGH Fonds, die Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) im 

Sinne der geänderten Richtlinie 2009/65/EG1 („OGAW-Richtlinie“) darstellen, als Sonder-

vermögen für die Zwecke von Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe g der MwSt-Richtlinie 

einzustufen sind und dass folglich für OGAW erbrachte Verwaltungsdienstleistungen gemäß 

dieser Bestimmung von der Steuer befreit sind.  

 

 
1  Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 

(OGAW) (ABl. L 302 vom 17. November 2009, S. 32). 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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4. Der MwSt-Ausschuss bestätigt fast einstimmig, dass nach ständiger Rechtsprechung des 

EuGH auch Fonds, die keine OGAW im Sinne der OGAW-Richtlinie darstellen, als 

Sondervermögen im Sinne von Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe g der MwSt-Richtlinie 

eingestuft werden können, wenn sie dieselben Merkmale aufweisen wie OGAW und somit 

dieselben Umsätze tätigen oder diesen zumindest soweit ähnlich sind, dass sie mit ihnen im 

Wettbewerb stehen.  

 

 In dieser Hinsicht ist der MwSt-Ausschuss mit einer großen Mehrheit der Auffassung, dass 

nach ständiger Rechtsprechung des EuGH ein solcher Fonds dann als Fonds, dessen 

Merkmale mit denen eines OGAW vergleichbar sind, gelten kann, wenn folgende 

Bedingungen erfüllt sind:  

 

a) der Fonds muss eine gemeinsame Anlage darstellen; 

 

b) der Fonds muss nach dem Grundsatz der Risikostreuung investieren; 

 

c) der Ertrag der Anlage muss von der Wertentwicklung der Anlagen abhängig sein und 

die Inhaber müssen das Risiko im Zusammenhang mit dem Fonds tragen; 

 

d) der Fonds muss staatlicher Aufsicht unterstehen; 

 

e) der Fonds muss den gleichen Wettbewerbsbedingungen unterliegen und den gleichen 

Anlegerkreis ansprechen wie OGAW.  

 

Alternative Investmentfonds 

 

5. Der MwSt-Ausschuss ist mit einer großen Mehrheit der Auffassung, dass alternative 

Investmentfonds („AIF“), die eine umfassende Kategorie von Fonds darstellen und Fonds wie 

Hedge-Fonds, Kapitalanlagefonds im Privatsektor, europäische Risikokapitalfonds 

(„EuVECA“), europäische Fonds für soziales Unternehmertum („EuSEF“), europäische 

langfristige Investmentfonds („ELTIF“) und sonstige Fonds umfassen, aber nicht als OGAW 

im Sinne der OGAW-Richtlinie eingestuft werden können, nur dann als Sondervermögen 

einzustufen sind, wenn sie alle unter Punkt 4 aufgeführten Bedingungen erfüllen. Ob AIF als 

Sondervermögen einzustufen sind, muss von Fall zu Fall beurteilt werden.  

 

 Insbesondere ist der MwSt-Ausschuss mit einer großen Mehrheit der Ansicht, dass ein AIF, 

bei dem davon auszugehen ist, dass er aufgrund der Merkmale seines Anlageportfolios oder 

seiner Beteiligungsbedingungen nicht denselben Anlegerkreis wie OGAW anspricht, nicht als 

Sondervermögen einzustufen ist.  

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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Pensionsfonds 

 

6. Der MwSt-Ausschuss bestätigt fast einstimmig, dass nach ständiger Rechtsprechung des 

EuGH Pensionsfonds, die in den Geltungsbereich der OGAW-Richtlinie fallen, als 

Sondervermögen im Sinne von Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe g der MwSt-Richtlinie 

einzustufen sind, wie in Punkt 3 dargelegt. 

 

7. Der MwSt-Ausschuss bestätigt ebenfalls fast einstimmig, dass nach ständiger 

Rechtsprechung des EuGH Pensionsfonds, die nicht in den Geltungsbereich der OGAW-

Richtlinie fallen, dennoch als Sondervermögen im Sinne von Artikel 135 Absatz 1 

Buchstabe g der MwSt-Richtlinie eingestuft werden können, wie in Punkt 4 dargelegt. 

 

 Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass ein solcher Pensionsfonds 

unabhängig von seiner Einstufung für aufsichtsrechtliche Zwecke nur dann als 

Sondervermögen einzustufen ist, wenn er alle in Punkt 4 aufgeführten Bedingungen erfüllt. 

Ob Pensionsfonds als Sondervermögen einzustufen sind, muss von Fall zu Fall beurteilt 

werden.  

 

 Insbesondere bestätigt der MwSt-Ausschuss fast einstimmig, dass nach ständiger 

Rechtsprechung des EuGH nur Pensionsfonds, bei denen die Anleger selbst (und nicht 

jemand anderes) das Risiko im Zusammenhang mit den Pensionsfonds tragen, als hinreichend 

vergleichbar mit OGAW angesehen werden können und somit als Sondervermögen im Sinne 

von Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe g der MwSt-Richtlinie einzustufen sind.  

 

 Der MwSt-Ausschuss bestätigt fast einstimmig, dass nach ständiger Rechtsprechung des 

EuGH Pensionsfonds mit Beitragszusage („beitragsorientierte Pensionsfonds“), bei denen der 

Beitrag zum Fonds festgelegt ist, die zu beziehende Altersversorgungsleistung jedoch von der 

Wertentwicklung der Anlage abhängt (das Risiko also vom Anleger getragen wird), als 

hinreichend vergleichbar mit OGAW anzusehen sind und somit als Sondervermögen im Sinne 

von Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe g der MwSt-Richtlinie einzustufen sind.  

 

 Der MwSt-Ausschuss bestätigt ferner fast einstimmig, dass nach ständiger Rechtsprechung 

des EuGH Pensionsfonds mit Leistungszusage („leistungsorientierte Pensionsfonds“), bei 

denen die vom Anleger zu beziehende Altersversorgungs-leistung unabhängig von den 

Beiträgen zum Fonds festgelegt ist (das Risiko also nicht vom Anleger getragen wird), nicht 

als hinreichend vergleichbar mit OGAW angesehen werden können und somit nicht als 

Sondervermögen im Sinne von Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe g der MwSt-Richtlinie 

einzustufen sind.  

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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 Der MwSt-Ausschuss vertritt fast einstimmig die Ansicht, dass für die Einstufung Hybrid-

Pensionsfonds, die sowohl Elemente von beitragsorientierten als auch von leistungs-

orientierten Pensionsfonds enthalten, als hinreichend vergleichbar mit OGAW und somit als 

Sondervermögen im Sinne von Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe g der MwSt-Richtlinie 

angesehen werden können, wenn die Anleger selbst einen wesentlichen Teil des mit dem 

Pensionsfonds verbundenen Risikos tragen müssen.  



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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5. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MEHRWERTSTEUERBESTIMMUNGEN DER 

EU 

 

5.3 Ursprung: Rumänien 

Referenzen: Artikel 44 und 47 

Betreff: Mehrwertsteuerliche Behandlung von Dienstleistungen im 

Zusammenhang mit Wasserstraßen 

(Dokument taxud.c.1(2017)6116515 – Arbeitsunterlage Nr. 932)  

 

Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass Dienstleistungen im 

Zusammenhang mit einem Grundstück gemäß Artikel 47 der MwSt-Richtlinie auch Dienst-

leistungen umfassen, die in der Bereitstellung der Navigationsinfrastruktur von Wasserstraßen, für 

die Transitgebühren erhoben werden („Transitdienstleistungen“), und der Nutzung von Hafen-

infrastrukturen, für die eine Infrastrukturnutzungsgebühr erhoben wird („Hafendienstleistungen“), 

bestehen. 

 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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6. RECHTSPRECHUNG – FRAGEN IM ZUSAMMENHANG MIT KÜRZLICH 

ERGANGENEN URTEILEN DES GERICHTSHOFES DER EUROPÄISCHEN 

UNION 

 

6.1 Ursprung: Dänemark 

Referenzen: Artikel 14 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstabe c, Artikel 24 Absatz 1 

und Artikel 148 Buchstabe a 

Betreff: Rechtssache C-526/13 Fast Bunkering Klaipėda – Folgemaßnahmen 

(Dokument taxud.c.1(2017) 6158402 – Arbeitsunterlage Nr. 934)  

 

Der MwSt-Ausschuss bestätigt fast einstimmig, dass 

a) die Mehrwertsteuerbefreiung gemäß Artikel 148 Buchstabe a der MwSt-Richtlinie 

grundsätzlich nur anwendbar ist, wenn Gegenstände direkt an den Betreiber eines Schiffes 

geliefert werden, der die dort festgelegten Bedingungen erfüllt und der diese Gegenstände zur 

Versorgung des Schiffes verwendet; 

b) Lieferungen an im eigenen Namen handelnde Mittelspersonen deshalb von der Steuer-

befreiung ausgeschlossen sind; 

c) immer dann, wenn nachweislich die Übertragung des Eigentums an den Gegenständen gemäß 

den einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften durch einen Steuerpflichtigen an die 

Mittelsperson frühestens mit dem Zeitpunkt zusammenfällt, zu dem dem Betreiber des 

Schiffes die Befähigung übertragen wird, über diese Gegenstände als Eigentümer zu verfügen, 

die Lieferung durch diesen Steuerpflichtigen als direkte Lieferung an den Betreiber des 

Schiffes gilt. 

 

Der MwSt-Ausschuss bestätigt fast einstimmig, dass in der besonderen Situation unter Buch-

stabe c) die Mittelsperson für Mehrwertsteuerzwecke weder Waren zur Versorgung des Schiffs 

erwirbt noch liefert, sondern vielmehr Dienstleistungen gemäß Artikel 24 Absatz 1 der MwSt-

Richtlinie erbringt. 

 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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4. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN DER 

EU 

 

4.3 Ursprung: Rumänien 

Referenzen: Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c sowie Artikel 135 Absatz 1 Buch-

staben b und c 

Betreff: Mehrwertsteuerliche Behandlung von bestimmten Dienstleistungen 

im Zusammenhang mit Konsortialkrediten 

(Dokument taxud.c.1(2018)1589480 – Arbeitsunterlage Nr. 941) 

 

1. Wird ein von einer Gruppe von Konsortialbanken an einen Kreditnehmer gewährter Kredit 

(im Folgenden „Konsortialkredit“) gegen ein vom Kreditnehmer gezahltes Entgelt als Ganzes 

von nur einer der Konsortialbanken (im Folgenden „Agent“) verwaltet, so gilt nach fast 

einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses die Dienstleistung, die in der Verwaltung 

des Konsortialkredits besteht, für die Zwecke der Mehrwertsteuer als eine einzige 

Dienstleistung.  

 

 Insbesondere ist der MwSt-Ausschuss fast einstimmig der Auffassung, dass der Agent unter 

diesen Umständen nicht zwei getrennte Dienstleistungen erbringt (d. h. Verwaltung des vom 

Agenten selbst gewährten Teils sowie der von den anderen Konsortialbanken gewährten Teile 

des Konsortialkredits), da die Tätigkeiten so eng miteinander verbunden sind, dass sie 

objektiv eine einzige untrennbare wirtschaftliche Leistung darstellen, deren Aufspaltung 

wirklichkeitsfremd wäre. 

 

 Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass die Dienstleistung, die in der 

Verwaltung des Konsortialkredits durch den Agenten besteht, eine mehrwertsteuerbare 

Dienstleistung im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c der MwSt-Richtlinie darstellt, 

unabhängig davon, ob es sich bei dem Empfänger der Dienstleistung um den Kreditnehmer, 

um die Konsortialbanken oder um beide handelt. 

 

 Der MwSt-Ausschuss ist außerdem fast einstimmig der Auffassung, dass eine solche 

Dienstleistung gemäß Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe b der MwSt-Richtlinie von der Steuer 

befreit ist, da es sich um die Verwaltung von Krediten durch den Kreditgeber handelt, wenn 

der Agent einer der Gläubiger (eine der Konsortialbanken) ist. 

 

2. Werden für einen Konsortialkredit Sicherheiten geleistet und diese Sicherheiten gegen ein 

vom Kreditnehmer gezahltes Entgelt im Ganzen von einer der Konsortialbanken verwaltet (im 

Folgenden „Sicherheitenagent“), so gilt nach fast einstimmiger Auffassung des MwSt-

Ausschusses die Dienstleistung, die in der Verwaltung der Sicherheiten besteht, für die 

Zwecke der Mehrwertsteuer als eine einzige Dienstleistung. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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 Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass die Dienstleistung, die in der 

Verwaltung der Sicherheiten durch den Sicherheitenagenten besteht, eine mehrwertsteuerbare 

Dienstleistung im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c der MwSt-Richtlinie darstellt, 

unabhängig davon, ob es sich bei dem Empfänger der Dienstleistung um den Kreditnehmer, 

um die Konsortialbanken oder um beide handelt. 

 

 Der MwSt-Ausschuss ist außerdem fast einstimmig der Auffassung, dass eine solche 

Dienstleistung gemäß Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe c der MwSt-Richtlinie von der Steuer 

befreit ist, da es sich um die Verwaltung von Kreditsicherheiten durch den Kreditgeber 

handelt, wenn der Sicherheitenagent einer der Gläubiger (eine der Konsortialbanken) ist. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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4. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN DER 

EU 

 

4.5 Ursprung: Estland 

Referenzen: (…) 

 Artikel 18 der MwSt-Durchführungsverordnung 

Betreff: (…) 

 Bedeutung der Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer  

 (Dokument taxud.c.1(2018)1735106 – Arbeitsunterlage Nr. 947) 

 

1. Der MwSt-Ausschuss erkennt einstimmig an, dass unter Berücksichtigung von Artikel 9 

Absatz 1 der MwSt-Richtlinie der Besitz einer Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer keine 

Voraussetzung für den Status eines Steuerpflichtigen ist und dass daher das Nichtvorliegen 

einer solchen Nummer nicht automatisch bedeutet, dass eine Person nicht den Status eines 

Steuerpflichtigen hat. 

 

 Gleichzeitig bestätigt der MwSt-Ausschuss einstimmig, dass die Mehrwertsteuer-

Identifikationsnummer eines Leistungsempfängers, der seinen Status als Steuerpflichtiger 

nachweisen muss, als sehr wichtiges Indiz für den Leistungserbringer gelten muss. 

 

 Der MwSt-Ausschuss erkennt einstimmig an, dass Artikel 18 der MwSt-Durchführungs-

verordnung Elemente enthält, auf die der Leistungserbringer sich im Zuge hinreichender 

Anstrengungen stützen kann, um den Status eines Leistungsempfängers als Steuerpflichtigen 

oder Nichtsteuerpflichtigen zu überprüfen. 

 

2. Der MwSt-Ausschuss betont einstimmig, dass gemäß Artikel 18 Absatz 2 Unterabsatz 2 der 

MwSt-Durchführungsverordnung der Erbringer von Telekommunikations-, Rundfunk- oder 

elektronisch erbrachten Dienstleistungen einen Dienstleistungsempfänger ohne weitere 

Prüfung als Nichtsteuerpflichtigen behandeln kann, wenn dieser ihm seine individuelle 

Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer nicht mitgeteilt hat. 

 

 Gleichzeitig erkennt der MwSt-Ausschuss einstimmig an, dass der Dienstleistungserbringer 

nicht verpflichtet ist, einen Dienstleistungsempfänger, der seine Mehrwertsteuer-

Identifikationsnummer nicht angegeben hat, als nichtsteuerpflichtig zu behandeln. 

 

 Dieser Fall ist zwar in der MwSt-Durchführungsverordnung nicht geregelt, der MwSt-

Ausschuss ist jedoch fast einstimmig der Auffassung, dass die Beweislast beim 

Dienstleistungserbringer liegt und dass er, um Haftungsprobleme zu vermeiden, über 

ausreichende Informationen zur Bestätigung des Status des Dienstleistungsempfängers als 

Steuerpflichtigen verfügen muss. 

 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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3. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass ein Erbringer von 

Telekommunikations-, Rundfunk- oder elektronisch erbrachten Dienstleistungen, der einen 

Dienstleistungsempfänger, welcher keine Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer angegeben 

hat, als Steuerpflichtigen behandeln möchte, über eindeutige Hinweise darauf verfügen muss, 

dass der Leistungsempfänger steuerpflichtig ist. 

 

 Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass diese Hinweise materieller 

und nicht rein formaler Art sein müssen – eine einfache Klausel in einem zwischen 

Dienstleistungserbringer und -empfänger geschlossenen Vertrag ist daher nicht ausreichend. 

Im Fall eines Widerspruchs zwischen vertraglichen Vereinbarungen und der wirtschaftlichen 

Realität ist nach fast einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses letztere maßgebend. 

 

4. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass der Erbringer von 

Telekommunikations-, Rundfunk- oder elektronisch erbrachten Dienstleistungen, um als in 

gutem Glauben handelnd gesehen zu werden, im Rahmen seiner Möglichkeiten geeignete 

Nachweise vom Dienstleistungsempfänger verlangen und geeignete Kontrollen durchführen 

muss. 

 

 Wenn der Dienstleistungserbringer aufgrund der mangelnden Kooperations-bereitschaft des 

Dienstleistungsempfängers über keine ausreichenden Nachweise für den Status dieses 

Empfängers verfügt und dies für die Frage der Steuerschuldnerschaft von Belang ist, muss der 

Leistungserbringer nach fast einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses die Mehr-

wertsteuer in Rechnung stellen, um als in gutem Glauben handelnd zu gelten. 

 

 Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass Korrekturen nur möglich sind, 

wenn der Dienstleistungsempfänger kooperiert und ausreichende Nachweise erbracht hat. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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5. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN DER 

EU 

 

5.3 Ursprung: Estland 

Referenzen: Artikel 44, 45, 46, 48 und 58 der MwSt-Richtlinie 

 (…) 

Betreff: Dienstleistungen einer elektronischen Plattform, die über eine 

Smartphone-Anwendung den Kontakt zwischen einem Fahrer, der 

sein eigenes Fahrzeug benutzt, und Personen, die innerstädtische 

Fahrten durchführen möchten, gegen Entgelt herstellt 

 (…) 

(Dokument taxud.c.1(2018)1735106 – Arbeitsunterlage Nr. 947) 

 

Unter Berücksichtigung der Diskussionen auf der 110. Sitzung über dasselbe Dokument (TOP 4.5). 

 

1. Der MwSt-Ausschuss erkennt fast einstimmig an, dass die Tätigkeiten elektronischer 

Plattformen eine große Bandbreite an Geschäftsmodellen umfassen, die ständig geändert und 

an die sich wandelnden Erwartungen der Kunden, die besseren technischen Möglichkeiten 

sowie die aktuellen ökonomischen Beschränkungen/Herausforderungen der Weltwirtschaft 

angepasst werden. 

 

 Daher erkennt der MwSt-Ausschuss fast einstimmig an, dass es angesichts dieser zahlreichen 

Variablen derzeit nicht möglich ist, einen einzigen Ansatz für die mehrwertsteuerliche 

Behandlung der Tätigkeiten elektronischer Plattformen aufzustellen. 

 

 Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass die wichtigsten Merkmale der 

von einer elektronischen Plattform ausgeübten Tätigkeit ermittelt und geprüft werden müssen, 

um bewerten zu können, welche Art von Wirtschaftstätigkeit diese ausübt, und so die 

angemessene mehrwertsteuerliche Behandlung festlegen zu können. 

 

2. Der MwSt-Ausschuss bestätigt fast einstimmig, dass in Fällen, in denen eine elektronische 

Plattform den Kontakt herstellt zwischen einem Dienstleistungs-empfänger, der eine 

bestimmte, nicht elektronisch erbrachte Dienstleistung in Anspruch nehmen will, und der 

Person, die die betreffende Dienstleistung physisch/tatsächlich erbringen will, die 

vertraglichen und tatsächlichen Beziehungen zwischen allen drei Parteien (zwischen der 

elektronischen Plattform und der Person, die die Dienstleistung physisch/tatsächlich erbringt, 

zwischen der elektronischen Plattform und dem Dienstleistungsempfänger sowie zwischen 

der Person, die die Dienstleistung physisch/tatsächlich erbringt und dem Dienstleistungs-

empfänger) zu prüfen sind. 

 

 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
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 Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass in Fällen, in denen eine 

Person, die eine bestimmte, nicht elektronisch erbrachte Dienstleistung physisch/tatsächlich 

erbringt, von der elektronischen Plattform in einer Weise abhängig ist, dass diese Person 

angesichts der Bedingungen, unter denen sie arbeitet, als ein Angestellter der Plattform zu 

betrachten ist, die für den Empfänger erbrachte Dienstleistung entsprechend der 

hauptsächlichen Erwartung des Empfängers, d. h. der Art der nicht elektronisch erbrachten 

Dienstleistung, die der Dienstleistungs-empfänger erhalten möchte, einzustufen ist.  

 

3. Der MwSt-Ausschuss erkennt fast einstimmig an, dass in Fällen, in denen eine elektronische 

Plattform an der Erbringung einer Dienstleistung beteiligt ist und dabei im eigenen Namen, 

aber für Rechnung einer anderen Person tätig wird, die die Dienstleistung physisch/tatsächlich 

erbringt, die Plattform gemäß Artikel 28 der MwSt-Richtlinie behandelt wird, als ob sie diese 

Dienstleistung selbst erhalten und erbracht hätte. 

 

 Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass Artikel 28 der MwSt-

Richtlinie in Fällen Anwendung findet, in denen eine elektronische Plattform gegenüber dem 

Dienstleistungsempfänger die rechtliche Verantwortung für die ordnungsgemäße Ausführung 

und Erbringung einer Dienstleistung übernimmt, die eine andere Person physisch/tatsächlich 

ausführt. 

 

4. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass die elektronische Plattform als 

Erbringer der vom Empfänger angefragten Dienstleistung anzusehen ist, wenn sämtliche der 

folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

1) Die Plattform übt die Kontrolle über alle relevanten Aspekte aus, die für die Erbringung 

der betreffenden Dienstleistung notwendig sind (Bedingungen, unter denen die 

Erbringung erfolgt, wie Sicherheitsmaßnahmen, technische Anforderungen oder 

formale Verpflichtungen für die Ausführung der Tätigkeit, wirtschaftliche Anreize zur 

Erbringung der Dienstleistung zu einem bestimmten Zeitpunkt und an einem 

bestimmten Ort sowie das vom Dienstleistungs-empfänger entrichtete Entgelt); 

2) der durchschnittliche Dienstleistungsempfänger nimmt die Plattform (und nicht die 

Person, die die Dienstleistung physisch/tatsächlich erbringt) als Erbringer der 

Dienstleistung wahr; 

3) die Dienstleistung, die nicht elektronisch von der Person erbracht wird, die sie 

physisch/tatsächlich ausführt, kann ohne die Einbindung der Plattform nicht unter 

denselben Bedingungen erbracht werden. 

 

5. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass eine vom Empfänger 

erhaltene Dienstleistung, die unter den in Punkt 4 genannten Bedingungen erbracht wird, 

als eine einzige Dienstleistung anzusehen ist, die nicht in zwei getrennte Dienstleistungen 

unterteilt werden kann (d. h. eine elektronisch erbrachte Dienstleistung und eine andere 

Dienstleistung). 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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 Der MwSt-Ausschuss hebt fast einstimmig hervor, dass die Dienstleistung, die von der 

elektronischen Plattform für den Empfänger unter den in Punkt 4 genannten Bedingungen 

erbracht wird, nicht als elektronisch erbrachte Dienstleistung im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 

der MwSt-Durchführungsverordnung anzusehen ist. 

 

6. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass die in Punkt 4 genannten 

Bedingungen, unter denen die Dienstleistung für den Empfänger erbracht wird, über 

diejenigen hinausgehen, die für Vermittlungsdienste gelten, die im Namen und für Rechnung 

einer anderen Person erbracht werden, d. h. die Beteiligung der elektronischen Plattform unter 

den in Punkt 4 genannten Bedingungen ist weder auf den Vermittlungsdienst beschränkt noch 

vorrangig mit diesem verbunden. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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5. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN DER 

EU 

 

5.2 Ursprung: Deutschland 

Referenz: Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c 

Betreff: Bedingungen für das Vorliegen eines steuerbaren Umsatzes bei 

Bereitstellung von Internetdiensten im Austausch für Nutzerdaten 

(Dokument taxud.c.1(2018)6248826 – Arbeitsunterlage Nr. 958) 

 

1. Erteilt eine Person einem Steuerpflichtigen die Erlaubnis zur Nutzung ihrer 

personenbezogenen Daten, um ohne finanzielle Gegenleistung Zugang zu IT-Diensten dieses 

Steuerpflichtigen zu erhalten, so ist der MwSt-Ausschuss einstimmig der Auffassung, dass 

die Bereitstellung von Daten durch diese Person keine wirtschaftliche Tätigkeit und damit 

keine steuerpflichtige Erbringung von Dienstleistungen darstellt, es sei denn, die Person nutzt 

für diese Tätigkeit ähnliche personelle oder materielle Ressourcen wie ein Erzeuger, Händler 

oder Dienstleistender im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz 2 der MwSt-Richtlinie. 

 

2. Erbringt ein Steuerpflichtiger für einen Internetnutzer IT-Dienstleistungen ohne finanzielle 

Gegenleistung im Austausch für die Erlaubnis, die personenbezogenen Daten dieses Nutzers 

zu verwenden, so ist der MwSt-Ausschuss einstimmig der Auffassung, dass die Erbringung 

dieser IT-Dienstleistungen keinen mehrwertsteuerpflichtigen Umsatz darstellt, solange diese 

Dienstleistungen allen Nutzern des Internets unter denselben Bedingungen – ungeachtet der 

Menge und der Qualität der von den einzelnen Nutzern gelieferten personenbezogenen Daten 

– angeboten werden, sodass keine direkte Verbindung zwischen den erbrachten IT-

Dienstleistungen und der Gegenleistung in Form der erhaltenen personenbezogenen Daten 

hergestellt werden kann. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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5. QUESTIONS CONCERNING THE APPLICATION OF EU VAT PROVISIONS 

 

5.1 Origin: Poland 

References: Articles 25 and 28 

Subject: VAT treatment of organisations collectively managing copyright and 

related rights 

(Document taxud.c.1(2018)1700859 – Working paper No 943) 

 

1. The VAT Committee almost unanimously notes that the main functions of a collective 

management organisation of copyright and related rights (hereinafter “CMO”) are: 

 

(i) the collection of fees, on behalf of holders of reproduction rights, as fair compensation 

for harm arising from any non-authorised reproduction of their protected works (i.e. 

private copying fees), and 

(ii) the granting of licences on the exploitation of rights it manages on behalf of holders of 

reproduction rights and the collection of the corresponding revenue (royalties). 

 

 Status of taxable person 

 

 The VAT Committee unanimously agrees that, according to Article 9(1) of the VAT 

Directive, and in light of Articles 25 and 59(a), CMOs shall be regarded as carrying out an 

economic activity consisting in the supply of services, irrespective of whether the organisation 

operates for profit or not for profit, in a competitive or monopoly system. 

 

 Transactions for consideration 

 

 The VAT Committee unanimously agrees that the charges paid by right holders to the CMO 

(through the amounts retained by it) shall constitute the remuneration for services supplied by 

the CMO to those right holders, both with reference to the collection of fees not linked to the 

economic exploitation of copyrighted work (i.e. private copying fees), and the collection of 

revenue from the granting of licences (royalties). 

 

 Legal relationship 

 

 By joining a CMO, the holders of reproduction rights provide personal details and declare the 

works that they have created, all of which form part of what is known as the “repertoire” that 

the CMO has to manage. Acknowledging that a CMO, whether or not statutory-regulated, 

may not carry out its activity without identification of the right holders and their copyrighted 

work, the VAT Committee unanimously agrees that such identification shall be seen 

substantially as the connection between the CMO and the right holders. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
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 In light of the above, the VAT Committee unanimously agrees that the charges paid by the 

right holders (through the amounts retained by the CMO) are the consideration for the 

services supplied by the CMO to the right holders and shall be subject to VAT. 

 

2. The VAT Committee unanimously agrees that the CMO, by levying a fee for private 

copying, even though acting in its own name and on behalf of right holders, may not be seen 

to fall under Article 28 of the VAT Directive, given that the fee is not linked to the existence 

under the VAT Directive of a supply of services between a right holder and the person who 

has to pay this fee. The VAT Committee therefore unanimously agrees that VAT must be 

charged only on the proportion of the fee retained as remuneration for the service supplied by 

the CMO to the right holder. 

 

 On the contrary, in the case of royalties, which are payments made by licensees in return of a 

permission to use copyrighted work, the VAT Committee almost unanimously agrees that 

the CMO must be seen as taking part in a supply of services involving third parties by 

granting such permission and collecting the corresponding revenue on behalf of the right 

holders. Therefore, if in doing so the CMO is also acting in its own name, as provided for in 

Article 28 of the VAT Directive, the VAT Committee almost unanimously agrees that: 

 

(a) the CMO must issue an invoice to licensees and charge VAT on the whole amount of 

revenues it collects (as it is deemed to have supplied the services concerned acting as a 

principal);  

 

(b) the right holder, when acting as a taxable person, must issue an invoice to the CMO for 

the amount of revenues received after deduction of expenses incurred (i.e. charges 

retained as remuneration by the CMO).  

 

3. Finally, the VAT Committee unanimously confirms that, in view of the judgment of the 

CJEU in case C-37/16, SAWP, holders of reproduction rights may not be seen as making a 

supply of services, within the meaning of the VAT Directive, to producers and importers of 

blank media and of recording and reproduction devices on which CMOs, acting on behalf of 

those right holders but in their own name, levy fees upon sale.  

 

 Further to that, the VAT Committee unanimously agrees that, as regards the subsequent sale 

of reproduction devices made by the importer or manufacturer to its customers, the fee due for 

private copying must be included in the taxable amount of that subsequent sale, as it forms 

part of the costs incurred by the importer or manufacturer in accordance with Articles 73, 78 

and 86 of the VAT Directive. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
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5. RECHTSPRECHUNG – FRAGEN IM ZUSAMMENHANG MIT KÜRZLICH 

ERGANGENEN URTEILEN DES GERICHTSHOFS DER EUROPÄISCHEN UNION 

 

5.3 Ursprung: Dänemark 

Referenz: Artikel 146 Absatz 1 Buchstabe e der MwSt-Richtlinie 

Betreff: Rechtssache C-288/16 „L. Č.“ IK  

(Dokument taxud.c.1(2019)1739230 – Arbeitsunterlage Nr. 963) 

 

1. Aufgrund des Urteils des Gerichtshofs der Europäischen Union in der Rechtssache C-288/16 

„L. Č.“ IK ist der MwSt-Ausschuss mit großer Mehrheit der Auffassung, dass der Ausdruck 

„in unmittelbarem Zusammenhang“ aus Artikel 146 Absatz 1 Buchstabe e der MwSt-

Richtlinie dahin gehend auszulegen ist, dass Beförderungs-leistungen und Nebentätigkeiten 

unmittelbar für den Versender oder den Empfänger der Gegenstände zu erbringen bzw. 

unmittelbar für diesen auszuführen sind. 

 

2. Der MwSt-Ausschuss ist daher mit großer Mehrheit der Auffassung, dass die MwSt-

Befreiung gemäß Artikel 146 Absatz 1 Buchstabe e der MwSt-Richtlinie nicht für 

Dienstleistungen wie die Beförderung von Gegenständen in ein Drittland gilt, wenn diese 

Dienstleistungen nicht unmittelbar für den Versender oder den Empfänger der Gegenstände 

erbracht werden. 

 

3. Der MwSt-Ausschuss stellt insbesondere mit großer Mehrheit fest, dass Beförderungs-

leistungen oder Nebentätigkeiten, die von einem Unterauftragnehmer des Hauptvertrags-

partners ausgeführt werden, welcher die Dienstleistungen für den Versender oder den 

Empfänger der Gegenstände erbringt, nicht von der Mehrwertsteuer befreit werden können 

und gemäß den üblichen Vorschriften der MwSt-Richtlinie mehrwertsteuerpflichtig sind. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
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4. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN DER 

EU 

 

4.1 Ursprung: Frankreich 

Referenzen: Artikel 14, 15, 38, 39, 44, 46, 58, 193 und 195  

Betreff: Auf Transaktionen im Zusammenhang mit dem Aufladen von 

Elektrofahrzeugen anwendbare MwSt-Vorschriften 

(Dokument taxud.c.1(2019)3532296 – Arbeitsunterlage Nr. 969) 

 

In Bezug auf die Transaktion, die ein Infrastrukturbetreiber (im Folgenden „CPO“) durchführt, der 

ein Paket von Gegenständen und Dienstleistungen anbietet, das beispielsweise Fernreservierungen, 

die Bereitstellung von Informationen (Verfügbarkeit und Standort von Ladestationen, verwendete 

Anschlusstypen und Anzahl freier Parkplätze) sowie das eigentliche Aufladen der Akkumulatoren 

von Elektrofahrzeugen umfasst, ist der MwSt-Ausschuss einstimmig der Auffassung, dass das 

Aufladen des Akkus als Hauptelement der Transaktion zu betrachten ist, da der einzige Zweck der 

zusätzlichen Dienstleistungen darin besteht, den Zugang von Elektrofahrzeugen zur Ladestation 

zwecks Aufladung des Akkus zu erleichtern; die zusätzlichen Dienstleistungen sind somit mit dem 

Aufladen verbundene Nebentätigkeiten. 

 

Daher ist der MwSt-Ausschuss einstimmig der Auffassung, dass die vom CPO durchgeführte 

Transaktion als Lieferung von Gegenständen im Sinne des Artikels 14 Absatz 1 und des Artikels 15 

Absatz 1 der MwSt-Richtlinie zu betrachten ist. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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3. NEUE RECHTSVORSCHRIFTEN – FRAGEN ZUR UMSETZUNG VON VOR 

KURZEM VERABSCHIEDETEN MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN DER EU 

 

3.1 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Artikel 17a, Artikel 36a, Artikel 138 Absätze 1 und 1a, Artikel 243 

Absatz 3 und Artikel 262 Absatz 2 der MwSt-Richtlinie 

 Artikel 45a und 54a der MwSt-Durchführungsverordnung 

Betreff: Umsetzung des Quick Fixes Package: 

 Richtlinie (EU) 2018/1910 des Rates und Durchführungsverordnung 

(EU) 2018/1912 des Rates 

(Dokument taxud.c.1(2019)3533969 – Arbeitsunterlage Nr. 968) 

 

Konsignationslager: Vorgehensweise bei kleinen Verlusten (Abschnitt 3.1.1.) 

 

Der MwSt-Ausschuss kommt fast einstimmig überein, dass kleine Verluste von Gegenständen im 

Rahmen einer Konsignationslagerregelung (Artikel 17a der MwSt-Richtlinie) aufgrund ihrer 

Beschaffenheit oder infolge unvorhersehbarer Umstände oder der Ermächtigung oder Anweisung 

der zuständigen Behörden nicht als Verbringung dieser Gegenstände im Sinne von Artikel 17 der 

MwSt-Richtlinie gelten. 

 

Darüber hinaus kommt der MwSt-Ausschuss mit einer großen Mehrheit überein, dass für die 

Zwecke einer solchen Konsignationslagerregelung als „kleine Verluste“ Verluste bezeichnet 

werden, die weniger als 5% des Gesamtwertes oder -bestandes ausmachen, wie sich dieser an dem 

Tag darstellt, an dem die Gegenstände tatsächlich abhandenkamen oder zerstört wurden, oder – falls 

ein solcher Tag nicht bestimmt werden kann – an dem Tag, an dem die Zerstörung oder das Fehlen 

der Gegenstände festgestellt wurde. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 113. SITZUNG vom 3. Juni 2019 

DOKUMENT C – taxud.c.1(2019)7898957 – 974 (1/1) 

 

3. NEUE RECHTSVORSCHRIFTEN – FRAGEN ZUR UMSETZUNG VON VOR 

KURZEM VERABSCHIEDETEN MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN DER EU 

 

3.1 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Artikel 17a, Artikel 36a, Artikel 138 Absätze 1 und 1a, Artikel 243 

Absatz 3 und Artikel 262 Absatz 2 der MwSt-Richtlinie 

 Artikel 45a und 54a der MwSt-Durchführungsverordnung 

Betreff: Umsetzung des Quick Fixes Package: 

 Richtlinie (EU) 2018/1910 des Rates und Durchführungsverordnung 

(EU) 2018/1912 des Rates 

(Dokument taxud.c.1(2019)3533969 – Arbeitsunterlage Nr. 968) 

 

Konsignationslager: Wann soll ein Konsignationslager als feste Niederlassung des Lieferers 

betrachtet werden (Abschnitt 3.1.2.) 

 

1. Der MwSt-Ausschuss bestätigt einstimmig, dass die unter Artikel 17a der MwSt-Richtlinie 

festgelegte Vereinfachung der Konsignationslagerregelung unabhängig davon gilt, ob der 

Steuerpflichtige, der die Gegenstände verbringt (im Folgenden der „Lieferer“), in dem 

Mitgliedstaat, in den die Gegenstände im Rahmen dieser Regelung befördert wurden, für die 

Zwecke der Mehrwertsteuer erfasst ist.  

 

2. Hat der Lieferer jedoch den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit oder eine feste 

Niederlassung im Ankunftsmitgliedstaat der Gegenstände, bestätigt der MwSt-Ausschuss 

einstimmig, dass die unter Artikel 17a der MwSt-Richtlinie festgelegte Vereinfachung der 

Konsignationslagerregelung nicht gilt. 

 

 Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass dies unabhängig davon gilt, ob die 

feste Niederlassung des Lieferers tatsächlich (im Sinne von Artikel 192a der MwSt-

Richtlinie) an der vom Lieferer durchgeführten Lieferung beteiligt ist. 

 

3. Ist der Eigentümer und Geschäftsführer eines Lagers, in das die Gegenstände im Rahmen 

einer Konsignationslagerregelung befördert werden, nicht dieselbe Person wie der Lieferer, so 

ist das Lager nach einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses nicht als feste 

Niederlassung des Lieferers zu betrachten. 

 

4. Ist das Lager, in das Gegenstände aus einem anderen Mitgliedstaat mit dem Ziel verbracht 

werden, diese zu einem späteren Zeitpunkt an einen identifizierten Erwerber zu liefern, 

Eigentum des Lieferers (oder wird es von diesem gepachtet) und wird es direkt von ihm selbst 

mit eigenen Mitteln geführt, die sich in dem Mitgliedstaat befinden, in dem das Lager liegt, so 

ist nach Auffassung einer großen Mehrheit des MwSt-Ausschusses dieses Lager als seine 

feste Niederlassung zu betrachten. 

 

 Wird das Lager dagegen nicht vom Lieferer mit eigenen Mitteln geführt, oder befinden sich 

diese Mittel nicht in dem Mitgliedstaat, in dem das Lager liegt, so ist nach Auffassung einer 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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großen Mehrheit des MwSt-Ausschusses das Lager nicht als dessen feste Niederlassung zu 

betrachten, obwohl es Eigentum des Lieferers ist (oder von diesem gepachtet wird). 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 

257 

LEITLINIEN AUS DER 113. SITZUNG vom 3. Juni 2019 

DOKUMENT D – taxud.c.1(2019)7899573 – 975 (1/1) 

 

3. NEUE RECHTSVORSCHRIFTEN – FRAGEN ZUR UMSETZUNG VON VOR 

KURZEM VERABSCHIEDETEN MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN DER EU  

 

3.1 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Artikel 17a, Artikel 36a, Artikel 138 Absätze 1 und 1a, Artikel 243 

Absatz 3 und Artikel 262 Absatz 2 der MwSt-Richtlinie 

 Artikel 45a und 54a der MwSt-Durchführungsverordnung 

Betreff: Umsetzung des Quick Fixes Package: 

 Richtlinie (EU) 2018/1910 des Rates und Durchführungsverordnung 

(EU) 2018/1912 des Rates 

(Dokument taxud.c.1(2019)3533969 – Arbeitsunterlage Nr. 968) 

 

Reihengeschäfte: In Kombination mit der Anwendung der Vereinfachung unter Artikel 141 

(Dreiecksgeschäfte) (Abschnitt 3.2.1.) 

 

1. Werden dieselben Gegenstände nacheinander geliefert und werden diese Gegenstände aus 

einem Mitgliedstaat in einen anderen Mitgliedstaat unmittelbar vom ersten Lieferer bis zum 

letzten Erwerber in der Reihe versandt oder befördert, so gilt nach einstimmiger Auffassung 

des MwSt-Ausschusses, dass in dem Reihengeschäft nur der Steuerpflichtige, der den 

innergemeinschaftlichen Erwerb tätigt (im Folgenden „X“), die Vereinfachung für 

Dreiecksgeschäfte gemäß Artikel 141 der MwSt-Richtlinie in Anspruch nehmen kann, sofern 

alle Bedingungen erfüllt sind. 

 

2. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass in den unter Punkt 1 

beschriebenen Fällen die in Artikel 141 Buchstabe c der MwSt-Richtlinie festgelegte 

Bedingung als erfüllt gilt, wenn die Gegenstände aus einem Mitgliedstaat – der nicht der 

Mitgliedstaat ist, in dem die von X für die Zwecke des innergemeinschaftlichen Erwerbs 

verwendete Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer ausgestellt wurde – unmittelbar an den 

Ort versandt oder befördert werden, der von der Person angegeben wurde, für die X die 

anschließende Lieferung durchführt (im Folgenden „Y“).  

 

3. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass die Tatsache, dass Y eine 

anschließende Lieferung der Gegenstände an eine andere Person in der Reihe vornimmt, sich 

nicht auf die Anwendung der Vereinfachung für Dreiecksgeschäfte auf die von X getätigten 

Umsätze auswirken soll. Damit die Vereinfachung gilt, müssen jedoch alle Bedingungen aus 

Artikel 141 der MwSt-Richtlinie erfüllt sein, was nach der fast einstimmigen Ansicht des 

MwSt-Ausschusses erfordert, dass Y für die Zwecke der Mehrwertsteuer in dem Mitgliedstaat 

erfasst ist, in dem die Mehrwertsteuer auf diese anschließende Lieferung anfällt, und – gemäß 

Artikel 197 der MwSt-Richtlinie – als Schuldner für die Zahlung der auf diese Lieferung 

anfallenden Mehrwertsteuer bestimmt wird. 

 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 113. SITZUNG vom 3. Juni 2019 

DOKUMENT E – taxud.c.1(2019)7900313 – 976 (1/1) 

 

3. NEUE RECHTSVORSCHRIFTEN – FRAGEN ZUR UMSETZUNG VON VOR 

KURZEM VERABSCHIEDETEN MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN DER EU 

 

3.1 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Artikel 17a, Artikel 36a, Artikel 138 Absätze 1 und 1a, Artikel 243 

Absatz 3 und Artikel 262 Absatz 2 der MwSt-Richtlinie 

 Artikel 45a und 54a der MwSt-Durchführungsverordnung 

Betreff: Umsetzung des Quick Fixes Package: 

 Richtlinie (EU) 2018/1910 des Rates und Durchführungsverordnung 

(EU) 2018/1912 des Rates 

(Dokument taxud.c.1(2019)3533969 – Arbeitsunterlage Nr. 968) 

 

Befreiung einer innergemeinschaftlichen Lieferung von Gegenständen: Kompatibilität mit der 

MwSt-Erstattungsrichtlinie (Abschnitt 3.3.1.) 

 

Der MwSt-Ausschuss bestätigt einstimmig, dass durch die mit der Richtlinie (EU) 2018/1910 des 

Rates vom 4. Dezember 2018 vorgenommenen Änderung von Artikel 138 Absatz 1 der MwSt-

Richtlinie eine wesentliche Bedingung für die Anwendung der Befreiung einer inner-

gemeinschaftlichen Lieferung von Gegenständen hinzufügt wird. Der MwSt-Ausschuss ist 

einstimmig der Auffassung, dass diese Hinzufügung bedeutet, dass die Bedingungen für die 

Anwendung der Befreiung nach Artikel 138 als nicht erfüllt betrachtet werden müssen und der 

Lieferer die Mehrwertsteuer zwingend berechnen muss, wenn die Person, die diese Gegenstände 

erwirbt, gegenüber dem Lieferer ihre Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer nicht angibt, oder 

wenn die angegebene Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer von dem Mitgliedstaat ausgestellt 

wurde, aus dem die Gegenstände versandt oder befördert werden. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 

259 

LEITLINIEN AUS DER 113. SITZUNG vom 3. Juni 2019 

DOKUMENT F – taxud.c.1(2019)7900872 – 977 (1/1) 

 

3. NEUE RECHTSVORSCHRIFTEN – FRAGEN ZUR UMSETZUNG VON VOR 

KURZEM VERABSCHIEDETEN MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN DER EU 

 

3.1 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Artikel 17a, Artikel 36a, Artikel 138 Absätze 1 und 1a, Artikel 243 

Absatz 3 und Artikel 262 Absatz 2 der MwSt-Richtlinie 

 Artikel 45a und 54a der MwSt-Durchführungsverordnung 

Betreff: Umsetzung des Quick Fixes Package: 

 Richtlinie (EU) 2018/1910 des Rates und Durchführungsverordnung 

(EU) 2018/1912 des Rates 

(Dokument taxud.c.1(2019)3533969 – Arbeitsunterlage Nr. 968) 

 

Befreiung einer innergemeinschaftlichen Lieferung von Gegenständen: Anwendung von Artikel 138 

Absatz 1a (Abschnitt 3.3.2.) 

 

1. Der MwSt-Ausschuss erkennt einstimmig an, dass die Tatsache, dass die Befreiung gemäß 

Artikel 138 Absatz 1 der MwSt-Richtlinie bei Nichteinhaltung durch den Lieferer gemäß 

Absatz 1a nicht gilt, tatsächlich erst einige Zeit nach der Lieferung und der Rechnungstellung 

festgestellt werden kann. 

 

 Tatsächlich ist der MwSt-Ausschuss einstimmig der Auffassung, dass eine gewisse 

Zeitspanne zwischen dem Zeitpunkt der Lieferung und Rechnungsstellung an den Erwerber 

und dem Zeitpunkt, zu dem der Lieferer seiner Verpflichtung gemäß den Artikeln 262 und 

263 der MwSt-Richtlinie nachkommen und eine zusammenfassende Meldung einreichen 

muss, unvermeidbar ist. Der MwSt-Ausschuss ist außerdem einstimmig der Auffassung, dass 

eine Zeitspanne zwischen dem Zeitpunkt, an dem der Lieferer die zusammenfassende 

Meldung einreichen muss, und dem Zeitpunkt, an dem die Steuerbehörden Maßnahmen 

ergreifen, unvermeidbar ist, da solche Maßnahmen nur ergriffen werden können, wenn die 

zusammenfassende Meldung nicht eingereicht wurde oder die eingereichte 

zusammenfassende Meldung nicht die korrekten Angaben enthält. 

 

2. Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass der Lieferer aus diesem Grund 

zum Zeitpunkt der Ausführung der Lieferung die Möglichkeit der steuerbefreiten Lieferung 

haben soll, vorausgesetzt die Bedingungen aus Artikel 138 Absatz 1 der MwSt-Richtlinie sind 

erfüllt, da diese zum Zeitpunkt der Lieferung die einzigen einschlägigen Bedingungen sind, 

um festzustellen, ob die Befreiung gilt. 

 

 Bezüglich der in Artikel 138 Absatz 1a der MwSt-Richtlinie vorgesehenen Fälle ist der 

MwSt-Ausschuss fast einstimmig der Auffassung, dass die Befreiung nur dann rückwirkend 

widerrufen werden kann, wenn die Steuerbehörden einen Verstoß des Lieferers gegen die 

Verpflichtung zur Abgabe einer zusammenfassenden Meldung gemäß Artikel 262 und 263 

der MwSt-Richtlinie festgestellt haben, bzw. wenn die vom Lieferer eingereichte 

zusammenfassende Meldung nicht die gemäß Artikel 264 der MwSt-Richtlinie erforderlichen 

korrekten Angaben zur Lieferung enthält, es sei denn, der Lieferer kann sein Versäumnis zur 

Zufriedenheit der zuständigen Behörden begründen. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 113. SITZUNG vom 3. Juni 2019 

DOKUMENT G – taxud.c.1(2019)7901495 – 978 (1/1) 

 

3. NEUE RECHTSVORSCHRIFTEN – FRAGEN ZUR UMSETZUNG VON VOR 

KURZEM VERABSCHIEDETEN MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN DER EU 

 

3.1 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Artikel 17a, Artikel 36a, Artikel 138 Absätze 1 und 1a, Artikel 243 

Absatz 3 und Artikel 262 Absatz 2 der MwSt-Richtlinie 

 Artikel 45a und 54a der MwSt-Durchführungsverordnung 

Betreff: Umsetzung des Quick Fixes Package: 

 Richtlinie (EU) 2018/1910 des Rates und Durchführungsverordnung 

(EU) 2018/1912 des Rates 

(Dokument taxud.c.1(2019)3533969 – Arbeitsunterlage Nr. 968) 

 

Befreiung einer innergemeinschaftlichen Lieferung von Gegenständen: In Kombination mit der in 

Artikel 194 vorgesehenen fakultativen Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (Abschnitt 3.3.3.) 

 

Wenn eine Verbringung von Gegenständen im Sinne des Artikels 17 der MwSt-Richtlinie als 

erfolgt gilt, weil von einer Konsignationslagerregelung abgedeckte Gegenstände die für diese 

Regelung erforderlichen Bedingungen nicht länger erfüllen, so ist der MwSt-Ausschuss einstimmig 

der Auffassung, dass: 

 

a) wenn der Steuerpflichtige, der die Verbringung durchführt, nicht bereits für die Zwecke der 

Mehrwertsteuer in dem Mitgliedstaat erfasst ist, in dem die Gegenstände zuerst der 

Konsignationslagerregelung unterlagen, er sich aufgrund des von ihm dort durchgeführten als 

innergemeinschaftlicher Erwerb geltenden Umsatzes in dem betreffenden Mitgliedstaat 

erfassen lassen muss; 

 

b) diese Erfassung gemäß Artikel 214 Absatz 1 Buchstabe b der MwSt-Richtlinie erforderlich ist 

und der betreffende Mitgliedstaat nicht darauf verzichten darf, auch wenn der als 

innergemeinschaftlicher Erwerb geltende Umsatz gemäß Artikel 140 Buchstabe c der MwSt-

Richtlinie von der Steuer befreit ist. 

 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 113. SITZUNG vom 3. Juni 2019 

DOKUMENT H – taxud.c.1(2019)7901898 – 979 (1/1) 

 

3. NEUE RECHTSVORSCHRIFTEN – FRAGEN ZUR UMSETZUNG VON VOR 

KURZEM VERABSCHIEDETEN MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN DER EU 

 

3.1 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Artikel 17a, Artikel 36a, Artikel 138 Absätze 1 und 1a, Artikel 243 

Absatz 3 und Artikel 262 Absatz 2 der MwSt-Richtlinie 

 Artikel 45a und 54a der MwSt-Durchführungsverordnung 

Betreff: Umsetzung des Quick Fixes Package: 

 Richtlinie (EU) 2018/1910 des Rates und Durchführungsverordnung 

(EU) 2018/1912 des Rates 

(Dokument taxud.c.1(2019)3533969 – Arbeitsunterlage Nr. 968) 

 

Befreiung einer innergemeinschaftlichen Lieferung von Gegenständen: Bedeutung des Begriffs 

„unabhängig“ in Bezug auf Beförderungsnachweise (Abschnitt 3.3.4.) 

 

Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass bei der Feststellung, ob zwei 

Beteiligte für die Zwecke von Artikel 45a Absatz 1 Buchstabe a und Buchstabe b Ziffer ii der 

MwSt-Durchführungsverordnung „unabhängig“ sind, 

 

a) die beiden Beteiligten nicht als „unabhängig“ gelten, wenn sie die gleiche 

Rechtspersönlichkeit haben; und 

 

b) die in Artikel 80 der MwSt-Richtlinie aufgeführten Kriterien angewendet werden, sodass 

Beteiligte, bei denen „familiäre oder andere enge persönliche Bindungen, Bindungen 

aufgrund von Leitungsfunktionen oder Mitgliedschaften, sowie eigentumsrechtliche, 

finanzielle oder rechtliche Bindungen“ bestehen, nicht als voneinander unabhängig betrachtet 

werden können. 

 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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LEITLINIEN AUS DER 114. SITZUNG vom 2. Dezember 2019 

DOKUMENT A – taxud.c.1(2020)2254683 – 986 (1/2) 

 

6. RECHTSPRECHUNG – FRAGEN IM ZUSAMMENHANG MIT KÜRZLICH 

ERGANGENEN URTEILEN DES GERICHTSHOFES DER EUROPÄISCHEN 

UNION 

 

6.1 Ursprung: Schweden 

Referenzen: Artikel 53 der MwSt-Richtlinie 

 Artikel 32 der MwSt-Durchführungsverordnung 

Betreff: Rechtssache C-647/17 Srf konsulterna 

(Dokument taxud.c.1(2019)7743552 – Arbeitsunterlage Nr. 982) 

 

1. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass für die Zwecke der 

Anwendung von Artikel 53 der MwSt-Richtlinie die Dauer eines Kurses/Seminars/einer 

Konferenz nicht als der einzige entscheidende Faktor dafür angesehen werden kann, ob er, es 

bzw. sie als Veranstaltung eingestuft wird. 

 

 Der MwSt-Ausschuss erkennt jedoch fast einstimmig an, dass je länger ein Kurs/Seminar/-

eine Konferenz dauert, desto unwahrscheinlicher dessen bzw. deren Einstufung als 

Veranstaltung ist. In den meisten Fällen darf ein Kurs/Seminar/eine Konferenz, um als 

„Veranstaltung“ zu gelten, nach Auffassung einer großen Mehrheit des MwSt-Ausschusses 

nicht länger als eine Woche dauern. 

 

 In diesem Zusammenhang ist der MwSt-Ausschuss fast einstimmig der Auffassung, dass zur 

Beurteilung der Frage, ob ein Kurs/Seminar/eine Konferenz als Veranstaltung anzusehen ist, 

alle relevanten Elemente – das heißt Inhalt, Ort und Zeit – berücksichtigt werden müssen. 

 

2. Der MwSt-Ausschuss bestätigt fast einstimmig, dass nach dem Urteil in der Rechtssache C-

647/17 Srf konsulterna AB die Vorabregistrierung und die Bezahlung eines Kurses/Seminars/-

einer Konferenz für die Zwecke der Anwendung von Artikel 53 der MwSt-Richtlinie 

unerheblich sind. Daher ist es, wie der MwSt-Ausschuss fast einstimmig anerkannt hat, für 

die Anwendung dieser Bestimmung unerheblich, dass der Leistungserbringer die Identität 

aller Teilnehmer im Vorfeld des Kurses/Seminars/der Konferenz kennt und ihn, es bzw. sie 

folglich an die Bedürfnisse oder Wünsche des Leistungsempfängers anpassen kann. 

 

3. Der MwSt-Ausschuss erkennt fast einstimmig an, dass, wenn ein Unternehmen (eine 

juristische Person) eine Dienstleistung erwirbt, die als „Eintrittsberechtigung für eine 

Veranstaltung“ gilt, die Tatsache, dass die Veranstaltung von Teilnehmern besucht wird, bei 

denen es sich um natürliche Personen handelt, die dieses Unternehmen vertreten, die 

Anwendung von Artikel 53 der MwSt-Richtlinie nicht behindern darf. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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4. Der MwSt-Ausschuss bestätigt fast einstimmig, dass aus dem Wortlaut von Artikel 53 der 

MwSt-Richtlinie hervorgeht, dass die Bestimmung so zu verstehen ist, dass der Schwerpunkt 

auf der Art der erbrachten Dienstleistungen (Dienstleistungen im Zusammenhang mit der 

Eintrittsberechtigung für Veranstaltungen) liegt und nicht auf der Art der Steuerpflichtigen, 

die diese Dienstleistungen erbringen. 

 

 Daher stützt der MwSt-Ausschuss fast einstimmig die Auffassung, dass, wenn eine 

Dienstleistung, die in der „Eintrittsberechtigung zu einer Veranstaltung“ besteht, an einen 

einzigen Steuerpflichtigen erbracht wird („Dienstleistung A“), der wiederum die gleiche 

Dienstleistung an einen anderen Steuerpflichtigen erbringt – einen Arbeitgeber, dessen 

Arbeitnehmer an der Veranstaltung teilnehmen dürfen („Dienstleistung B“) – sowohl 

Dienstleistung A als auch Dienstleistung B unter Artikel 53 der MwSt-Richtlinie fallen. 

 

5. Der MwSt-Ausschuss erkennt mit großer Mehrheit an, dass in Fällen, in denen eine 

Veranstaltung in mehreren Mitgliedstaaten stattfindet, unter Berücksichtigung des Wortlauts 

von Artikel 53 der MwSt-Richtlinie und des Mehrwertsteuersystems, das die Besteuerung am 

Ort des Verbrauchs bezweckt, davon auszugehen ist, dass die Dienstleistung in jedem der 

betreffenden Mitgliedstaaten erbracht wird. In diesem Fall wird die Erbringung auf alle 

Mitgliedstaaten aufgeteilt, in denen die Veranstaltung stattfindet, und zwar proportional zu 

der Dauer (das heißt der Anzahl der Tage) jedes Teils in jedem betreffenden Mitgliedstaat. 

 

 Der MwSt-Ausschuss ist jedoch mit großer Mehrheit der Auffassung, dass, wenn der 

wesentliche Teil einer Veranstaltung (das heißt der Teil, der den Hauptzweck einer 

Veranstaltung erfüllt, wie vom Veranstalter mitgeteilt) in einem einzigen Mitgliedstaat 

stattfindet und die anderen Teile, die in anderen Mitgliedstaaten stattfinden, rein ergänzend/-

zusätzlich/von untergeordneter Bedeutung für diesen wesentlichen Teil sind, die 

Dienstleistung nur im ersteren Mitgliedstaat erbracht wird. 

 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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5. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN DER 

EU 

 

5.1 Ursprung: Niederlande 

Bezug: Artikel 132 Absatz 1 Buchstaben b und c  

Betreff: Mehrwertsteuerliche Behandlung von „kombinierten Lebensstil-

interventionen“ 

(Dokument taxud.c.1(2019)7741025 – Arbeitsunterlage Nr. 981) 

 

Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass Dienstleistungen wie kombinierte 

Lebensstilinterventionen, die nicht direkt mit dem Ziel oder im Zusammenhang mit einer 

prophylaktischen oder therapeutischen Behandlung erbracht werden, sondern vielmehr darauf 

abzielen, die Lebensweise des Empfängers durch Anleitung oder Coaching in Bezug auf Ernährung, 

Bewegung und andere Aspekte zu verbessern, nicht als ärztliche Heilbehandlungen im Sinne des 

Artikels 132 Absatz 1 Buchstabe b oder c der MwSt-Richtlinie gelten können.  

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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6. NEUE RECHTSVORSCHRIFTEN – FRAGEN ZUR UMSETZUNG VON VOR 

KURZEM VERABSCHIEDETEN MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

6.1 Ursprung: Kommission 

Bezug: Artikel 138 der MwSt-Richtlinie 

Betreff: Umsetzung des Quick Fixes Package: Richtlinie (EU) 2018/1910 des 

Rates 

 Erhalt der MwSt-Identifikationsnummer nach Entstehung des 

Steueranspruchs auf die Lieferung 

(Dokument taxud.c.1(2020)971538 – Arbeitsunterlage Nr. 989) 

 

Der MwSt-Ausschuss ist mit großer Mehrheit der Auffassung, dass der Lieferer, sofern er keinen 

Grund zur Annahme einer betrügerischen Absicht seitens des Erwerbers hat, die ursprüngliche 

Rechnung berichtigen und die Steuerbefreiung nach Artikel 138 der MwSt-Richtlinie anwenden 

soll. Dies gilt unter der Voraussetzung, dass alle anderen Bedingungen für die Anwendung dieser 

Steuerbefreiung erfüllt sind in dem Fall, dass:  

 

• zum Zeitpunkt der Entstehung des Steueranspruchs der Erwerber dem Lieferer seine ihm 

von einem anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat, von dem aus die Gegenstände 

versandt oder befördert werden, erteilte MwSt-Identifikationsnummer nicht mitgeteilt hat, 

aber  

 

• der Erwerber dies zu einem späteren Zeitpunkt und noch innerhalb des Zeitraums nachholt, 

in dem die Rechnung nach den Vorschriften des Mitgliedstaats, in dem die Lieferung 

erfolgt, berichtigt werden kann. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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6. NEUE RECHTSVORSCHRIFTEN – FRAGEN ZUR UMSETZUNG VON VOR 

KURZEM VERABSCHIEDETEN MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN DER EU 

 

6.2 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Artikel 30a, 30b, 73a, 410a und 410b 

Betreff: Fragen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Gutscheins 

Richtlinie – eingehendere Analyse 

(Dokument taxud.c.1(2020)1245810 – Arbeitsunterlage Nr. 993) 

 

Unter Berücksichtigung der Diskussionen bei der 114. Sitzung: 

 

4.1 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Artikel 30a, 30b, 73a, 410a und 410b 

Betreff: Fragen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Gutscheins 

Richtlinie 

(Dokument taxud.c.1(2019)7743273 – Arbeitsunterlage Nr. 983) 

 

1. Da es sich bei einem Gutschein um ein Instrument handelt, bei dem die Verpflichtung besteht, 

es als Gegenleistung oder Teil einer solchen für eine Lieferung von Gegenständen oder eine 

Erbringung von Dienstleistungen anzunehmen, und bei dem die Identität des bzw. der 

möglichen Lieferer(s) oder Dienstleistungserbringer(s) zum Zeitpunkt der Ausstellung 

bestimmt wird, erkennt der MwSt-Ausschuss einstimmig an, dass ein Gutschein als 

Instrument mit beschränktem Verwendungszweck zu betrachten ist.  

 

2. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass ein Gutschein nicht als 

Zahlungsinstrument angesehen werden kann, da es sich nicht um ein Instrument handelt, das 

eine bloße Übertragung von Zahlungsmitteln bewirkt, sondern um eine Gegenleistung für die 

im Gutschein definierten Lieferungen von Gegenständen oder Dienstleistungen. Der MwSt-

Ausschuss ist daher fast einstimmig der Auffassung, dass die Einlösung eines Gutscheins 

nicht als Zahlung, sondern als Ausübung eines Rechts  auf den Erhalt der Gegenstände oder 

Dienstleistungen, auf die sich der Gutschein bezieht, zu betrachten ist. In diesem 

Zusammenhang stellt der MwSt-Ausschuss fast einstimmig fest, dass der Inhaber eines 

Gutscheins bei dessen Einlösung Anspruch auf die Gegenstände oder Dienstleistungen hat, 

für die der leistende Unternehmer den Gutschein als Gegenleistung annehmen muss. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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3. Der MwSt-Ausschuss bestätigt einstimmig, dass ein Gutschein nur dann als solcher zu 

qualifizieren ist, wenn die zu liefernden Gegenstände oder zu erbringenden Dienstleistungen 

oder die Identität der möglichen Lieferer entweder auf dem Instrument selbst oder in den 

damit zusammenhängenden Unterlagen, einschließlich der Bedingungen für die Nutzung 

dieses Instruments, angegeben sind. In Bezug auf Token, die als solche noch nicht Teil eines 

geregelten Marktes in der EU und deren Merkmale noch nicht endgültig festgelegt sind, ist 

der MwSt-Ausschuss einstimmig der Auffassung, dass diese grundsätzlich nicht als 

Gutscheine im Sinne der MwSt-Richtlinie gelten. Der MwSt-Ausschuss ist jedoch 

einstimmig der Auffassung, dass die Frage, ob es sich bei einem Token um einen Gutschein 

handelt, je nach seiner jeweiligen Qualifizierung und Verwendung von Fall zu Fall geprüft 

werden sollte. 

 

4. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass MwSt-Sonderregelungen, wie 

die Sonderregelungen für kleine Unternehmen, Reisebüros oder Gebrauchtgegenstände, 

Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten, die Ausnahmen von den allgemeinen 

MwSt-Vorschriften darstellen, Vorrang vor der Anwendung der Vorschriften für Gutscheine 

und anderer allgemeiner Vorschriften haben, wenn eine dieser Vorschriften der korrekten 

Anwendung und den Zielen der Sonderregelung zuwiderlaufen würde. Der MwSt-Ausschuss 

ist fast einstimmig der Auffassung, dass die Eigenschaft eines Gutscheins nicht dadurch 

geändert wird, dass die Person, die den Gutschein ausstellt oder überträgt, die 

Voraussetzungen für die Anwendung einer Sonderregelung erfüllt.  

 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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5. NEUE RECHTSVORSCHRIFTEN – FRAGEN ZUR UMSETZUNG VON VOR 

KURZEM VERABSCHIEDETEN MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN DER EU 

 

5.1 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Artikel 17a und 243 der MwSt-Richtlinie 

 Artikel 54a der MwSt-Durchführungsverordnung 

Betreff: Umsetzung des Quick Fixes Package: Richtlinie (EU) 2018/1910 des 

Rates 

 Konsignationslager und Brexit 

(Dokument taxud.c.1(2020)5963313 – Arbeitsunterlage Nr. 998) 

 

1. Wurden Gegenstände vor Ablauf des Übergangszeitraums1 im Rahmen von Konsignations-

lagerregelungen aus dem Vereinigten Königreich2 in einen Mitgliedstaat versandt, und 

übernimmt der vorgesehene Erwerber das Eigentum an den Gegenständen nach Ablauf des 

Übergangszeitraums, so ist der MwSt-Ausschuss einstimmig der Auffassung, dass dies einen 

innergemeinschaftlichen Erwerb dieser Gegenstände in diesem Mitgliedstaat darstellt. Der 

MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass der Erwerber diesen innergemein-

schaftlichen Erwerb gemäß Artikel 251 Buchstabe c der MwSt-Richtlinie in seiner MwSt-

Erklärung melden und die von ihm erworbenen Gegenstände in dem von ihm geführten 

Register gemäß Artikel 54a Absatz 2 Buchstabe d der MwSt-Durchführungsverordnung 

angeben muss. 

 

2. Werden Gegenstände, die vor Ablauf des Übergangszeitraums im Rahmen von 

Konsignationslagerregelungen aus dem Vereinigten Königreich in einen Mitgliedstaat 

versandt wurden, nach Ablauf des Übergangszeitraums zurückgesandt, so ist der MwSt-

Ausschuss fast einstimmig der Auffassung, dass die Rücksendung der Gegenstände als 

Ausfuhr von Gegenständen gilt. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, 

dass der vorgesehene Erwerber (oder der Lagerinhaber, wenn er eine andere Person als der 

vorgesehene Erwerber und nach den nationalen Rechtsvorschriften verpflichtet ist, die 

Entnahme der Gegenstände in ein Register einzutragen) gemäß Artikel 54a Absatz 2 

Buchstabe e der MwSt-Durchführungsverordnung einen entsprechenden Vermerk in seinem 

Register verzeichnen muss, um die Entnahme der Gegenstände und die genaue Situation 

seines Lagerbestands wiederzugeben. 

 

 
1  Der Übergangszeitraum endete am 31. Dezember 2020. 
2  Die Bezugnahmen in diesen Leitlinien auf das Vereinigte Königreich sind so zu verstehen, dass sie nicht für 

Nordirland gelten, da Umsätze mit Gegenständen, die in diesem Gebiet bewirkt werden, auch nach dem 1. Januar 

2021 den Mehrwertsteuervorschriften der EU unterliegen. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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3. Werden Gegenstände vor Ablauf des Übergangszeitraums im Rahmen von Konsignations-

lagerregelungen aus einem Mitgliedstaat in das Vereinigte Königreich versandt, und 

übernimmt der vorgesehene Erwerber das Eigentum an den Gegenständen nach Ablauf des 

Übergangszeitraums, so ist der MwSt-Ausschuss fast einstimmig der Auffassung, dass der 

Lieferer die MwSt-Identifikationsnummer des Erwerbers in der zusammenfassenden Meldung 

nicht angeben darf. Der MwSt-Ausschuss ist jedoch fast einstimmig der Auffassung, dass der 

Lieferer für die Zwecke des Rechts auf Vorsteuerabzug die Nachweise für die Lieferung 

aufbewahren muss. 

 

4. Werden Gegenstände, die vor Ablauf des Übergangszeitraums von einem Mitgliedstaat im 

Rahmen einer Konsignationslagerregelung in das Vereinigte Königreich versandt wurden, 

nach Ablauf des Übergangszeitraums zurückgesandt, so ist der MwSt-Ausschuss einstimmig 

der Auffassung, dass diese Rücksendung als Wiedereinfuhr von Gegenständen gilt, die von 

der Mehrwertsteuer befreit ist, sofern alle Bedingungen nach Artikel 143 Absatz 1 

Buchstabe e der MwSt-Richtlinie erfüllt sind. Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der 

Auffassung, dass der Lieferer keine Angaben zu dieser Rücksendung in seine zusammen-

fassende Meldung aufnehmen darf, sondern die entsprechende Anmerkung in sein Register 

aufnehmen muss, um die Rücksendung gemäß Artikel 54a Absatz 1 Buchstabe h der MwSt-

Durchführungsverordnung widerzuspiegeln, und dass er den Nachweis dafür aufbewahren 

muss, dass die Voraussetzungen nach Artikel 143 Absatz 1 Buchstabe e der MwSt-Richtlinie 

erfüllt sind, damit die Wiedereinfuhr von der Steuer befreit ist. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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4. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN DER 

EU 

 

4.3 Ursprung: Slowakei 

Referenz: Artikel 344 

Betreff: Sonderregelung für Anlagegold – Definition von Anlagegold  

(Dokument taxud.c.1(2020) 6419824 – Arbeitsunterlage Nr. 1000) 

 

Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass Gold in runder, ovaler oder 

unregelmäßiger Form, sofern es vom Goldmarkt akzeptiert wird und einen Feingehalt von 

mindestens 995 Tausendsteln aufweist, als „Anlagegold“ im Sinne von Artikel 344 der MwSt-

Richtlinie gilt, obwohl es keine Barren- oder Plättchenform hat. 

 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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4. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN DER 

EU 

 

4.1 Ursprung: Estland 

Referenzen: Artikel 132 Absatz 1 Buchstaben i) und j) und Artikel 133 

Betreff: Befreiung von Bildungsdienstleistung am Beispiel der Sicherheits-

ausbildung von Seeleuten 

(Dokument taxud.c.1(2020)6422050 – Arbeitsunterlage Nr. 1003) 

 

1. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass Aus- und Fortbildung sowie 

berufliche Umschulung nur dann gemäß Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe i der 

MwSt-Richtlinie von der Steuer befreit werden dürfen, wenn diese Aus- und Fortbildung 

sowie Umschulung eine Aktivität zum Gegenstand hat, die zum Erwerb von Wissen oder 

Kompetenzen führt, welche hauptsächlich für die Ausübung einer bestimmten beruflichen 

Tätigkeit benötigt werden. 

 

2. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass diese Bedingung nur dann als 

erfüllt gilt, wenn ein direkter Zusammenhang zwischen dem Inhalt der Aus- oder Fortbildung 

oder Umschulung und der beruflichen Aktivität besteht, die der Teilnehmer an der Aus- oder 

Fortbildung oder Umschulung bereits ausübt, oder wenn die Aus- oder Fortbildung oder 

Umschulung darauf abzielt, den Teilnehmer an der Aus- oder Fortbildung oder Umschulung 

in die Lage zu versetzen, eine neue berufliche Tätigkeit aufzunehmen. 

 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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6. NEUE RECHTSVORSCHRIFTEN – FRAGEN ZUR UMSETZUNG VON VOR 

KURZEM VERABSCHIEDETEN MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN DER EU 

 

6.1 Ursprung: Polen 

Referenzen: Artikel 17a Absätze 4 und 5 der Mehrwertsteuerrichtlinie 

 Artikel 54a der Mehrwertsteuer-Durchführungsverordnung 

Betreff: Umsetzung des Quick-Fixes-Pakets:  

Richtlinie (EU) 2018/1910 des Rates 

 Rückversand von Gegenständen, die einer Konsignationslager-

regelung unterliegen: Zeitpunkt, ab dem die Gegenstände als 

zurückgesandt gelten, und Buchführungsmethoden zur Festlegung, 

welche Gegenstände zurückgesandt wurden 

(Dokument taxud.c.1(2021)1533472 – Arbeitsunterlage Nr. 1007) 

 

1. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass für die Zwecke der in 

Artikel 17a Absatz 4 der MwSt-Richtlinie festgelegten Frist das Datum des erfolgten 

Rückversands von Gegenständen, die einer Konsignationslagerregelung gemäß Artikel 17a 

Absatz 5 unterliegen, das Datum ist, an dem diese Gegenstände in das Hoheitsgebiet des 

Mitgliedstaats gelangen, aus dem sie ursprünglich versandt oder befördert worden sind. Der 

MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass das Gelangen in dieses Hoheitsgebiet 

als erfolgt gelten kann, wenn die Gegenstände im Lager des Lieferers in diesem Hoheitsgebiet 

eintreffen.  

 

2. Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass der Rückversand von 

Gegenständen, die einer Konsignationslagerregelung unterliegen, vom Lieferer in der 

zusammenfassenden Meldung entsprechend dem Datum des erfolgten Rückversands der 

Gegenstände zu melden ist, welches entsprechend dem Gelangen dieser Gegenstände in das 

Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats bestimmt wird, aus dem sie ursprünglich versandt oder 

befördert worden sind. 

 

3. Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass die „First in – First out (FIFO)“-

Methode als Buchführungsmethode genutzt werden kann, um den Zeitraum zu bestimmen, in 

dem Gegenstände, die nicht Massenwaren sind, im Rahmen einer Konsignationslagerregelung 

gelagert wurden, sofern diese Gegenstände identisch sind (auch wenn sie einzeln erfasst und 

identifiziert werden könnten). Die Tatsache, dass identische Gegenstände, die nicht 

Massenwaren sind und von verschiedenen Lieferern stammen in ein- und demselben Lager 

gelagert werden, schließt nach einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses nicht die 

Anwendung der FIFO-Methode aus, sofern sie separat für den Bestand eines jeden Lieferers 

angewandt wird. 

 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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7. RECHTSPRECHUNG – FRAGEN IM ZUSAMMENHANG MIT KÜRZLICH 

ERGANGENEN URTEILEN DES GERICHTSHOFES DER EUROPÄISCHEN 

UNION 

 

7.1 Ursprung: Rumänien 

Bezug: Artikel 44, 53, 54 und 58 

Betreff: Rechtssache C‑568/17, Geelen, gefilmte und in Echtzeit über das 

Internet übertragene interaktive Darbietungen (Video-Chat) 

(Dokument taxud.c.1(2021)2147591 – Arbeitsunterlage Nr. 1013) 

 

1. Werden Dienstleistungen in Form von interaktiven Darbietungen, die gefilmt und in Echtzeit 

über das Internet übertragen werden (z. B. Video-Chat), einem Endverbraucher (Zuschauer) 

von einem Steuerpflichtigen bereitgestellt, der Eigentümer der digitalen Inhalte ist (StP1), und 

wird der Inhalt von einem anderen Steuerpflichtigen zur Verfügung gestellt (StP2), so ist der 

MwSt-Ausschuss fast einstimmig der Auffassung, dass die Erbringung der Dienstleistung 

durch den StP1 an den Endverbraucher eine Veranstaltung/Tätigkeit auf dem Gebiet der 

Unterhaltung im Sinne von Artikel 54 der MwSt-Richtlinie darstellt.  

 

 Angesichts des technologischen Fortschritts gilt der Ort, an dem der Dienstleistungs-

empfänger ansässig ist oder seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort hat, 

gemäß mit großer Mehrheit der Auffassung des MwSt-Ausschusses als der Ort, an dem die 

Veranstaltungen/Tätigkeiten auf dem Gebiet der Unterhaltung tatsächlich stattfinden. Der 

MwSt-Ausschuss ist mit großer Mehrheit der Auffassung, dass zur Bestimmung des Ortes, 

an dem der Dienstleistungsempfänger ansässig ist oder seinen Wohnsitz oder seinen 

gewöhnlichen Aufenthaltsort hat, die Artikel 23, 24, 24a, 24b, 24d, 24f und 25 der MwSt-

Durchführungsverordnung sinngemäß anzuwenden sind. 

 

2. Erwirbt StP1 die in Rede stehende Dienstleistung von StP2, so ist der MwSt-Ausschuss fast 

einstimmig der Auffassung, dass die Bereitstellung des digitalen Inhalts durch StP2 an StP1 

keine Zugangsberechtigung zu einer Veranstaltung auf dem Gebiet der Unterhaltung im Sinne 

von Artikel 53 der MwSt-Richtlinie darstellt und dass daher die allgemeine Regel für den Ort 

der Dienstleistung gemäß Artikel 44 der MwSt-Richtlinie Anwendung findet. 

 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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5. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

5.1 Ursprung: Italien 

Referenz(en): Artikel 14, 15, 38, 39 und 193 der MwSt-Richtlinie 

Betreff: Auf Transaktionen im Zusammenhang mit dem Aufladen von 

Elektrofahrzeugen anwendbare MwSt-Vorschriften – Follow-up 

(Dokument taxud.c.1(2021)2099876 – Arbeitsunterlage Nr. 1012) 

 

unter Berücksichtigung der Diskussionen auf der 113. Sitzung: 

 

 Ursprung: Frankreich 

Referenz(en): Artikel 14, 15, 38, 39, 44, 46, 58, 193 und 195 

Betreff:  Auf Transaktionen im Zusammenhang mit dem Aufladen von 

Elektrofahrzeugen anwendbare MwSt-Vorschriften 

(Dokument taxud.c.1(2019)3532296 – Arbeitsunterlage Nr. 969) 

 

1. Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass in einer typischen Wert-

schöpfungskette des Aufladens von Elektrofahrzeugen, in der es einen Ladepunktbetreiber 

(„Charge Point Operator“/CPO) und einen Mobilitätsanbieter („Mobility Provider“/eMP) 

gibt, der CPO als Lieferer von Elektrizität im Sinne von Artikel 14 Absatz 1 und Artikel 15 

Absatz 1 der MwSt-Richtlinie an den eMP und der eMP wiederum als Erbringer derselben 

Lieferung von Elektrizität an den Fahrer anzusehen ist.  

 

2. Nach einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses sollte davon ausgegangen werden, 

dass der eMP in dieser Konstellation als steuerpflichtiger Wiederverkäufer im Sinne von 

Artikel 38 Absatz 2 der MwSt-Richtlinie handelt. Aus diesem Grunde ist der Mehrwert-

steuerausschuss einstimmig der Auffassung, dass der Ort als Ort der Lieferung von 

Elektrizität durch den CPO an den eMP gelten sollte, an dem der steuerpflichtige Wieder-

verkäufer (d. h. der eMP) den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit im Sinne von Artikel 38 

Absatz 1 der MwSt-Richtlinie hat. 

 

3. Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass – gemäß Artikel 39 der MwSt-

Richtlinie – der Ort als Ort der Lieferung von Elektrizität durch den eMP an einen Fahrer, der 

sein Fahrzeug auflädt, gelten sollte, an dem der Fahrer die Gegenstände tatsächlich nutzt oder 

verbraucht, d. h. am Ort des Ladeterminals.  

 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 

276 

LEITLINIEN AUS DER 118. SITZUNG vom 19. April 2021 

DOKUMENT D – taxud.c.1(2021)8354974 – 1021 (1/1) 

 

6. NEUE RECHTSVORSCHRIFTEN – FRAGEN ZUR UMSETZUNG VON VOR 

KURZEM VERABSCHIEDETEN MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN DER EU 

 

6.2 Ursprung: Belgien 

Referenz: Neuer Artikel 59c der MwSt-Richtlinie 

Betreff: Berechnung des Schwellenwerts für den Ort der Lieferung in der EU 

(Dokument taxud.c.1(2021)1872698 – Arbeitsunterlage Nr. 1010) 

 

1. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass im Fall, wenn ein 

Steuerpflichtiger in einem anderen Mitgliedstaat ein Warenlager unterhält und dieses 

Warenlager als feste Niederlassung gilt, der Schwellenwert von 10 000 EUR gemäß 

Artikel 59c Absatz 1 Buchstabe c der MwSt-Richtlinie im Mitgliedstaat der Niederlassung 

nicht angewandt werden kann, da der Steuerpflichtige nicht mehr als in nur einem 

Mitgliedstaat ansässig angesehen werden kann. 

 

2. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass für die Berechnung des 

vorstehend genannten Schwellenwerts von 10 000 EUR nur Fernverkäufe aus dem 

Mitgliedstaat der Niederlassung zu berücksichtigen sind. Fernverkäufe aus einem anderen 

Mitgliedstaat, in dem der Lieferer ein Warenlager unterhält, werden daher nach fast 

einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses nicht berücksichtigt, sofern dieses 

Warenlager nicht als feste Niederlassung gilt. 

 

3. Unterhält ein Steuerpflichtiger ein Warenlager in einem anderen Mitgliedstaat und gilt dieses 

Lager nicht als feste Niederlassung, so ist der MwSt-Ausschuss mit großer Mehrheit der 

Auffassung, dass jegliche grenzüberschreitenden Lieferungen von Gegenständen aus solchen 

Lagern Fernverkäufe aus dem Mitgliedstaat, in dem sich dieses Lager befindet, darstellen. 

Will ein Steuerpflichtiger weiterhin den Schwellenwert von 10 000 EUR im Mitgliedstaat der 

Niederlassung in Anspruch nehmen, so ist der MwSt-Ausschuss fast einstimmig der 

Auffassung, dass es dieser Person nicht gleichzeitig gestattet werden kann, den „One-Stop-

Shop“ der Union für Fernverkäufe aus Warenlagern in einem anderen Mitgliedstaat zu nutzen, 

sondern dass dieser Steuerpflichtige sich für solche Verkäufe nach den normalen Vorschriften 

in dem Mitgliedstaat registrieren und die Mehrwertsteuer dort abführen muss, in dem die 

Gegenstände ankommen.  

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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4. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-BESTIMMUNGEN DER EU 

 

4.3 Ursprung: Lettland  

Referenz: Artikel 132 Absatz 1 Buchstaben b und c 

Betreff: Von einer medizinischen Einrichtung im Rahmen einer 

medizinischen Behandlung erteilte Ernährungsempfehlungen 

(Dokument taxud.c.1(2021)7270162 – Arbeitsunterlage Nr. 1026) 

 

1. Der Mehrwertsteuerausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass Dienstleistungen der 

Ernährungsberatung nur als Heilbehandlung gemäß Artikel 132 Absatz 1 Buchstaben b und c 

der MwSt-Richtlinie steuerbefreit sind, wenn sie zu therapeutischen Zwecken, d. h. zur 

Prävention, Diagnose oder Behandlung einer Krankheit oder zur Wiederherstellung der 

Gesundheit, erbracht werden. 

 

2. In Bezug auf den therapeutischen Zweck ist der MwSt-Ausschuss fast einstimmig der 

Auffassung, dass diese Bedingung als erfüllt gilt, wenn Dienstleistungen der 

Ernährungsberatung im Rahmen der Ausübung der von dem betreffenden Mitgliedstaat 

definierten ärztlichen oder arztähnlichen Berufs als Teil der Behandlung von Patient/innen 

erbracht werden und es medizinisch notwendig ist, diese hinsichtlich ihrer Ernährung zu 

beraten, um ihre Gesundheit zu schützen.  

 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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5. RECHTSPRECHUNG – FRAGEN IM ZUSAMMENHANG MIT KÜRZLICH 

ERGANGENEN URTEILEN DES GERICHTSHOFS DER EUROPÄISCHEN UNION 

 

5.1 Ursprung: Kommission 

Referenzen:  Artikel 2 Absatz 1, Artikel 9 und 11 der MwSt-Richtlinie. 

Betreff: Rechtssache C-812/19, Danske Bank, Hauptniederlassung und 

Zweigniederlassung einer Gesellschaft in zwei verschiedenen 

Mitgliedstaaten 

(Dokument taxud.c.1(2021)7398791 – Arbeitsunterlage Nr. 1025) 

 

unter Berücksichtigung der Diskussionen auf der 105. Sitzung: 

 

7.1 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Artikel 2 Absatz 1, Artikel 9 und 11 

Betreff: EuGH, Rechtssache C-7/13, Skandia America: MwSt-Gruppe – der 

Standpunkt der MwSt-Expertengruppe 

(Dokument taxud.c.1(2015)4389038 – Arbeitsunterlage Nr. 879) 

 

und der Diskussionen auf der 103. Sitzung: 

 

3.1 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Artikel 2 Absatz 1, Artikel 9 und 11 

Betreff: EuGH, Rechtssache C-7/13, Skandia America: MwSt-Gruppe 

(Dokument taxud.c.1(2015)747072 – Arbeitsunterlage Nr. 845) 

 

1. Der MwSt-Ausschuss bestätigt fast einstimmig, dass MwSt-Gruppen – eine Regelung, nach 

der verschiedene Personen als ein einziger Steuerpflichtiger behandelt werden können – ein 

eigenständiges Konzept des Unionsrechts darstellen, dessen Merkmale im Sinne von 

Artikel 11 der MwSt-Richtlinie vom Gerichtshof der Europäischen Union hinsichtlich ihrer 

Bedeutung und ihres Anwendungsbereichs ausgelegt worden sind. 

 

 Da die Regelung für MwSt-Gruppen nur Personen offensteht, die durch gegenseitige 

finanzielle, wirtschaftliche und organisatorische Beziehungen eng miteinander verbunden und 

in einem Mitgliedstaat ansässig sind, der die Option nach Artikel 11 der MwSt-Richtlinie in 

Anspruch nimmt, ist der MwSt-Ausschuss fast einstimmig der Auffassung, dass außerhalb 

der Europäischen Union ansässige Personen, denen in diesem Land eine Regelung für MwSt-

Gruppen zugutekommt, für die Zwecke der EU-Mehrwertsteuer nicht als ein einziger 

Steuerpflichtiger behandelt werden können.  

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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2. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass im Fall einer juristischen 

Person, die eine Hauptniederlassung (im Folgenden „Hauptsitz“) und eine feste Niederlassung 

(im Folgenden „Zweigniederlassung“) in verschiedenen Gebieten umfasst, nur die 

Niederlassung (Hauptsitz oder Zweigniederlassung), die physisch im Hoheitsgebiet eines 

Mitgliedstaats, der die Regelung für MwSt-Gruppen eingeführt hat, anwesend ist, für die 

Zwecke von Artikel 11 der MwSt-Richtlinie als „in seinem Gebiet ansässig“ betrachtet 

werden kann und damit in der Lage ist, sich einer MwSt-Gruppe anzuschließen. 

 

 Der MwSt-Ausschuss ist in dieser Hinsicht fast einstimmig der Auffassung, dass die 

Zweigniederlassung eines Unternehmens mit Hauptsitz in einem Drittland oder einem 

anderen Mitgliedstaat unabhängig von seinem Hauptsitz Mitglied einer MwSt-Gruppe in dem 

Mitgliedstaat, in dem die Zweigniederlassung ansässig ist, werden kann. Des Weiteren ist der 

MwSt-Ausschuss fast einstimmig der Ansicht, dass der Hauptsitz eines Unternehmens mit 

einer Zweigniederlassung in einem Drittland oder einem anderen Mitgliedstaat unabhängig 

von seiner Zweigniederlassung Mitglied einer MwSt-Gruppe in dem Mitgliedstaat werden 

kann, in dem sich der Hauptsitz befindet. 

 

3. Der MwSt-Ausschuss bestätigt fast einstimmig, dass eine Niederlassung (Hauptsitz oder 

Zweigniederlassung) mit dem Beitritt zu einer MwSt-Gruppe gemäß Artikel 11 der MwSt-

Richtlinie Bestandteil eines neuen Mehrwertsteuerpflichtigen – nämlich der MwSt-Gruppe – 

wird, ungeachtet der juristischen Person, zu der sie gehört. Ebenso bestätigt der MwSt-

Ausschuss fast einstimmig, dass die Behandlung einer MwSt-Gruppe als einziger 

Steuerpflichtiger ausschließt, dass die Mitglieder der MwSt-Gruppe weiterhin innerhalb und 

außerhalb ihrer Gruppe als einzelne Mehrwertsteuerpflichtige tätig werden. 

 

4. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass die Lieferung von 

Gegenständen oder Dienstleistungen durch eine Niederlassung an eine andere Niederlassung 

derselben juristischen Person (z. B. „Hauptsitz an Zweig-niederlassung“, 

„Zweigniederlassung an Hauptsitz“ oder „Zweigniederlassung an Zweigniederlassung“), bei 

der nur eine der beteiligten Niederlassungen Mitglied einer MwSt-Gruppe ist oder die 

Niederlassungen unterschiedlichen MwSt-Gruppen angehören, für die Zwecke der 

Mehrwertsteuer als steuerbarer Umsatz zu betrachten ist, sofern die Bedingungen von 

Artikel 2 Absatz 1 der MwSt-Richtlinie erfüllt sind. 

 

 Der MwSt-Ausschuss ist in dieser Hinsicht fast einstimmig der Auffassung, dass solche 

Umsätze steuerbar sind, unabhängig davon, ob die Lieferung der Gegenstände oder 

Dienstleistungen aus einem Drittland in einen Mitgliedstaat, von einem Mitgliedstaat in ein 

Drittland oder zwischen zwei Mitgliedstaaten erfolgt.  

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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5. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass die Lieferung von 

Gegenständen oder Dienstleistungen zwischen einer Niederlassung einer juristischen Person 

(Hauptsitz oder Zweigniederlassung), die in einem Mitgliedstaat ansässig ist – unabhängig 

davon, ob dieser Mitgliedstaat die Regelung für MwSt-Gruppen eingeführt hat, und einer 

MwSt-Gruppe in einem anderen Mitgliedstaat, die eine andere Niederlassung derselben 

juristischen Person (Zweigniederlassung oder Hauptsitz) umfasst, für die Zwecke der 

Mehrwertsteuer als steuerbarer Umsatz zu betrachten ist, sofern die Bedingungen von 

Artikel 2 Absatz 1 der MwSt-Richtlinie erfüllt sind.  

 

Diese Leitlinien ersetzen die diesbezüglich auf der 105. Sitzung vereinbarten Leitlinien 

(Dokument A – taxud.c.1(2016)7465801 – Arbeitsunterlage Nr. 886). 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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4. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

4.1 Ursprung: Kommission  

Referenzen: Artikel 38 und 39 

Betreff: Ort der Lieferung von Flüssigerdgas 

(Dokument taxud.c.1(2021)6440310 – Arbeitsunterlage Nr. 1023) 

 

Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass Beförderungsmittel wie 

Lastkraftwagen, Züge oder Schiffe für die Zwecke der Artikel 38 und 39 der MwSt-Richtlinie nicht 

als Erdgasnetz oder ein Teil hiervon oder an ein solches Netz angeschlossenes Netz betrachtet 

werden können. Daher ist der MwSt-Ausschuss fast einstimmig der Auffassung, dass die 

Sondervorschriften der Artikel 38 und 39 der MwSt-Richtlinie nicht auf Lieferungen von 

Flüssigerdgas mithilfe solcher Beförderungsmittel anwendbar sind, sondern dass diese Lieferungen 

stattdessen nach den allgemeinen Vorschriften über den Ort der Lieferung von Gegenständen mit 

Beförderung gemäß Titel V Kapitel I Abschnitt 2 der MwSt-Richtlinie zu besteuern sind. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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DOKUMENT A – taxud.c.1(2022)1657365 – 1036 (1/1) 
 

NEUE RECHTSVORSCHRIFTEN – FRAGEN ZUR UMSETZUNG VON VOR KURZEM 

VERABSCHIEDETEN MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN DER EU 

 

Ursprung: Kommission 

Referenz: Artikel 143 Absatz 1 Buchstabe ca der MwSt-Richtlinie 

Betreff: Lösungsvorschlag zur Beseitigung der Doppelbesteuerung in der IOSS-

 Mehrwertsteuererklärung 

(Dokument taxud.c.1(2022)240383 – Arbeitsunterlage Nr. 115 der Gruppe zur Zukunft der 

Mehrwertsteuer) 

 

1. Der MwSt-Ausschuss stellt einstimmig fest, dass seit Einführung des Pakets zum 

elektronischen Geschäftsverkehr zum 1. Juli 2021 Fälle von Doppelbesteuerung aufgetreten 

sind, die sich unter bestimmten Umständen ergeben können und dringend eine pragmatische 

und praktikable Lösung erfordern, um das Problem kurzfristig zu beheben. Der MwSt-

Ausschuss erkennt einstimmig an, dass Doppelbesteuerung insbesondere die reibungslose 

Funktionsweise des IOSS-Systems beeinträchtigt, wenn sie auf die Nichtmitteilung der IOSS-

Nummer des Lieferers zurückzuführen und diese dadurch bedingt ist, dass der 

Postdienstleister des Versandlandes die IOSS-Nummer nicht übermitteln kann und dass einige 

Mitgliedstaaten derzeit nicht in der Lage sind, die ordnungsgemäß in einer vollständigen 

Zollanmeldung mitgeteilte IOSS-Nummer zu validieren. 

 

2. Nach der Sitzung der Gruppe zur Zukunft der Mehrwertsteuer vom 9. Februar 2022 stimmt 

der MwSt-Ausschuss einstimmig zu, dass das Problem der Doppelbesteuerung ausschließlich 

in diesen Fällen vorübergehend – bis alle Universalpostdienste in der Lage sind, die IOSS-

Nummer in einem geeigneten Postformat (d. h. ITMATT-Meldung) elektronisch an die 

Postdienstleister in der EU zu übermitteln und bis alle Mitgliedstaaten ihre nationalen 

Einfuhrsysteme dahin gehend aktualisiert haben, dass sie die IOSS-Nummern in einer 

vollständigen Zollanmeldung validieren können – durch eine Berichtigung der Mehrwert-

steuer in der IOSS-Mehrwertsteuererklärung behoben werden kann. Diese Lösung gilt unter 

der Voraussetzung, dass der Käufer der Schuldner der Mehrwertsteuer bei der Einfuhr ist und 

dass die Voraussetzungen für die Berichtigung der IOSS-Mehrwertsteuererklärung erfüllt 

sind. Der MwSt-Ausschuss bestätigt einstimmig, dass mit dieser Lösung die Doppel-

besteuerung mithilfe der IOSS-Mehrwertsteuererklärung beseitigt werden kann, wobei die bei 

der Einfuhr erhobene Mehrwertsteuer, die vom Käufer beglichen wird, bestehen bleibt; in 

diesem Fall muss der Lieferer den zum Zeitpunkt des Verkaufs vereinnahmten Mehrwert-

steuerbetrag auf Antrag des Käufers berichtigen und zurückerstatten, wenn ein Nachweis der 

Zahlung der Einfuhrmehrwertsteuer vorgelegt wird. Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der 

Auffassung, dass die Anwendung dieser vorübergehenden Lösung einer möglichst raschen 

Behebung der wichtigsten und grundlegenden Ursachen der Doppelbesteuerung nicht 

entgegensteht. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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4. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

4.3. Ursprung: Kommission 

Referenz: Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe d der MwSt-Richtlinie 

Betreff:  Digitale Zahlungsdienste – Ausgewählte Fragen zum elektronischen 

Handel (elektronische Geldbörsen, Marktplätze und Kreditverträge, 

nach denen der Kredit erst später zurückzuzahlen ist (Buy Now Pay 

Later)) 

(Dokument taxud.c.1(2022)1614863 – Arbeitsunterlage Nr. 1038) 

 

Elektronische Geldbörsen 

 

1. Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass ein Umsatz, bei dem ein Anbieter 

von elektronischen Geldbörsen1 in Ausführung eines Auftrags und gegen Entgelt direkt Last- 

und Gutschriften für E-Geld2-Konten innerhalb seiner Infrastruktur veranlasst, um E-

Geldbeträge vom E-Geld-Konto des Zahlers auf das E-Geld-Konto des Zahlungsempfängers 

zu übertragen, eine entgeltliche Dienstleistung darstellt, die gemäß Artikel 135 Absatz 1 

Buchstabe d der MwSt-Richtlinie von der Mehrwertsteuer befreit ist. 

 

2. Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass Management-Dashboard-

Dienstleistungen, Kontoinformationsdienste, Beratungsdienste und Dienstleistungen im 

Zusammenhang mit einer Anwendungsprogrammierschnittstelle (API), die einem Händler 

von einem Anbieter von elektronischen Geldbörsen oder einem anderen Steuerpflichtigen 

gegen Entgelt angeboten werden, nicht die spezifischen und wesentlichen Funktionen eines 

steuerbefreiten Umsatzes im Zahlungs- und Überweisungsverkehr im Sinne des Artikels 135 

Absatz 1 Buchstabe d der MwSt-Richtlinie erfüllen, da keine dieser Dienstleistungen allein 

eine Übertragung von Geldern bewirkt und zu einer Änderung der rechtlichen und 

finanziellen Situation der Parteien führt. 

 

3. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass ein Umsatz, bei dem ein 

Anbieter von elektronischen Geldbörsen in Ausführung eines Auftrags und gegen Entgelt ein 

E-Geld-Konto direkt belastet, um Geldbeträge von diesem Konto auf das Bankkonto 

desselben Inhabers zu überweisen, einen steuerbefreiten Umsatz im Zahlungs- und 

Überweisungsverkehr nach Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe d der MwSt-Richtlinie darstellt. 

 

 
1  Der Anbieter von elektronischen Geldbörsen bzw. der E-Geld-Anbieter ist ein zugelassener, regulierter 

Rechtsträger, der sowohl für Händler als auch für deren Kunden Dienstleistungen im Rahmen von 

Zahlungsvorgängen erbringt. 
2  Gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 2 der Richtlinie 2009/110/EG vom 16. September 2009 über die 

Aufnahme, Ausübung und Beaufsichtigung der Tätigkeit von E-Geld-Instituten, zur Änderung der Richtlinien 

2005/60/EG und 2006/48/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2000/46/EG. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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4. Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass eine Dienstleistung, die von einer 

mobilen Geldbörse gegen Entgelt für einen Händler erbracht wird und die es den Kunden des 

Händlers ermöglicht, ihre Zahlungsinformationen so zu speichern, dass ihre Daten bei der 

Bezahlung automatisch ausgefüllt werden, wenn sie diese Geldbörse als Zahlungsoption 

wählen, als Verwaltungsdienstleistung gilt, die für sich genommen nicht unter die 

Steuerbefreiung für Umsätze im Zahlungs- und Überweisungsverkehr nach Artikel 135 

Absatz 1 Buchstabe d der MwSt-Richtlinie fällt. 

 

Marktplätze, die im eigenen Namen Geldbeträge einziehen 

 

5. Der MwSt-Ausschuss erkennt einstimmig an, dass ein Marktplatz1 gegen Entgelt eine 

Dienstleistung für einen Händler erbringen kann, die darin besteht, im Auftrag des Händlers 

mit mehreren Anbietern von Zahlungsmethoden Verträge zu schließen, Zahlungsdaten der 

Kunden des Händlers zu verarbeiten und zu übermitteln, im eigenen Namen Geldbeträge aus 

den Finanzierungsquellen dieser Kunden einzuziehen, sie in speziellen Konten zu 

konsolidieren und ihre anschließende Überweisung an den Händler zu veranlassen. Sofern 

diese Dienstleistung als getrennt und unabhängig angesehen werden kann, ist der MwSt-

Ausschuss einstimmig der Auffassung, dass diese Dienstleistung nicht als steuerbefreiter 

Umsatz im Zahlungs- und Überweisungsverkehr nach Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe d der 

MwSt-Richtlinie anzusehen ist, wenn sich die Verantwortung des Anbieters darauf 

beschränkt, bei den betreffenden Finanzinstituten Zahlungsanträge einzureichen, wobei die 

Zahlungen letztlich von den Finanzinstituten ausgeführt werden. Tatsächlich ist der MwSt-

Ausschuss einstimmig der Auffassung, dass der Marktplatz dadurch, dass er die betreffenden 

Finanzinstitute zur Ausführung solcher Übertragungen auffordert, lediglich eine Tätigkeit 

ausübt, die einen Schritt vor den unter Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe d der MwSt-Richtlinie 

fallenden Umsätzen im Zahlungs- und Überweisungsverkehr darstellt. 

 

 
1  Zahlungsdienstleister, die im eigenen Namen Geldbeträge einziehen und verwahren, bevor sie diese an den 

Zahlungsempfänger weiterleiten. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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Kreditverträge, nach denen der Kredit erst später zurückzuzahlen ist (Buy Now Pay Later) 

 

6. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass eine Dienstleistung, die von 

einem Anbieter von Kreditverträgen, nach denen der Kredit erst später zurückzuzahlen ist 

(Buy Now Pay Later), für einen Händler erbracht wird und die es den Kunden des Händlers 

ermöglicht, ihre Käufe sofort zu tätigen und die Zahlung ohne zusätzliche Kosten auf einen 

späteren Zeitpunkt zu verschieben, wobei der Buy-Now-Pay-Later-Anbieter gegen Entgelt 

den Verkaufspreis an den Händler zahlt, als Garantie für die Bezahlung der vom Händler 

verkauften Waren anzusehen ist. Daher ist der MwSt-Ausschuss fast einstimmig der 

Auffassung, dass die Dienstleistung nach Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe c der MwSt-

Richtlinie von der Mehrwertsteuer befreit ist. Ist das Angebot jedoch so strukturiert, dass der 

Buy-Now-Pay-Later-Anbieter die Kredite des Händlers gegenüber dessen Kunden erwirbt 

und dabei gegen Entgelt das Risiko eines Ausfalls dieser Kunden übernimmt, so ist der 

MwSt-Ausschuss fast einstimmig der Auffassung, dass die Dienstleistung gemäß der in 

Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe d der MwSt-Richtlinie vorgesehenen Ausnahme für 

Inkassodienstleistungen, zu denen Factoring-Dienstleistungen gehören, der Mehrwertsteuer 

unterliegt. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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4. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

4.2. Ursprung: Kommission 

Referenzen: Artikel 2 Absatz 1 und Artikel 135 Absatz 1 Buchstaben d und e der 

MwSt-Richtlinie 

Betreff: Mehrwertsteuerliche Behandlung von Kryptowerten 

(Dokument taxud.c.1(2022)1585400 – Arbeitsunterlage Nr. 1037) 

 

1. Für die Zwecke dieser Leitlinien bezeichnet der Ausdruck 

 

a) „Kryptowerte“ eine digitale Darstellung von Werten oder Rechten, die unter 

Verwendung der Distributed-Ledger-Technologie oder einer ähnlichen Technologie 

elektronisch übertragen und gespeichert werden können; 

 

b) „Kryptowährungen“ Kryptowerte, die als Rechnungseinheit und Zahlungsmittel 

akzeptiert werden im Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs der 

Europäischen Union (EuGH); 

 

c) „Distributed-Ledger-Technologie“ oder „DLT“ eine Technologie, die den Betrieb und 

die Nutzung von Distributed Ledger ermöglicht; 

 

d) „Distributed Ledger“ einen Informationsspeicher, der Aufzeichnungen über 

Transaktionen enthält und der unter Verwendung eines Konsensmechanismus auf eine 

Reihe von DLT-Netzwerkknoten verteilt und zwischen diesen synchronisiert wird; 

 

e) „Konsensmechanismus“ die Regeln und Verfahren, durch die eine Übereinstimmung 

unter DLT-Netzwerkknoten dahin gehend erzielt wird, dass eine Transaktion validiert 

ist; 

 

f) „DLT-Netzwerkknoten“ ein Gerät oder Prozess, das bzw. der Teil eines Netzwerks ist 

und das bzw. der eine vollständige oder teilweise Kopie von Aufzeichnungen aller 

Transaktionen in einem Distributed-Ledger enthält. 

 

2. Der MwSt-ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass eine Lieferung von Gegenständen 

oder eine Erbringung von Dienstleistungen, die in Kryptowährungen vergütet wird, 

mehrwertsteuerlich wie jeder andere Umsatz zu behandeln ist. 

 

3. In Bezug auf Kryptowährungen ist der MwSt-Ausschuss einstimmig der Auffassung, dass 

diese für die Zwecke der Anwendung der MwSt-Richtlinie1 und im Einklang mit der 

Rechtsprechung des EuGH2 als Währung zu behandeln sind. 

 
1  Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem 

(ABl. L 347 vom 11.12.2006, S. 1). 
2  Urteil vom 22. Oktober 2015 in der Rechtssache C-264/14, Hedqvist, EU:C:2015:718. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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 Der MwSt-Ausschuss ist daher fast einstimmig der Auffassung, dass die Erzeugung, die 

Überprüfung und Validierung (Mining und Forging), die Ausgabe3 und das Ändern für den 

Eigengebrauch von Kryptowährungen wie folgt zu behandeln ist: 

 

a) nicht in den Anwendungsbereich der Mehrwertsteuer fallend, wenn unentgeltlich 

erbracht, z. B. über „Airdrops“; 

 

b) steuerbar, aber nach Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe e oder d der MwSt-Richtlinie von 

der Steuer befreit, wenn sie gegen ein Entgelt erbracht werden, das unmittelbar mit dem 

betreffenden Umsatz in Zusammenhang steht. 

 

4. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass die Speicherung und 

Übertragung von Kryptowährungen, wie sie über die digitalen Geldbörsen erfolgen, als 

steuerbar zu behandeln sind, aber nach Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe e der MwSt-Richtlinie 

von der Steuer befreit sind. 

 

 Darüber hinaus ist der MwSt-Ausschuss fast einstimmig der Auffassung, dass der Umtausch 

von Kryptowährungen gegen Fiatwährungen oder gegen andere Kryptowährungen als 

steuerbar zu behandeln ist, aber nach Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe e der MwSt-Richtlinie 

von der Steuer befreit ist. 

 

 
3  Zurverfügungstellung.  



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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5. NEUE RECHTSVORSCHRIFTEN – FRAGEN ZUR UMSETZUNG VON VOR 

KURZEM VERABSCHIEDETEN MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN DER EU 

 

5.1. Ursprung: Niederlande 

Referenzen: Neue Artikel 284, 284b, 284e und 288a der MwSt-Richtlinie   

Artikel 37b der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates   

Artikel 41 und 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union 

Betreff: Die neue Sonderregelung für Kleinunternehmen: Rechtschutz 

(Dokument taxud.c.1(2022)7047962 – Arbeitsunterlage Nr. 1049) 

 

1. Der MwSt-Ausschuss bestätigt einstimmig, dass sich Steuerpflichtige für die Anwendung der 

Sonderregelung für Kleinunternehmen auf die Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union berufen können, um ihre sich daraus ergebenden Rechte durchzusetzen, insbesondere 

das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht gemäß Artikel 47 

Absatz 1 der Charta und das in Artikel 41 Absatz 1 der Charta in Verbindung mit Artikel 51 

festgeschriebene Recht jeder Person auf eine unparteiische und gerechte Behandlung ihrer 

Angelegenheiten innerhalb einer angemessenen Frist. 

 

2. Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass Steuerpflichtige, denen der 

Zugang zur Steuerbefreiung im Rahmen dieser Sonderregelung verweigert wurde oder die 

davon ausgeschlossen wurden, bei der Einlegung von Rechtsbehelfen ihre Beschwerde an die 

juristische Person richten müssen, die die Verwaltungsentscheidung erlassen hat. Wenn eine 

solche Verweigerung oder ein solcher Ausschluss darauf zurückzuführen ist, dass der 

Steuerpflichtige den Schwellenwert für den Umsatz in der Union überschritten hat, ist der 

MwSt-Ausschuss einstimmig der Auffassung, dass Rechtsbehelfe des Steuerpflichtigen im 

Mitgliedstaat seiner Ansässigkeit eingelegt werden müssen. Wenn die Verweigerung oder der 

Ausschluss hingegen darauf zurückzuführen ist, dass der Steuerpflichtige den inländischen 

Schwellenwert überschritten oder die Voraussetzungen für die Befreiung nicht erfüllt hat, ist 

der MwSt-Ausschuss einstimmig der Auffassung, dass Rechtsbehelfe im Mitgliedstaat der 

Steuerbefreiung eingelegt werden müssen. 

 

3. Damit Steuerpflichtige wissen, wo sie einen Rechtsbehelf einlegen können, ist der MwSt-

Ausschuss fast einstimmig der Auffassung, dass der Mitgliedstaat der Ansässigkeit alle 

erforderlichen Maßnahmen ergreifen muss, um sicherzustellen, dass der betreffende 

Steuerpflichtige bei einer Verweigerung des Zugangs zur Steuerbefreiung oder dem 

Ausschluss davon über den Grund für diese Entscheidung und über den Mitgliedstaat 

informiert wird, in dem er gegen diese Verweigerung oder diesen Ausschluss im Einklang mit 

den nationalen Verfahren dieses Mitgliedstaats einen Rechtsbehelf einlegen kann. Der MwSt-

Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass der Mitgliedstaat der Befreiung ggf. alle 

Informationen übermittelt, die erforderlich sind, damit der Mitgliedstaat der Ansässigkeit dem 

Steuerpflichtigen diese Informationen zur Verfügung stellen kann. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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5. NEUE RECHTSVORSCHRIFTEN – FRAGEN ZUR UMSETZUNG VON VOR 

KURZEM VERABSCHIEDETEN MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN DER EU 

 

5.2 Ursprung: Niederlande 

Referenz: Neuer Artikel 284 Absatz 1 

Betreff: Die neue Sonderregelung für Kleinunternehmen und feste Nieder-

lassungen 

(Dokument taxud.c.1(2022)7157727 – Arbeitsunterlage Nr. 1051) 

 

1. Ausschließlich für die Zwecke der Anwendung der Sonderregelung für Kleinunternehmen 

nach Titel XII Kapitel 1 der MwSt-Richtlinie ist der MwSt-Ausschuss fast einstimmig der 

Auffassung, dass ein Steuerpflichtiger nur dann als im Sinne von Artikel 284 Absatz 1 der 

MwSt-Richtlinie in der ab 1. Januar 2025 geltenden Fassung im Hoheitsgebiet eines Mitglied-

staats ansässig gilt und für eine Befreiung in Frage kommt, wenn sich der Ort, an dem die 

Aufgaben der zentralen Verwaltung dieses Steuerpflichtigen wahrgenommen werden, in 

diesem Mitgliedstaat befindet, was anhand von Kriterien bestimmt wird, die denen 

entsprechen, die in Artikel 10 Absätze 2 und 3 der MwSt-Durchführungsverordnung fest-

gelegt sind. Folglich ist der MwSt-Ausschuss fast einstimmig der Auffassung, dass ein 

Steuerpflichtiger, der nur eine feste Niederlassung in einem bestimmten Mitgliedstaat hat, für 

die Zwecke der Anwendung dieser Sonderregelung nicht als in diesem Mitgliedstaat ansässig 

angesehen werden kann.  

 

2. Wurde die Steuerbefreiung im Rahmen der betreffenden Sonderregelung von einem 

Mitgliedstaat eingeführt, in dem ein in einem anderen Mitgliedstaat ansässiger Steuer-

pflichtiger eine feste Niederlassung hat, so ist der MwSt-Ausschuss fast einstimmig der 

Auffassung, dass der Steuerpflichtige in diesem Mitgliedstaat in den Genuss einer 

Steuerbefreiung gemäß Artikel 284 Absatz 2 der MwSt-Richtlinie in der ab 1 Januar 2025 

geltenden Fassung kommen kann. 

 

[ersetzt durch Leitlinien, die anlässlich der 123. Sitzung angenommen wurden] 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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5. NEUE RECHTSVORSCHRIFTEN – FRAGEN ZUR UMSETZUNG VON VOR 

KURZEM VERABSCHIEDETEN MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN DER EU 

 

5.3 Ursprung: Belgien 

Referenzen: Neuer Artikel 284 Absatz 3 Buchstabe b 

Betreff: Die neue Sonderregelung für Kleinunternehmen: Wechselwirkung 

mit den Vorschriften über innergemeinschaftliche Erwerbe 

(Dokument taxud.c.1(2022)7158574 – Arbeitsunterlage Nr. 1052) 

 

Der MwSt-Ausschuss stellt einstimmig fest, dass ein Steuerpflichtiger die Befreiung von der 

Mehrwertsteuer gemäß Artikel 284 Absatz 1 der MwSt-Richtlinie in der ab 1. Januar 2025 

geltenden Fassung in einem anderen Mitgliedstaat als dem, in dem er ansässig ist, nur in Anspruch 

nehmen kann, wenn er gemäß Artikel 284 Absatz 3 Buchstabe b der MwSt-Richtlinie in der ab 

1. Januar 2025 geltenden Fassung nur in dem Mitgliedstaat, in dem er ansässig ist, in Bezug auf die 

Anwendung der Steuerbefreiung identifiziert ist.  

 

Da diese Anforderung nur der Anwendung der Steuerbefreiung nach Artikel 284 Absatz 2 der 

MwSt-Richtlinie in der ab 1. Januar 2025 geltenden Fassung dient, ist der MwSt-Ausschuss 

einstimmig der Auffassung, dass ein Steuerpflichtiger, der gemäß Artikel 214 Absatz 1 

Buchstabe b der MwSt-Richtlinie für innergemeinschaftliche Erwerbe von Gegenständen, die in 

einem anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat der Ansässigkeit bewirkt werden, identifiziert 

sein muss, nicht aus diesem Grund von der Steuerbefreiung im Rahmen der Sonderregelung für 

Kleinunternehmen nach Titel XII Kapitel 1 der MwSt-Richtlinie ausgeschlossen werden darf.  

 

[ersetzt durch Leitlinien, die anlässlich der 123. Sitzung angenommen wurden] 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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3. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

3.4 Ursprung: Polen 

Referenzen: Artikel 146 Absatz 1 und Artikel 147 Absatz 2 

Betreff: Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort von Reisenden aus 

Drittländern – weitere Analyse 

(Dokument taxud.c.1(2023)1794144 – Arbeitsunterlage Nr. 1059) 

 

1. Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass zur Erfüllung der 

Voraussetzungen, die nach Artikel 147 Absatz 1 der MwSt-Richtlinie für die Steuerbefreiung 

der Ausfuhr von Gegenständen zur Mitführung im persönlichen Gepäck von Reisenden 

gelten, in Übereinstimmung mit Artikel 147 Absatz 2 der MwSt-Richtlinie sowohl der Wohn-

sitz oder gewöhnliche Aufenthaltsort des Reisenden als auch die Angaben zu seinem 

Reiseziel zu überprüfen sind. 

 

2. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass die Entscheidung darüber, 

welche Dokumente einen gültigen Nachweis des Wohnsitzes oder des gewöhnlichen 

Aufenthaltsorts des Reisenden darstellen, im Ermessen der Mitgliedstaaten liegt, da die in 

Artikel 147 Absatz 2 Unterabsätze 1 und 2 der MwSt-Richtlinie enthaltene Liste der 

Dokumente nicht erschöpfend ist. Obwohl Identitätsnachweise als Nachweis der 

Staatsangehörigkeit anzusehen sind, ist der Ort des ständigen Wohnsitzes nicht an die 

Staatsangehörigkeit des Reisenden gebunden, weswegen der MwSt-Ausschuss fast 

einstimmig der Auffassung ist, dass zu Überprüfungszwecken zusätzliche Belege verlangt 

werden können, wenn die Dokumente, die die Identität des Reisenden belegen, keine 

Informationen über seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort enthalten, wodurch 

auch die Gleichbehandlung von EU-Bürgern und Nicht-EU-Bürgern gewährleistet würde.  

 

3. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten in Fällen, 

in denen der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthaltsort eines Reisenden nicht mit 

Sicherheit anhand eines einzigen Nachweises festgestellt werden kann, den Reisenden 

auffordern können, zusätzliche Belege über seinen Aufenthaltsort vorzulegen, wobei der 

damit verbundene Aufwand für den betroffenen Reisenden so gering wie möglich zu halten 

ist.  

 

4. Der MwSt-Ausschuss bestätigt fast einstimmig, dass die Steuerbehörden grundsätzlich 

befugt sind, im Einklang mit den Datenschutzbestimmungen Zugang zu Informationen zu 

verlangen, die Reisende Dritten zur Verfügung stellen, sofern diese Informationen helfen 

können, den Wohnsitz oder den gewöhnlichen Aufenthaltsort des Reisenden zu überprüfen. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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3. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

3.3 Ursprung: Polen 

Referenzen: Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe i und Artikel 132 Absatz 1 Buch-

stabe j 

Betreff: Anwendung der Mehrwertsteuerbefreiung auf Bildungsdienst-

leistungen 

(Dokument taxud.c.1(2023)1740719 – Arbeitsunterlage Nr. 1058) 

 

1. Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass Bildungs-dienstleistungen, die 

Dozenten an Hochschuleinrichtungen wie Universitäten im Rahmen von Verträgen mit diesen 

Hochschuleinrichtungen erbringen, nicht in den Anwendungsbereich der Befreiung gemäß 

Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe i der MwSt-Richtlinie fallen, wenn die Dozenten nicht als 

Einrichtungen im Sinne dieser Bestimmung angesehen werden können, in Bezug auf die die 

Mitgliedstaaten anerkannt haben, dass sie eine vergleichbare Zielsetzung haben wie 

Einrichtungen des öffentlichen Rechts. 

 

2. Der MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass diese Bildungs-dienstleistungen 

auch nicht in den Anwendungsbereich der Befreiung gemäß Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe j 

der MwSt-Richtlinie fallen, wenn die fraglichen Dienstleistungen nicht als privat erbrachte 

Dienstleistungen im Sinne von Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe j der MwSt-Richtlinie 

angesehen werden können. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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3. FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MWST-VORSCHRIFTEN DER EU 

 

3.2 Ursprung: Dänemark 

Referenzen: Artikel 30a, 30b und 73a 

Betreff: Gutscheine in Form von City Cards – Nachbereitung 

(Dokument taxud.c.1(2023)1892223 – Arbeitsunterlage Nr. 1062) 

 

1. Im Lichte des Urteils des Gerichtshofs der Europäischen Union in der Rechtssache C-637/20, 

DSAB Destination Stockholm, bestätigt der MwSt-Ausschuss einstimmig, dass für die 

Einstufung eines Instruments wie einer City Card als „Gutschein“ im Sinne des Artikels 30a 

Absatz 1 der MwSt-Richtlinie folgende Voraussetzungen erfüllt sein müssen: i) Es besteht die 

Verpflichtung, das Instrument als Gegenleistung oder Teil einer solchen für eine Lieferung 

von Gegenständen oder eine Erbringung von Dienstleistungen anzunehmen, und ii) die zu 

liefernden Gegenstände oder zu erbringenden Dienstleistungen oder die Identität der 

möglichen Lieferer oder Dienstleistungserbringer sind entweder auf der City Card selbst oder 

in damit zusammenhängenden Unterlagen, einschließlich der Verwendungs-bedingungen, 

angegeben. Der MwSt-Ausschuss bestätigt ebenfalls einstimmig, dass diese Voraussetzungen 

kumulativ sind und beide erfüllt sein müssen, damit ein Instrument als Gutschein eingestuft 

werden kann. 

 

2. Da die Einstufung eines Instruments von den tatsächlichen Umständen abhängt, gelangt der 

MwSt-Ausschuss einstimmig zu der Ansicht, dass nicht alle City Cards notwendigerweise als 

Gutschein eingestuft werden können. Der MwSt-Ausschuss vertritt jedoch fast einstimmig 

die Auffassung, dass eine City Card, die den Karteninhaber berechtigt, die Karte als Gegen-

leistung für den Eintritt zu ausgewählten Attraktionen, die von benannten Drittanbietern 

bereitzustellen sind, und auf Zugang zur Nutzung von Reisebussen und Schiffen zu 

verwenden, die vom Aussteller der City Card an einem bestimmten Ort für einen begrenzten 

Zeitraum und bis zu einem bestimmten Wert gewährt werden, als Gutschein im Sinne des 

Artikels 30a Absatz 1 der MwSt-Richtlinie einzustufen ist.  

 

3. Der MwSt-Ausschuss vertritt fast einstimmig die Auffassung, dass in Fällen, in denen die im 

Rahmen einer City Card erbrachten Dienstleistungen unterschiedlichen MwSt-Sätzen 

unterliegen oder teilweise von der Mehrwertsteuer befreit sind, sodass die für die 

Dienstleistungen geschuldete Mehrwertsteuer zum Zeitpunkt der Ausstellung der City Card 

nicht feststeht, die Karte als „Mehrzweck-Gutschein“ im Sinne des Artikels 30a Absatz 3 der 

MwSt-Richtlinie einzustufen ist. In Bezug auf derartige Fälle vertritt der MwSt-Ausschuss 

fast einstimmig die Auffassung, dass die Steuerbemessungsgrundlage für die Erbringung der 

Dienstleistungen der für die City Card gezahlten Gegenleistung oder, in Ermangelung von 

Informationen über diese Gegenleistung, dem auf der City Card selbst oder in den damit 

zusammenhängenden Unterlagen angegebenen Geldwert, abzüglich des Betrags der auf die 

erbrachten Dienstleistungen erhobenen Mehrwertsteuer, entspricht. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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4. Mit Blick auf Fälle, in denen, wie bei dem untersuchten Geschäftsmodell, Dienstleistungen 

sowohl vom Aussteller der City Card als auch von Drittanbietern erbracht werden, vertritt der 

MwSt-Ausschuss fast einstimmig die Auffassung, dass die Steuerbemessungsgrundlage für 

die vom Aussteller der City Card erbrachte Dienstleistung, die im Betrieb von Reisebussen 

und -schiffen zur Nutzung durch den Karteninhaber  besteht, der für die City Card gezahlten 

Gegenleistung  abzüglich des Betrags der Mehrwertsteuer entspricht, vermindert um Beträge, 

die an Drittanbieter für die von ihnen im Rahmen der betreffenden City Card erbrachten 

Dienstleistungen gezahlt wurden. 

 

5. In Bezug auf das untersuchte Geschäftsmodell, bei dem Dienstleistungen sowohl vom 

Aussteller der City Card als auch von Drittanbietern erbracht werden, vertritt der MwSt-

Ausschuss fast einstimmig die Auffassung, dass die Steuerbemessungs-grundlage für 

Dienstleistungen wie dem Zugang zu Museen und Attraktionen oder die Besichtigung von 

Sehenswürdigkeiten, die von einem Drittanbieter an den Karteninhaber erbracht werden und 

für die die City Card als Teil der Gegenleistung verwendet wird, dem in den mit der City Card 

zusammenhängenden Unterlagen angegebenen Geldwert der erbrachten Dienstleistung, 

abzüglich des Betrags der auf diese Dienstleistung entfallenden Mehrwertsteuer, entspricht. 

Im Hinblick auf Fälle, in denen eine Vereinbarung zwischen dem Aussteller der City Card 

und dem Drittanbieter vorsieht, dass sich der Geldwert der Dienstleistung auf einen 

bestimmten Prozentsatz des normalen Dienstleistungsentgelts beläuft, vertritt der MwSt-

Ausschuss fast einstimmig die Auffassung, dass dieser Preisnachlass als ein zum Zeitpunkt 

der Bewirkung des Umsatzes erhaltener Rabatt zu betrachten ist. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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RECHTSPRECHUNG – FRAGEN IM ZUSAMMENHANG MIT KÜRZLICH 

ERGANGENEN URTEILEN DES GERICHTSHOFES DER EUROPÄISCHEN UNION 

 

Ursprung: Kommission 

Referenzen: Artikel 14 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstabe c 

Betreff: EuGH, Rechtssache C-235/18, Vega International: Tankkarten – Fort-

setzung  

(Dokument taxud.c.1(2023) – Arbeitsunterlage Nr. 1067) 

 

1. Der MwSt-Ausschuss stellt im Einklang mit dem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen 

Union (EuGH) in der Rechtssache C-235/18, Vega International1, fast einstimmig fest, dass 

bei der Lieferung von Kraftstoff an einen Tankkarteninhaber im Rahmen eines Tank-

kartensystems, das unter Artikel 14 Absatz 1 der MwSt-Richtlinie fällt, die Lieferung des 

Tankkartenausstellers nicht als Lieferung von Gegenständen an den Tankkarteninhaber, 

sondern als Erbringung einer Finanzdienstleistung gilt.  

 

2. Bei der Lieferung von Kraftstoff im Rahmen eines Tankkartensystems, das unter Artikel 14 

Absatz 2 Buchstabe c der MwSt-Richtlinie fällt, ist der MwSt-Ausschuss fast einstimmig der 

Auffassung, dass eine Lieferung von Kraftstoff an den Tankkartenaussteller vorliegt, ohne 

dass die Befähigung, wie ein Eigentümer über den Kraftstoff zu verfügen, auf diesen 

Tankkartenaussteller übertragen werden muss.  

 

 Damit ein Tankkartensystem unter Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe c der MwSt-Richtlinie fällt, 

müssen nach fast einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses alle folgenden 

Bedingungen erfüllt sein:  

 

1) Das Eigentum an dem Kraftstoff wird im Sinne der formalen Rechtsstellung auf den 

Tankkartenaussteller (Vermittler) übertragen.  

 

2) Die Lieferungen an und durch den Tankkartenaussteller (Vermittler) sind ähnlich. 

 

3) Zwischen dem Vermittler und dem Kommittenten besteht eine Vereinbarung.  

 

 
1  Urteil des Gerichtshofs vom 15. Mai 2019 in der Rechtssache C-235/18, Vega International Car Transport and 

Logistic, EU:C:2019:412.  



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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 Damit jede dieser Bedingungen erfüllt ist, muss die Tankkartenregelung nach fast 

einstimmiger Auffassung des MwSt-Ausschusses mindestens die folgenden Kriterien 

erfüllen: 

 

Bedingung 1: Übertragung des Eigentums an dem Kraftstoff im Sinne der formalen Rechtsstellung 

 

a) Die Parteien tragen das Risiko des Zahlungsausfallsauf ihrer jeweiligen Lieferstufe, d.h. 

die Mineralölgesellschaft auf Ebene des Tankkartenausstellers und der Tankkarten-

aussteller auf Ebene des Tankkarteninhabers. 

 

b) Das vertragliche Schadensrisiko des Tankkarteninhabers trägt der Tankkartenaussteller, 

so dass dieser im Falle von Sachmängeln des Kraftstoffs, die zu einem Schaden des 

Tankkarteninhabers führen (z. B. in Form eines durch den gelieferten Kraftstoff 

verursachten Motorschadens), alle vertraglichen, auch produktbezogenen Ansprüche 

gegenüber dem Tankkartenaussteller und nicht gegenüber dem Mineralölunternehmen 

geltend machen muss. 

 

c) Die Parteien legen den Preis für jeden Teil der Kette auf Ebene der Mineralöl-

gesellschaft bzw. auf Ebene des Tankkartenausstellers unabhängig voneinander fest. 

 

d) Indem er jede einzelne Lieferung im Rahmen seiner vertraglichen Vereinbarungen mit 

dem Mineralölunternehmen und dem Tankkarteninhaber bestätigt, entscheidet der 

Tankkartenaussteller über die Kaufbedingungen einschließlich Qualität, Menge, Ort und 

Zeit und bestätigt, dass der Tankkarteninhaber direkt auf den Kraftstoff zugreifen darf. 

 

Bedingung 2: Die Lieferungen an und durch den Tankkartenaussteller sind ähnlich. 

 

a) Der Tankkartenaussteller verändert den von der Mineralölgesellschaft gelieferten 

Kraftstoff nicht. 

 

Bedingung 3: Zwischen dem Vermittler und dem Kommittenten besteht eine Vereinbarung. 

 

a) Der Tankkartenaussteller liefert im Namen des Mineralölunternehmens oder kauft im 

Namen des Tankkarteninhabers, und die gewählte Struktur spiegelt sich in ihrer 

Vereinbarung wider. Die Vereinbarung bezieht sich ausdrücklich auf die Lieferung von 

Kraftstoff und Nebendienstleistungen, nicht auf die Gewährung von Krediten oder die 

Verwaltung von Kraftstofflieferungen. 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 

297 

AUßERHALB EINER SITZUNG VEREINBARTE LEITLINIEN  6 September 2023 

DOKUMENT B – taxud.c.1(2023)11114065 – 1068 (3/3) 
 

b) Die Vereinbarung spiegelt die wirtschaftliche Realität wider. An der Tankstelle weist 

der Tankkarteninhaber das Bestehen der Vereinbarung anhand eines vom Tankkarten-

aussteller ausgestellten Ausweises (z. B. einer Tankkarte) nach. 

 

c) Der Tankkartenaussteller wird für seine Dienstleistungen an seinen Kommittenten (das 

Mineralölunternehmen oder den Tankkarteninhaber) bezahlt. 

 

3. Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass die Kriterien, die für die 

Anwendbarkeit von Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe c der MwSt-Richtlinie bei fehlender 

Eigentumsübertragung aufgestellt wurden, einer vorherigen Einstufung von Kraftstoffen, die 

einem Tankkarteninhaber im Rahmen eines Tankkartensystems gelieferten werden, als 

Lieferung von Gegenständen gemäß Artikel 14 Absatz 1 der MwSt-Richtlinie durch die 

Mitgliedstaaten nicht entgegenstehen. Zu diesem Zweck ist der MwSt-Ausschuss fast 

einstimmig der Auffassung, dass diese Leitlinien nicht rückwirkend gelten. 

 

 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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6. NEUE RECHTSVORSCHRIFTEN – FRAGEN ZUR UMSETZUNG VON VOR 

KURZEM VERABSCHIEDETEN EU-MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN 

 

6.2 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Neue Artikel 284, 284a–284e, 288, 288a, 292a–292d der MwSt-

Richtlinie 

 Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 17 Absatz 2, Artikel 21 

Absatz 2b, Artikel 31 Absatz 2a, Artikel 32 Absatz 1 und 

Artikel 37a–37b der Verordnung über die Zusammenarbeit der 

Verwaltungsbehörden auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer 

Betreff: Zum 1. Januar 2025 aktualisierte KMU-Regelung 

(Dokument taxud.c.1(2023)11242551 – Arbeitsunterlage Nr. 1073) 

 

und unter Berücksichtigung der Diskussionen auf der 121. Sitzung: 

 

5. NEUE RECHTSVORSCHRIFTEN – FRAGEN ZUR UMSETZUNG VON VOR 

KURZEM VERABSCHIEDETEN EU-MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN 

 

5.2 Ursprung: Niederlande 

Referenzen: Neuer Artikel 284 Absatz 1 

Betreff: Die neue Sonderregelung für Kleinunternehmen und feste Nieder-

lassungen 

(Dokument taxud.c.1(2022)7157727 – Arbeitsunterlage Nr. 1051) 

 

1. Ausschließlich für die Zwecke der Anwendung der Sonderregelung für Kleinunternehmen 

nach Titel XII Kapitel 1 der MwSt-Richtlinie ist der MwSt-Ausschuss fast einstimmig der 

Auffassung, dass ein Steuerpflichtiger nur dann als im Sinne von Artikel 284 Absatz 1 der 

MwSt-Richtlinie in der ab 1. Januar 2025 geltenden Fassung im Hoheitsgebiet eines Mitglied-

staats ansässig gilt und für eine Befreiung in Frage kommt, wenn sich der Ort, an dem die 

Aufgaben der zentralen Verwaltung dieses Steuerpflichtigen wahrgenommen werden, in 

diesem Mitgliedstaat befindet, was anhand von Kriterien bestimmt wird, die denen 

entsprechen, die in Artikel 10 Absätze 2 und 3 der MwSt-Durchführungsverordnung fest-

gelegt sind. Folglich ist der MwSt-Ausschuss fast einstimmig der Auffassung, dass ein 

Steuerpflichtiger, der nur eine feste Niederlassung in einem bestimmten Mitgliedstaat hat, für 

die Zwecke der Anwendung dieser Sonderregelung nicht als in diesem Mitgliedstaat ansässig 

angesehen werden kann. Hat ein Steuerpflichtiger, dessen Aufgaben der zentralen Verwaltung 

außerhalb der EU wahrgenommen werden, eine feste Niederlassung in einem bestimmten 

Mitgliedstaat, so ist der MwSt-Ausschuss ebenfalls fast einstimmig der Auffassung, dass der 

Steuerpflichtige nicht im Sinne von Artikel 284 Absatz 1 Buchstabe b der MwSt-Richtlinie in 

der ab 1. Januar 2025 geltenden Fassung als in diesem Mitgliedstaat ansässig angesehen 

werden kann. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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2. Wurde die Steuerbefreiung im Rahmen der betreffenden Sonderregelung von einem Mitglied-

staat eingeführt, in dem ein in einem anderen Mitgliedstaat ansässiger Steuerpflichtiger eine 

feste Niederlassung hat, so ist der MwSt-Ausschuss fast einstimmig der Auffassung, dass der 

Steuerpflichtige in diesem Mitgliedstaat in den Genuss einer Steuerbefreiung gemäß 

Artikel 284 Absatz 2 der MwSt-Richtlinie in der ab 1. Januar 2025 geltenden Fassung 

kommen kann. Ist ein Steuerpflichtiger in keinem Mitgliedstaat ansässig, weil seine Aufgaben 

der zentralen Verwaltung außerhalb der EU wahrgenommen werden, so ist der MwSt-

Ausschuss fast einstimmig der Auffassung, dass ein solcher Steuerpflichtiger ohne Nieder-

lassung in diesem Mitgliedstaat nicht in den Genuss einer Steuerbefreiung gemäß Artikel 284 

Absatz 2 der MwSt-Richtlinie in der ab 1. Januar 2025 geltenden Fassung kommen kann. Der 

MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass dies unabhängig davon gilt, ob der 

nicht ansässige Steuerpflichtige in dem betreffenden Mitgliedstaat oder einem anderen 

Mitgliedstaat eine Niederlassung hat. 

 

Diese Leitlinien ersetzen die unter Berücksichtigung der Diskussionen auf der 121. Sitzung 

festgelegten Leitlinien zu der neuen Sonderregelung für Kleinunternehmen und festen 

Niederlassungen (Dokument B – taxud.c.1(2023) 5257065 – Arbeitsunterlage Nr. 1056). 

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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6. NEUE RECHTSVORSCHRIFTEN – FRAGEN ZUR UMSETZUNG VON VOR 

KURZEM VERABSCHIEDETEN MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN DER EU 

 

6.2 Ursprung: Kommission 

Referenzen: Neue Artikel 284, 284a–284e, 288, 288a, 292a–292d der MwSt-

Richtlinie 

 Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 17 Absatz 2, Artikel 21 

Absatz 2b, Artikel 31 Absatz 2a, Artikel 32 Absatz 1 und 

Artikel 37a–37b der Verordnung über die Zusammenarbeit der 

Verwaltungsbehörden auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer 

Betreff: Die KMU-Regelung wird zum 1. Januar 2025 aktualisiert. 

(Dokument taxud.c.1(2023)11242551 – Arbeitsunterlage Nr. 1073),  

 

und zwar unter Berücksichtigung der Diskussionen auf der 121. Sitzung: 

 

5. NEUE RECHTSVORSCHRIFTEN – FRAGEN ZUR UMSETZUNG VON VOR KURZEM 

VERABSCHIEDETEN MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN DER EU 

 

5.3 Ursprung: Belgien 

Referenzen: Neuer Artikel 284 Absatz 3 Buchstabe b 

Betreff: Die neue Sonderregelung für Kleinunternehmen: Wechselwirkung 

mit den Vorschriften über innergemeinschaftliche Erwerbe 

(Dokument taxud.c.1(2022)7158574 – Arbeitsunterlage Nr. 1052) 

 

Der MwSt-Ausschuss stellt einstimmig fest, dass ein Steuerpflichtiger die Befreiung von der 

Mehrwertsteuer gemäß Artikel 284 Absatz 1 der MwSt-Richtlinie in der ab 1. Januar 2025 

geltenden Fassung in einem anderen Mitgliedstaat als dem, in dem er ansässig ist, nur in Anspruch 

nehmen kann, wenn er gemäß Artikel 284 Absatz 3 Buchstabe b der MwSt-Richtlinie in der ab 

1. Januar 2025 geltenden Fassung nur in dem Mitgliedstaat, in dem er ansässig ist, in Bezug auf die 

Anwendung der Steuerbefreiung identifiziert ist.  

 

Da diese Anforderung nur der Anwendung der Steuerbefreiung nach Artikel 284 Absatz 2 der 

MwSt-Richtlinie in der ab 1. Januar 2025 geltenden Fassung dient, ist der MwSt-Ausschuss 

einstimmig der Auffassung, dass ein Steuerpflichtiger, der gemäß Artikel 214 Absatz 1 

Buchstabe b der MwSt-Richtlinie für innergemeinschaftliche Erwerbe von Gegenständen, die in 

einem anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat der Ansässigkeit bewirkt werden, identifiziert 

sein muss, nicht aus diesem Grund von der Steuerbefreiung im Rahmen der Sonderregelung für 

Kleinunternehmen nach Titel XII Kapitel 1 der MwSt-Richtlinie ausgeschlossen werden darf. Der 

MwSt-Ausschuss ist einstimmig der Auffassung, dass dies ebenfalls gilt, wenn ein 

Steuerpflichtiger, der in einem anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat der Ansässigkeit 

Dienstleistungen empfängt, für die der Steuerpflichtige gemäß Artikel 196 der MwSt-Richtlinie 

Mehrwertsteuer schuldet, gemäß Artikel 214 Absatz 1 Buchstabe d der MwSt-Richtlinie 

identifiziert sein muss.  

 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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Diese Leitlinien ersetzen die unter Berücksichtigung der Diskussionen auf der 121. Sitzung 

festgelegten Leitlinien „Die neue Sonderregelung für Kleinunternehmen: Wechselwirkung mit den 

Vorschriften über innergemeinschaftliche Erwerbe“ (Dokument taxud.c.1(2023)5499576 – 

Arbeitsunterlage Nr. 1063). 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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FRAGEN ZUR ANWENDUNG DER MEHRWERTSTEUERVORSCHRIFTEN DER EU IM FALL EINES 

AUSTRITTS DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS AUS DER EUROPÄISCHEN UNION OHNE ABKOMMEN 

 

HINTERGRUND DIESER LEITLINIEN: Am 29. März 2017 teilte das Vereinigte Königreich gemäß 

Artikel 50 des Vertrags über die Europäische Union seine Absicht mit, aus der Union auszutreten. 

Dies bedeutet, dass das Vereinigte Königreich ab dem 30. März 2019, 00:00 Uhr (MEZ) (im 

Folgenden das „Austrittsdatum“)1 ein „Drittland“2 sein wird. 

 

1. Ursprung: Kommission 

Referenzen: Artikel 63, 68 und 70 der Richtlinie 2006/112/EG 

Betreff: Laufende Beförderungen von Gegenständen aus dem Vereinigten 

Königreich in die Mitgliedstaaten der EU-27 zum Zeitpunkt des 

Austritts 

 

Ein innergemeinschaftlicher Erwerb von Gegenständen gilt als zu dem Zeitpunkt bewirkt, zu dem 

die entsprechende Lieferung bewirkt wird. Die Lieferung kann zu dem Zeitpunkt, zu dem die 

Versendung oder Beförderung der Gegenstände beginnt, oder während der Versendung oder 

Beförderung bewirkt werden. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Neutralität der 

Mehrwertsteuer, der Rechtssicherheit und der Vorgabe, durch eine angemessene Besteuerung 

Doppelbesteuerung zu vermeiden, ist der MwSt-Ausschuss daher fast einstimmig der Auffassung, 

dass jeder innergemeinschaftliche Erwerb von Gegenständen, deren Versendung oder Beförderung 

aus dem Vereinigten Königreich in die Mitgliedstaaten der EU-27 vor dem Austritt des Vereinigten 

Königreichs aus der EU begonnen hat, nicht berücksichtigt wird, wenn die Einfuhr dieser 

Gegenstände gemäß Artikel 30 der MwSt-Richtlinie in einen Mitgliedstaat der EU-27 ab dem 

Austrittsdatum erfolgt ist. 

 

2. Ursprung: Kommission 

Referenz: Artikel 143 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie 2006/112/EG 

Betreff: Wiedereinfuhr von Gegenständen nach dem Austritt des Vereinigten 

Königreichs 

 

Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass der Begriff der „Wiedereinfuhr“ im 

Sinne des Artikels 143 Absatz 1 Buchstabe e der MwSt-Richtlinie auch Einfuhren abdeckt, bei 

denen Gegenstände nicht ausgeführt wurden, sondern vor dem Austrittsdatum aus einem der 

Mitgliedstaaten der EU-27 in das Vereinigte Königreich befördert oder versandt wurden und ab 

dem Austrittsdatum aus dem Vereinigten Königreich zurückgesandt werden. 

 

 

 
1  Der Europäische Rat kann im Einvernehmen mit dem Vereinigten Königreich gemäß Artikel 50 Absatz 3 des 

Vertrags über die Europäische Union einstimmig beschließen, dass die Geltung der Verträge erst zu einem 

späteren Zeitpunkt endet. 
2  Ein Drittland ist ein Land, das nicht Mitglied der EU ist. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass die Person, die die Gegenstände 

ausgeführt hat, angesichts der fehlenden Ausfuhrerklärung durch andere Mittel nachweisen muss, 

dass die Gegenstände in unverändertem Zustand wiedereingeführt werden, und zwar innerhalb der 

Frist gemäß Artikel 203 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 zur Festlegung des Zollkodex 

der Union3. 

 

3. Ursprung: Kommission 

Referenz: Artikel 4 der Richtlinie 2009/132/EG 

Betreff: Wiedereinfuhr von persönlichen Gegenständen nach dem Austritt 

des Vereinigten Königreichs 

 

Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass in Fällen, in denen eine natürliche 

Person innerhalb von sechs Monaten ab dem Austrittsdatum ihren gewöhnlichen Wohnsitz aus dem 

Vereinigten Königreich in einen Mitgliedstaat der EU-27 verlegt, die Befreiung nach Artikel 4 der 

Richtlinie 2009/132/EG auf persönliche Gegenstände Anwendung findet, die diese Person ab dem 

Austrittsdatum in die EU-27 einführt, sofern die betreffenden Gegenstände der betreffenden Person 

gehören und, falls es sich um nicht verbrauchbare Gegenstände handelt, von ihr an ihrem früheren 

gewöhnlichen Wohnsitz im Vereinigten Königreich (außer in umständehalber gerechtfertigten 

Sonderfällen) mindestens sechs Monate vor dem Zeitpunkt der Aufgabe ihres gewöhnlichen 

Wohnsitzes außerhalb der EU-27 benutzt wurden. 

 

Der MwSt-Ausschuss ist fast einstimmig der Auffassung, dass die Befreiung von persönlichen 

Gegenständen jedoch davon abhängig gemacht werden muss, dass die normalerweise im 

Vereinigten Königreich oder in einem der Mitgliedstaaten der EU-27 auf diese Gegenstände 

anwendbaren Zölle oder Steuern im Einklang mit Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie 2009/132/EG 

vor der Einfuhr in die EU entrichtet worden sind. 

 

4. Ursprung: Kommission 

Referenzen: Richtlinien 86/560/EWG, 2006/112/EG und 2008/9/EG 

Betreff: Erstattung der Mehrwertsteuer, die vor dem Austrittsdatum im 

Vereinigten Königreich oder in einem Mitgliedstaat der EU-27 von 

Steuerpflichtigen erhoben wurde, die nicht im Erstattungsstaat, 

sondern in einem Mitgliedstaat der EU-27 bzw. im Vereinigten 

Königreich ansässig sind 

 

Bezüglich der Erstattung von Mehrwertsteuer, die vor dem Austrittsdatum im Vereinigten 

Königreich oder in einem Mitgliedstaat der EU-27 von Steuerpflichtigen erhoben wurde, die nicht 

im Erstattungsstaat, sondern in einem Mitgliedstaat der EU-27 bzw. im Vereinigten Königreich 

ansässig sind, bestätigt der MwSt-Ausschuss fast einstimmig Folgendes: 

 

 

 
3 ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1. 



 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Leitlinien, die vom MwSt-Ausschuss herausgegeben werden, ledig-
lich die Ansichten eines beratenden Ausschusses wiedergeben. Sie stellen weder eine offizielle Aus-
legung des Unionsrechts dar, noch stimmt ihnen die Europäische Kommission unbedingt zu. Sie binden 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, sie nicht zu befolgen.  
Die Reproduktion dieses Dokuments darf nur unter Erwähnung dieses Vorbehalts erfolgen. 
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1. Ab dem Austrittsdatum gilt die Richtlinie 2008/9/EG nicht länger für das Vereinigte 

Königreich, was unter anderem bedeutet, dass es einem in einem der Mitgliedstaaten der 

EU-27 oder im Vereinigten Königreich ansässigen Steuerpflichtigen ab dem Austrittsdatum 

nicht mehr möglich sein wird, das von seinem Staat der Niederlassung eingerichtete 

elektronische Portal für die Einreichung eines elektronischen Erstattungsantrags gemäß 

Artikel 7 der Richtlinie 2008/9/EG zu nutzen. 

 

2. Ab dem Austrittsdatum gilt der Informationsaustausch zwischen den Steuerbehörden im 

Zusammenhang mit Anträgen auf Mehrwertsteuererstattung gemäß Artikel 48 Absätze 2 und 

3 der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 nicht länger für das Vereinigte Königreich, und 

Informationsanfragen des Erstattungsstaats bezüglich eines Antrags auf Mehrwertsteuer-

erstattung sind daher direkt an den betreffenden Steuerpflichtigen zu stellen. 

 

3. Steuerpflichtige, die vor dem Austrittsdatum keinen Erstattungsantrag gestellt haben oder 

deren Erstattungsanträge zu diesem Zeitpunkt noch nicht vom Staat ihrer Niederlassung an 

den Erstattungsstaat weitergeleitet wurden, müssen ihren Erstattungsantrag direkt an den 

Erstattungsstaat richten. Für die Mitgliedstaaten der EU-27 hat dies gemäß dem Verfahren zu 

erfolgen, mit dem Richtlinie 86/560/EWG umgesetzt wurde. 

 

4. Die Bestimmungen über die Gegenseitigkeit (Artikel 2 Absatz 2 der Richtlinie 86/560/EWG), 

über die Benennung eines steuerlichen Vertreters (Artikel 2 Absatz 3 der Richtlinie 

86/560/EWG) und den Ausschluss bestimmter Ausgaben oder mögliche zusätzliche 

Bedingungen (Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie 86/560/EWG) finden keine Anwendung auf 

die Mehrwertsteuer, die vor dem Austrittsdatum erhoben wurde. Im Einklang mit Artikel 273 

der Richtlinie 2006/112/EG können die Mitgliedstaaten vom Steuerpflichtigen jedoch 

verlangen, dass er einen Nachweis über seinen Status als Steuerpflichtiger erbringt oder die 

Originale oder Kopien der Rechnungen vorlegt. 

 

Obwohl die Geltung der Richtlinie 2008/9/EG ab dem Austrittsdatum für das Vereinigte Königreich 

endet, erkennt der MwSt-Ausschuss fast einstimmig an, dass in Bezug auf Mehrwertsteuer, die vor 

dem Austrittsdatum von einem Steuerpflichtigen erhoben wurde, die Rechte und entsprechenden 

Pflichten Steuerpflichtiger nach dieser Richtlinie weiterhin gelten; dies betrifft insbesondere das 

Recht auf Erstattung der Mehrwertsteuer, die Fristen für die Einreichung eines Erstattungsantrags, 

die zu übermittelnden Informationen, die Fristen für die Benachrichtigung oder die Anforderung 

zusätzlicher Informationen, die Fristen für die Übermittlung der angeforderten zusätzlichen 

Informationen oder weiterer zusätzlicher Informationen, die Fristen für die Erstattung sowie das 

Recht auf Zinszahlung im Fall einer verspäteten Erstattung. Des Weiteren ist der MwSt-Ausschuss 

fast einstimmig der Auffassung, dass Erstattungsanträge, die sich auf die Mehrwertsteuer beziehen, 

die vor dem 1. Januar 2019 bis einschließlich zum Tag vor dem Austrittsdatum erhoben wurde, als 

auf den Rest eines Kalenderjahres bezogen behandelt werden. 

 

 


